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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname ADENGO 
 

UFI J8Q0-80HU-Y006-5A03 
 

Produktnummer (UVP) 79021534 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Reproduktionstoxizität: Kategorie 2 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
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Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Isoxaflutol 

 Cyprosulfamid 

 Thiencarbazon-methyl 
 
 

  

   

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazolin-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Thiencarbazon-methyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. 
Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Isoxaflutol: Stoff wird 
nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Suspensionskonzentrat (SC) 
Isoxaflutol/Cyprosulfamid/Thiencarbazone-methyl 225:150:90 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Isoxaflutol 141112-29-0 
 

Repr. 2, H361d 
Aquatic Chronic 1, H410 
Aquatic Acute 1, H400 

19,10 

Cyprosulfamid 221667-31-8 
485-320-2 
01-0000020276-73-0000 

Nicht eingestuft  12,70 

Thiencarbazon-methyl 317815-83-1 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

7,63 

Tristyrylphenol-
polyethylenglykol-
phosphorsäureester 

114535-82-9 
 

Eye Irrit. 2, H319 > 3,00 – < 
10,00 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-
on 

2634-33-5 
220-120-9 
01-2120761540-60-0003 

Skin Sens. 1, H317 
Acute Tox. 4, H302 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Acute 1, H400 

> 0,005 – < 
0,05 

1,2-Propandiol 57-55-6 
200-338-0 
01-2119456809-23-XXXX 

Nicht eingestuft  > 1,00 

 

Weitere Information 
 

Isoxaflutol 141112-29-0 M-Faktor: 10 (acute), 100 (chronic) 

Thiencarbazon-methyl 317815-83-1 M-Faktor: 1.000 (acute), 1.000 (chronic) 

1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on 

2634-33-5 M-Faktor: 10 (acute) 

1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on 

2634-33-5 SCL: Skin Sens. 1; H317: SCL >= 0,05 % 

    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
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ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Verunreinigte Kleidung 
sofort ausziehen und sicher entfernen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren.  

 

Einatmung Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken Mund ausspülen. Ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeiführen. Arzt 
aufsuchen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Bisher sind keine Symptome bekannt. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Genaue Überwachung der 
Leberfunktionen. Eine Magenspülung sollte nicht erforderlich sein. 
Jedoch wird empfohlen, Medizinalkohle und Natriumsulfat zu 
verabreichen, wenn eine größere Menge aufgenommen wurde. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Kohlendioxid (CO2), 
Kohlenmonoxid (CO), Cyanwasserstoff (Blausäure), Fluorwasserstoff, 
Stickoxide (NOx), Schwefeloxide 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Wenn möglich, Löschwasser mit Sand oder Erde eindämmen. 
Ablaufendes Wasser von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser 
oder in Wasserläufe gelangen lassen.  
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ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). Produkt 
aufnehmen und in einen korrekt etikettierten und dicht 
verschlossenen Behälter füllen. Verschmutzte Gegenstände und 
Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich 
reinigen.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut 
gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. Vor dem Gefrieren schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 12 Nicht brennbare Flüssigkeiten  
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Geeignete Werkstoffe HDPE (Polyethylen hoher Dichte) 

 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Isoxaflutol 
 

141112-29-0 0,6 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Cyprosulfamid 
 

221667-31-8 10 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Thiencarbazon-methyl 
 

317815-83-1 10 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
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gleichartig). 
 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 4 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Suspension 
 

Farbe weiß bis hellbeige  
 

Geruch charakteristisch, schwach 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 99 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

420 °C  

 

Zündtemperatur 420 °C  
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 1,8 - 2,9 (100 %) (23 °C)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit mischbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Thiencarbazon-methyl: log Pow: -0,13 

 

 Isoxaflutol: log Pow: 2,32 (20 °C)  
 

Oberflächenspannung 36 mN/m (25 °C)  
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Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,18 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Schlagempfindlichkeit Nicht schlagempfindlich. 
 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 5.000 mg/kg 
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Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte)  > 2,607 mg/l 

Expositionszeit: 4 h 
Höchste erreichbare Konzentration. 
Keine Todesfälle 
Produkt wurde in Form eines lungengängigen Aerosols geprüft. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Keine Augenreizung (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Thiencarbazon-methyl: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Isoxaflutol: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Thiencarbazon-methyl verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Isoxaflutol verursachte in Tierversuchen eine spezifische Zielorgan-Toxizität in den folgenden Organen: 
Leber, Schilddrüse. Die beobachteten Effekte scheinen für den Menschen nicht relevant zu sein.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Thiencarbazon-methyl war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Isoxaflutol war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Thiencarbazon-methyl war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten. 
Thiencarbazon-methyl verursachte bei hohen Dosierungen bei Mäusen ein häufigeres Auftreten von 
Tumoren in den folgenden Organen: Harnblase. Die bei Thiencarbazon-methyl beobachteten Tumore 
wurden durch eine chronische Reizung in Folge von Blasensteinen verursacht.  
Isoxaflutol verursachte bei hohen Dosierungen ein häufigeres Auftreten von Tumoren in den folgenden 
Organen: Leber. Der Mechanismus, der in Nagetieren zu einer Tumorbildung führt, und die Art der 
beobachteten Tumore sind nicht auf den Menschen übertragbar.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Thiencarbazon-methyl verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an 
der Ratte.   
Isoxaflutol verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Thiencarbazon-methyl verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
Isoxaflutol verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Isoxaflutol verursachte eine foetale Ossifikationsverzögerung. Die bei Isoxaflutol 
beobachteten Entwicklungseffekte stehen im Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
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Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  > 100 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  > 100 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  2,2 mg/l  
Expositionszeit: 72 h 

 

 EC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  0,0165 mg/l  
Expositionszeit: 168 h 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Thiencarbazon-methyl:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Isoxaflutol:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Thiencarbazon-methyl: Koc: 100 
 Isoxaflutol: Koc: 112 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Thiencarbazon-methyl:  
Keine Bioakkumulation. 

 Isoxaflutol: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 11 
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Thiencarbazon-methyl: Mäßig mobil in Böden 
 Isoxaflutol: Mäßig mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Thiencarbazon-methyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar 
und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Isoxaflutol: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
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Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 
 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 

Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (ISOXAFLUTOLE  LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (ISOXAFLUTOLE SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
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14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (ISOXAFLUTOLE SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 026525-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 3 stark wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 039 "Fruchtschädigungen - Schutz am Arbeitsplatz" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
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H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
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Grund der Überarbeitung: Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 5: Maßnahmen 

zur Brandbekämpfung. Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der 
Exposition / Persönliche Schutzausrüstung. Abschnitt 13. Hinweise zur 
Entsorgung. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 
2020/878. Geprüft und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken 
aufgrund Anpassungen nach aktuellem Anhang II der REACH 
Verordnung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname ALIETTE WG 
 

UFI H3R0-A0EU-1004-SQTR 
 

Produktnummer (UVP) 79892411, 81013152 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Fungizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Augenreizung: Kategorie 2 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
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Kennzeichnung gemäß deutscher nationaler Gesetzgebung: 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Fosetyl-Aluminium 
 

 

    

 

Signalwort:  Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P305 + P351 
+ P338 

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Fosetyl Aluminium: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. 
Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Wasserdispergierbares Granulat (WG) 
Fosetyl aluminium 80%  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
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Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Fosetyl-Aluminium 39148-24-8 
254-320-2 
 

Eye Dam. 1, H318 80,00 

Ethoxypropoxyl-
Fettalkohol 
(Blockcopolymer) 

68154-97-2 
 

Acute Tox. 4, H302 
Eye Dam. 1, H318 

>= 1,0 – < 
3,0 

Ligninsulfonsäure, 
Natriumsalz, 
sulfomethyliert 

68512-34-5 
614-547-3 
 

Eye Irrit. 2, H319 > 3,0 – < 
10,0 

Natriumhydroxid 1310-73-2 
215-185-5 
01-2119457892-27-xxxx 

Skin Corr. 1A, H314 
Met. Corr. 1, H290 

>= 1,0 – < 
3,0 

Siliciumdioxid, amorph 112926-00-8 
231-545-4 
01-2119379499-16-xxxx 

Nicht eingestuft  >= 1,0 

 

Weitere Information 
 

Natriumhydroxid 1310-73-2 SCL: Skin Irrit. 2; H315: SCL 0,5 - < 2 % 

Natriumhydroxid 1310-73-2 SCL: Skin Corr. 1B; H314: SCL 2 - < 5 % 

Natriumhydroxid 1310-73-2 SCL: Skin Corr. 1A; H314: SCL >= 5 % 

Natriumhydroxid 1310-73-2 SCL: Eye Irrit. 2; H319: SCL 0,5 - < 2 % 
    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
anhaltender Augenreizung oder Rötung ist ein Augenarzt aufzusuchen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder ein 
Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen. Betroffenen 
warm und ruhig lagern.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

ALIETTE WG 4/12 
Version  6 / D Überarbeitet am: 02.01.2023 

102000024225 Druckdatum: 03.01.2023 

 
 
Symptome Bei der Einnahme größerer Mengen können folgende Symptome 

auftreten: 
 

 Haut, Augen- und Schleimhautreizung 
 

 Die Symptome und Gefahren wurden nach der Aufnahme signifikanter 
Mengen der/des Wirkstoffe(s) beobachtet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Risiken Dieses Produkt ist kein Cholinesterasehemmer.  
 

Behandlung Eine Magenspülung sollte nicht erforderlich sein. Jedoch wird 
empfohlen, Medizinalkohle und Natriumsulfat zu verabreichen, wenn 
eine größere Menge aufgenommen wurde. Ein spezifisches Antidot ist 
nicht bekannt. Symptomatische Behandlung.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide 
(NOx), Phosphoroxide 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und 
Chemieschutzanzug tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mechanisch aufnehmen. Verschmutzte Gegenstände und Fußboden 
unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur 
Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben.  
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6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im 
Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, 
kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Frost schützen. Vor 
direkter Sonneneinstrahlung schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 13 Nicht brennbare Feststoffe  
 

Geeignete Werkstoffe Aluminiumverbundfolie (min. 0,007 mm Aluminium) 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Fosetyl-Aluminium 
 

39148-24-8 5 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(alveolengängiger Anteil.)  

112926-00-8 0,5 mg/m3 
(MAK) 

2021 
 

DFG MAK 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(Inhalierbarer Staub.)  

112926-00-8 4 mg/m3 
(MAK) 

2020 
 

DFG MAK 
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Siliciumdioxid, amorph 
 
(einatembarer Anteil.)  

112926-00-8 10 mg/m3 
(AGW) 

04 2021 
 

TRGS 900 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(alveolengängiger Anteil.)  

112926-00-8 1,25 mg/m3 
(AGW) 

04 2021 
 

TRGS 900 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(einatembarer Anteil.)  

112926-00-8 4 mg/m3 
(AGW) 

08 2010 
 

TRGS 900 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(alveolengängiger Anteil.)  

112926-00-8 0,5 mg/m3 
(MAK) 

2021 
 

DFG MAK 
 

Natriumhydroxid 
 

1310-73-2 2 mg/m3 
(TLV) 

 
 

OES BCS* 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Atemschutzgerät mit einem Partikelfilter (Schutzfaktor 4) gemäß der 
Europäischen Norm EN149FFP1 oder gleichwertigen Schutz tragen. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 5 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
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Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form wasserdispergierbares Granulat 
 

Farbe braun  
 

Geruch schwach, charakteristisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt Keine Daten verfügbar 
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

Keine Daten verfügbar 

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 3,0 - 4,5 (1 %) (23 °C) (CIPAC D Wasser (342ppm))  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit dispergierbar 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Fosetyl Aluminium: log Pow: -2,1 

 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 
Schüttdichte 0,620 - 0,660 g/ml (lose)   
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
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9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität  
Bei bestimmungsgemäßer und vorausgesehener Verwendung wird kein 
atembares Aerosol gebildet. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Geringe Reizwirkung - nicht kennzeichnungspflichtig. (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Reizt die Augen. (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Meerschweinchen) 
OECD Prüfungsrichtlinie 406, Buehler Test 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
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Fosetyl Aluminium: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Fosetyl Aluminium verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Fosetyl Aluminium war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Fosetyl Aluminium war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Fosetyl Aluminium verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der 
Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Fosetyl Aluminium verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  > 120 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  37 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge))  27,7 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Fosetyl Aluminium:  
Leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Fosetyl Aluminium: Koc: 0,1 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
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Bioakkumulation Fosetyl Aluminium:  

Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Fosetyl Aluminium: Hochmobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Fosetyl Aluminium: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

Gemäß ADN/ADR/RID/IMDG/IATA nicht als Gefahrgut eingestuft. 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
14.1 – 14.5 entfällt 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
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Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 043099-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 1 schwach wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt nicht der Störfallverordnung. 
 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

ALIETTE WG 12/12 
Version  6 / D Überarbeitet am: 02.01.2023 

102000024225 Druckdatum: 03.01.2023 

 
 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 5: Maßnahmen 
zur Brandbekämpfung. Abschnitt 13. Hinweise zur Entsorgung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname ASCRA XPRO 
 

UFI KJE3-90AP-R005-RJ7F 
 

Produktnummer (UVP) 89190983, 89841003 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Fungizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Akute Toxizität: Kategorie 4 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
 

Sensibilisierung durch Hautkontakt: Kategorie 1B 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
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Schwere Augenschädigung: Kategorie 1 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition: Kategorie 3 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

• Bixafen 

• Fluopyram 

• Prothioconazol 

• N,N-Dimethyldecanamid 
 
 

   

  

 

Signalwort: Gefahr 
 

Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P305 + P351 
+ P338 

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P410 Vor Sonnenbestrahlung schützen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Bixafen: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht 
als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. N,N-Dimethyldecanamid: Stoff wird 
nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Fluopyram: Stoff wird nicht als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
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bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Prothioconazol: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar 
und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) 
angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Emulsionskonzentrat (EC) 
Bixafen + Fluopyram + Prothioconazole EC 260 (65+65+130 g/L)  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Bixafen 581809-46-3  Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

6,37 

Fluopyram 658066-35-4 
619-797-7  

Aquatic Chronic 2, H411 6,37 

Prothioconazol 178928-70-6  Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

12,7 

2-Ethylhexanolpropylen-
ethylenglykolether 

64366-70-7  Aquatic Chronic 3, H412 > 1 – < 25 

N,N-Dimethyldecanamid 14433-76-2 
238-405-1 
01-2119485027-36-XXXX 

Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Chronic 3, H412 

> 25 

 

Weitere Information 
 

Bixafen 581809-46-3 M-Faktor: 10 (acute) 

Prothioconazol 178928-70-6 M-Faktor: 10 (acute), 1 (chronic) 
    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
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ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Verunreinigte Kleidung 
sofort ausziehen und sicher entfernen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder ein 
Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen. Mund 
ausspülen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Eine Magenspülung sollte nicht 
erforderlich sein. Jedoch wird empfohlen, Medizinalkohle und 
Natriumsulfat zu verabreichen, wenn eine größere Menge 
aufgenommen wurde. Ein spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Cyanwasserstoff (Blausäure), 
Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  
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ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Mit inertem 
flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, 
Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). Zur Entsorgung in 
geeignete und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Nach der Arbeit sofort Hände 
waschen, gegebenenfalls duschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.; eine freiwillige 
Selbstverpflichtung): Es wird empfohlen, Pflanzenschutzmittel (Biologics ausgenommen) entsprechend 
den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. 
Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut 
gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern. Vor Frost 
schützen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 10 Brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht Lagerklasse 3  
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Geeignete Werkstoffe HDPE (Polyethylen hoher Dichte) 
HDPE - Stahlmantel 
Coex HDPE/EVOH/HDPE 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Bixafen  581809-46-3 0,6 mg/m3 
(TWA) 

  OES BCS*  

Fluopyram  658066-35-4 0,34 mg/m3 
(TWA) 

  OES BCS*  

Prothioconazol  178928-70-6 1,4 mg/m3 
(SK-ABS) 

  OES BCS*  

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Atemschutzgerät mit Filter gegen organische Dämpfe und Gase 
(Schutzfaktor 10) gemäß Europäischer Norm EN140 Filtertyp A oder 
gleichwertigen Schutz tragen. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette.  
Material Nitrilkautschuk  
Durchlässigkeitsrate > 480 min  
Handschuhdicke > 0,4 mm 
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Schutzindex Klasse 6  
Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 

 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 4 tragen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

Allgemeine Schutzmaßnahmen Bei offenem Umgang und möglichem Produktkontakt: 
Vollständiger Chemikalienschutzanzug 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Flüssigkeit, klar bis leicht trüb 
 

Farbe gelb bis braun  
 

Geruch schwach, charakteristisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt 148 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

360 °C  

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 4,0 - 6,0 (1 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit Keine Daten verfügbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Bixafen: log Pow: 3,3 (40 °C)  
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N,N-Dimethyldecanamid: log Pow: 2,46 

  
Fluopyram: log Pow: 3,3 

  
Prothioconazol: log Pow: 3,82 (20 °C) (pH-Wert 7) 

 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,02 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Schlagempfindlichkeit Nicht schlagempfindlich. 
 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 
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ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 300 - 2.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität  
Bei bestimmungsgemäßer und vorausgesehener Verwendung wird kein 
atembares Aerosol gebildet. 

  
 
Reizt die Atmungsorgane. 
Der angegebene Wert bezieht sich auf N,N-Dimethylacetamid. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Gefahr ernster Augenschäden. (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Sensibilisierend (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Bixafen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
N,N-Dimethyldecan-1-amid: Kann die Atemwege reizen. 
Fluopyram: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Prothioconazol: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Bixafen verursacht keine beim Menschen relevante spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
N,N-Dimethyldecanamid verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Fluopyram verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Prothioconazol verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Bixafen war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
N,N-Dimethyldecanamid war nicht genotoxisch in einer Reihe von In-vitro-Mutagenitätsstudien.  
Fluopyram war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Auf Basis einer Vielzahl von in vitro und in vivo Mutagenitätsstudien ist Prothioconazol nicht mutagen 
oder genotoxisch.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Bixafen war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
N,N-Dimethyldecanamid wird nicht als krebserzeugend betrachtet.  
Fluopyram verursachte bei hohen Dosierungen bei Ratten ein häufigeres Auftreten von Tumoren in den 
folgenden Organen: Leber.  
Fluopyram verursachte bei hohen Dosierungen bei Mäusen ein häufigeres Auftreten von Tumoren in 
den folgenden Organen: Schilddrüse.  
Die bei Fluopyram beobachteten Tumore wurden durch einen nicht-genotoxischen Mechanismus, der 
bei niedrigen Dosen nicht relevant ist verursacht. Der Mechanismus, der zu dieser Tumorbildung führt, 
ist nicht auf den Menschen übertragbar.  
Prothioconazol war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

ASCRA XPRO 10/15 
Version  1 / D Überarbeitet am: 07.12.2023 

102000059976 Druckdatum: 07.12.2023 

 
 

 

 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Bixafen verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
N,N-Dimethyldecanamid wird bei nicht-giftigen Dosierungen für das Muttertier als nicht 
reproduktionsgiftig betrachtet.   
Fluopyram verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren. Die bei Fluopyram beobachtete Reproduktionstoxizität 
steht im Zusammenhang mit der parentalen Toxizität.   
Prothioconazol verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren. Die bei Prothioconazol beobachtete 
Reproduktionstoxizität steht im Zusammenhang mit der parentalen Toxizität.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Bixafen verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
N,N-Dimethyldecanamid verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
Fluopyram verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Fluopyram beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
Prothioconazol verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Prothioconazol beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Weitere Angaben 
 

Die toxikologischen Daten beziehen sich auf eine ähnliche Formulierung. 
Weitere Angaben zur Toxikologie liegen nicht vor. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  1,77 mg/l  
statischer Test; Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  3,39 mg/l  
Expositionszeit: 48 h  

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  2,97 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

  
EC10 (Skeletonema costatum)  0,01427 mg/l  
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Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Prothioconazole. 

  
ErC50 (Skeletonema costatum)  0,03278 mg/l  
Expositionszeit: 72 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Prothioconazole. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Bixafen:  
Nicht leicht biologisch abbaubar  
N,N-Dimethyldecanamid:  
Leicht biologisch abbaubar  
Fluopyram:  
Nicht leicht biologisch abbaubar  
Prothioconazol:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Bixafen: Koc: 3869  
Fluopyram: Koc: 279  
Prothioconazol: Koc: 1765 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Bixafen: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 695 
Keine Bioakkumulation.  
N,N-Dimethyldecanamid:  
Keine Bioakkumulation.  
Fluopyram: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 18 
Keine Bioakkumulation.  
Prothioconazol: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 19 
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Bixafen: Schwach mobil in Böden  
N,N-Dimethyldecanamid: Schwach mobil in Böden  
Fluopyram: Mäßig mobil in Böden  
Prothioconazol: Schwach mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Bixafen: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.   
N,N-Dimethyldecanamid: Stoff wird nicht als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.   
Fluopyram: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.   
Prothioconazol: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
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Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Die Angaben zur Ökologie beziehen sich auf eine ähnliche 
Formulierung. 
Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (BIXAFEN LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (BIXAFEN SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
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IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (BIXAFEN SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Beförderung in nicht abgefülltem Zustand gemäß den IMO-Instrumenten 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: II (Mäßig gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 008219-00 
 

 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 3 stark wassergefährdend 
 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 017 "Lösemittel" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
Unterliegt der Störfallverordnung. 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H315 Verursacht Hautreizungen. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

ASCRA XPRO 14/15 
Version  1 / D Überarbeitet am: 07.12.2023 

102000059976 Druckdatum: 07.12.2023 

 
 

 

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Geprüft und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken.  
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Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 

1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname ASPECT 
 

UFI CUH0-D01U-P000-GT91 
 

Produktnummer (UVP) 06029530 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Akute Toxizität: Kategorie 4 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition: Kategorie 2 
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H373 Kann die Organe (Nervensystem) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition 

durch Verschlucken. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß deutscher nationaler Gesetzgebung: 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Flufenacet 

 Terbuthylazin 
 

   

  

 

Signalwort:  Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H373 Kann die Organe (Nervensystem) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition 

durch Verschlucken. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH208 Enthält Flufenacet, Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-

isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P260 Staub /Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol nicht einatmen. 
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Flufenacet: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Terbuthylazin: Stoff wird nicht 
als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
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der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Suspensionskonzentrat (SC) 
Flufenacet 200 g/l, Terbuthylazine 333 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Flufenacet 142459-58-3 
 

Aquatic Chronic 1, H410 
Acute Tox. 4, H302 
STOT RE 2, H373 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 

17,1 

Terbuthylazin 5915-41-3 
227-637-9 
 

Acute Tox. 4, H302 
STOT RE 2, H373 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

28,5 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on 
(3:1) 

55965-84-9 
 

Acute Tox. 3, H301 
Acute Tox. 2, H310 
Acute Tox. 2, H330 
Skin Corr. 1C, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

> 0.00015 – 
< 0.0015 

Glycerin 56-81-5 
200-289-5 
01-2119471987-18-XXXX 

Nicht eingestuft  > 1,00 

 

Weitere Information 
 

Flufenacet 142459-58-3 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 

Terbuthylazin 5915-41-3 M-Faktor: 10 (acute), 10 (chronic) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Corr. 1C; H314: SCL >= 0,6 % 
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Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Irrit. 2; H315: SCL 0,06 - < 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Eye Dam. 1; H318: SCL >= 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Eye Irrit. 2; H319: SCL 0,06 - < 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Sens. 1A; H317: SCL >= 0,0015 % 

    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Sofort mit Polyethylenglykol 400, anschließend mit viel Wasser 
abwaschen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken Erbrechen nur auslösen, wenn: 1. Patient bei vollem Bewusstsein ist, 
2. ärztliche Hilfe nicht kurzfristig erreichbar ist, 3. eine größere Menge 
aufgenommen wurde und 4. die Zeit nach Aufnahme weniger als eine 
Stunde ist. (Erbrochenes darf nicht in die Luftröhre gelangen.) Mund 
ausspülen. Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für 
Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
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Symptome Bei der Einnahme größerer Mengen können folgende Symptome 

auftreten: 
 

 Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Benommenheit, Müdigkeit, 
Atemprobleme, Herzrasen 

 

 Die Aufnahme dieses Produktes in den Körper kann zu 
Methämoglobinbildung führen, das in ausreichender Konzentration 
Cyanose verursacht. 

 

 Die Symptome und Gefahren wurden nach der Aufnahme signifikanter 
Mengen der/des Wirkstoffe(s) beobachtet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Risiken Gefahr der Methämoglobinbildung.  
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Im Falle 
einer Methämoglobinämie sollten Sauerstoff und spezifische Antidote 
(Methylenblau/ Toluidinblau) gegeben werden.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Cyanwasserstoff (Blausäure), 
Fluorwasserstoff, Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx), 
Schwefeloxide 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  
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6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). Zur 
Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben. 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut 
gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. Vor Frost schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 12 Nicht brennbare Flüssigkeiten  
 

Geeignete Werkstoffe HDPE (1000L IBC) 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Flufenacet 
 

142459-58-3 0,3 mg/m3 
(SK-SEN) 

 
 

OES BCS* 
 

Reaktionsmasse aus 5- 55965-84-9 0,2 mg/m3 2013 DFG MAK 
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Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on 
(3:1) 
 
(einatembarer Anteil.)  

(MAK)   

Glycerin 
 
(einatembarer Anteil.)  

56-81-5 200 mg/m3 
(AGW) 

11 2016 
 

TRGS 900 
 

Glycerin 
 
(einatembarer Anteil.)  

56-81-5 200 mg/m3 
(MAK) 

2015 
 

DFG MAK 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
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reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Suspension 
 

Farbe weiß bis beige  
 

Geruch schwach, charakteristisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 102 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

Keine Daten verfügbar 

 

Zündtemperatur 470 °C  
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 4,0 - 7,5 (100 %) (23 °C)  
 

Viskosität, dynamisch 400 - 600 mPa.s (20 °C) 
Geschwindigkeitsgefälle 20 /s 

 200 - 350 mPa.s (20 °C) 
Geschwindigkeitsgefälle 100 /s 

 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit dispergierbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Flufenacet: log Pow: 3,2 

 

 Terbuthylazin: log Pow: 3,4 (25 °C)  
 

Oberflächenspannung 33,8 mN/m (25 °C)  
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,17 g/cm³  (20 °C) 
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Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  500 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte) > 1,936 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Höchste erreichbare Konzentration. 
Produkt wurde in Form eines lungengängigen Aerosols geprüft. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte) > 4.000 mg/kg 
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Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Keine Augenreizung (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Flufenacet: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Terbuthylazin: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Flufenacet verursachte neurologische Effekte und/oder neuropathologische Änderungen im Tierversuch.  
Terbuthylazin : Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Flufenacet war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Terbuthylazin war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Flufenacet war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
Terbuthylazin wird nicht als krebserzeugend betrachtet.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Flufenacet verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
Terbuthylazin verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Flufenacet verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Flufenacet beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
Terbuthylazin verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Terbuthylazin beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Lepomis macrochirus (Blaukiemensonnenbarsch))  2,13 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Flufenacet. 

 

 LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  2,2 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Terbutylazin. 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  30,9 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Flufenacet. 
 

 
 EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  21 mg/l  

Expositionszeit: 48 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Terbutylazin. 
 

 
 EC50 (Mysidopsis bahia (Mysidgarnele))  0,092 mg/l  

Expositionszeit: 96 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Terbutylazin. 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  0,0431 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 96 h 

 

 EC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  0,0935 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 7 d 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Flufenacet:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Terbuthylazin:  
Nicht leicht biologisch abbaubar. 

 

Koc Flufenacet: Koc: 202 
 Terbuthylazin: Koc: 151 - 333 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Flufenacet: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 71 
Keine Bioakkumulation. 

 Terbuthylazin: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 34 
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Flufenacet: Mäßig mobil in Böden 
 Terbuthylazin: Mäßig mobil in Böden 
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12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Flufenacet: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Terbuthylazin: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (FLUFENACET, TERBUTHYLAZIN LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
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IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (FLUFENACET, TERBUTHYLAZINE SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (FLUFENACET, TERBUTHYLAZINE SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: II (Mäßig gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 007149-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 3 stark wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

ASPECT 14/15 
Version  8 / D Überarbeitet am: 20.09.2022 

102000014364 Druckdatum: 22.09.2022 

 
 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
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Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 

und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname ATLANTIS FLEX 
 

UFI R7V0-M0JV-Q00W-H3SU 
 

Produktnummer (UVP) 80886306 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Augenreizung: Kategorie 2 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
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Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Mesosulfuron-methyl 

 Propoxycarbazon-Natrium 

 Mefenpyr-diethyl 
 
 

  

   

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P305 + P351 
+ P338 

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Mesosulfuron-methyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. 
Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Propoxycarbazon-
Natrium: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Mefenpyr-diethyl: Stoff wird 
nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Wasserdispergierbares Granulat (WG) 
Mesosulfuron-methyl 4,5 %, Propoxycarbazon-Natrium 6,75 %, Mefenpyr-diethyl 9,0 %  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Mesosulfuron-methyl 208465-21-8 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

4,5 

Propoxycarbazon-Natrium 181274-15-7 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

6,75 

Mefenpyr-diethyl 135590-91-9 
603-923-2 
 

Aquatic Chronic 2, H411 9,0 

Kohlenwasserstoffe, C10-
C13, Aromaten, < 1% 
Naphthalin 

922-153-0 
01-2119451097-39-xxxx 

Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 

> 10 – < 25 

Sulfoniertes aromatisches 
Polymer, Natriumsalz 

68425-94-5 
 

Eye Irrit. 2, H319 
Aquatic Chronic 3, H412 

> 1 – < 10 

Kaolin 1332-58-7 
310-194-1 
 

Nicht eingestuft  > 1 

Kieselsäuren, amorphe 7631-86-9 
231-545-4 
01-2119379499-16-XXXX 

Nicht eingestuft  > 1 

 

Weitere Information 
 

Mesosulfuron-
methylMesosulfuron-
methyl 

208465-21-8 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 

Propoxycarbazon-
Natrium 

181274-15-7 M-Faktor: 10 (acute), 10 (chronic) 

    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
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ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
anhaltender Augenreizung oder Rötung ist ein Augenarzt aufzusuchen.  

 

Verschlucken Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Cyanwasserstoff (Blausäure), 
Chlorwasserstoff (HCl), Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2), 
Stickoxide (NOx), Schwefeloxide 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

ATLANTIS FLEX 5/15 
Version  7 / D Überarbeitet am: 05.12.2022 

102000027072 Druckdatum: 06.12.2022 

 
 
 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mechanisch aufnehmen. Verschmutzte Gegenstände und Fußboden 
unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur 
Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut 
gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. Vor Frost schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 13 Nicht brennbare Feststoffe  
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7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Mesosulfuron-methyl 
 

208465-21-8 10 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Propoxycarbazon-Natrium 
 

181274-15-7 10 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Mefenpyr-diethyl 
 

135590-91-9 10 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Kaolin 
 
(alveolengängiger Anteil.)  

1332-58-7 1,25 mg/m3 
(AGW) 

06 2016 
 

TRGS 900 
 

Kaolin 
 
(einatembarer Anteil.)  

1332-58-7 10 mg/m3 
(AGW) 

06 2016 
 

TRGS 900 
 

Kieselsäuren, amorphe 
 
(einatembarer Anteil.)  

7631-86-9 4 mg/m3 
(AGW) 

08 2010 
 

TRGS 900 
 

Kieselsäuren, amorphe 
 
(alveolengängiger Anteil.)  

7631-86-9 0,5 mg/m3 
(MAK) 

2021 
 

DFG MAK 
 

Perlit 
 
(Inhalierbarer Staub.)  

93763-70-3 4 mg/m3 
(MAK) 

2015 
 

DFG MAK 
 

Perlit 
 
(Atembarer Staub.)  

93763-70-3 0,3 mg/m3 
(MAK) 

2015 
 

DFG MAK 
 

Perlit 
 
(einatembarer Anteil.)  

93763-70-3 10 mg/m3 
(AGW) 

06 2016 
 

TRGS 900 
 

Perlit 
 
(alveolengängiger Anteil.)  

93763-70-3 1,25 mg/m3 
(AGW) 

06 2016 
 

TRGS 900 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
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Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 
Atemschutzgerät mit einem Partikelfilter (Schutzfaktor 4) gemäß der 
Europäischen Norm EN149FFP1 oder gleichwertigen Schutz tragen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 5 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form wasserdispergierbares Granulat 
 

Farbe beige bis braun  
 

Geruch aromatisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Das Produkt ist nicht leichtentzündlich. 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
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Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt Keine Daten verfügbar 
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

Keine Daten verfügbar 

 

Zündtemperatur 368 °C  
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 8,0 - 10,0 (10 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit dispergierbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Mesosulfuron-methyl: log Pow: -0,48 

 

 Propoxycarbazon-Natrium: log Pow: -1,55 
 

 Mefenpyr-diethyl: log Pow: 3,83 (21 °C)  
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 
Schüttdichte 598 - 702 kg/m3  
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 
 

Staubgehalt nahezu staubfrei 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 
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ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte)  > 0,995 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Produkt wurde in Form eines lungengängigen Aerosols geprüft. 
Höchste erreichbare Konzentration. 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Starke Augenreizung. (Kaninchen) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Nicht sensibilisierend. (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Mesosulfuron-methyl: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Propoxycarbazon-Natrium: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Mefenpyr-diethyl: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Mesosulfuron-methyl verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Propoxycarbazon-Natrium verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Mefenpyr-diethyl verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
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Mesosulfuron-methyl war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Propoxycarbazon-Natrium war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Mefenpyr-diethyl war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Mesosulfuron-methyl war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und 
Mäusen.  
Propoxycarbazon-Natrium war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und 
Mäusen.  
Mefenpyr-diethyl war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Mesosulfuron-methyl verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der 
Ratte.   
Propoxycarbazon-Natrium verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie 
an der Ratte.   
Mefenpyr-diethyl verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der 
Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Mesosulfuron-methyl verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
Propoxycarbazon-Natrium verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten. Propoxycarbazon-Natrium 
verursachte Entwicklungstoxizität in Kaninchen nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Propoxycarbazon-Natrium beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
Mefenpyr-diethyl verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Mefenpyr-diethyl beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  7,6 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Toxizität gegenüber EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  8,8 mg/l  
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wirbellosen Wassertieren Expositionszeit: 48 h 

Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

IC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  3,88 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

 IC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  0,0201 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 7 d 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Mesosulfuron-methyl:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Propoxycarbazon-Natrium:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Mefenpyr-diethyl:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Mesosulfuron-methyl: Koc: 92 
 Propoxycarbazon-Natrium: Koc: 29 
 Mefenpyr-diethyl: Koc: 625 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Mesosulfuron-methyl:  
Keine Bioakkumulation. 

 Propoxycarbazon-Natrium:  
Keine Bioakkumulation. 

 Mefenpyr-diethyl: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 232 
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Mesosulfuron-methyl: Mäßig mobil in Böden 
 Propoxycarbazon-Natrium: Mobil in Böden 
 Mefenpyr-diethyl: Schwach mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Mesosulfuron-methyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar 
und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Propoxycarbazon-Natrium: Stoff wird nicht als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Mefenpyr-diethyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
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Sonstige ökologische 
Hinweise 

Weitere Angaben zur Ökologie liegen nicht vor. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3077  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. 

 (PROPOXYCARBAZON-NATRIUM, SOLVENT NAPHTHA 
(PETROLEUM) SCHWER AROMATISCH GEMISCH) 

14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3077  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, 
N.O.S. 

 (PROPOXYCARBAZONE-SODIUM, SOLVENT NAPHTHA 
(PETROLEUM) HEAVY AROMATIC MIXTURE) 

14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3077  



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

ATLANTIS FLEX 13/15 
Version  7 / D Überarbeitet am: 05.12.2022 

102000027072 Druckdatum: 06.12.2022 

 
 
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, 
N.O.S. 

 (PROPOXYCARBAZONE-SODIUM, SOLVENT NAPHTHA 
(PETROLEUM) HEAVY AROMATIC MIXTURE ) 

14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 008188-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 2 deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
BVL-Richtlinie "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
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H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Kapitel 1: Bezeichnung des 
chemischen Produktes und des Unternehmens.  
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 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 2: Mögliche 

Gefahren. Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen. 
Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften. Abschnitt 
11: Toxikologische Angaben. Abschnitt 12. Umweltbezogene Angaben. 
Abschnitt 13. Hinweise zur Entsorgung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 

 
 



KOMBINATIONSVERPACKUNG  

 

ATLANTIS FLEX 
 
Version  1 / D Überarbeitet am: 28.09.2018 

102000029248 Druckdatum: 18.01.2019 

 
 Bezeichnung des Produkts und des Unternehmens 

 
 
Handelsname ATLANTIS FLEX 
 

Produktnummer (UVP) 80873425 
 

Verwendung Herbizid, Synergist 
 

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

Auskunftsgebender 
Bereich 

Substance Classification & Registration 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 

Notrufnummer +49(0)2133-51-99300 (Sicherheitszentrale) 
 

 
 
Kombinationsverpackung 
 
Diese Kombinationsverpackung besteht aus folgenden Produkten: 

 

 Materialnumm
er 

Spezifikation 

BIOPOWER 5855771 102000013441 

ATLANTIS FLEX 81738254 102000027072 

 
Im Anhang übersenden wir die Sicherheitsdatenblätter der einzelnen Produkte. Bitte lesen Sie diese 
sorgfältig durch. 
Sollten Sie bereits zu einem früheren Zeitpunkt eines der Produkte als einzelnes Produkt erworben haben, 
so wurde das zugehörige Sicherheitsdatenblatt bereits an Sie versandt und wird dann nicht noch einmal 
verschickt. Die Aktualisierungen der Sicherheitsdatenblätter der Einzelprodukte erhalten Sie automatisch 
mit einem Nachversand. 
 
Diese Information wurde in gutem Glauben, aber ohne vertragliche oder gesetzliche Gewährleistung zur 
Verfügung gestellt. Der Käufer übernimmt alle Verantwortung für Sicherheit und für den von den 
Anweisungen auf dem Etikett abweichenden Gebrauch. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname ATLANTIS FLEX 
 

UFI R7V0-M0JV-Q00W-H3SU 
 

Produktnummer (UVP) 80886306 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Augenreizung: Kategorie 2 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
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Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Mesosulfuron-methyl 

 Propoxycarbazon-Natrium 

 Mefenpyr-diethyl 
 
 

  

   

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P305 + P351 
+ P338 

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Mesosulfuron-methyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. 
Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Propoxycarbazon-
Natrium: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Mefenpyr-diethyl: Stoff wird 
nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Wasserdispergierbares Granulat (WG) 
Mesosulfuron-methyl 4,5 %, Propoxycarbazon-Natrium 6,75 %, Mefenpyr-diethyl 9,0 %  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Mesosulfuron-methyl 208465-21-8 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

4,5 

Propoxycarbazon-Natrium 181274-15-7 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

6,75 

Mefenpyr-diethyl 135590-91-9 
603-923-2 
 

Aquatic Chronic 2, H411 9,0 

Kohlenwasserstoffe, C10-
C13, Aromaten, < 1% 
Naphthalin 

922-153-0 
01-2119451097-39-xxxx 

Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 

> 10 – < 25 

Sulfoniertes aromatisches 
Polymer, Natriumsalz 

68425-94-5 
 

Eye Irrit. 2, H319 
Aquatic Chronic 3, H412 

> 1 – < 10 

Kaolin 1332-58-7 
310-194-1 
 

Nicht eingestuft  > 1 

Kieselsäuren, amorphe 7631-86-9 
231-545-4 
01-2119379499-16-XXXX 

Nicht eingestuft  > 1 

 

Weitere Information 
 

Mesosulfuron-
methylMesosulfuron-
methyl 

208465-21-8 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 

Propoxycarbazon-
Natrium 

181274-15-7 M-Faktor: 10 (acute), 10 (chronic) 

    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
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ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
anhaltender Augenreizung oder Rötung ist ein Augenarzt aufzusuchen.  

 

Verschlucken Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Cyanwasserstoff (Blausäure), 
Chlorwasserstoff (HCl), Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2), 
Stickoxide (NOx), Schwefeloxide 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  
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ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mechanisch aufnehmen. Verschmutzte Gegenstände und Fußboden 
unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur 
Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut 
gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. Vor Frost schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 13 Nicht brennbare Feststoffe  
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7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Mesosulfuron-methyl 
 

208465-21-8 10 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Propoxycarbazon-Natrium 
 

181274-15-7 10 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Mefenpyr-diethyl 
 

135590-91-9 10 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Kaolin 
 
(alveolengängiger Anteil.)  

1332-58-7 1,25 mg/m3 
(AGW) 

06 2016 
 

TRGS 900 
 

Kaolin 
 
(einatembarer Anteil.)  

1332-58-7 10 mg/m3 
(AGW) 

06 2016 
 

TRGS 900 
 

Kieselsäuren, amorphe 
 
(einatembarer Anteil.)  

7631-86-9 4 mg/m3 
(AGW) 

08 2010 
 

TRGS 900 
 

Kieselsäuren, amorphe 
 
(alveolengängiger Anteil.)  

7631-86-9 0,5 mg/m3 
(MAK) 

2021 
 

DFG MAK 
 

Perlit 
 
(Inhalierbarer Staub.)  

93763-70-3 4 mg/m3 
(MAK) 

2015 
 

DFG MAK 
 

Perlit 
 
(Atembarer Staub.)  

93763-70-3 0,3 mg/m3 
(MAK) 

2015 
 

DFG MAK 
 

Perlit 
 
(einatembarer Anteil.)  

93763-70-3 10 mg/m3 
(AGW) 

06 2016 
 

TRGS 900 
 

Perlit 
 
(alveolengängiger Anteil.)  

93763-70-3 1,25 mg/m3 
(AGW) 

06 2016 
 

TRGS 900 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
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Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 
Atemschutzgerät mit einem Partikelfilter (Schutzfaktor 4) gemäß der 
Europäischen Norm EN149FFP1 oder gleichwertigen Schutz tragen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 5 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form wasserdispergierbares Granulat 
 

Farbe beige bis braun  
 

Geruch aromatisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Das Produkt ist nicht leichtentzündlich. 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
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Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt Keine Daten verfügbar 
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

Keine Daten verfügbar 

 

Zündtemperatur 368 °C  
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 8,0 - 10,0 (10 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit dispergierbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Mesosulfuron-methyl: log Pow: -0,48 

 

 Propoxycarbazon-Natrium: log Pow: -1,55 
 

 Mefenpyr-diethyl: log Pow: 3,83 (21 °C)  
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 
Schüttdichte 598 - 702 kg/m3  
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 
 

Staubgehalt nahezu staubfrei 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 
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ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte)  > 0,995 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Produkt wurde in Form eines lungengängigen Aerosols geprüft. 
Höchste erreichbare Konzentration. 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Starke Augenreizung. (Kaninchen) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Nicht sensibilisierend. (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Mesosulfuron-methyl: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Propoxycarbazon-Natrium: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Mefenpyr-diethyl: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Mesosulfuron-methyl verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Propoxycarbazon-Natrium verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Mefenpyr-diethyl verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
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Mesosulfuron-methyl war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Propoxycarbazon-Natrium war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Mefenpyr-diethyl war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Mesosulfuron-methyl war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und 
Mäusen.  
Propoxycarbazon-Natrium war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und 
Mäusen.  
Mefenpyr-diethyl war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Mesosulfuron-methyl verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der 
Ratte.   
Propoxycarbazon-Natrium verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie 
an der Ratte.   
Mefenpyr-diethyl verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der 
Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Mesosulfuron-methyl verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
Propoxycarbazon-Natrium verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten. Propoxycarbazon-Natrium 
verursachte Entwicklungstoxizität in Kaninchen nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Propoxycarbazon-Natrium beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
Mefenpyr-diethyl verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Mefenpyr-diethyl beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  7,6 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Toxizität gegenüber EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  8,8 mg/l  
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wirbellosen Wassertieren Expositionszeit: 48 h 

Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

IC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  3,88 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

 IC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  0,0201 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 7 d 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Mesosulfuron-methyl:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Propoxycarbazon-Natrium:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Mefenpyr-diethyl:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Mesosulfuron-methyl: Koc: 92 
 Propoxycarbazon-Natrium: Koc: 29 
 Mefenpyr-diethyl: Koc: 625 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Mesosulfuron-methyl:  
Keine Bioakkumulation. 

 Propoxycarbazon-Natrium:  
Keine Bioakkumulation. 

 Mefenpyr-diethyl: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 232 
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Mesosulfuron-methyl: Mäßig mobil in Böden 
 Propoxycarbazon-Natrium: Mobil in Böden 
 Mefenpyr-diethyl: Schwach mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Mesosulfuron-methyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar 
und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Propoxycarbazon-Natrium: Stoff wird nicht als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Mefenpyr-diethyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
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Sonstige ökologische 
Hinweise 

Weitere Angaben zur Ökologie liegen nicht vor. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3077  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. 

 (PROPOXYCARBAZON-NATRIUM, SOLVENT NAPHTHA 
(PETROLEUM) SCHWER AROMATISCH GEMISCH) 

14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3077  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, 
N.O.S. 

 (PROPOXYCARBAZONE-SODIUM, SOLVENT NAPHTHA 
(PETROLEUM) HEAVY AROMATIC MIXTURE) 

14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3077  
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14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, 
N.O.S. 

 (PROPOXYCARBAZONE-SODIUM, SOLVENT NAPHTHA 
(PETROLEUM) HEAVY AROMATIC MIXTURE ) 

14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 008188-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 2 deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
BVL-Richtlinie "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
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H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Kapitel 1: Bezeichnung des 
chemischen Produktes und des Unternehmens.  
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 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 2: Mögliche 

Gefahren. Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen. 
Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften. Abschnitt 
11: Toxikologische Angaben. Abschnitt 12. Umweltbezogene Angaben. 
Abschnitt 13. Hinweise zur Entsorgung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 

1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname BIOPOWER 
 

UFI YPF0-Q0SX-000N-X8QE 
 

Produktnummer (UVP) 05815990 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Synergist 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Reizwirkung auf die Haut: Kategorie 2 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
 

Augenreizung: Kategorie 2 
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H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 3 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Fettalkoholethersulfat, Natriumsalz 
 
 

 

    

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H315 Verursacht Hautreizungen. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazolin-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) 
angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Wasserlösliches Konzentrat (SL) 
Fettalkoholethersulfat, Natriumsalz 276,5 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Fettalkoholethersulfat, 
Natriumsalz 

68891-38-3 
500-234-8 
01-2119488639-16-XXXX 

Eye Dam. 1, H318 
Skin Irrit. 2, H315 
Aquatic Chronic 3, H412 

27 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-
on 

2634-33-5 
220-120-9 
01-2120761540-60-xxxx 

Acute Tox. 4, H302 
Acute Tox. 2, H330 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 2, H411 

> 0,005 – < 
0,05 

 

Weitere Information 
 

1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on 

2634-33-5 M-Faktor: 1 (acute) 

1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on 

2634-33-5 SCL: Skin Sens. 1; H317: SCL >= 0,05 % 

    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Sofort einen Arzt oder ein 
Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  
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Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 

unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Sofort einen 
Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Kohlenmonoxid (CO), 
Schwefeloxide 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Verunreinigtes Wasser und Löschwasser zurückhalten. Nicht in 
Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen lassen.  
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6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete 
und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Keine besonderen Sicherheitsmassnahmen erforderlich bei der 
Handhabung ungeöffneter Verpackungen; die entsprechenden Hinweise 
zur Handhabung sind zu beachten. Für angemessene Lüftung sorgen.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem 
trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor dem Gefrieren 
schützen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 12 Nicht brennbare Flüssigkeiten  
 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Keine nationalen Grenzwerte bekannt. 
 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

BIOPOWER 6/12 
Version  9 / D Überarbeitet am: 06.09.2022 

102000013441 Druckdatum: 21.09.2022 

 
 
Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Flüssigkeit, leicht trüb 
 

Farbe farblos  
 

Geruch schwach säuerlich 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
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Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 100 °C  
Kein Flammpunkt - Messung wurde bis zur Siedetemperatur 
durchgeführt. 

 

Selbstentzündungs-
temperatur 

Keine Daten verfügbar 

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 4,0 - 7,0 (100 %) (23 °C)  
 

Viskosität, dynamisch <= 300 mPa.s (20 °C) 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit beliebig mischbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat: log Pow: 0,3 

 

Oberflächenspannung 27 mN/m (25 °C)  
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,03 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Keine Daten verfügbar 
 

Oxidierende Eigenschaften Keine Daten verfügbar 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 
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ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität ATE (Mix)  > 2.000 mg/kg 
Berechnungsmethode 
Schätzwert Akuter Toxizität 

 

Akute inhalative Toxizität  
Bei bestimmungsgemäßer und vorausgesehener Verwendung wird kein 
atembares Aerosol gebildet. 

 

Akute dermale Toxizität ATE (Mix) 2.000 mg/kg 
Berechnungsmethode 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Reizt die Haut. (Kaninchen) 
Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente. 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Reizt die Augen. (Kaninchen) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Nicht sensibilisierend. (Meerschweinchen) 
OECD Prüfungsrichtlinie 406, Magnusson & Kligman Test 
Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente. 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 
erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
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Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-
vivo-Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten 
und Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-
Generationenstudie an der Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Danio rerio (Zebrabärbling))  7,1 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente. 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  7,2 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente. 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

NOEC (Desmodesmus subspicatus (Grünalge))  0,93 mg/l  
Expositionszeit: 72 h 
Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente. 

 

 EC50 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge))  27 mg/l  
Expositionszeit: 72 h 
Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat:  
Leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat:Keine Daten verfügbar 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
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Bioakkumulation Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat:  

Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat: in Wasser löslich 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat: Stoff wird nicht als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

Gemäß ADN/ADR/RID/IMDG/IATA nicht als Gefahrgut eingestuft. 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
14.1 – 14.5 entfällt 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
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Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 007661-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 2 deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt nicht der Störfallverordnung. 
 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H330 Lebensgefahr bei Einatmen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
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EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 3: 
Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen. Abschnitt 4: Erste-
Hilfe-Maßnahmen. Abschnitt 9: Physikalische und chemische 
Eigenschaften. Abschnitt 16: Sonstige Angaben.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 

 
 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

ATTRIBUT 1/13 
Version  11 / D Überarbeitet am: 28.11.2022 

102000011542 Druckdatum: 29.11.2022 

 
 

ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname ATTRIBUT 
 

Produktnummer (UVP) 06357164 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

ATTRIBUT 2/13 
Version  11 / D Überarbeitet am: 28.11.2022 

102000011542 Druckdatum: 29.11.2022 

 
 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Propoxycarbazon-Natrium 
 
 

 

    

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Propoxycarbazon-Natrium: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) 
angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Wasserlösliches Granulat (SG) 
Propoxycarbazon-Natrium 70 %  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / Einstufung Konz. [%] 
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EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Propoxycarbazon-Natrium 181274-15-7 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

70,0 

Natriumligninsulfonat 8061-51-6 
 

Nicht eingestuft  > 10,0 – < 
20,0 

Polyvinylpyrrolidon 9003-39-8 
 

Nicht eingestuft  > 1,0 – < 
10,0 

 

Weitere Information 
 

Propoxycarbazon-
Natrium 

181274-15-7 M-Faktor: 10 (acute), 10 (chronic) 

    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  
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ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Cyanwasserstoff (Blausäure), 
Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2), Schwefeloxide, Stickoxide 
(NOx) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mechanisch aufnehmen. Verschmutzte Gegenstände und Fußboden 
unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur 
Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
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reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem 
trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor Frost 
schützen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 11 Brennbare Feststoffe  
 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Propoxycarbazon-Natrium 
 

181274-15-7 10 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 
Atemschutzgerät mit einem Partikelfilter (Schutzfaktor 4) gemäß der 
Europäischen Norm EN149FFP1 oder gleichwertigen Schutz tragen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
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Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 5 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Granulat 
 

Farbe gelbbraun  
 

Geruch schwach, charakteristisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

ab 160 °C  

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Das Produkt ist nicht leichtentzündlich. 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt Keine Daten verfügbar 
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

Keine Daten verfügbar 

 

Zündtemperatur Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. 
 
 
 

Thermische Zersetzung > 175 °C Heizrate:3 K/minExotherme Zersetzung. 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 7,5 - 9,0 (10 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
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Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit ca. 42 g/l  
gemessen bei pH 7 

 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Propoxycarbazon-Natrium: log Pow: -1,55 

 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 
Schüttdichte 0,548 - 0,643 g/ml (lose)   
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 
 

Staubgehalt nahezu staubfrei 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine Daten verfügbar 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  
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10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.500 mg/kg 
Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe. 

 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte)  > 4,995 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Höchste erreichbare Konzentration. 
Produkt wurde in Form eines lungengängigen Aerosols geprüft. 
Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe. 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 
Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe. 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Keine Augenreizung (Kaninchen) 
Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe. 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Meerschweinchen) 
OECD Prüfungsrichtlinie 406, Buehler Test 
Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe. 

 Haut: Nicht sensibilisierend. (Meerschweinchen) 
OECD Prüfungsrichtlinie 406, Buehler Test 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Propoxycarbazon-Natrium: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Propoxycarbazon-Natrium verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Propoxycarbazon-Natrium war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Propoxycarbazon-Natrium war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und 
Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Propoxycarbazon-Natrium verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie 
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an der Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Propoxycarbazon-Natrium verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten. Propoxycarbazon-Natrium 
verursachte Entwicklungstoxizität in Kaninchen nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Propoxycarbazon-Natrium beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  > 77,6 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff. 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  > 107 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff. 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  > 113,4 mg/l  
Expositionszeit: 72 h 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

 EC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  0,0158 mg/l  
Expositionszeit: 7 d 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Propoxycarbazon-Natrium:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Propoxycarbazon-Natrium: Koc: 29 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Propoxycarbazon-Natrium:  
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Propoxycarbazon-Natrium: Mobil in Böden 
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12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Propoxycarbazon-Natrium: Stoff wird nicht als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 
 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 

Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3077  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. 

 (PROPOXYCARBAZON-NATRIUM GEMISCH) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
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IMDG 
14.1 UN-Nummer 3077  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, 
N.O.S. 

 (PROPOXYCARBAZONE-SODIUM MIXTURE) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3077  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, 
N.O.S. 

 (PROPOXYCARBAZONE-SODIUM MIXTURE ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 044915-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 2 deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
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Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
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Grund der Überarbeitung: Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 3: 

Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen. Abschnitt 5: 
Maßnahmen zur Brandbekämpfung. Abschnitt 8: Begrenzung und 
Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung. 
Abschnitt 13. Hinweise zur Entsorgung. Sicherheitsdatenblatt gemäß 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft und überarbeitet zu 
redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen nach aktuellem 
Anhang II der REACH Verordnung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 

1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname BANDUR 
 

UFI R5T0-G00C-D000-NWT9 
 

Produktnummer (UVP) 05922585 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Karzinogenität: Kategorie 2 
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
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H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Aclonifen 
 
 

  

   

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
EUH208 Enthält Aclonifen, 1,2-Benzisothiazolin-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P308 + P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Ethoxyliertes Polyarylphenol: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) 
angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. 
Aclonifen: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Suspensionskonzentrat (SC) 
49,6% Aclonifen (600 g/l)  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Aclonifen 74070-46-5 
277-704-1 
 

Carc. 2, H351 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

49,60 

Ethoxyliertes 
Polyarylphenol 

99734-09-5 
 

Aquatic Chronic 3, H412 > 1,00 – < 
25,00 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-
on 

2634-33-5 
220-120-9 
01-2120761540-60-0003 

Skin Sens. 1, H317 
Acute Tox. 4, H302 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Acute 1, H400 

> 0,005 – < 
0,05 

Harnstoff 57-13-6 
200-315-5 
01-2119463277-33-xxxx 

Nicht eingestuft  > 1 

 

Weitere Information 
 

Aclonifen 74070-46-5 M-Faktor: 100 (acute), 10 (chronic) 

1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on 

2634-33-5 SCL: Skin Sens. 1; H317: SCL >= 0,05 % 

    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.  
 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser.  
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Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 

unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder ein 
Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen. Mund 
ausspülen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Eine Magenspülung sollte nicht erforderlich sein. Jedoch wird 
empfohlen, Medizinalkohle und Natriumsulfat zu verabreichen, wenn 
eine größere Menge aufgenommen wurde. Ein spezifisches Antidot ist 
nicht bekannt. Symptomatische Behandlung.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide 
(NOx), Chlorwasserstoff (HCl) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und 
Chemieschutzanzug tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  
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6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete 
und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut 
gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor dem Gefrieren 
schützen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 12 Nicht brennbare Flüssigkeiten  
 

Geeignete Werkstoffe HDPE (Polyethylen hoher Dichte) 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Harnstoff 
 

57-13-6 10 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Aclonifen 74070-46-5 2 mg/m3  OES BCS* 
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 (SK-SEN)   
 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Suspension 
 

Farbe gelb  
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Geruch Keine Daten verfügbar 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt/Siedebereich 100 °C  
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt kein(e,er) 
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

480 °C  

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 7,5 - 8,5 (1 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
 

Viskosität, dynamisch 250 - 450 mPa.s (20 °C) 
Geschwindigkeitsgefälle 20 /s 

 100 - 200 mPa.s (20 °C) 
Geschwindigkeitsgefälle 100 /s 

 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit dispergierbar 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Ethoxyliertes Polyarylphenol:  
Keine Daten verfügbar 

 

 Aclonifen: log Pow: 4,37 
 

Oberflächenspannung 40 mN/m (20 °C)  
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,21 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
 

Oxidierende Eigenschaften Keine Daten verfügbar 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 
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Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte) = 5.596 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität  
Bei bestimmungsgemäßer und vorausgesehener Verwendung wird kein 
atembares Aerosol gebildet. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Keine Augenreizung (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Meerschweinchen) 
OECD Prüfungsrichtlinie 406, Buehler Test 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Ethoxyliertes Polyarylphenol: Keine Informationen verfügbar. 
Aclonifen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Ethoxyliertes Polyarylphenol: Keine Informationen verfügbar.  
Aclonifen verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
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Ethoxyliertes Polyarylphenol war nicht genotoxisch in einer Reihe von In-vitro-Mutagenitätsstudien.  
Aclonifen war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Ethoxyliertes Polyarylphenol: Keine Informationen verfügbar.  
Aclonifen verursachte bei Ratten ein häufigeres Auftreten von Tumoren in den folgenden Organen: 
Gehirn.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Ethoxyliertes Polyarylphenol: Keine Informationen verfügbar.   
Aclonifen verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Ethoxyliertes Polyarylphenol: Keine Informationen verfügbar.   
Aclonifen verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) = 1,27 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)) = 2,4 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
Chronische Toxizität für 
aquatische Invertebraten 

NOEC (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)):  60,0 µg/l  
Expositionszeit: 21 d 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge)) = 0,058 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 96 h 

 

 ErC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  0,043 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 7 d 

 

 NOEC (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  0,004 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 7 d 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
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Biologische Abbaubarkeit Ethoxyliertes Polyarylphenol:  
Keine Daten verfügbar 

 Aclonifen:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Ethoxyliertes Polyarylphenol:Keine Daten verfügbar 
 Aclonifen: Koc: 5318 - 10612 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Ethoxyliertes Polyarylphenol:  
Keine Daten verfügbar 

 Aclonifen: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 2.896 
Bioakkumulationspotenzial 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Ethoxyliertes Polyarylphenol: Keine Daten verfügbar 
 Aclonifen: Nicht mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Ethoxyliertes Polyarylphenol: Stoff wird nicht als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Aclonifen: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 
Verunreinigte 
Verpackungen 

Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 
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Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (ACLONIFEN LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (ACLONIFEN SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (ACLONIFEN SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
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WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 034145-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 2 deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 
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Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname BETANAL TANDEM 
 

UFI C2T0-Y09Y-200H-YK77 
 

Produktnummer (UVP) 05940486, 89149908 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Augenreizung: Kategorie 2 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
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Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Phenmedipham 

 Ethofumesat 
 
 

  

   

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH208 Enthält Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-

on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) 
angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. 
Ethofumesat: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Phenmedipham: Stoff wird 
nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Suspensionskonzentrat (SC) 
200 g/l Phenmedipham, 190 g/l Ethofumesat  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Phenmedipham 13684-63-4 
237-199-0 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

17,90 

Ethofumesat 26225-79-6 
247-525-3 
 

Aquatic Chronic 1, H410 
Aquatic Acute 1, H400 

17,00 

Fettalkoholethersulfat, 
Natriumsalz 

68891-38-3 
500-234-8 
01-2119488639-16-XXXX 

Eye Dam. 1, H318 
Skin Irrit. 2, H315 
Aquatic Chronic 3, H412 

>= 3,0 – < 10 

Diethylenglykol 111-46-6 
203-872-2 
01-2119457857-21-XXXX 

Acute Tox. 4, H302 >= 1,0 – < 10 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on 
(3:1) 

55965-84-9 
 

Acute Tox. 3, H301 
Acute Tox. 2, H310 
Acute Tox. 2, H330 
Skin Corr. 1C, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

>= 0.00015 – 
< 0.0015 

 

Weitere Information 
 

Phenmedipham 13684-63-4 M-Faktor: 10 (acute), 10 (chronic) 

Ethofumesat 26225-79-6 M-Faktor: 1 (acute), 1 (chronic) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Corr. 1C; H314: SCL >= 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-

55965-84-9 SCL: Skin Irrit. 2; H315: SCL 0,06 - < 0,6 % 
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isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Eye Dam. 1; H318: SCL >= 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Eye Irrit. 2; H319: SCL 0,06 - < 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Sens. 1A; H317: SCL >= 0,0015 % 

    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Sofort einen 
Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen. Ruhig halten. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Benommenheit, Kopfschmerzen, Lethargie, Dyspnoe, Ataxie, Tremor 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
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Risiken Obwohl dieses Produkt ein Carbamat ist, ist es KEIN 

Cholinesterasehemmer.  
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Forcierte 
alkalische Diurese und Haemoperfusion können erwogen werden. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassernebel, Kohlendioxid (CO2), Schaum, Sand 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Cyanwasserstoff (Blausäure), 
Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx), Schwefeloxide 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und 
Chemieschutzanzug tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). Produkt 
aufnehmen und in einen korrekt etikettierten und dicht 
verschlossenen Behälter füllen. Verschmutzte Gegenstände und 
Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich 
reinigen.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 
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ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem 
trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor Frost 
schützen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 12 Nicht brennbare Flüssigkeiten  
 

Geeignete Werkstoffe Coex HDPE/EVOH 
Coex HDPE/PA 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Diethylenglykol 
 
(Dampf und Aerosol.)  

111-46-6 44 mg/m3/10 ppm 
(AGW) 

09 2013 
 

TRGS 900 
 

Diethylenglykol 
 
(Dampf und Aerosol.)  

111-46-6 44 mg/m3/10 ppm 
(MAK) 

2013 
 

DFG MAK 
 

Diethylenglykol 
 

111-46-6 10 ppm 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Ethofumesat 
 

26225-79-6 10 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Phenmedipham 
 

13684-63-4 1,5 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Reaktionsmasse aus 5- 55965-84-9 0,2 mg/m3 2013 DFG MAK 
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Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on 
(3:1) 
 
(einatembarer Anteil.)  

(MAK)   

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 

 

Allgemeine Schutzmaßnahmen Bei offenem Umgang und möglichem Produktkontakt: 
Vollständiger Chemikalienschutzanzug 
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ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Suspension 
 

Farbe hellbraun  
 

Geruch säuerlich 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt/Siedebereich ca. 100 °C  
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 101 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

510 °C  

 
 
 
 

Thermische Zersetzung > 275 °C Heizrate:10 K/min 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 5,5 - 7,0 (100 %) (23 °C)  
 

Viskosität, dynamisch 50 - 150 mPa.s (20 °C) 
Geschwindigkeitsgefälle 100 /s 

 250 - 350 mPa.s (20 °C) 
Geschwindigkeitsgefälle 20 /s 

 
 

Viskosität, kinematisch 175 mm²/s (40 °C) Scherkraft  20/sec 
 

 69 mm²/s (40 °C) Scherkraft 100/sec 
 

Wasserlöslichkeit dispergierbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat: log Pow: 0,3 

 

 Ethofumesat: log Pow: 2,7 (25 °C)  
 

 Phenmedipham: log Pow: 3,59 
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,12 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

BETANAL TANDEM 9/16 
Version  8 / D Überarbeitet am: 03.01.2023 

102000000774 Druckdatum: 03.01.2023 

 
 

 
 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte) > 5.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte) > 3,04 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Produkt wurde in Form eines lungengängigen Aerosols geprüft. 
Höchste erreichbare Konzentration. 
Keine Todesfälle 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte) > 2.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Geringe Reizwirkung - nicht kennzeichnungspflichtig. (Kaninchen) 
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Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Reizt die Augen. (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 
erfüllt. 
Ethofumesat: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Phenmedipham: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Ethofumesat verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Phenmedipham verursachte hämolytische Anämie, Methämoglobinämie im Tierversuch. Die 
beobachteten Effekte scheinen für den Menschen nicht relevant zu sein.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-
vivo-Mutagenitätsstudien.  
Ethofumesat war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Auf Basis einer Vielzahl von in vitro und in vivo Mutagenitätsstudien ist Phenmedipham nicht mutagen 
oder genotoxisch.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten 
und Mäusen.  
Ethofumesat war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
Phenmedipham war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-
Generationenstudie an der Ratte.   
Ethofumesat verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
Phenmedipham verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren. Die bei Phenmedipham beobachtete 
Reproduktionstoxizität steht im Zusammenhang mit der parentalen Toxizität.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
Ethofumesat verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
Phenmedipham verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Phenmedipham verursachte eine foetale Ossifikationsverzögerung. Die bei 
Phenmedipham beobachteten Entwicklungseffekte stehen im Zusammenhang mit der maternalen 
Toxizität.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
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Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) = 19,8 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

 LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) = 1,84 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Phenmedipham. 

 

Chronische Fischtoxizität Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle) 
NOEC:  0,096 mg/l  
Expositionszeit: 92 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Phenmedipham. 

 

 Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle) 
NOEC:  0,0041 mg/l  
Expositionszeit: 92 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Phenmedipham. 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)) = 104,5 mg/l 
semistatischer Test; Expositionszeit: 48 h 
 

 
 EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)) = 2,033 mg/l  

Expositionszeit: 48 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Phenmedipham. 
 

 
Chronische Toxizität für 
aquatische Invertebraten 

NOEC (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): = 0,005 mg/l  
Expositionszeit: 21 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Phenmedipham. 
 

 
 NOEC (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): = 0,026 mg/l  

Expositionszeit: 21 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Phenmedipham. 
 

 
 NOEC (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): = 0,25 mg/l  

Expositionszeit: 21 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
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Ethofumesat. 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)) = 15,8 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

 

 NOEC (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)) = 1 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

 

 ErC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse)) = 34,1 mg/l  
statischer Test; Expositionszeit: 7 d 

 

 NOEC (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse)) < 3,13 mg/l  
statischer Test; Expositionszeit: 7 d 

 

 ErC50 (Myriophyllum spicatum (Ährige Tausendblatt)) = 0,479 mg/l  
statischer Test; Expositionszeit: 14 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Ethofumesat. 

 

 NOEC (Myriophyllum spicatum (Ährige Tausendblatt)) = 0,036 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 14 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Ethofumesat. 

 

 EC50 (Lemna minor (Kleine Wasserlinse)) = 0,109 mg/l  
Biomasse; Expositionszeit: 7 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Phenmedipham. 

 

 EC50 (Lemna minor (Kleine Wasserlinse)) > 0,157 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 7 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Phenmedipham. 

 

 EC10 (Lemna minor (Kleine Wasserlinse)) = 0,022 mg/l  
Biomasse; Expositionszeit: 7 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Phenmedipham. 

 

 EC10 (Lemna minor (Kleine Wasserlinse)) = 0,044 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 7 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Phenmedipham. 

 

 EC10 (Myriophyllum spicatum (Ährige Tausendblatt)) = 0,028 mg/l  
Biomasse; Expositionszeit: 7 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Phenmedipham. 

 

 EC10 (Myriophyllum spicatum (Ährige Tausendblatt)) = 0,0208 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 7 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Phenmedipham. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat:  
Leicht biologisch abbaubar 

 Ethofumesat:  



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

BETANAL TANDEM 13/16 
Version  8 / D Überarbeitet am: 03.01.2023 

102000000774 Druckdatum: 03.01.2023 

 
 

Nicht leicht biologisch abbaubar 
 Phenmedipham:  

Nicht leicht biologisch abbaubar 
 

Koc Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat:Keine Daten verfügbar 
 Ethofumesat: Koc: 147 
 Phenmedipham: Koc: 888 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat:  
Keine Bioakkumulation. 

 Ethofumesat: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 144 
Keine Bioakkumulation. 

 Phenmedipham: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 165 
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat: in Wasser löslich 
 Ethofumesat: Mäßig mobil in Böden 
 Phenmedipham: Schwach mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat: Stoff wird nicht als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Ethofumesat: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Phenmedipham: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
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 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 
 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 

Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (PHENMEDIPHAM, ETHOFUMESAT LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (PHENMEDIPHAM, ETHOFUMESATE SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (PHENMEDIPHAM, ETHOFUMESATE SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
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ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 00A542-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 2 deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H301 Giftig bei Verschlucken. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H330 Lebensgefahr bei Einatmen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
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AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 3: 
Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen. Abschnitt 8: 
Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche 
Schutzausrüstung. Abschnitt 9: Physikalische und chemische 
Eigenschaften. Abschnitt 11: Toxikologische Angaben zu STOT 
(Spezifische Zielorgan-Toxizität) und CMR (krebserzeugende, 
erbgutverändernde, fortpflanzungsgefährdende Stoffe). Abschnitt 12. 
Umweltbezogene Angaben. Abschnitt 13. Hinweise zur Entsorgung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 

 
 



KOMBINATIONSVERPACKUNG  

 

BETANAL TANDEM PACK 
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102000056846 Druckdatum: 11.11.2020 

 
 Bezeichnung des Produkts und des Unternehmens 

 

 

Handelsname BETANAL TANDEM PACK 

 

Produktnummer (UVP) 87272435 

 

Verwendung Herbizid 

 

Lieferant Bayer AG 

Kaiser-Wilhelm-Allee 1 

51373 Leverkusen 

Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 

 

Auskunftsgebender 

Bereich 

Substance Classification & Registration 

+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 

E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 

Notrufnummer +49(0)2133-51-99300 (Sicherheitszentrale) 
 

 

 

Kombinationsverpackung 

 

Diese Kombinationsverpackung besteht aus folgenden Produkten: 

 

 UVP  Spezifikation SDB 

ETO+PMP SC 190+200 G                U-EU 5940486 102000000774 Link 

RAPESEED OIL METHYL ESTER EC 733 G  U-
EU 

5951437 102000004073 Link 

 

Im Anhang übersenden wir die Sicherheitsdatenblätter der einzelnen Produkte. Bitte lesen Sie diese 

sorgfältig durch. 

Sollten Sie bereits zu einem früheren Zeitpunkt eines der Produkte als einzelnes Produkt erworben haben, 

so wurde das zugehörige Sicherheitsdatenblatt bereits an Sie versandt und wird dann nicht noch einmal 

verschickt. Die Aktualisierungen der Sicherheitsdatenblätter der Einzelprodukte erhalten Sie automatisch 

mit einem Nachversand. 

 

Diese Information wurde in gutem Glauben, aber ohne vertragliche oder gesetzliche Gewährleistung zur 

Verfügung gestellt. Der Käufer übernimmt alle Verantwortung für Sicherheit und für den von den 

Anweisungen auf dem Etikett abweichenden Gebrauch. 

https://by-sap-os3.bayer-ag.com:44320/sap/bc/webdynpro/bay0/ie_ehs_web_app_psms_dl?subid=102000000774&matnr=05940486&ldepid=SDS_EU_DE1&langu=D
https://by-sap-os3.bayer-ag.com:44320/sap/bc/webdynpro/bay0/ie_ehs_web_app_psms_dl?subid=102000004073&matnr=05951437&ldepid=SDS_EU_DE1&langu=D
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname BETANAL TANDEM 
 

UFI C2T0-Y09Y-200H-YK77 
 

Produktnummer (UVP) 05940486, 89149908 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Augenreizung: Kategorie 2 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
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Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Phenmedipham 

 Ethofumesat 
 
 

  

   

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH208 Enthält Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-

on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) 
angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. 
Ethofumesat: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Phenmedipham: Stoff wird 
nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

BETANAL TANDEM 3/16 
Version  8 / D Überarbeitet am: 03.01.2023 

102000000774 Druckdatum: 03.01.2023 

 
 
 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Suspensionskonzentrat (SC) 
200 g/l Phenmedipham, 190 g/l Ethofumesat  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Phenmedipham 13684-63-4 
237-199-0 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

17,90 

Ethofumesat 26225-79-6 
247-525-3 
 

Aquatic Chronic 1, H410 
Aquatic Acute 1, H400 

17,00 

Fettalkoholethersulfat, 
Natriumsalz 

68891-38-3 
500-234-8 
01-2119488639-16-XXXX 

Eye Dam. 1, H318 
Skin Irrit. 2, H315 
Aquatic Chronic 3, H412 

>= 3,0 – < 10 

Diethylenglykol 111-46-6 
203-872-2 
01-2119457857-21-XXXX 

Acute Tox. 4, H302 >= 1,0 – < 10 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on 
(3:1) 

55965-84-9 
 

Acute Tox. 3, H301 
Acute Tox. 2, H310 
Acute Tox. 2, H330 
Skin Corr. 1C, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

>= 0.00015 – 
< 0.0015 

 

Weitere Information 
 

Phenmedipham 13684-63-4 M-Faktor: 10 (acute), 10 (chronic) 

Ethofumesat 26225-79-6 M-Faktor: 1 (acute), 1 (chronic) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Corr. 1C; H314: SCL >= 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-

55965-84-9 SCL: Skin Irrit. 2; H315: SCL 0,06 - < 0,6 % 
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isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Eye Dam. 1; H318: SCL >= 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Eye Irrit. 2; H319: SCL 0,06 - < 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Sens. 1A; H317: SCL >= 0,0015 % 

    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Sofort einen 
Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen. Ruhig halten. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Benommenheit, Kopfschmerzen, Lethargie, Dyspnoe, Ataxie, Tremor 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
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Risiken Obwohl dieses Produkt ein Carbamat ist, ist es KEIN 

Cholinesterasehemmer.  
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Forcierte 
alkalische Diurese und Haemoperfusion können erwogen werden. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassernebel, Kohlendioxid (CO2), Schaum, Sand 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Cyanwasserstoff (Blausäure), 
Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx), Schwefeloxide 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und 
Chemieschutzanzug tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). Produkt 
aufnehmen und in einen korrekt etikettierten und dicht 
verschlossenen Behälter füllen. Verschmutzte Gegenstände und 
Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich 
reinigen.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 
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ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem 
trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor Frost 
schützen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 12 Nicht brennbare Flüssigkeiten  
 

Geeignete Werkstoffe Coex HDPE/EVOH 
Coex HDPE/PA 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Diethylenglykol 
 
(Dampf und Aerosol.)  

111-46-6 44 mg/m3/10 ppm 
(AGW) 

09 2013 
 

TRGS 900 
 

Diethylenglykol 
 
(Dampf und Aerosol.)  

111-46-6 44 mg/m3/10 ppm 
(MAK) 

2013 
 

DFG MAK 
 

Diethylenglykol 
 

111-46-6 10 ppm 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Ethofumesat 
 

26225-79-6 10 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Phenmedipham 
 

13684-63-4 1,5 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Reaktionsmasse aus 5- 55965-84-9 0,2 mg/m3 2013 DFG MAK 
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Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on 
(3:1) 
 
(einatembarer Anteil.)  

(MAK)   

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 

 

Allgemeine Schutzmaßnahmen Bei offenem Umgang und möglichem Produktkontakt: 
Vollständiger Chemikalienschutzanzug 
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ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Suspension 
 

Farbe hellbraun  
 

Geruch säuerlich 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt/Siedebereich ca. 100 °C  
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 101 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

510 °C  

 
 
 
 

Thermische Zersetzung > 275 °C Heizrate:10 K/min 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 5,5 - 7,0 (100 %) (23 °C)  
 

Viskosität, dynamisch 50 - 150 mPa.s (20 °C) 
Geschwindigkeitsgefälle 100 /s 

 250 - 350 mPa.s (20 °C) 
Geschwindigkeitsgefälle 20 /s 

 
 

Viskosität, kinematisch 175 mm²/s (40 °C) Scherkraft  20/sec 
 

 69 mm²/s (40 °C) Scherkraft 100/sec 
 

Wasserlöslichkeit dispergierbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat: log Pow: 0,3 

 

 Ethofumesat: log Pow: 2,7 (25 °C)  
 

 Phenmedipham: log Pow: 3,59 
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,12 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
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Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte) > 5.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte) > 3,04 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Produkt wurde in Form eines lungengängigen Aerosols geprüft. 
Höchste erreichbare Konzentration. 
Keine Todesfälle 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte) > 2.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Geringe Reizwirkung - nicht kennzeichnungspflichtig. (Kaninchen) 
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Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Reizt die Augen. (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 
erfüllt. 
Ethofumesat: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Phenmedipham: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Ethofumesat verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Phenmedipham verursachte hämolytische Anämie, Methämoglobinämie im Tierversuch. Die 
beobachteten Effekte scheinen für den Menschen nicht relevant zu sein.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-
vivo-Mutagenitätsstudien.  
Ethofumesat war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Auf Basis einer Vielzahl von in vitro und in vivo Mutagenitätsstudien ist Phenmedipham nicht mutagen 
oder genotoxisch.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten 
und Mäusen.  
Ethofumesat war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
Phenmedipham war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-
Generationenstudie an der Ratte.   
Ethofumesat verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
Phenmedipham verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren. Die bei Phenmedipham beobachtete 
Reproduktionstoxizität steht im Zusammenhang mit der parentalen Toxizität.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
Ethofumesat verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
Phenmedipham verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Phenmedipham verursachte eine foetale Ossifikationsverzögerung. Die bei 
Phenmedipham beobachteten Entwicklungseffekte stehen im Zusammenhang mit der maternalen 
Toxizität.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
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Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) = 19,8 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

 LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) = 1,84 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Phenmedipham. 

 

Chronische Fischtoxizität Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle) 
NOEC:  0,096 mg/l  
Expositionszeit: 92 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Phenmedipham. 

 

 Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle) 
NOEC:  0,0041 mg/l  
Expositionszeit: 92 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Phenmedipham. 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)) = 104,5 mg/l 
semistatischer Test; Expositionszeit: 48 h 
 

 
 EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)) = 2,033 mg/l  

Expositionszeit: 48 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Phenmedipham. 
 

 
Chronische Toxizität für 
aquatische Invertebraten 

NOEC (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): = 0,005 mg/l  
Expositionszeit: 21 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Phenmedipham. 
 

 
 NOEC (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): = 0,026 mg/l  

Expositionszeit: 21 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Phenmedipham. 
 

 
 NOEC (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): = 0,25 mg/l  

Expositionszeit: 21 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
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Ethofumesat. 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)) = 15,8 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

 

 NOEC (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)) = 1 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

 

 ErC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse)) = 34,1 mg/l  
statischer Test; Expositionszeit: 7 d 

 

 NOEC (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse)) < 3,13 mg/l  
statischer Test; Expositionszeit: 7 d 

 

 ErC50 (Myriophyllum spicatum (Ährige Tausendblatt)) = 0,479 mg/l  
statischer Test; Expositionszeit: 14 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Ethofumesat. 

 

 NOEC (Myriophyllum spicatum (Ährige Tausendblatt)) = 0,036 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 14 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Ethofumesat. 

 

 EC50 (Lemna minor (Kleine Wasserlinse)) = 0,109 mg/l  
Biomasse; Expositionszeit: 7 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Phenmedipham. 

 

 EC50 (Lemna minor (Kleine Wasserlinse)) > 0,157 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 7 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Phenmedipham. 

 

 EC10 (Lemna minor (Kleine Wasserlinse)) = 0,022 mg/l  
Biomasse; Expositionszeit: 7 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Phenmedipham. 

 

 EC10 (Lemna minor (Kleine Wasserlinse)) = 0,044 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 7 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Phenmedipham. 

 

 EC10 (Myriophyllum spicatum (Ährige Tausendblatt)) = 0,028 mg/l  
Biomasse; Expositionszeit: 7 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Phenmedipham. 

 

 EC10 (Myriophyllum spicatum (Ährige Tausendblatt)) = 0,0208 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 7 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Phenmedipham. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat:  
Leicht biologisch abbaubar 

 Ethofumesat:  
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Nicht leicht biologisch abbaubar 
 Phenmedipham:  

Nicht leicht biologisch abbaubar 
 

Koc Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat:Keine Daten verfügbar 
 Ethofumesat: Koc: 147 
 Phenmedipham: Koc: 888 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat:  
Keine Bioakkumulation. 

 Ethofumesat: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 144 
Keine Bioakkumulation. 

 Phenmedipham: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 165 
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat: in Wasser löslich 
 Ethofumesat: Mäßig mobil in Böden 
 Phenmedipham: Schwach mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat: Stoff wird nicht als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Ethofumesat: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Phenmedipham: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
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 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 
 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 

Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (PHENMEDIPHAM, ETHOFUMESAT LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (PHENMEDIPHAM, ETHOFUMESATE SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (PHENMEDIPHAM, ETHOFUMESATE SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
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ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 00A542-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 2 deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H301 Giftig bei Verschlucken. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H330 Lebensgefahr bei Einatmen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
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AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 3: 
Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen. Abschnitt 8: 
Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche 
Schutzausrüstung. Abschnitt 9: Physikalische und chemische 
Eigenschaften. Abschnitt 11: Toxikologische Angaben zu STOT 
(Spezifische Zielorgan-Toxizität) und CMR (krebserzeugende, 
erbgutverändernde, fortpflanzungsgefährdende Stoffe). Abschnitt 12. 
Umweltbezogene Angaben. Abschnitt 13. Hinweise zur Entsorgung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname MERO 
 

UFI E660-M0FM-P00N-FG11 (freiwillige Meldung) 
 

Produktnummer (UVP) 05951437 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Adjuvant 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Nicht eingestuft, die Einstufungskriterien sind nicht erfüllt. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
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Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Fettsäuren, C16-18- und C18-ungesättigt, Methylester 
 

Gefahrenhinweise 
 

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Dieses Gemisch enthält keinen Stoff, der als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) betrachtet 
wird.  
 
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Emulsionskonzentrat (EC) 
Rapsölmethylester als Zusatzstoff, auf pflanzlicher Basis, für Herbizide  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Fettsäuren, C16-18- und 
C18-ungesättigt, 
Methylester 

67762-38-3 
267-015-4 
01-2119471664-32-XXXX 

Nicht eingestuft  81,44 

Ethoxy (7) tridecanol 78330-21-9 
 

Acute Tox. 4, H302 
Eye Dam. 1, H318 

>= 3 – < 10 

 

Weitere Information 
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Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Verunreinigte Kleidung 
sofort ausziehen und sicher entfernen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren.  

 

Einatmung Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen. Betroffenen in stabile Seitenlage legen und 
transportieren. Betroffenen warm und ruhig lagern.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder ein 
Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen. Mund 
ausspülen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 
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5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Kohlenmonoxid (CO), 
Kohlendioxid (CO2) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und 
Chemieschutzanzug tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Produkt aufnehmen und in 
einen korrekt etikettierten und dicht verschlossenen Behälter füllen.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  
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7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut 
gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor dem Gefrieren 
schützen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 10 Brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht Lagerklasse 3  
 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Keine nationalen Grenzwerte bekannt. 
 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
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 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Flüssigkeit 
 

Farbe hellgelb bis braun  
 

Geruch Keine Daten verfügbar 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

ca. -8 °C  

 

Siedepunkt/Siedebereich ca. 300 °C  
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 100 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

255 °C  

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 5,5 - 8,5 (1 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
 

Viskosität, dynamisch ca. 14 mPa.s (20 °C) 
Geschwindigkeitsgefälle 20 /s 

 ca. 16 mPa.s (20 °C) 
Geschwindigkeitsgefälle 100 /s 

 
 

Viskosität, kinematisch ca. 11 mm²/s (40 °C) Scherkraft  20/sec 
 

Wasserlöslichkeit emulgierbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Keine Daten verfügbar 
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Oberflächenspannung 30,8 mN/m (25 °C)  
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 0,90 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität  
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Bei bestimmungsgemäßer und vorausgesehener Verwendung wird kein 
atembares Aerosol gebildet. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 4.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Geringe Reizwirkung - nicht kennzeichnungspflichtig. (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Geringe Reizwirkung - nicht kennzeichnungspflichtig. (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Weitere Angaben 
 

Weitere Angaben zur Toxikologie liegen nicht vor. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  55,3 mg/l  
statischer Test; Expositionszeit: 96 h 

 

 NOEC (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  13,3 mg/l  
statischer Test; Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber LC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  > 71 mg/l  
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wirbellosen Wassertieren Expositionszeit: 48 h 

 
 
 NOEC (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  27,2 mg/l  

Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge))  21,2 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

 

 NOEC (Desmodesmus subspicatus (Grünalge))  14,0 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Leicht biologisch abbaubar 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Keine Daten verfügbar 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Verteilung zwischen den 
Umweltkompartimenten 

Keine Daten verfügbar 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Dieses Gemisch enthält keinen Stoff, der als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) betrachtet 
wird.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 
Verunreinigte 
Verpackungen 

Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 
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Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 09 Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 02 01 08 fallen 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

Gemäß ADN/ADR/RID/IMDG/IATA nicht als Gefahrgut eingestuft. 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
14.1 – 14.5 entfällt 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 024716-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 1 schwach wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt nicht der Störfallverordnung. 
 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
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ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname CADOU SC 
 

UFI UDA0-E092-P00W-V6K6 
 

Produktnummer (UVP) 05559022, 89116813 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Akute Toxizität: Kategorie 4 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition: Kategorie 2 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

CADOU SC 2/14 
Version  8 / D Überarbeitet am: 09.12.2022 

102000007779 Druckdatum: 09.12.2022 

 
 
H373 Kann die Organe (Nervensystem) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition 

durch Verschlucken. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Flufenacet 
 
 

   

  

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H373 Kann die Organe (Nervensystem) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition 

durch Verschlucken. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH208 Enthält Flufenacet, Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-

isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P260 Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Flufenacet: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
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Eigenschaften aufweisen. 
 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Suspensionskonzentrat (SC) 
Flufenacet 508,8 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Flufenacet 142459-58-3 
 

Acute Tox. 4, H302 
STOT RE 2, H373 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

42,4 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on 
(3:1) 

55965-84-9 
 

Acute Tox. 3, H301 
Acute Tox. 2, H310 
Acute Tox. 2, H330 
Skin Corr. 1C, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

>= 0.00015 – 
< 0.0015 

Glycerin 56-81-5 
200-289-5 
01-2119471987-18-XXXX 

Nicht eingestuft  > 1 

 

Weitere Information 
 

Flufenacet 142459-58-3 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Corr. 1C; H314: SCL >= 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Irrit. 2; H315: SCL 0,06 - < 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-

55965-84-9 SCL: Eye Dam. 1; H318: SCL >= 0,6 % 
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isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Eye Irrit. 2; H319: SCL 0,06 - < 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Sens. 1A; H317: SCL >= 0,0015 % 

    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken Erbrechen nur auslösen, wenn: 1. Patient bei vollem Bewusstsein ist, 
2. ärztliche Hilfe nicht kurzfristig erreichbar ist, 3. eine größere Menge 
aufgenommen wurde und 4. die Zeit nach Aufnahme weniger als eine 
Stunde ist. (Erbrochenes darf nicht in die Luftröhre gelangen.) Mund 
ausspülen. Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für 
Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Bei der Einnahme größerer Mengen können folgende Symptome 
auftreten: 

 

 Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Benommenheit, Müdigkeit, 
Atemprobleme, Herzrasen 
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 Die Aufnahme dieses Produktes in den Körper kann zu 

Methämoglobinbildung führen, das in ausreichender Konzentration 
Cyanose verursacht. 

 

 Die Symptome und Gefahren wurden nach der Aufnahme signifikanter 
Mengen der/des Wirkstoffe(s) beobachtet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Risiken Gefahr der Methämoglobinbildung.  
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Im Falle einer Methämoglobinämie 
sollten Sauerstoff und spezifische Antidote (Methylenblau/ 
Toluidinblau) gegeben werden. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Cyanwasserstoff (Blausäure), 
Fluorwasserstoff, Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx), 
Schwefeloxide 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und 
Chemieschutzanzug tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  
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6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete 
und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Nach der Arbeit sofort Hände waschen, 
gegebenenfalls duschen. Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und 
vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht reinigungsfähige 
Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem 
trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. Vor Frost schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 12 Nicht brennbare Flüssigkeiten  
 

Geeignete Werkstoffe HDPE (Polyethylen hoher Dichte) 
HDPE - Stahlmantel 
Coex HDPE/EVOH 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
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Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Flufenacet 
 

142459-58-3 0,3 mg/m3 
(SK-SEN) 

 
 

OES BCS* 
 

Glycerin 
 
(einatembarer Anteil.)  

56-81-5 200 mg/m3 
(MAK) 

2015 
 

DFG MAK 
 

Glycerin 
 
(einatembarer Anteil.)  

56-81-5 200 mg/m3 
(AGW) 

11 2016 
 

TRGS 900 
 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on 
(3:1) 
 
(einatembarer Anteil.)  

55965-84-9 0,2 mg/m3 
(MAK) 

2013 
 

DFG MAK 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 
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Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 4 tragen. 

Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Suspension 
 

Farbe weiß bis beige  
 

Geruch schwach, charakteristisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 100 °C  
Kein Flammpunkt - Messung wurde bis zur Siedetemperatur 
durchgeführt. 

 

Selbstentzündungs-
temperatur 

ca. 425 °C  

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 6,0 - 7,0 (100 %) (23 °C)  
 

Viskosität, dynamisch ca. 165 mPa.s  
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit Keine Daten verfügbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Flufenacet: log Pow: 3,2 

 

Oberflächenspannung ca. 39,7 mN/m (20 °C)  
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
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Dichte ca. 1,20 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine Daten verfügbar 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 500 - < 1.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte) > 2,172 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Produkt wurde in Form eines lungengängigen Aerosols geprüft. 
Höchste erreichbare Konzentration. 
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Keine Todesfälle 
 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte) > 4.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Keine Augenreizung (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Meerschweinchen) 
OECD Prüfungsrichtlinie 406, Buehler Test 

 Haut: Nicht sensibilisierend. (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Flufenacet: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Flufenacet verursachte neurologische Effekte und/oder neuropathologische Änderungen im Tierversuch.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Flufenacet war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Flufenacet war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Flufenacet verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Flufenacet verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Flufenacet beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Weitere Angaben 
 

Weitere Angaben zur Toxikologie liegen nicht vor. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
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Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Cyprinus carpio (Karpfen))  43,5 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  63,1 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  0,031 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

 

 ErC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  0,11 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 7 d 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Flufenacet:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Flufenacet: Koc: 202 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Flufenacet: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 71 
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Flufenacet: Mäßig mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Flufenacet: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
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 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (FLUFENACET LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (FLUFENACET SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (FLUFENACET SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
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ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: II (Mäßig gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 005908-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 3 stark wassergefährdend 
 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H301 Giftig bei Verschlucken. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H330 Lebensgefahr bei Einatmen. 
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
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EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 8: Begrenzung 
und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung. 
Abschnitt 13. Hinweise zur Entsorgung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname CCC 720 
 

UFI SN41-706S-R00D-CJW5 
 

Produktnummer (UVP) 05949777 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Wachstumregler 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Korrosiv auf Metalle: Kategorie 1 
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
 

Akute Toxizität: Kategorie 4 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
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Akute Toxizität: Kategorie 4 
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 2 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß deutscher nationaler Gesetzgebung: 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Chlormequatchlorid 
 
 

   

  

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
H302 + H312 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P264 Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten Hautstellen gründlich waschen. 
P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. 
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P390 Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die 
entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 
 

Chlormequatchlorid: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. 
Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Wasserlösliches Konzentrat (SL) 
720 g/l Chlormequat chlorid entsprechend 558 g/l Chlormequat  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Chlormequatchlorid 999-81-5 
213-666-4 
 

Met. Corr. 1, H290 
Acute Tox. 4, H302 
Acute Tox. 4, H312 
Aquatic Chronic 3, H412 

>= 50 – < 70 

 

Weitere Information 
 
 

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Bei auftretenden und anhaltenden 
Beschwerden Arzt konsultieren.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. 
Sauerstoff oder, falls erforderlich, künstliche Beatmung. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Hautkontakt Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. Mit viel Wasser 
und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel Polyethylenglycol 400 
und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei Auftreten einer 
andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
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Symptome Herzrhythmusstörungen, Bradykardie, Schwitzen, Übelkeit, Durchfall, 

Erbrechen, Speichelfluss, Sehstörungen, Dauerkrämpfe, 
Atemprobleme 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Risiken Dieses Produkt ist kein Cholinesterasehemmer.  
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Sauerstoff 
oder, falls erforderlich, künstliche Beatmung. Ein spezifisches Antidot 
ist nicht bekannt. Kontraindikation: Atropin.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Chlorwasserstoff (HCl), 
Cyanwasserstoff (Blausäure), Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  
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6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Das verschüttete Material eindämmen, mit nicht brennbarem, 
absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) 
aufnehmen und in Behälter zur Entsorgung gemäß lokalen / 
nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe Abschnitt 13). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete 
und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem 
trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. Vor Frost schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 10 Brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht Lagerklasse 3  
 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Keine nationalen Grenzwerte bekannt. 
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8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Flüssigkeit 
 

Farbe hellgelb  
 

Geruch schwach wahrnehmbar 
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Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt Nicht anwendbar 
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

Keine Daten verfügbar 

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert ca. 4 (0,1 %) (23 °C)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit > 886 g/l  
Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente. 

 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Chlormequatchlorid: log Pow: -3,47 

 
 

Dampfdruck < 0,00001 hPa (25 °C) 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff. 

 

Dichte ca. 1,14 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften, Angaben beziehen sich auf die 
Hauptkomponente. 

 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 
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ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Korrosiv auf Metalle  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Metalle 

 Nur im Originalbehälter lagern. 
 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  520 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte)  > 5,2 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 
erfüllt. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
 LD50 (Kaninchen)  1.250 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 
erfüllt. 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Keine Augenreizung (Kaninchen) 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 
erfüllt. 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend.  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 
erfüllt. 

 Atmungssystem: Nicht sensibilisierend.  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 
erfüllt. 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Chlormequatchlorid: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
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Chlormequatchlorid verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Chlormequatchlorid war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Chlormequatchlorid war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und 
Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Chlormequatchlorid verursachte Reproduktionstoxizität in Generationenstudien an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Chlormequatchlorid verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Weitere Angaben 
 

Die Angaben zur Toxikologie beziehen sich auf den Wirkstoff. 
Weitere Angaben zur Toxikologie liegen nicht vor. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) > 100 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Chlormequatchlorid. 

 

Chronische Fischtoxizität Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle) 
NOEC:  43,1 mg/l  
Expositionszeit: 21 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Chlormequatchlorid. 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia (Wasserfloh))  31,7 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Chlormequatchlorid. 
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Chronische Toxizität für 
aquatische Invertebraten 

NOEC (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)):  2,4 mg/l  
Expositionszeit: 21 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Chlormequatchlorid. 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  28 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 7 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff. 

 

 NOEC (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  0,1 mg/l  
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff. 

 

 EC10 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  0,6 mg/l  
Wachstumsrate 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Chlormequatchlorid:  
Leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Chlormequatchlorid: Koc: 168 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Chlormequatchlorid: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 0,01 
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Chlormequatchlorid: Mäßig mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Chlormequatchlorid: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar 
und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
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Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 

gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 
 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 

Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 1760  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

AETZENDER FLUESSIGER STOFF, N.A.G. 

 (CHLORMEQUATCHLORID LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 8 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 80 
Tunnel Code E 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 1760  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

CORROSIVE LIQUID, N.O.S. 

 (CHLORMEQUAT CHLORIDE SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 8 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
Segregation group according to 
5.4.1.5.11.1 

IMDG SEGREGATION GROUP 1 - ACIDS 
 

 
IATA 
14.1 UN-Nummer 1760  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

CORROSIVE LIQUID, N.O.S. 

 (CHLORMEQUAT CHLORIDE SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 8 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark NEIN 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
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Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Beförderung in nicht abgefülltem Zustand gemäß den IMO-Instrumenten 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: II (Mäßig gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 034046-60  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 2 deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E2 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Bemerkung : 
 

Dieses Datenblatt wurde gemäß dem durch den Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellten 
Sicherheitsdatenblatt erstellt. 
 

Taminco BV 
 
 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
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ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 

Gütern auf Binnenwasserstraßen 
ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 

auf der Strasse 
ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  
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 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 3: 

Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen. Abschnitt 4: Erste-
Hilfe-Maßnahmen. Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung. 
Abschnitt 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung. Abschnitt 
7: Handhabung und Lagerung. Abschnitt 8: Begrenzung und 
Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung. 
Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften. Abschnitt 
11: Toxikologische Angaben. Abschnitt 12. Umweltbezogene Angaben. 
Abschnitt 13. Hinweise zur Entsorgung. Abschnitt 16: Sonstige 
Angaben.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname CERONE 660 
 

UFI U7S0-W0E0-000K-C5DK 
 

Produktnummer (UVP) 05929806 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Wachstumregler 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Korrosiv auf Metalle: Kategorie 1 
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
 

Akute Toxizität: Kategorie 4 
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. 
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Ätzwirkung auf die Haut: Kategorie 1C 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 2 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

   

  

 

Signalwort:  Gefahr 
 

Gefahrenhinweise 
 

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P234 Nur im Originalbehälter aufbewahren. 
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P303 + P361 
+ P353 

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten 
Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. 

P305 + P351 
+ P338 

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Ethephon: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Wasserlösliches Konzentrat (SL) 
2-Chlorethylphosphonsäure (Ethephon),  (660 g/l)  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Ethephon 16672-87-0 
240-718-3 
 

Acute Tox. 4, H302 
Acute Tox. 4, H332 
Aquatic Chronic 2, H411 
Acute Tox. 3, H311 
Skin Corr. 1C, H314 

51,60 

 

Weitere Information 
 
 

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Verunreinigte Kleidung 
sofort ausziehen und sicher entfernen. Bei auftretenden und 
anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Sofort einen Arzt oder ein 
Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Sofort einen 
Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder ein 
Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Lokal:, Brandwunden auf Haut und Schleimhaut 
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 Systemisch:, Magen- und Darmreizungen, Dieses Produkt verursacht 

eine reversible Cholinesterasehemmung ohne langfristigen Wirkungen. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Risiken NICHT mit phosphororganischen Verbindungen verwechseln!  
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Eine Magenspülung sollte nicht 
erforderlich sein. Jedoch wird empfohlen, Medizinalkohle und 
Natriumsulfat zu verabreichen, wenn eine größere Menge 
aufgenommen wurde. Ein spezifisches Antidot ist nicht bekannt. 
Kontraindikation: Atropin.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide 
(NOx), Phosphoroxide, Chlorwasserstoff (HCl) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und 
Chemieschutzanzug tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Das Produkt durch Abpumpen, Absaugen oder Fixierung mit einem 
trockenen und inerten Adsorber aufnehmen. Produkt aufnehmen und 
in einen korrekt etikettierten und dicht verschlossenen Behälter füllen. 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen.  
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6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Für angemessene Lüftung sorgen.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Hände vor Pausen 
und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen. Bei 
Arbeitsende duschen oder baden. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Im Originalbehälter lagern. An einem Platz lagern, der nur berechtigten 
Personen zugänglich ist. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Vor 
dem Gefrieren schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten. Nicht 
zusammen mit Laugen lagern.  

 

Lagerklasse (LGK) 8B Nicht brennbare ätzende Gefahrstoffe, flüssig  
 

Geeignete Werkstoffe HDPE (Polyethylen hoher Dichte) 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Ethephon 
 

16672-87-0 1,4 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
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Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder gleichartig) 
und Gesichtsmaske (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 3 oder 
gleichartig) tragen. 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 4 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 

 

Allgemeine Schutzmaßnahmen Bei offenem Umgang und möglichem Produktkontakt: 
Vollständiger Chemikalienschutzanzug 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Flüssigkeit 
 

Farbe farblos bis hellgelb  
 

Geruch fast geruchlos 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt ca. 100 °C  
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
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Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 100 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

Keine Daten verfügbar 

 
 
 
 

Thermische Zersetzung 250 - 400 °CDer angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff. 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert ca. 1,6 (10 g/l) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 
 

Viskosität, kinematisch 3,6 mm²/s (40 °C) 
 

Wasserlöslichkeit löslich, vollkommen mischbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Ethephon: log Pow: -1,89 

 

Oberflächenspannung 50,2 mN/m (40 °C)  
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,28 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Keine Daten verfügbar 
 

Oxidierende Eigenschaften Keine Daten verfügbar 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
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10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  
Korrodiert Metalle in Gegenwart von Wasser oder Feuchtigkeit.  
Gefahr der Freisetzung von Ethylen bei Anstieg des pH.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Metalle 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Gasförmige Kohlenwasserstoffe, die mit Luft explosible Gemische 
bilden können. Entwicklung von Chlorwasserstoff. 
Wasserstoff 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität ATE (Mix) (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
berechnet 

 

Akute inhalative Toxizität ATE (Mix) (Ratte)  > 5 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
berechnet 
Bei bestimmungsgemäßer und vorausgesehener Verwendung wird kein 
atembares Aerosol gebildet. 

 

Akute dermale Toxizität ATE (Mix) (Kaninchen)  1.905 mg/kg 
Berechnungsmethode 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

ätzend (Kaninchen) 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Ethephon. 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Starke Augenreizung. (Kaninchen) 
Im Hinblick auf den pH-Wert unter 2 kann diese Formulierung als stark 
augenreizend eingestuft werden. 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Meerschweinchen) 
OECD Prüfungsrichtlinie 406, Magnusson & Kligman Test 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Ethephon. 

 Haut: Nicht sensibilisierend. (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Ethephon. 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Ethephon: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
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Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Ethephon verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Ethephon war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Ethephon war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Ethephon verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Ethephon verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  720 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Ethephon. 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)) > 1.000 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Ethephon. 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  13 mg/l  
Expositionszeit: 72 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Ethephon. 

 

 EC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  > 1,6 mg/l  
Expositionszeit: 14 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Ethephon. 
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 EC10 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  0,21 mg/l  

Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Ethephon. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Ethephon:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Ethephon: Koc: 2540 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Ethephon:  
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Ethephon: Schwach mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Ethephon: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
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ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3265  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

AETZENDER SAURER ORGANISCHER FLUESSIGER 
STOFF, N.A.G. 

 (ETHEPHON LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 8 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 80 
Tunnel Code E 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3265  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. 

 (ETHEPHON SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 8 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
Segregation group according to 
5.4.1.5.11.1 

IMDG SEGREGATION GROUP 1 - ACIDS 
 

 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3265  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. 

 (ETHEPHON SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 8 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: II (Mäßig gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 006285-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 2 deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 
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Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E2 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H311 Giftig bei Hautkontakt. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
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TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 

1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname DECIS FORTE 
 

UFI EP80-90G4-K000-NCWW 
 

Produktnummer (UVP) 05943388 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Insektizid 
 

Gebrauchsbeschränkungen Siehe Etikett für Gebrauchsbeschränkungen. 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Entzündbare Flüssigkeiten: Kategorie 3 
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
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Akute Toxizität: Kategorie 4 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
 

Aspirationsgefahr: Kategorie 1 
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
 

Schwere Augenschädigung: Kategorie 1 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
 

Akute Toxizität: Kategorie 4 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition: Kategorie 3 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition: Kategorie 3 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Deltamethrin 

 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten 

 Cyclohexanon 
 
 

     
 

Signalwort: Gefahr 
 

Gefahrenhinweise 
 

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen 
fernhalten. Nicht rauchen. 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
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P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 
P305 + P351 
+ P338 

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Hautempfindungen, wie z.B. Brennen oder Stechen im Gesicht oder in den Schleimhäuten können 
auftreten; diese verursachen jedoch keine Läsionen und sind nur vorübergehend (max. 24 h). 
 

Deltamethrin: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Kohlenwasserstoffe, C9, 
Aromaten: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Cyclohexanon: Stoff wird nicht 
als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Emulsionskonzentrat (EC) 
Deltamethrin 100 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Deltamethrin 52918-63-5 
258-256-6 
 

Aquatic Chronic 1, H410 
Aquatic Acute 1, H400 
Acute Tox. 3, H331 
Acute Tox. 3, H301 

10,50 

2-Methylpropan-1-ol 78-83-1 
201-148-0 
01-2119484609-23-XXXX 

STOT SE 3, H335 
Skin Irrit. 2, H315 
STOT SE 3, H336 
Flam. Liq. 3, H226 

> 1,00 – < 
3,00 
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Eye Dam. 1, H318 

2,6-Di-tert-butyl-4-
methylphenol 

128-37-0 
204-881-4 
01-2119555270-46-xxxx 
01-2119565113-46-XXXX 
01-2119480433-40-XXXX 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

> 0,10 – < 
0,25 

Cyclohexanon 108-94-1 
203-631-1 
01-2119453616-35-XXXX 

Acute Tox. 4, H302 
Acute Tox. 4, H312 
Acute Tox. 4, H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Flam. Liq. 3, H226 

> 1,00 – < 
40,00 

Kohlenwasserstoffe, C9, 
Aromaten 

918-668-5 
01-2119455851-35-xxxx 

Flam. Liq. 3, H226 
Asp. Tox. 1, H304 
STOT SE 3, H335 
STOT SE 3, H336 
Aquatic Chronic 2, H411 

> 20,00 

Benzolsulfonsäure, Mono-
C11-13-verzweigte 
Alkylderivate, 
Calciumsalze 

68953-96-8 
273-234-6 
01-2119964467-24-xxxx 

Acute Tox. 4, H312 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Chronic 2, H411 

>= 1,00 – < 
5,00 

 

Weitere Information 
 

Deltamethrin 52918-63-5 M-Faktor: 1.000.000 (acute), 1.000.000 (chronic) 
    

Stoffe, für die es gemeinschaftliche Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz gibt:
Cyclohexanon (108-94-1) 
 

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. 
Warmes Wasser kann die Reizung/Parästhesie subjektiv erhöhen. 
Dies ist kein Symptom einer systemischen Vergiftung. Beim Auftreten 
von Hautreizungen kann die Anwendung Vitamin-E-haltiger Hautöle 
oder Lotionen in Betracht gezogen werden. Bei anhaltenden 
Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  
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Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 

unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Warmes 
Wasser kann die Reizung/Parästhesie subjektiv erhöhen. Dies ist kein 
Symptom einer systemischen Vergiftung. Beruhigende Augentropfen, 
wenn nötig betäubende Augentropfen geben. Bei Auftreten einer 
andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Betroffenen nicht 
unbeaufsichtigt lassen. Sofort einen Arzt oder ein 
Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Lokal:, Parästhesie an Haut und Augen, welche stark sein kann, Meist 
vorübergehend und innerhalb von 24 Stunden reversibel, Haut, Augen- 
und Schleimhautreizung, Husten, Niesen 

 

 Systemisch:, Beschwerden in der Brust, Herzrasen, Hypotonie, 
Übelkeit, Unterleibsschmerzen, Durchfall, Erbrechen, 
Verschwommenes Sehen, Kopfschmerzen, Anorexie, Somnolenz, 
Koma, Krämpfe, Tremor, Entkräftigung, Hyperreaktion der Atemwege, 
Lungenödem, Herzklopfen, Muskuläre Faszikulation, Apathie, 
Schwindel 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Risiken Dieses Produkt enthält ein Pyrethroid. Die Vergiftung durch ein 
Pyrethroid darf nicht verwechselt werden mit einer Carbamat- oder 
Organophosphatvergiftung.  

 

Behandlung Systemische Behandlung: Erstbehandlung: symptomatisch. 
Überwachung von Atmung und Herz. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Atemwege 
freihalten. Sauerstoff oder, falls erforderlich, künstliche Beatmung. Im 
Falle von Krämpfen sollte ein Benzodiazepin (z.B. Diazepam) nach 
Standardvorschrift verabreicht werden. Sollte dies nicht wirksam sein, 
kann Phenobarbital verabreicht werden. Kontraindikation: Atropin. 
Kontraindikation: Adrenalin-Derivate. Ein spezifisches Antidot ist nicht 
bekannt. Die Erholung erfolgt spontan und ohne Folgeschäden.  

 

 Beim Auftreten von Hautreizungen kann die Anwendung Vitamin-E-
haltiger Hautöle oder Lotionen in Betracht gezogen werden.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 
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5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Im Brandfall werden gefährliche Gase gebildet. 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Alle Zündquellen entfernen. Persönliche 
Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete 
und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten. Maßnahmen gegen 
elektrostatisches Aufladen treffen. Dämpfe können mit Luft ein 
explosionsfähiges Gemisch bilden.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  
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7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut 
gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz lagern, der nur berechtigten 
Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter lagern. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 3 Entzündbare Flüssigkeiten  
 

Geeignete Werkstoffe Schwarzblech mit Innenlack 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Deltamethrin 
 

52918-63-5 0,01 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

2-Methylpropan-1-ol 
 

78-83-1 310 mg/m3/100 ppm 
(MAK) 

2011 
 

DFG MAK 
 

2-Methylpropan-1-ol 
 

78-83-1 310 mg/m3/100 ppm 
(AGW) 

01 2012 
 

TRGS 900 
 

2,6-Di-tert-butyl-4-
methylphenol 
 
(einatembarer Anteil.)  

128-37-0 10 mg/m3 
(AGW) 

09 2012 
 

TRGS 900 
 

2,6-Di-tert-butyl-4-
methylphenol 
 
(Dampf und Aerosol, 
inhalierbare Fraktion)  

128-37-0 10 mg/m3 
(MAK) 

2013 
 

DFG MAK 
 

2,6-Di-tert-butyl-4-
methylphenol 
 

128-37-0 2 mg/m3 
(TLV) 

 
 

OES BCS* 
 

Cyclohexanon 
 

108-94-1 40,8 mg/m3/10 ppm 
(TWA) 

12 2009 
 

EU ELV 
 

Cyclohexanon 
 

108-94-1 81,6 mg/m3/20 ppm 
(STEL) 

12 2009 
 

EU ELV 
 

Cyclohexanon 
 

108-94-1 40,8 mg/m3/10 ppm 
(TWA) 

2014 
 

EU SCOELS 
 

Cyclohexanon 
 

108-94-1 81,6 mg/m3/20 ppm 
(STEL) 

2014 
 

EU SCOELS 
 

Cyclohexanon 108-94-1 80 mg/m3/20 ppm 01 2012 TRGS 900 
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 (AGW)   
 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Atemschutzgerät mit Filter gegen organische Dämpfe und Gase 
(Schutzfaktor 10) gemäß Europäischer Norm EN140 Filtertyp A oder 
gleichwertigen Schutz tragen. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchbruchzeit > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
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Form Flüssigkeit, klar 
 

Farbe hellgelb bis braun  
 

Geruch aromatisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt  
Keine Daten verfügbar 

 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt 40 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

Keine Daten verfügbar  

 
 

Minimale Zündenergie Nicht anwendbar 
 
 

Thermische Zersetzung Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 4,5 - 7,0 (1 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 
 

Viskosität, kinematisch ca. 1,77 mm²/s (40 °C) 
 

Wasserlöslichkeit mischbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Deltamethrin: log Pow: 6,4 (25 °C)  

 

 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten:  
Nicht anwendbar 

 

 Cyclohexanon: log Pow: 0,81 
 

Oberflächenspannung ca. 29,8 mN/m (40 °C)  
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 0,95 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
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9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht anwendbar  
 

Oxidierende Eigenschaften Keine Daten verfügbar 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

 Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  633 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität ATE (Mix) 2,4 mg/l 
Berechnungsmethode 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 4.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Gefahr ernster Augenschäden. (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Meerschweinchen) 
OECD Prüfungsrichtlinie 406, Buehler Test 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Deltamethrin: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
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Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten: Kann die Atemwege reizen., Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten: 
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
Cyclohexanon: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Deltamethrin verursachte neurologische Effekte und/oder neuropathologische Änderungen im 
Tierversuch. Die giftigen Wirkungen von Deltamethrin werden durch vorübergehende pyrethroidbedingte 
neurologische Effekte verursacht.  
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 
erfüllt.  
Cyclohexanon verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Deltamethrin war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten wird nicht als erbgutverändernd betrachtet.  
Auf Basis einer Vielzahl von in vitro und in vivo Mutagenitätsstudien ist Cyclohexanon nicht mutagen 
oder genotoxisch.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Deltamethrin war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 
erfüllt.  
Cyclohexanon wird nicht als krebserzeugend betrachtet.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Deltamethrin verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 
erfüllt.   
Cyclohexanon verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Deltamethrin verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Deltamethrin beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten: Keine Informationen verfügbar.   
Cyclohexanon verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
 

Weitere Angaben 
 

Hautempfindungen, wie z.B. Brennen oder Stechen im Gesicht oder in den Schleimhäuten können 
auftreten; diese verursachen jedoch keine Läsionen und sind nur vorübergehend (max. 24 h). 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  0,0051 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  0,00078 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  29,5 mg/l  
Biomasse; Expositionszeit: 72 h 

 

 EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  > 72,6 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Deltamethrin:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten:  
Leicht biologisch abbaubar 

 Cyclohexanon:  
Leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Deltamethrin: Koc: 10240000 
 Cyclohexanon: Koc: 15,15 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Deltamethrin: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 1.400 
Keine Bioakkumulation. 

 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten:  
Keine Daten verfügbar 

 Cyclohexanon: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 129 
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Deltamethrin: Nicht mobil in Böden 
 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten: Schwach mobil in Böden 
 Cyclohexanon: Mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Deltamethrin: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten: Stoff wird nicht als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Cyclohexanon: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
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Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 1993  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENTZUENDBARER FLUESSIGER STOFF, N.A.G. 

 (DELTAMETHRIN, SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM) 
LEICHTE AROMATISCHE LOESUNG) 

14.3 Transportgefahrenklassen 3 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 30 
Tunnel Code D/E 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 1993  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. 

 (DELTAMETHRIN, SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM) 
LIGHT AROMATIC SOLUTION) 

14.3 Transportgefahrenklassen 3 
14.4 Verpackungsgruppe III 
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14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 1993  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. 

 (DELTAMETHRIN, SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM) 
LIGHT AROMATIC SOLUTION ) 

14.3 Transportgefahrenklassen 3 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark NEIN 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: II (Mäßig gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 007418-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 3 stark wassergefährdend 
 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. P5C, E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 017 "Lösemittel" 
BG-Merkblatt M 040 "Chlorkohlenwasserstoffe" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
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H301 Giftig bei Verschlucken. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H331 Giftig bei Einatmen. 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
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Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 2: Mögliche 
Gefahren. Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / 
Persönliche Schutzausrüstung. Abschnitt 11: Toxikologische Angaben 
zu STOT (Spezifische Zielorgan-Toxizität) und CMR 
(krebserzeugende, erbgutverändernde, fortpflanzungsgefährdende 
Stoffe). Abschnitt 12. Umweltbezogene Angaben.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname DELARO FORTE 
 

UFI PHF2-40RR-H00Y-728V 
 

Produktnummer (UVP) 85368443 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Fungizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Akute Toxizität: Kategorie 4 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
 

Augenreizung: Kategorie 2 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
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Sensibilisierung durch Hautkontakt: Kategorie 1 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
 

Reproduktionstoxizität: Kategorie 2 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
 

Wirkung auf Milchbildung oder durch das Stillen:  
H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition: Kategorie 2 
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

• Prothioconazol 

• Spiroxamin 

• Trifloxystrobin 
 
 

   

  

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. 
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P260 Nebel oder Dampf nicht einatmen. 
P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P410 Vor Sonnenbestrahlung schützen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
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Prothioconazol: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff 
wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Spiroxamin: Stoff wird 
nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Trifloxystrobin: Stoff wird nicht als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Emulsionskonzentrat (EC) 
Prothioconazole/Spiroxamine/Trifloxystrobin 93.3:107:80 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Prothioconazol 178928-70-6  Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

8,72 

Spiroxamin 118134-30-8  Acute Tox. 4, H302 
Acute Tox. 4, H312 
Acute Tox. 4, H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 
STOT RE 2, H373 
Repr. 2, H361d 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

10,00 

Trifloxystrobin 141517-21-7  Skin Sens. 1, H317 
Lact. H362 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

7,48 

N,N-Dimethyldecanamid 14433-76-2 
238-405-1 
01-2119485027-36-XXXX 

Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Chronic 3, H412 

>= 10,0 – < 
20,0 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

DELARO FORTE 4/15 
Version  3 / D Überarbeitet am: 30.11.2023 

102000032772 Druckdatum: 06.12.2023 

 
 

 

2-Ethylhexanolpropylen-
ethylenglykolether 

64366-70-7  Acute Tox. 4, H332 
Aquatic Chronic 3, H412 

>= 1,0 – < 
25,0 

Alkylarylpolyglykolether 104376-75-2  Aquatic Chronic 2, H411 >= 1,0 – < 
25,0 

Tristyrylphenol-
polyethylenglykol-
phosphorsäureester 

114535-82-9  Eye Irrit. 2, H319 >= 1,0 – < 
3,0 

Reaktionsmasse aus 
Dimethyladipat und 
Dimethylglutarat und 
Dimethylsuccinat 

 
01-2119475445-32-xxxx 

Nicht eingestuft  >= 1,0 

 

Weitere Information 
 

Prothioconazol 178928-70-6 M-Faktor: 10 (acute), 1 (chronic) 

Spiroxamin 118134-30-8 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 

Trifloxystrobin 141517-21-7 M-Faktor: 100 (acute), 10 (chronic) 
    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Sofort einen 
Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

 

Verschlucken Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  
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ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassernebel, Kohlendioxid (CO2), Alkoholbeständiger Schaum, Sand 
 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Fluorwasserstoff, Chlorwasserstoff 
(HCl), Cyanwasserstoff (Blausäure), Kohlenmonoxid (CO), 
Kohlendioxid (CO2), Schwefeloxide, Stickoxide (NOx) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und 
Chemieschutzanzug tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Mit inertem 
flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, 
Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). Produkt 
aufnehmen und in einen korrekt etikettierten und dicht 
verschlossenen Behälter füllen.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  
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Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.; eine freiwillige 
Selbstverpflichtung): Es wird empfohlen, Pflanzenschutzmittel (Biologics ausgenommen) entsprechend 
den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. 
Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut 
gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. Vor dem Gefrieren schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 6.1C Brennbare, akut toxische Kat. 3 / giftige oder chronisch wirkende 
Gefahrstoffe flüssig  

 

Geeignete Werkstoffe Coex HDPE/EVOH/HDPE - Stahlmantel 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Prothioconazol  178928-70-6 1,4 mg/m3 
(SK-ABS) 

  OES BCS*  

Spiroxamin  118134-30-8 0,6 mg/m3 
(SK-SEN) 

  OES BCS*  

Trifloxystrobin  141517-21-7 2,7 mg/m3 
(SK-SEN) 

  OES BCS*  

Reaktionsmasse aus 
Dimethyladipat und 
Dimethylglutarat und 
Dimethylsuccinat  

 
8 mg/m3/1,2 ppm 

(AGW) 
04 2011  TRGS 900  

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Atemschutzgerät mit Filter gegen organische Dämpfe und Gase 
(Schutzfaktor 10) gemäß Europäischer Norm EN140 Filtertyp A oder 
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gleichwertigen Schutz tragen. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette.  
Material Nitrilkautschuk  
Durchlässigkeitsrate > 480 min  
Handschuhdicke > 0,4 mm  
Schutzindex Klasse 6  
Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 

 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 4 tragen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Flüssigkeit, klar bis leicht trüb 
 

Farbe gelb bis braun  
 

Geruch Keine Daten verfügbar 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
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Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt 102,5 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

395 °C  

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

 

 

pH-Wert 6,5 - 8,5 (1 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit Keine Daten verfügbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Prothioconazol: log Pow: 3,82 (20 °C) (pH-Wert 7) 

  
Spiroxamin: log Pow: 2,8 - 3,0 (20 °C) (pH-Wert 7) 

  
Trifloxystrobin: log Pow: 4,5 (25 °C)  

 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,07 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
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10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 
Frost 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte)  1,09 - 5,16 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Reizt die Augen. (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Sensibilisierend (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Prothioconazol: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Spiroxamin: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Trifloxystrobin: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Prothioconazol verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Spiroxamin verursachte in Tierversuchen an Hunde eine spezifische Zielorgan-Toxizität in den 
folgenden Organen: Augen.  
Trifloxystrobin verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Auf Basis einer Vielzahl von in vitro und in vivo Mutagenitätsstudien ist Prothioconazol nicht mutagen 
oder genotoxisch.  
Spiroxamin war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Trifloxystrobin war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Prothioconazol war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
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Spiroxamin war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
Trifloxystrobin war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Prothioconazol verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren. Die bei Prothioconazol beobachtete 
Reproduktionstoxizität steht im Zusammenhang mit der parentalen Toxizität.   
Spiroxamin verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren. Die bei Spiroxamin beobachtete Reproduktionstoxizität 
steht im Zusammenhang mit der parentalen Toxizität.   
Trifloxystrobin verursachte bei den Nachkommen eine verminderte Körpergewichtsentwicklung während 
der Laktation in Dosen, die auch bei erwachsenen Ratten eine systemische Toxizität erzeugten.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Prothioconazol verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Prothioconazol beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
Spiroxamin verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Spiroxamin beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
Trifloxystrobin verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Trifloxystrobin beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Weitere Angaben 
 

Weitere Angaben zur Toxikologie liegen nicht vor. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  0,242 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  0,273 mg/l  
Expositionszeit: 48 h  

  
LC50 (Mysidopsis bahia (Mysidgarnele))  0,00862 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
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Trifloxystrobin.  
 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  0,244 mg/l  
statischer Test; Expositionszeit: 72 h 

  
ErC50 (Skeletonema costatum)  0,03278 mg/l  
Expositionszeit: 72 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Prothioconazole. 

  
EC10 (Skeletonema costatum)  0,01427 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Prothioconazole. 

  
EC10 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge))  0,0025 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Trifloxystrobin. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Prothioconazol:  
Nicht leicht biologisch abbaubar  
Spiroxamin:  
Nicht leicht biologisch abbaubar  
Trifloxystrobin:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Prothioconazol: Koc: 1765  
Spiroxamin: Koc: 2415  
Trifloxystrobin: Koc: 2377 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Prothioconazol: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 19 
Keine Bioakkumulation.  
Spiroxamin: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 87 
Keine Bioakkumulation.  
Trifloxystrobin: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 431 
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Prothioconazol: Schwach mobil in Böden  
Spiroxamin: Schwach mobil in Böden  
Trifloxystrobin: Schwach mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Prothioconazol: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.   
Spiroxamin: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.   
Trifloxystrobin: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 
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Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 
 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (SPIROXAMINE LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (SPIROXAMINE SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
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IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (SPIROXAMINE SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Beförderung in nicht abgefülltem Zustand gemäß den IMO-Instrumenten 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 3 stark wassergefährdend 
 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. 
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
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H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
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die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung. Folgende 
Abschnitte wurden überarbeitet: Kapitel 1: Bezeichnung des 
chemischen Produktes und des Unternehmens.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname DELION 
 

Produktnummer (UVP) 89183987 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung Deutschland 
 

Augenreizung: Kategorie 2 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 3 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
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Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

 

    

 

Signalwort:  Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P305 + P351 
+ P338 

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Keine anderen Gefahren, die nicht anderweitig klassifiziert sind. 
 

Dicamba: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Wasserlösliches Konzentrat (SL) 
Dicamba 480 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
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Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

3,6-Dichlor-o-anissäure, 
Verbindung mit 
Dimethylamin (1:1) 

2300-66-5 
218-951-7 
 

Aquatic Chronic 3, H412 
Eye Irrit. 2, H319 

>= 25,0 – <= 
50,0 

Dimethylamin 124-40-3 
204-697-4 
 

Flam. Liq. 1, H224 
Acute Tox. 4, H302 
Acute Tox. 4, H332 
Skin Corr. 1B, H314 
Eye Dam. 1, H318 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Chronic 2, H411 

< 1,0 

 

Weitere Information 
 
 

Stoffe, für die es gemeinschaftliche Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz gibt:
Dimethylamin (124-40-3) 
 

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Augenkontakt kann folgende Symptome hervorrufen, Schmerz, 
Reizung, Augentränen., Rötung 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Eine Magenspülung sollte nicht 
erforderlich sein. Jedoch wird empfohlen, Medizinalkohle und 
Natriumsulfat zu verabreichen, wenn eine größere Menge 
aufgenommen wurde. Ein spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  
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ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Kohlenmonoxid (CO), 
Kohlendioxid (CO2), Stickoxide (NOx), Chlorwasserstoff (HCl) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Vom Rauch fernhalten. Feuer von der windzugewandten Seite aus 
bekämpfen. Geschlossene Behälter in Nähe des Brandherdes mit 
Wassersprühnebel kühlen. Ablaufendes Wasser von der 
Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe gelangen 
lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Nicht-autorisierte 
Personen fernhalten. Berührung mit verschüttetem Produkt oder 
verunreinigten Oberflächen vermeiden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). Produkt 
aufnehmen und in einen korrekt etikettierten und dicht 
verschlossenen Behälter füllen. Zur Entsorgung in geeignete und 
verschlossene Behälter geben. Verschmutzte Gegenstände und 
Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich 
reinigen.  

 

Zusätzliche Hinweise Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Falls das Produkt 
versehentlich verschüttet wird, ein Eindringen in Erdreich, Gewässer 
und Kanalisation verhindern. Produkt nicht mit Nichtzielpflanzen in 
Kontakt bringen.  
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6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Für angemessene 
Lüftung sorgen.  

 

Hygienemaßnahmen Hände nach der Handhabung und vor dem Essen, Trinken, Kaugummi 
Kauen, Verwenden von Tabakprodukten, dem Gang zur Toilette oder 
dem Auftragen von Kosmetika sorgfältig mit Seife und Wasser waschen. 
Persönliche Schutzausrüstung sofort nach der Handhabung dieses 
Produktes ausziehen. Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und vor 
der Wiederverwendung gründlich reinigen. Gründlich waschen und 
saubere Kleidung anziehen. Arbeitskleidung getrennt aufbewahren. 
Nicht reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.; eine freiwillige 
Selbstverpflichtung): Es wird empfohlen, Pflanzenschutzmittel (Biologics ausgenommen) entsprechend 
den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem 
trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. Vor dem Gefrieren schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 10 Brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht Lagerklasse 3  
 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Dimethylamin 
 

124-40-3 9,4 mg/m3/5 ppm 
(STEL) 

12 2009 
 

EU ELV 
 

Dimethylamin 
 

124-40-3 3,8 mg/m3/2 ppm 
(TWA) 

12 2009 
 

EU ELV 
 

Dimethylamin 
 

124-40-3 3,7 mg/m3/2 ppm 
(AGW) 

08 2010 
 

TRGS 900 
 

Dimethylamin 
 

124-40-3 9,4 mg/m3/5 ppm 
(STEL) 

2014 
 

EU SCOELS 
 

Dimethylamin 124-40-3 3,7 mg/m3/2 ppm 2007 DFG MAK 
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 (MAK)   

Dimethylamin 
 

124-40-3 3,8 mg/m3/2 ppm 
(TWA) 

2014 
 

EU SCOELS 
 

 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 
Atemschutzgerät mit Filter gegen organische Dämpfe und Gase 
(Schutzfaktor 10) gemäß Europäischer Norm EN140 Filtertyp A oder 
gleichwertigen Schutz tragen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 5 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
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Form Flüssigkeit 
 

Farbe gelb  
 

Geruch Keine Daten verfügbar 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt Keine Daten verfügbar 
 

Siedepunkt/Siedebereich  
Keine Daten verfügbar 

 

Entzündlichkeit Nicht anwendbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 100 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

> 400 °C  

 
 
 
 

Thermische Zersetzung Keine Daten verfügbar 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 9,0 - 10,5 (1 %) (23 °C)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit Keine Daten verfügbar 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Nicht anwendbar 

 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Dicamba: log Pow: 0,55 

 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,16 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig Keine Daten verfügbar 
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keit 
 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Keine unverträglichen Materialien bekannt. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte)  > 5,4 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 4.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung  

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Starke Augenreizung.  

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

 
Keine Daten verfügbar 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Dicamba: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Dicamba verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Dicamba war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
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Dicamba war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Dicamba verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Dicamba verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  > 100 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  > 100 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  103 mg/l  
Expositionszeit: 72 h 

 

 EC50 (Myriophyllum spicatum (Ährige Tausendblatt))  9,4 mg/l  
Expositionszeit: 14 d 

 

 NOEC (Myriophyllum spicatum (Ährige Tausendblatt))  1 mg/l  
Expositionszeit: 14 d 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Dicamba:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Dicamba: Koc: 5,1 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Dicamba:  
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Dicamba: Hochmobil in Böden 
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12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Dicamba: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 
 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 

Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (3,6-DICHLOR-O-ANISSÄURE, VERBINDUNG MIT 
DIMETHYLAMIN (1:1), DIMETHYLAMIN, LOESUNG) 

14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
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IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (3,6-DICHLORO-O-ANISIC ACID, COMPOUND WITH 
DIMETHYLAMINE (1:1), DI-METHYLAMINE, SOLUTION) 

14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (3,6-DICHLORO-O-ANISIC ACID, COMPOUND WITH 
DIMETHYLAMINE (1:1), DI-METHYLAMINE, SOLUTION ) 

14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Beförderung in nicht abgefülltem Zustand gemäß den IMO-Instrumenten 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 00A311-60  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 2 deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
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ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Bemerkung : 
 

Dieses Datenblatt wurde gemäß dem durch den Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellten 
Sicherheitsdatenblatt erstellt. 
 

Gharda Chemicals Limited 
 
 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
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WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
 
 
 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname DURANO TF 
 

Produktnummer (UVP) 62289455 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 

Gebrauchsbeschränkungen Siehe Etikett für Gebrauchsbeschränkungen. 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Nicht eingestuft, die Einstufungskriterien sind nicht erfüllt. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß deutscher nationaler Gesetzgebung: 
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Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Isopropylaminsalz von Glyphosat 
 

Gefahrenhinweise 
 

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P234 Nur im Originalbehälter aufbewahren. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Glyphosat: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Wasserlösliches Konzentrat (SL) 
Isopropylaminsalz von Glyphosat 486 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Isopropylaminsalz von 
Glyphosat 

38641-94-0 
254-056-8 
 

Aquatic Chronic 2, H411 41,5 

N-N-dimethyl-C12-14-
(even numbered)- alkyl-1-
amines, reaction products 
with potassium hydroxide 
and chloroacetic acid 

939-682-8 
01-2119980071-43-XXXX 

Skin Corr. 1B, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Chronic 3, H412 

> 1 – < 5 

 

Weitere Information 
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Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Sofort mit viel Wasser für mindestens 15 Minuten abwaschen. 
Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. Sofort einen Arzt 
oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Sofort einen 
Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

 

Verschlucken Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen. Mund ausspülen und Wasser in kleinen Schlucken 
trinken lassen. KEIN Erbrechen herbeiführen außer auf Anweisung des 
Arztes oder des Behandlungszentrums für Vergiftungsfälle. Nie einer 
ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. Betroffenen 
nicht unbeaufsichtigt lassen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Bisher sind keine Symptome bekannt. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Risiken Dieses Produkt ist kein Cholinesterasehemmer.  
 

Behandlung Behandlung mit Atropin und Oximen ist nicht angezeigt. Eine dem 
Zustand des Patienten angemessene symptomatische Behandlung 
wird empfohlen. Ein spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 
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5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Kohlenmonoxid (CO), 
Kohlendioxid (CO2), Stickoxide (NOx), Phosphoroxide 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Vom Rauch fernhalten. Feuer von der windzugewandten Seite aus 
bekämpfen. Geschlossene Behälter in Nähe des Brandherdes mit 
Wassersprühnebel kühlen. Ablaufendes Wasser von der 
Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe gelangen 
lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Nicht-autorisierte 
Personen fernhalten. Berührung mit verschüttetem Produkt oder 
verunreinigten Oberflächen vermeiden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). Produkt 
aufnehmen und in einen korrekt etikettierten und dicht 
verschlossenen Behälter füllen. Zur Entsorgung in geeignete und 
verschlossene Behälter geben. Verschmutzte Gegenstände und 
Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich 
reinigen.  

 

Zusätzliche Hinweise Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Falls das Produkt 
versehentlich verschüttet wird, ein Eindringen in Erdreich, Gewässer 
und Kanalisation verhindern. Produkt nicht mit Nichtzielpflanzen in 
Kontakt bringen.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Für angemessene 
Lüftung sorgen.  

 

Hygienemaßnahmen Hände nach der Handhabung und vor dem Essen, Trinken, Kaugummi 
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Kauen, Verwenden von Tabakprodukten, dem Gang zur Toilette oder 
dem Auftragen von Kosmetika sorgfältig mit Seife und Wasser waschen.  

 Persönliche Schutzausrüstung sofort nach der Handhabung dieses 
Produktes ausziehen. Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und vor 
der Wiederverwendung gründlich reinigen. Gründlich waschen und 
saubere Kleidung anziehen. Arbeitskleidung getrennt aufbewahren. 
Nicht reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Im Originalbehälter lagern. Kühl und trocken lagern unter Vermeidung 
einer Kreuzkontamination mit anderen Pflanzenschutz-, Dünge-, 
Lebens- und Futtermitteln. An einem Platz lagern, der nur berechtigten 
Personen zugänglich ist. Reagiert mit verzinktem Stahl oder 
unbeschichtetem Weichstahl unter Bildung von Wasserstoff, einem 
hochentzündlichen Gas, das explodieren kann. Vor dem Gefrieren 
schützen. Bei längerer Lagerung unter der Minimumlagertemperatur 
kann Teilkristallisation erfolgen. Gefrieren beeinflusst den 
physikalischen Zustand, beschädigt aber nicht das Material. Vor 
Gebrauch auftauen und durchmischen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 12 Nicht brennbare Flüssigkeiten  
 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Keine nationalen Grenzwerte bekannt. 
 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 
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Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 

Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form klare Flüssigkeit 
 

Farbe hellgelb bis bernsteinfarben  
 

Geruch geruchlos 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Nicht anwendbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 100 °C  
nicht entflammbar 

 

Selbstentzündungs-
temperatur 

460 °C  

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 

Keine Daten verfügbar 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

DURANO TF 7/12 
Version  2 / D Überarbeitet am: 11.11.2022 

102000039927 Druckdatum: 15.11.2022 

 
 
(SADT) 
 

pH-Wert ca. 5,0 (1 %)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit löslich 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Glyphosat: log Pow: -3,2 

 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte 1,17 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte 1,167 (20 °C)   
Wasser bei 4 °C 

 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Keine Daten verfügbar 
 

Oxidierende Eigenschaften Keine Daten verfügbar 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Reagiert mit verzinktem Stahl oder unbeschichtetem Weichstahl unter 
Bildung von Wasserstoff, einem hochentzündlichen Gas, das 
explodieren kann.  
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10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Verzinkter Stahl, Unbeschichteter Flussstahl 

 Nur im Originalbehälter lagern. 
 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte)  > 30 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Keine Augenreizung (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Meerschweinchen) 
OECD Prüfungsrichtlinie 406, Buehler Test 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Glyphosat: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Glyphosat verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Glyphosat war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Glyphosat war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Glyphosat verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Glyphosat verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
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Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  > 100 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Chronische Fischtoxizität Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle) 
Durchflusstest 
NOEC: >= 9,63 mg/l  
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Glyphosat. 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  > 100 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
Chronische Toxizität für 
aquatische Invertebraten 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)):  12,5 mg/l  
Expositionszeit: 21 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Glyphosat. 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

ErC50 (Scenedesmus quadricauda (Grünalge))  54,5 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

 

 NOEC (Scenedesmus quadricauda (Grünalge))  4,8 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Glyphosat:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Glyphosat: Koc: 6920 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Glyphosat:  
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Glyphosat: Nicht mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Glyphosat: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
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12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Weitere Angaben zur Ökologie liegen nicht vor. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 
 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 

Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

Gemäß ADN/ADR/RID/IMDG/IATA nicht als Gefahrgut eingestuft. 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
14.1 – 14.5 entfällt 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
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Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 072389-83  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 1 schwach wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt nicht der Störfallverordnung. 
 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
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LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 2: Mögliche 
Gefahren. Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen. 
Abschnitt 13. Hinweise zur Entsorgung. Sicherheitsdatenblatt gemäß 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft und überarbeitet zu 
redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen nach aktuellem 
Anhang II der REACH Verordnung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname FABULIS OD 
 

UFI 9R80-60V3-200P-NUUD 
 

Produktnummer (UVP) 86765306 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Pflanzenwachstumsregulator 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Augenreizung: Kategorie 2 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
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Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

 

    

 

Signalwort:  Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. 

(Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
reinigen/Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.). 

 

Sicherheitshinweise 
 

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P305 + P351 
+ P338 

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Nicht relevant, da kein Stoffsicherheitsbericht erforderlich ist. 
 
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Öl basierende Dispersion (OD) 
Prohexadion-Calcium 50 g/l  
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Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

calcium 3,5-dioxo-4-(1-
oxopropyl)-
cyclohexanecarboxylate 

127277-53-6 
 

Aquatic Chronic 2, H411 >= 2,5 – < 10 

Adipinsäure 124-04-9 
204-673-3 
01-2119457561-38-XXXX 

Eye Irrit. 2, H319 >= 2,5 – < 10 

 

Weitere Information 
 
 

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Sofort mit viel Wasser für mindestens 15 Minuten abwaschen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Sofort einen 
Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  
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ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Kohlenmonoxid (CO), 
Kohlendioxid (CO2) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete 
und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden. Kontakt 
mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.  
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Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen). Bei der 
Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut 
gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz lagern, der nur berechtigten 
Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter lagern. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. Vor dem Gefrieren schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten. Nicht 
zusammen mit Oxidationsmitteln lagern. Nicht zusammen mit Säuren 
lagern. Nicht zusammen mit Laugen lagern.  

 

Lagerklasse (LGK) 10 Brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht Lagerklasse 3  
 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Adipinsäure 
 
(einatembarer Anteil.)  

124-04-9 2 mg/m3 
(MAK) 

2016 
 

DFG MAK 
 

Adipinsäure 
 
(einatembarer Anteil.)  

124-04-9 2 mg/m3 
(AGW) 

11 2017 
 

TRGS 900 
 

 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
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befolgen. 
 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Flüssigkeit 
 

Farbe grau bis grün  
 

Geruch Keine Daten verfügbar 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 100 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

404 °C  

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 

Keine Daten verfügbar 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

FABULIS OD 7/12 
Version  2 / D Überarbeitet am: 24.05.2023 

102000053471 Druckdatum: 30.05.2023 

 
 
(SADT) 
 

pH-Wert 4 - 5 (1 %) (20 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
 

Viskosität, dynamisch 235 mPa.s  
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit mischbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Keine Daten verfügbar 

 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,025 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Keine Daten verfügbar 
 

Oxidierende Eigenschaften Keine Daten verfügbar 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  
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10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Oxidationsmittel, Säuren, Basen 

 Nur im Originalbehälter lagern. 
 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität ATE (Mix)  > 5.000 mg/kg 
Berechnungsmethode 

 

Akute inhalative Toxizität ATE (Mix) (Ratte)  > 20 mg/l 
Berechnungsmethode 

 

Akute dermale Toxizität ATE (Mix) (Ratte) > 5.000 mg/kg 
Berechnungsmethode 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung  
Die Angabe ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten 
abgeleitet. 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Schwache Augenreizung.  
Angaben beziehen sich auf die Säure. 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend.  
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff. 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 
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Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 

Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen Keine Daten verfügbar 
 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  > 100 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
Chronische Toxizität für 
aquatische Invertebraten 

NOEC (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)):  100 mg/l  
Expositionszeit: 48 d 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  >= 100 mg/l  
Expositionszeit: 72 h 

 

 NOEC (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  100 mg/l  
Expositionszeit: 72 h 

 

 EC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  > 100 mg/l  
Expositionszeit: 7 d 

 

 NOEC (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  66,7 mg/l  
Expositionszeit: 7 d 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Keine Daten verfügbar 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Keine Daten verfügbar 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Keine Daten verfügbar 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Nicht relevant, da kein Stoffsicherheitsbericht erforderlich ist. 

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 
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Hinweise 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 
 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

Gemäß ADN/ADR/RID/IMDG/IATA nicht als Gefahrgut eingestuft. 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
14.1 – 14.5 entfällt 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Beförderung in nicht abgefülltem Zustand gemäß den IMO-Instrumenten 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: U (Eine akute Gefahr ist unwahrscheinlich bei normalem Gebrauch) 
  

Registrierungsnummer 008998-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 1 schwach wassergefährdend 
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen (AwSV) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt nicht der Störfallverordnung. 
 

 

Sonstige Vorschriften 
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TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Bemerkung : 
 

Dieses Datenblatt wurde gemäß dem durch den Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellten 
Sicherheitsdatenblatt erstellt. 
 

DE SANGOSSE SA 
 
 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
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UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung. Folgende 
Abschnitte wurden überarbeitet: Kapitel 1: Bezeichnung des 
chemischen Produktes und des Unternehmens. Abschnitt 2: Mögliche 
Gefahren. Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen. 
Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung. Abschnitt 9: 
Physikalische und chemische Eigenschaften. Abschnitt 11: 
Toxikologische Angaben. Abschnitt 12. Umweltbezogene Angaben. 
Abschnitt 13. Hinweise zur Entsorgung. Abschnitt 15: 
Rechtsvorschriften.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname FANDANGO 
 

UFI MEC0-G0JU-C00U-T9JY 
 

Produktnummer (UVP) 80485182 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Fungizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Akute Toxizität: Kategorie 4 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
 

Schwere Augenschädigung: Kategorie 1 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
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Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Prothioconazol 

 Fluoxastrobin 
 
 

   

  

 

Signalwort: Gefahr 
 

Gefahrenhinweise 
 

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P305 + P351 
+ P338 

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P410 Vor Sonnenbestrahlung schützen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Fluoxastrobin: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff 
wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Prothioconazol: Stoff wird 
nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. 2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether: 
Nicht anwendbar  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
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der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Emulsionskonzentrat (EC) 
Fluoxastrobin 100 g/l; Prothioconazol 100 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Fluoxastrobin 361377-29-9 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

9,10 

Prothioconazol 178928-70-6 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

9,10 

2-Ethylhexanolpropylen-
ethylenglykolether 

64366-70-7 
 

Acute Tox. 4, H332 
Aquatic Chronic 3, H412 

>= 1 – < 20 

Alkylarylpolyglykolether 104376-75-2 
 

Aquatic Chronic 3, H412 >= 1 – < 25 

methyl-5-(dimethylamino)-
2-methyl-5-oxopentanoate 

1174627-68-9 
01-2119497421-36-xxxx 

Eye Irrit. 2, H319 > 10 

 

Weitere Information 
 

Fluoxastrobin 361377-29-9 M-Faktor: 1 (acute), 1 (chronic) 

Prothioconazol 178928-70-6 M-Faktor: 10 (acute), 1 (chronic) 
    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  
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Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 

Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Sofort einen 
Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder ein 
Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen. Mund 
ausspülen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Eine Magenspülung sollte nicht 
erforderlich sein. Jedoch wird empfohlen, Medizinalkohle und 
Natriumsulfat zu verabreichen, wenn eine größere Menge 
aufgenommen wurde. Ein spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Chlorwasserstoff (HCl), 
Cyanwasserstoff (Blausäure), Kohlenmonoxid (CO), Schwefeloxide, 
Stickoxide (NOx) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  
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6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). Produkt 
aufnehmen und in einen korrekt etikettierten und dicht 
verschlossenen Behälter füllen. Verschmutzte Gegenstände und 
Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich 
reinigen.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut 
gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor Frost 
schützen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 10 Brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht Lagerklasse 3  
 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Fluoxastrobin 361377-29-9 0,42 mg/m3  OES BCS* 
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 (TWA)   

Prothioconazol 
 

178928-70-6 1,4 mg/m3 
(SK-ABS) 

 
 

OES BCS* 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Atemschutzgerät mit Filter gegen organische Dämpfe und Gase 
(Schutzfaktor 10) gemäß Europäischer Norm EN140 Filtertyp A oder 
gleichwertigen Schutz tragen. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder gleichartig) 
und Gesichtsmaske (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 3 oder 
gleichartig) tragen. 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 
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ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Flüssigkeit, klar bis leicht trüb 
 

Farbe gelb bis braun  
 

Geruch aromatisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt 144,5 °C (1.013 hPa), 
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

Keine Daten verfügbar 

 

Zündtemperatur 405 °C  
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 4,0 - 5,0 (1 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 
 

Viskosität, kinematisch 156 mm²/s (20 °C) Scherkraft 100/sec 
 

 520 mm²/s (40 °C) Scherkraft 100/sec 
 

Wasserlöslichkeit Keine Daten verfügbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Fluoxastrobin: log Pow: 2,86 (20 °C)  

 

 Prothioconazol: log Pow: 3,82 (20 °C) (pH-Wert 7) 
 

 2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether:  
Keine Daten verfügbar 

 

Oberflächenspannung 31 mN/m (25 °C)  
Wurde unverdünnt bestimmt. 

 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte 1,10 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
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Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.500 mg/kg 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte)  0,91 - 5,03 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Bestimmt in Form von flüssigem Aerosol. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 4.000 mg/kg 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Geringe Reizwirkung - nicht kennzeichnungspflichtig. (Kaninchen) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Schwere Gefahr ernster Augenschäden. (Kaninchen) 
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Augenschädigung/-reizung 
 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Meerschweinchen) 
OECD Prüfungsrichtlinie 406, Magnusson & Kligman Test 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Fluoxastrobin: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Prothioconazol: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Fluoxastrobin verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Prothioconazol verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Fluoxastrobin war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Auf Basis einer Vielzahl von in vitro und in vivo Mutagenitätsstudien ist Prothioconazol nicht mutagen 
oder genotoxisch.  
2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether wird nicht als erbgutverändernd betrachtet.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Fluoxastrobin war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
Prothioconazol war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Fluoxastrobin verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren. Die bei Fluoxastrobin beobachtete 
Reproduktionstoxizität steht im Zusammenhang mit der parentalen Toxizität.   
Prothioconazol verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren. Die bei Prothioconazol beobachtete 
Reproduktionstoxizität steht im Zusammenhang mit der parentalen Toxizität.   
2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Fluoxastrobin verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten. Fluoxastrobin verursachte 
Entwicklungstoxizität in Kaninchen nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den Muttertieren 
erzeugten. Die bei Fluoxastrobin beobachteten Entwicklungseffekte stehen im Zusammenhang mit der 
maternalen Toxizität.   
Prothioconazol verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Prothioconazol beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether: Keine Informationen verfügbar.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Weitere Angaben 
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Weitere Angaben zur Toxikologie liegen nicht vor. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  2,19 mg/l  
statischer Test; Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  1,67 mg/l statischer Test; 
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  11,5 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

 

 NOEC (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  0,096 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

 

 ErC50 (Skeletonema costatum)  0,03278 mg/l  
Expositionszeit: 72 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Prothioconazole. 

 

 EC10 (Skeletonema costatum)  0,01427 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Prothioconazole. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Fluoxastrobin:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Prothioconazol:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether:  
Nicht leicht biologisch abbaubar. 

 

Koc Fluoxastrobin: Koc: 424 - 1582 
 Prothioconazol: Koc: 1765 
 2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether:Keine Daten verfügbar 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Fluoxastrobin: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 52 
Keine Bioakkumulation. 

 Prothioconazol: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 19 
Keine Bioakkumulation. 
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 2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether:  

Keine Daten verfügbar 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Fluoxastrobin: Schwach mobil in Böden 
 Prothioconazol: Schwach mobil in Böden 
 2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether: Keine Daten verfügbar 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Fluoxastrobin: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Prothioconazol: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether: Nicht anwendbar  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 
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 (FLUOXASTROBIN, PROTHIOCONAZOLE LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (FLUOXASTROBIN, PROTHIOCONAZOLE SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (FLUOXASTROBIN, PROTHIOCONAZOLE SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 025315-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 3 stark wassergefährdend 
 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
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BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
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Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname FLINT 
 

UFI VF60-40HT-M004-FGS7 
 

Produktnummer (UVP) 05584493 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Fungizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Sensibilisierung durch Hautkontakt: Kategorie 1 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
 

Wirkung auf Milchbildung oder durch das Stillen:  
H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. 
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Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Trifloxystrobin 
 
 

  

   

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P260 Staub nicht einatmen. 
P263 Kontakt während der Schwangerschaft/ und der Stillzeit vermeiden. 
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Trifloxystrobin: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff 
wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Wasserdispergierbares Granulat (WG) 
Trifloxystrobin 50 % w/w  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Trifloxystrobin 141517-21-7 
 

Skin Sens. 1, H317 
Lact. H362 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

50 

Reaktionsprodukt von 
Naphthalin, Butanol, 
sulfoniert und neutralisiert 
mit Natronlauge 

25417-20-3 
246-960-6 
01-2119980979-09-XXXX 

Acute Tox. 4, H302 
Acute Tox. 4, H332 
Eye Dam. 1, H318 
STOT SE 3, H335 

> 1 – < 25 

Kieselgur 61790-53-2 
 

Nicht eingestuft  > 1 

Dinatriummaleat 371-47-1 
206-738-1 
 

Acute Tox. 4, H302 
Skin Sens. 1B, H317 
STOT SE 3, H335 

>= 0,1 – <= 
1,0 

 

Weitere Information 
 

Trifloxystrobin 141517-21-7 M-Faktor: 100 (acute), 10 (chronic) 
    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Verunreinigte Kleidung 
sofort ausziehen und sicher entfernen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

FLINT 4/13 
Version  9 / D Überarbeitet am: 27.11.2022 

102000007798 Druckdatum: 29.11.2022 

 
 
Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 

unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Wenn eine größere Menge aufgenommen wird, sollte eine 
Magenspülung nur innerhalb der ersten beiden Stunden in Betracht 
gezogen werden. Die Applikation von Aktivkohle und Natriumsulfat 
wird aber immer empfohlen. Ein spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Cyanwasserstoff (Blausäure), 
Fluorwasserstoff, Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2), 
Stickoxide (NOx) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und 
Chemieschutzanzug tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  
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6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Verschüttetes Material aufkehren oder aufsaugen und in geeigneten 
Behälter zur Entsorgung geben. Verschmutzte Gegenstände und 
Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich 
reinigen. Produkt aufnehmen und in einen korrekt etikettierten und 
dicht verschlossenen Behälter füllen.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Nach der Arbeit sofort Hände waschen, 
gegebenenfalls duschen. Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und 
vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht reinigungsfähige 
Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im 
Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, 
kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 11 Brennbare Feststoffe  
 

Geeignete Werkstoffe Aluminiumverbundfolie (min. 0,007 mm Aluminium) 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Trifloxystrobin 141517-21-7 2,7 mg/m3  OES BCS* 
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 (SK-SEN)   

Kieselgur 
 
(einatembarer Anteil.)  

61790-53-2 4 mg/m3 
(AGW) 

08 2010 
 

TRGS 900 
 

Kieselgur 
 
(alveolengängiger Anteil.)  

61790-53-2 0,5 mg/m3 
(MAK) 

2021 
 

DFG MAK 
 

Siliciumdioxid 
 
(einatembarer Anteil.)  

7631-86-9 4 mg/m3 
(AGW) 

08 2010 
 

TRGS 900 
 

Siliciumdioxid 
 
(alveolengängiger Anteil.)  

7631-86-9 0,5 mg/m3 
(MAK) 

2021 
 

DFG MAK 
 

Natriumsulfat 
 

7757-82-6 10 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Atemschutzgerät mit einem Partikelfilter (Schutzfaktor 4) gemäß der 
Europäischen Norm EN149FFP1 oder gleichwertigen Schutz tragen. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 4 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
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Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form wasserdispergierbares Granulat 
 

Farbe hellbraun  
 

Geruch schwach, charakteristisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit nicht entzündlich 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt Nicht anwendbar 
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

Keine Daten verfügbar 

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 8,5 - 10,5 (1 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit dispergierbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Trifloxystrobin: log Pow: 4,5 (25 °C)  

 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
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9.2 Sonstige Angaben 

 

Schlagempfindlichkeit Nicht schlagempfindlich. 
 

Explosivität Nicht explosiv  
 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

       
Selbsterhitzungsfähigkeit 

nicht selbsterhitzungsfähig 

 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Akute inhalative Toxizität  
Bei bestimmungsgemäßer und vorausgesehener Verwendung wird kein 
atembares Aerosol gebildet. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Geringe Reizwirkung - nicht kennzeichnungspflichtig. (Kaninchen) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Schwere Geringe Reizwirkung - nicht kennzeichnungspflichtig. (Kaninchen) 
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Augenschädigung/-reizung Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 
 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Sensibilisierend (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Trifloxystrobin: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Trifloxystrobin verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Kieselgur verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Trifloxystrobin war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Kieselgur war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Trifloxystrobin war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
Kieselgur war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Trifloxystrobin verursachte bei den Nachkommen eine verminderte Körpergewichtsentwicklung während 
der Laktation in Dosen, die auch bei erwachsenen Ratten eine systemische Toxizität erzeugten.   
Kieselgur verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Trifloxystrobin verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Trifloxystrobin beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
Kieselgur verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Weitere Angaben 
 

Weitere Angaben zur Toxikologie liegen nicht vor. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  0,036 mg/l  
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Expositionszeit: 96 h 
 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  0,01 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 LC50 (Mysidopsis bahia (Mysidgarnele))  0,00862 mg/l  

Expositionszeit: 96 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Trifloxystrobin. 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  0,15 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

 

 EC10 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge))  0,0025 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Trifloxystrobin. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Trifloxystrobin:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Trifloxystrobin: Koc: 2377 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Trifloxystrobin: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 431 
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Trifloxystrobin: Schwach mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Trifloxystrobin: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
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Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 

gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3077  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. 

 (TRIFLOXYSTROBIN) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3077  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, 
N.O.S. 

 (TRIFLOXYSTROBIN) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3077  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, 
N.O.S. 

 (TRIFLOXYSTROBIN ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
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14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 024657-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 2 deutlich wassergefährdend 
 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
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EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 

 
 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

FLIPPER 1/12 
Version  3 / D Überarbeitet am: 21.04.2023 

102000034231 Druckdatum: 21.04.2023 

 
 

ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname FLIPPER 
 

UFI J960-4051-0004-4TM3 
 

Produktnummer (UVP) 85339192 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Insektizid, Akarizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Reizwirkung auf die Haut: Kategorie 2 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
 

Augenreizung: Kategorie 2 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
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Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition: Kategorie 3 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 3 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Fettsäuren, C8-18- und C18-ungesättigt, Kaliumsalze 
 

 

    

 

Signalwort:  Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H315 Verursacht Hautreizungen. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. 

(Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
reinigen/Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.). 

 

Sicherheitshinweise 
 

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P261 Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol vermeiden. 
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. 
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P305 + P351 
+ P338 

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P308 + P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P403 + P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. 
P405 Unter Verschluss aufbewahren. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Fettsäuren, C8-18, Kaliumsalze: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) 
angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Emulsion, Öl in Wasser (EW) 
Carboxylic Acid Potassium Salt 479,8 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Fettsäuren, C8-18- und 
C18-ungesättigt, 
Kaliumsalze 

67701-09-1 
266-933-2 
 

Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Chronic 3, H412 

>= 40 – <= 
50 

 

Weitere Information 
 
 

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Bei anhaltenden 
Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser für mindestens 15 Minuten abwaschen. Falls 
Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den ersten 5 Minuten entfernen, 
dann das Auge weiter spülen. Bei Auftreten einer andauernden 
Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  
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Verschlucken Mund ausspülen. Betroffenen warm und ruhig lagern. KEIN Erbrechen 

herbeiführen. Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für 
Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Bisher sind keine Symptome bekannt. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Ein spezifisches Antidot ist nicht 
bekannt. Eine Magenspülung sollte nicht erforderlich sein. Jedoch wird 
empfohlen, Medizinalkohle und Natriumsulfat zu verabreichen, wenn 
eine größere Menge aufgenommen wurde.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Kohlenmonoxid (CO), 
Kohlendioxid (CO2) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Für angemessene Lüftung sorgen.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  
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6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete 
und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Für angemessene Lüftung sorgen. Aerosolbildung vermeiden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen.  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut 
gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. Vor dem Gefrieren schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 12 Nicht brennbare Flüssigkeiten  
 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Keine nationalen Grenzwerte bekannt. 
 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
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dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Flüssigkeit 
 

Farbe gelb  
 

Geruch charakteristisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 
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Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Dieses Produkt ist nicht brennbar. 
 

Obere Explosionsgrenze Nicht anwendbar 
 

Untere Explosionsgrenze Nicht anwendbar 
 

Flammpunkt > 156 - 160 °C  
Kein Flammpunkt - Messung wurde bis zur Siedetemperatur 
durchgeführt. 

 

Selbstentzündungs-
temperatur 

444 °C  

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert ca. 10,2 (100 %)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 
 

Viskosität, kinematisch > 106,43 mm²/s (40 °C) 
 

 208,16 mm²/s (20 °C) 
 

Wasserlöslichkeit emulgierbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Fettsäuren, C8-18, Kaliumsalze:  
Keine Daten verfügbar 

 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,00 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
Verordnung (EC) Nr. 440/2008, Anhang, A.14 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 
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ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Säuren, Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 5.050 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte)  > 2,15 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Produkt wurde in Form eines lungengängigen Aerosols geprüft. 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 
erfüllt. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Kaninchen)  > 2.020 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Reizt die Haut. (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Reizt die Augen. (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Meerschweinchen) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Fettsäuren, C8-18, Kaliumsalze: Kann die Atemwege reizen. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Fettsäuren, C8-18, Kaliumsalze: Keine Informationen verfügbar.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Fettsäuren, C8-18, Kaliumsalze: Keine Informationen verfügbar.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
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Fettsäuren, C8-18, Kaliumsalze: Keine Informationen verfügbar.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Fettsäuren, C8-18, Kaliumsalze: Keine Informationen verfügbar.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Fettsäuren, C8-18, Kaliumsalze: Keine Informationen verfügbar.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  17,4 mg/l  
statischer Test; Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  24,89 mg/l semistatischer 
Test; Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  6,25 mg/l  
statischer Test; Expositionszeit: 72 h 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Fettsäuren, C8-18, Kaliumsalze:  
Leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Fettsäuren, C8-18, Kaliumsalze: Koc: 5444 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Fettsäuren, C8-18, Kaliumsalze:  
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Fettsäuren, C8-18, Kaliumsalze: Mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Fettsäuren, C8-18, Kaliumsalze: Stoff wird nicht als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 
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Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 

Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 
 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 

Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

Gemäß ADN/ADR/RID/IMDG/IATA nicht als Gefahrgut eingestuft. 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
14.1 – 14.5 entfällt 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Beförderung in nicht abgefülltem Zustand gemäß den IMO-Instrumenten 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
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Registrierungsnummer 00A283-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 2 deutlich wassergefährdend 
 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt nicht der Störfallverordnung. 
 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Bemerkung : 
 

Dieses Datenblatt wurde gemäß dem durch den Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellten 
Sicherheitsdatenblatt erstellt. 
 

ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED 
 
 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H315 Verursacht Hautreizungen. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
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LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 2: Mögliche 
Gefahren. Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen. 
Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen. Abschnitt 5: Maßnahmen zur 
Brandbekämpfung. Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der 
Exposition / Persönliche Schutzausrüstung. Abschnitt 9: Physikalische 
und chemische Eigenschaften. Abschnitt 10. Stabilität und Reaktivität. 
Abschnitt 11: Toxikologische Angaben. Abschnitt 12. Umweltbezogene 
Angaben. Abschnitt 13. Hinweise zur Entsorgung. Abschnitt 15: 
Rechtsvorschriften.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname FOLICUR 
 

UFI NX80-T0JA-G00G-MDP3 
 

Produktnummer (UVP) 04407040, 81711690 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Fungizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Akute Toxizität: Kategorie 4 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
 

Akute Toxizität: Kategorie 4 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
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Schwere Augenschädigung: Kategorie 1 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition: Kategorie 3 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
 

Reproduktionstoxizität: Kategorie 2 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Tebuconazol 

 N,N-Dimethyldecanamid 
 
 

    

 

 

Signalwort: Gefahr 
 

Gefahrenhinweise 
 

H302 + H332 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P305 + P351 
+ P338 

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Tebuconazol: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. N,N-Dimethyldecanamid: Stoff 
wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
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REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Emulsion, Öl in Wasser (EW) 
Tebuconazole 250 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Tebuconazol 107534-96-3 
403-640-2 
 

Acute Tox. 4, H302 
Repr. 2, H361d 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

25,8 

N,N-Dimethyldecanamid 14433-76-2 
238-405-1 
01-2119485027-36-XXXX 

Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Chronic 3, H412 

> 50 – < 100 

 

Weitere Information 
 

Tebuconazol 107534-96-3 M-Faktor: 1 (acute), 10 (chronic) 
    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  
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Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 

einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Sofort einen 
Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

 

Verschlucken Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassernebel, Kohlendioxid (CO2), Schaum, Sand 
 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Chlorwasserstoff (HCl), 
Cyanwasserstoff (Blausäure), Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  
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6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete 
und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

 Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und vor der Wiederverwendung 
gründlich reinigen. Gründlich waschen und saubere Kleidung anziehen.  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem 
trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 10 Brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht Lagerklasse 3  
 

Geeignete Werkstoffe HDPE (Polyethylen hoher Dichte) 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
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Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Tebuconazol 
 

107534-96-3 0,2 mg/m3 
(SK-ABS) 

 
 

OES BCS* 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder gleichartig) 
und Gesichtsmaske (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 3 oder 
gleichartig) tragen. 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 
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ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Flüssigkeit, klar bis leicht trüb 
 

Farbe hellgelb  
 

Geruch aromatisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 172 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

345 °C  

 
 
 
 

Thermische Zersetzung 350 °C Heizrate:3 K/minExotherme Zersetzung. 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 5,0 - 8,0 (1 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 
 

Viskosität, kinematisch ca. 34,1 mm²/s (20 °C) 
 

Wasserlöslichkeit emulgierbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Tebuconazol: log Pow: 3,7 

 

 N,N-Dimethyldecanamid: log Pow: 2,46 
 

Oberflächenspannung 28,6 mN/m (20 °C)  
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 0,97 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 
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Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem 
Umgang.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 200 - < 2.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte) ca. 5 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Produkt wurde in Form eines lungengängigen Aerosols geprüft. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 4.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Gefahr ernster Augenschäden. (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Meerschweinchen) 
OECD Prüfungsrichtlinie 406, Buehler Test 

 Haut: Nicht sensibilisierend. (Meerschweinchen) 
OECD Prüfungsrichtlinie 406, Magnusson & Kligman Test 
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Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Tebuconazol: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
N,N-Dimethyldecan-1-amid: Kann die Atemwege reizen. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Tebuconazol verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
N,N-Dimethyldecanamid verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Tebuconazol war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
N,N-Dimethyldecanamid war nicht genotoxisch in einer Reihe von In-vitro-Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Tebuconazol verursachte bei hohen Dosierungen bei Mäusen ein häufigeres Auftreten von Tumoren in 
den folgenden Organen: Leber. Der Wirkungsmechanismus zur Tumorbildung wird bei Menschen als 
nicht relevant angesehen.  
N,N-Dimethyldecanamid wird nicht als krebserzeugend betrachtet.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Tebuconazol verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren. Die bei Tebuconazol beobachtete Reproduktionstoxizität 
steht im Zusammenhang mit der parentalen Toxizität.   
N,N-Dimethyldecanamid wird bei nicht-giftigen Dosierungen für das Muttertier als nicht 
reproduktionsgiftig betrachtet.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Tebuconazol verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Tebuconazol verursachte ein erhöhtes Auftreten von Post-
Implantationsverlusten, ein erhöhtes Auftreten von nicht spezifischen Missbildungen.   
N,N-Dimethyldecanamid verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Weitere Angaben 
 

Reizt die Atmungsorgane. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  9,28 mg/l  
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Expositionszeit: 96 h 
 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  7,3 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
Chronische Toxizität für 
aquatische Invertebraten 

NOEC (Daphnia (Wasserfloh)):  0,010 mg/l  
Expositionszeit: 21 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Tebuconazole. 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  3,51 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

 

 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  0,237 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 7 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Tebuconazole. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Tebuconazol:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 N,N-Dimethyldecanamid:  
Leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Tebuconazol: Koc: 769 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Tebuconazol: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 35 - 59 
Keine Bioakkumulation. 

 N,N-Dimethyldecanamid:  
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Tebuconazol: Schwach mobil in Böden 
 N,N-Dimethyldecanamid: Schwach mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Tebuconazol: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 N,N-Dimethyldecanamid: Stoff wird nicht als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 
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ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (TEBUCONAZOL LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (TEBUCONAZOLE SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (TEBUCONAZOLE SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
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14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: II (Mäßig gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 034028-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 3 stark wassergefährdend 
 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 039 "Fruchtschädigungen - Schutz am Arbeitsplatz" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment) ist für diesen Stoff nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

FOLICUR 13/13 
Version  7 / D Überarbeitet am: 23.11.2022 

102000007162 Druckdatum: 29.11.2022 

 
 
Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 3: 
Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname GRAMFIX 
 

UFI GW41-R08Y-N00V-AKNC 
 

Produktnummer (UVP) 80209444 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Akute Toxizität: Kategorie 4 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
 

Aspirationsgefahr: Kategorie 1 
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
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Reizwirkung auf die Haut: Kategorie 2 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
 

Sensibilisierung durch Hautkontakt: Kategorie 1 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
 

Schwere Augenschädigung: Kategorie 1 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 2 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Quizalofop-P-ethyl 

 Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), schwere aromatische, <1% Naphthalin 
 
 

    

 

 

Signalwort: Gefahr 
 

Gefahrenhinweise 
 

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P261 Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol vermeiden. 
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. 
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P305 + P351 
+ P338 

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Quizalofop-P-ethyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. 
Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
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Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Emulsionskonzentrat (EC) 
Quizalofop-p-ethyl 50 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Quizalofop-P-ethyl 100646-51-3 
 

Acute Tox. 4, H302 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

5,21 

Calciumdodecylbenzolsulf
onat 

26264-06-2 
247-557-8 
 

Acute Tox. 4, H302 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Chronic 4, H413 

< 5 

Ethoxylierter 
Laurylalkohol 

9002-92-0 
500-002-6 
 

Acute Tox. 4, H302 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 

< 25 

Lösungsmittelnaphtha 
(Erdöl), schwere 
aromatische, (< 1% 
Naphthalin) 

64742-94-5 
265-198-5 
01-2119451097-39-xxxx 

Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 3, H412 

< 75 

 

Weitere Information 
 

Quizalofop-P-ethyl 100646-51-3 M-Faktor: 10 (acute) 
    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
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ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Sofort einen 
Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder ein 
Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen. Bei 
Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge. 
Mund ausspülen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Bei der Einnahme größerer Mengen können folgende Symptome 
auftreten: 

 

 Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Somnolenz 
 

 Beim Verschlucken kann es zu Magenreizungen, Übelkeit, Erbrechen 
und Durchfall kommen. 

 

 Aspiration kann zu Lungenödem und Pneumonie führen. 
 

 Einatmen kann folgende Symptome hervorrufen: 
 

 Husten, Atemnot, Cyanose, Fieber 
 

 Die Symptome und Gefahren beziehen sich auf das Lösungsmittel. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Risiken Enthält Kohlenwasserstofflösungsmittel. Kann eine Pneumonie durch 
Verschlucken hervorrufen.  

 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Eine Magenspülung sollte nicht 
erforderlich sein. Jedoch wird empfohlen, Medizinalkohle und 
Natriumsulfat zu verabreichen, wenn eine größere Menge 
aufgenommen wurde. Im Fall von Verschlucken sollten Intubation und 
Bronchiallavage erwogen werden. Nieren, Leber und 
Pankreasfunktionen überwachen. Ein spezifisches Antidot ist nicht 
bekannt. Kontraindikation: Adrenalin-Derivate.  
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ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Kohlenmonoxid (CO), 
Kohlendioxid (CO2), Stickoxide (NOx), Chlorwasserstoff (HCl) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Alle Zündquellen entfernen. Persönliche 
Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). Produkt 
aufnehmen und in einen korrekt etikettierten und dicht 
verschlossenen Behälter füllen. Verschmutzte Gegenstände und 
Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich 
reinigen.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  
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Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten. Dämpfe können mit Luft ein 
explosionsfähiges Gemisch bilden. Maßnahmen gegen 
elektrostatisches Aufladen treffen. Nur explosionsgeschützte Geräte 
verwenden.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Nach der Arbeit sofort Hände 
waschen, gegebenenfalls duschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut 
gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz lagern, der nur berechtigten 
Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter lagern. Vor dem Gefrieren 
schützen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 10 Brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht Lagerklasse 3  
 

Geeignete Werkstoffe Coex HDPE/EVOH 
Schwarzblech mit Innenlack 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Quizalofop-P-ethyl 
 

100646-51-3 0,3 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Lösungsmittelnaphtha 
(Erdöl), schwere 
aromatische, (< 1% 
Naphthalin) 
 
(Dampf.)  

64742-94-5 350 mg/m3 
(MAK) 

2019 
 

DFG MAK 
 

Lösungsmittelnaphtha 
(Erdöl), schwere 
aromatische, (< 1% 
Naphthalin) 
 
(Dampf.)  

64742-94-5 350 mg/m3/50 ppm 
(MAK) 

2021 
 

DFG MAK 
 

Lösungsmittelnaphtha 
(Erdöl), schwere 

64742-94-5 300 mg/m3 
(AGW) 

10 2020 
 

TRGS 900 
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aromatische, (< 1% 
Naphthalin) 
 

Lösungsmittelnaphtha 
(Erdöl), schwere 
aromatische, (< 1% 
Naphthalin) 
 
(atembare Aerosolfraktion)  

64742-94-5 5 mg/m3 
(MAK) 

2019 
 

DFG MAK 
 

Lösungsmittelnaphtha 
(Erdöl), schwere 
aromatische, (< 1% 
Naphthalin) 
 
(atembare Aerosolfraktion)  

64742-94-5 5 mg/m3 
(MAK) 

2019 
 

DFG MAK 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Atemschutzgerät mit Filter gegen organische Dämpfe und Gase 
(Schutzfaktor 10) gemäß Europäischer Norm EN140 Filtertyp A oder 
gleichwertigen Schutz tragen. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder gleichartig) 
und Gesichtsmaske (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 3 oder 
gleichartig) tragen. 
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Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 4 tragen. 

Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Flüssigkeit 
 

Farbe braun  
 

Geruch aromatisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt 76 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

415 °C  

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert ca. 4,9 (1 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 
 

Viskosität, kinematisch 3,65 mm²/s (40 °C) 
 

Wasserlöslichkeit mischbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Quizalofop-P-ethyl: log Pow: 4,61 

 

Oberflächenspannung 29,5 mN/m (40 °C)  
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 0,96 g/cm³  (20 °C) 
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Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 Starke Basen, Starke Säuren, Starke Oxidationsmittel 
 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte)  2,91 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Reizt die Haut. (Kaninchen) 
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Haut 
 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Gefahr ernster Augenschäden. (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Sensibilisierend (Meerschweinchen) 
OECD Prüfungsrichtlinie 406, Magnusson & Kligman Test 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Quizalofop-P-ethyl: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Quizalofop-P-ethyl verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Quizalofop-P-ethyl war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Quizalofop-P-ethyl war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Quizalofop-P-ethyl verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der 
Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Quizalofop-P-ethyl verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  0,388 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Chronische Fischtoxizität Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle) 
NOEC:  0,044 mg/l  
Expositionszeit: 21 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Quizalofop-P-ethyl. 

 

Toxizität gegenüber EC50 (Daphnia (Wasserfloh))  6,87 mg/l  



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

GRAMFIX 11/14 
Version  8 / D Überarbeitet am: 24.11.2022 

102000025558 Druckdatum: 29.11.2022 

 
 
wirbellosen Wassertieren Expositionszeit: 48 h 

 
 
Chronische Toxizität für 
aquatische Invertebraten 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)):  0,29 mg/l  
Expositionszeit: 48 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Quizalofop-P-ethyl. 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  0,45 mg/l  
Expositionszeit: 72 h 

 

 EC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  0,0828 mg/l  
Expositionszeit: 7 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Quizalofop-P-ethyl. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Quizalofop-P-ethyl:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Quizalofop-P-ethyl: Koc: 1816 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Quizalofop-P-ethyl: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 380 
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Quizalofop-P-ethyl: Schwach mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Quizalofop-P-ethyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
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 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 
 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 

Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (QUIZALOFOP-P-ETHYL LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (QUIZALOFOP-P-ETHYL SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (QUIZALOFOP-P-ETHYL SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
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ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 034060-60  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 3 stark wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 017 "Lösemittel" 
BG-Merkblatt M 040 "Chlorkohlenwasserstoffe" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Bemerkung : 
 

Dieses Datenblatt wurde gemäß dem durch den Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellten 
Sicherheitsdatenblatt erstellt. 
 

Nissan Chemical Europe S.A.S. 
 
 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
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ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 3: 
Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen. Sicherheitsdatenblatt 
gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft und überarbeitet zu 
redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen nach aktuellem 
Anhang II der REACH Verordnung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 

 
 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

HUSAR OD 1/14 
Version  14 / D Überarbeitet am: 24.11.2022 

102000011563 Druckdatum: 05.12.2022 

 
 

ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname HUSAR OD 
 

UFI NNP0-Q0Q2-T00Q-HWWN 
 

Produktnummer (UVP) 06352286, 85416979 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Augenreizung: Kategorie 2 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
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Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Iodosulfuron-methyl-Natrium 

 Mefenpyr-diethyl 

 Kohlenwasserstoffe, C10-C13, Aromaten, < 1% Naphthalin 

 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten 
 
 

  

   

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Iodosulfuron-methyl-Natrium: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) 
angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. 
Mefenpyr-diethyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff 
wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Öl basierende Dispersion (OD) 
Iodosulfuron-methyl Natrium 100 g/l; Mefenpyr-diethyl 300 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Iodosulfuron-methyl-
Natrium 

144550-36-7 
 

Aquatic Chronic 1, H410 
Aquatic Acute 1, H400 

9,2 

Mefenpyr-diethyl 135590-91-9 
603-923-2 
 

Aquatic Chronic 2, H411 27,2 

Docusatnatrium 577-11-7 
209-406-4 
01-2119491296-29-xxxx 

Eye Dam. 1, H318 
Skin Irrit. 2, H315 

> 10 – < 20 

Kohlenwasserstoffe, C10-
C13, Aromaten, < 1% 
Naphthalin 

922-153-0 
01-2119451097-39-xxxx 

Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 

> 25 – < 30 

Kohlenwasserstoffe, C9, 
Aromaten 

918-668-5 
01-2119455851-35-xxxx 

Flam. Liq. 3, H226 
Asp. Tox. 1, H304 
STOT SE 3, H335 
STOT SE 3, H336 
Aquatic Chronic 2, H411 

> 1 – < 5 

Sulfoniertes aromatisches 
Polymer, Natriumsalz 

68425-94-5 
 

Eye Irrit. 2, H319 
Aquatic Chronic 3, H412 

> 1 – < 5 

 

Weitere Information 
 

Iodosulfuron-methyl-
Natrium 

144550-36-7 M-Faktor: 1.000 (acute) 

    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  
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Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 

Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen. Bei Verschlucken 
bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge. In stabiler 
Seitenlage lagern, um die Aspiration des verschluckten Produktes zu 
verhindern. Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für 
Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Somnolenz 
 

 Beim Verschlucken kann es zu Magenreizungen, Übelkeit, Erbrechen 
und Durchfall kommen. 

 

 Aspiration kann zu Lungenödem und Pneumonie führen. 
 

 Einatmen kann folgende Symptome hervorrufen: 
 

 Husten, Atemnot, Cyanose, Fieber 
 

 Die Symptome und Gefahren beziehen sich auf das Lösungsmittel. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Risiken Enthält Kohlenwasserstofflösungsmittel. Kann eine Pneumonie durch 
Verschlucken hervorrufen.  

 

Behandlung Erstbehandlung: symptomatisch. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Kohlenmonoxid (CO), 
Kohlendioxid (CO2), Stickoxide (NOx), Schwefeloxide, 
Chlorwasserstoff (HCl), Iodwasserstoff (HI), Cyanide 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

HUSAR OD 5/14 
Version  14 / D Überarbeitet am: 24.11.2022 

102000011563 Druckdatum: 05.12.2022 

 
 
Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 

von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Alle Zündquellen entfernen.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete 
und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut 
gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Bulkware und 
konfektionierte Ware in geschlossenen Lagerhallen oder unter Dach 
geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost lagern.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  
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Lagerklasse (LGK) 10 Brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht Lagerklasse 3  
 

Geeignete Werkstoffe Coex HDPE/EVOH/HDPE 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Iodosulfuron-methyl-Natrium 
 

144550-36-7 1 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Mefenpyr-diethyl 
 

135590-91-9 10 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Atemschutzgerät mit Filter gegen organische Dämpfe und Gase 
(Schutzfaktor 10) gemäß Europäischer Norm EN140 Filtertyp A oder 
gleichwertigen Schutz tragen. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 
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Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 

Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Flüssigkeit 
 

Farbe braun  
 

Geruch aromatisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt 81 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

Keine Daten verfügbar 

 

Zündtemperatur 460 °C (1.022,2 hPa) 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 7,0 - 9,0 (10 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
 

Viskosität, dynamisch 540 mPa.s (20 °C) 
Geschwindigkeitsgefälle 20 /s 

 404 mPa.s (20 °C) 
Geschwindigkeitsgefälle 100 /s 

 238 mPa.s (40 °C) 
Geschwindigkeitsgefälle 20 /s 

 138 mPa.s (40 °C) 
Geschwindigkeitsgefälle 100 /s 

 
 

Viskosität, kinematisch 122 mm²/s (40 °C) 
 

Wasserlöslichkeit dispergierbar 
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Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Iodosulfuron-methyl-Natrium: log Pow: -0,7 

 

 Mefenpyr-diethyl: log Pow: 3,83 (21 °C)  
 

Oberflächenspannung 27,6 mN/m (25 °C)  
Wurde unverdünnt bestimmt. 

 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,13 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 
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ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 5.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität  
Bei bestimmungsgemäßer und vorausgesehener Verwendung wird kein 
atembares Aerosol gebildet. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 4.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Reizt die Augen. (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Nicht sensibilisierend. (Meerschweinchen) 
OECD Prüfungsrichtlinie 406, Buehler Test 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Iodosulfuron-methyl-Natrium: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 
erfüllt. 
Mefenpyr-diethyl: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Iodosulfuron-methyl-Natrium verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Mefenpyr-diethyl verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Iodosulfuron-methyl-Natrium war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-
vivo-Mutagenitätsstudien.  
Mefenpyr-diethyl war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Iodosulfuron-methyl-Natrium war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten 
und Mäusen.  
Mefenpyr-diethyl war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Iodosulfuron-methyl-Natrium verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie 
an der Ratte.   
Mefenpyr-diethyl verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der 
Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Iodosulfuron-methyl-Natrium verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
Mefenpyr-diethyl verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Mefenpyr-diethyl beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Weitere Angaben 
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Weitere Angaben zur Toxikologie liegen nicht vor. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  7,75 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  8,3 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  6,71 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

 

 ErC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  8,4 µg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 7 d 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Iodosulfuron-methyl-Natrium:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Mefenpyr-diethyl:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Iodosulfuron-methyl-Natrium: Koc: 45 
 Mefenpyr-diethyl: Koc: 625 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Iodosulfuron-methyl-Natrium:  
Keine Bioakkumulation. 

 Mefenpyr-diethyl: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 232 
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Iodosulfuron-methyl-Natrium: Mobil in Böden 
 Mefenpyr-diethyl: Schwach mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Iodosulfuron-methyl-Natrium: Stoff wird nicht als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Mefenpyr-diethyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
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bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Weitere Angaben zur Ökologie liegen nicht vor. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (IODOSULFURON-METHYL NATRIUM, LOESUNGSMITTEL 
NAPHTHA (ERDOEL) SCHWERE AROMATISCHE 
LOESUNG) 

14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
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14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (IODOSULFURON-METHYL SODIUM, SOLVENT NAPHTHA 
(PETROLEUM) HEAVY AROMATIC SOLUTION) 

14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (IODOSULFURON-METHYL SODIUM, SOLVENT NAPHTHA 
(PETROLEUM) HEAVY AROMATIC SOLUTION ) 

14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 006209-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 2 deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
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ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
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WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Kapitel 1: Bezeichnung des 
chemischen Produktes und des Unternehmens.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname HUSAR PLUS 
 

UFI PYU0-30GP-T00E-J31N 
 

Produktnummer (UVP) 80053797 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
  

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Reizwirkung auf die Haut: Kategorie 2 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
 

Schwere Augenschädigung: Kategorie 1 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
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Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Iodosulfuron-methyl-Natrium 

 Mesosulfuron-methyl, Natriumsalz 

 Mefenpyr-diethyl 
 
 

  

   

 

Signalwort: Gefahr 
 

Gefahrenhinweise 
 

H315 Verursacht Hautreizungen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
EUH208 Enthält Alkohole, ethoxyliert, methyliert. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P305 + P351 
+ P338 

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Mefenpyr-diethyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff 
wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Iodosulfuron-methyl-
Natrium: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Mesosulfuron-methyl: Stoff 
wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Öl basierende Dispersion (OD) 
Mesosulfuron-methyl 7,5g/l; Iodosulfuron-methyl-Natrium 50 g/l; Mefenpyr-diethyl 250 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Mesosulfuron-methyl 208465-21-8 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

0,72 

Iodosulfuron-methyl-
Natrium 

144550-36-7 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

5,00 

Mefenpyr-diethyl 135590-91-9 
603-923-2 
 

Aquatic Chronic 2, H411 22,94 

Kohlenwasserstoffe, C10-
C13, Aromaten, < 1% 
Naphthalin 

922-153-0 
01-2119451097-39-xxxx 

Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 

> 25 

Kohlenwasserstoffe, C9, 
Aromaten 

918-668-5 
01-2119455851-35-xxxx 

Flam. Liq. 3, H226 
Asp. Tox. 1, H304 
STOT SE 3, H335 
STOT SE 3, H336 
Aquatic Chronic 2, H411 

> 1,0 – < 10 

Docusatnatrium 577-11-7 
209-406-4 
01-2119491296-29-xxxx 

Eye Dam. 1, H318 
Skin Irrit. 2, H315 

> 1,0 – < 20 

Alkohole, C11-14-Iso-, 
C13-reich, ethoxyliert (6 
EO), methyliert 

1492044-51-5 
 

Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1B, H317 
Aquatic Chronic 2, H411 

> 2,5 – < 25 

 

Weitere Information 
 

Mesosulfuron-
methylMesosulfuron-
methyl 

208465-21-8 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 

Iodosulfuron-methyl-
Natrium 

144550-36-7 M-Faktor: 1.000 (acute) 

    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
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ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Sofort einen 
Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

 

Verschlucken Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Somnolenz 
 

 Beim Verschlucken kann es zu Magenreizungen, Übelkeit, Erbrechen 
und Durchfall kommen. 

 

 Aspiration kann zu Lungenödem und Pneumonie führen. 
 

 Einatmen kann folgende Symptome hervorrufen: 
 

 Husten, Atemnot, Cyanose, Fieber 
 

 Die Symptome und Gefahren beziehen sich auf das Lösungsmittel. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Risiken Enthält Kohlenwasserstofflösungsmittel. Kann eine Pneumonie durch 
Verschlucken hervorrufen.  

 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Eine Magenspülung sollte nicht 
erforderlich sein. Jedoch wird empfohlen, Medizinalkohle und 
Natriumsulfat zu verabreichen, wenn eine größere Menge 
aufgenommen wurde. Im Fall von Verschlucken sollten Intubation und 
Bronchiallavage erwogen werden. Nieren, Leber und 
Pankreasfunktionen überwachen. Ein spezifisches Antidot ist nicht 
bekannt. Kontraindikation: Adrenalin-Derivate.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 
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5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Chlorwasserstoff (HCl), 
Cyanwasserstoff (Blausäure), Iodwasserstoff (HI), Kohlenmonoxid 
(CO), Kohlendioxid (CO2), Schwefeloxide, Stickoxide (NOx) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete 
und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
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Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem 
trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Bulkware und 
konfektionierte Ware in geschlossenen Lagerhallen oder unter Dach 
geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost lagern.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 10 Brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht Lagerklasse 3  
 

Geeignete Werkstoffe Coex HDPE/EVOH/HDPE 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Mesosulfuron-methyl 
 

208465-21-8 10 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Iodosulfuron-methyl-Natrium 
 

144550-36-7 1 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Mefenpyr-diethyl 
 

135590-91-9 10 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Atemschutzgerät mit Filter gegen organische Dämpfe und Gase 
(Schutzfaktor 10) gemäß Europäischer Norm EN140 Filtertyp A oder 
gleichwertigen Schutz tragen. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
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sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder gleichartig) 
und Gesichtsmaske (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 3 oder 
gleichartig) tragen. 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Flüssigkeit 
 

Farbe hellbraun  
 

Geruch aromatisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt 90 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

Keine Daten verfügbar 

 

Zündtemperatur 440 °C  
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 7,0 - 8,5 (10 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
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Viskosität, kinematisch 60,2 mm²/s (20 °C) Scherkraft 100/sec 
 

 27,1 mm²/s (40 °C) Scherkraft 100/sec 
 

Wasserlöslichkeit dispergierbar 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Mefenpyr-diethyl: log Pow: 3,83 (21 °C)  

 

 Iodosulfuron-methyl-Natrium: log Pow: -0,7 
 

 Mesosulfuron-methyl: log Pow: -0,48 
 

Oberflächenspannung 25,5 mN/m (25 °C)  
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,09 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  
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10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität  
Bei bestimmungsgemäßer und vorausgesehener Verwendung wird kein 
atembares Aerosol gebildet. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Reizt die Haut. (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Gefahr ernster Augenschäden. (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Mefenpyr-diethyl: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Iodosulfuron-methyl-Natrium: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 
erfüllt. 
Mesosulfuron-methyl: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Mefenpyr-diethyl verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Iodosulfuron-methyl-Natrium verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Mesosulfuron-methyl verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Mefenpyr-diethyl war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Iodosulfuron-methyl-Natrium war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-
vivo-Mutagenitätsstudien.  
Mesosulfuron-methyl war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Mefenpyr-diethyl war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
Iodosulfuron-methyl-Natrium war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten 
und Mäusen.  
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Mesosulfuron-methyl war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und 
Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Mefenpyr-diethyl verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der 
Ratte.   
Iodosulfuron-methyl-Natrium verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie 
an der Ratte.   
Mesosulfuron-methyl verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der 
Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Mefenpyr-diethyl verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Mefenpyr-diethyl beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
Iodosulfuron-methyl-Natrium verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
Mesosulfuron-methyl verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  4,82 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  7,7 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  1,75 mg/l  
Expositionszeit: 72 h 

 

 EC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  15,5 µg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 7 d 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Mefenpyr-diethyl:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Iodosulfuron-methyl-Natrium:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Mesosulfuron-methyl:  
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Nicht leicht biologisch abbaubar 
 

Koc Mefenpyr-diethyl: Koc: 625 
 Iodosulfuron-methyl-Natrium: Koc: 45 
 Mesosulfuron-methyl: Koc: 92 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Mefenpyr-diethyl: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 232 
Keine Bioakkumulation. 

 Iodosulfuron-methyl-Natrium:  
Keine Bioakkumulation. 

 Mesosulfuron-methyl:  
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Mefenpyr-diethyl: Schwach mobil in Böden 
 Iodosulfuron-methyl-Natrium: Mobil in Böden 
 Mesosulfuron-methyl: Mäßig mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Mefenpyr-diethyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Iodosulfuron-methyl-Natrium: Stoff wird nicht als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Mesosulfuron-methyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar 
und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 
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Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (IODOSULFURON-METHYL NATRIUM LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (IODOSULFURON-METHYL SODIUM SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (IODOSULFURON-METHYL SODIUM SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
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WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 027603-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 2 deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 017 "Lösemittel" 
BG-Merkblatt M 040 "Chlorkohlenwasserstoffe" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
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ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Kapitel 1: Bezeichnung des 
chemischen Produktes und des Unternehmens.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 

 
 



KOMBINATIONSVERPACKUNG  

 

HUSAR PLUS (KOMBIPACK) 
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Bezeichnung des Produkts und des Unternehmens 
 
Handelsname HUSAR PLUS (KOMBIPACK) 
 

Produktnummer (UVP) 80248520 
 

Verwendung Herbizid 
 

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

Auskunftsgebender 
Bereich 

Substance Classification & Registration 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 

Notrufnummer +49(0)2133-51-99300 (Sicherheitszentrale) 
 

 
 
 
Kombinationsverpackung 
 
Diese Kombinationsverpackung besteht aus folgenden Produkten: 

 

 Materialnumm
er 

Spezifikation 

MERO 5405490 102000004073 

HUSAR PLUS 80044399 102000024219 

 
Im Anhang übersenden wir Ihnen die Sicherheitsdatenblätter der einzelnen Produkte. Bitte lesen Sie diese 
sorgfältig durch. Sie erhalten die Aktualisierungen der Sicherheitsdatenblätter  zu den Einzelprodukten 
automatisch mit einem Nachversand. 
 
 
Diese Information wurde in gutem Glauben, aber ohne vertragliche oder gesetzliche Gewährleistung zur 
Verfügung gestellt. Der Käufer übernimmt alle Verantwortung für Sicherheit und für den von den 
Anweisungen auf dem Etikett abweichenden Gebrauch. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname HUSAR PLUS 
 

UFI PYU0-30GP-T00E-J31N 
 

Produktnummer (UVP) 80053797 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
  

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Reizwirkung auf die Haut: Kategorie 2 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
 

Schwere Augenschädigung: Kategorie 1 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
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Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Iodosulfuron-methyl-Natrium 

 Mesosulfuron-methyl, Natriumsalz 

 Mefenpyr-diethyl 
 
 

  

   

 

Signalwort: Gefahr 
 

Gefahrenhinweise 
 

H315 Verursacht Hautreizungen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
EUH208 Enthält Alkohole, ethoxyliert, methyliert. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P305 + P351 
+ P338 

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Mefenpyr-diethyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff 
wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Iodosulfuron-methyl-
Natrium: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Mesosulfuron-methyl: Stoff 
wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Öl basierende Dispersion (OD) 
Mesosulfuron-methyl 7,5g/l; Iodosulfuron-methyl-Natrium 50 g/l; Mefenpyr-diethyl 250 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Mesosulfuron-methyl 208465-21-8 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

0,72 

Iodosulfuron-methyl-
Natrium 

144550-36-7 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

5,00 

Mefenpyr-diethyl 135590-91-9 
603-923-2 
 

Aquatic Chronic 2, H411 22,94 

Kohlenwasserstoffe, C10-
C13, Aromaten, < 1% 
Naphthalin 

922-153-0 
01-2119451097-39-xxxx 

Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 

> 25 

Kohlenwasserstoffe, C9, 
Aromaten 

918-668-5 
01-2119455851-35-xxxx 

Flam. Liq. 3, H226 
Asp. Tox. 1, H304 
STOT SE 3, H335 
STOT SE 3, H336 
Aquatic Chronic 2, H411 

> 1,0 – < 10 

Docusatnatrium 577-11-7 
209-406-4 
01-2119491296-29-xxxx 

Eye Dam. 1, H318 
Skin Irrit. 2, H315 

> 1,0 – < 20 

Alkohole, C11-14-Iso-, 
C13-reich, ethoxyliert (6 
EO), methyliert 

1492044-51-5 
 

Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1B, H317 
Aquatic Chronic 2, H411 

> 2,5 – < 25 

 

Weitere Information 
 

Mesosulfuron-
methylMesosulfuron-
methyl 

208465-21-8 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 

Iodosulfuron-methyl-
Natrium 

144550-36-7 M-Faktor: 1.000 (acute) 

    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
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ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Sofort einen 
Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

 

Verschlucken Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Somnolenz 
 

 Beim Verschlucken kann es zu Magenreizungen, Übelkeit, Erbrechen 
und Durchfall kommen. 

 

 Aspiration kann zu Lungenödem und Pneumonie führen. 
 

 Einatmen kann folgende Symptome hervorrufen: 
 

 Husten, Atemnot, Cyanose, Fieber 
 

 Die Symptome und Gefahren beziehen sich auf das Lösungsmittel. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Risiken Enthält Kohlenwasserstofflösungsmittel. Kann eine Pneumonie durch 
Verschlucken hervorrufen.  

 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Eine Magenspülung sollte nicht 
erforderlich sein. Jedoch wird empfohlen, Medizinalkohle und 
Natriumsulfat zu verabreichen, wenn eine größere Menge 
aufgenommen wurde. Im Fall von Verschlucken sollten Intubation und 
Bronchiallavage erwogen werden. Nieren, Leber und 
Pankreasfunktionen überwachen. Ein spezifisches Antidot ist nicht 
bekannt. Kontraindikation: Adrenalin-Derivate.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 
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5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Chlorwasserstoff (HCl), 
Cyanwasserstoff (Blausäure), Iodwasserstoff (HI), Kohlenmonoxid 
(CO), Kohlendioxid (CO2), Schwefeloxide, Stickoxide (NOx) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete 
und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
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Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem 
trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Bulkware und 
konfektionierte Ware in geschlossenen Lagerhallen oder unter Dach 
geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost lagern.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 10 Brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht Lagerklasse 3  
 

Geeignete Werkstoffe Coex HDPE/EVOH/HDPE 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Mesosulfuron-methyl 
 

208465-21-8 10 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Iodosulfuron-methyl-Natrium 
 

144550-36-7 1 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Mefenpyr-diethyl 
 

135590-91-9 10 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Atemschutzgerät mit Filter gegen organische Dämpfe und Gase 
(Schutzfaktor 10) gemäß Europäischer Norm EN140 Filtertyp A oder 
gleichwertigen Schutz tragen. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
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sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder gleichartig) 
und Gesichtsmaske (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 3 oder 
gleichartig) tragen. 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Flüssigkeit 
 

Farbe hellbraun  
 

Geruch aromatisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt 90 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

Keine Daten verfügbar 

 

Zündtemperatur 440 °C  
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 7,0 - 8,5 (10 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
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Viskosität, kinematisch 60,2 mm²/s (20 °C) Scherkraft 100/sec 
 

 27,1 mm²/s (40 °C) Scherkraft 100/sec 
 

Wasserlöslichkeit dispergierbar 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Mefenpyr-diethyl: log Pow: 3,83 (21 °C)  

 

 Iodosulfuron-methyl-Natrium: log Pow: -0,7 
 

 Mesosulfuron-methyl: log Pow: -0,48 
 

Oberflächenspannung 25,5 mN/m (25 °C)  
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,09 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  
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10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität  
Bei bestimmungsgemäßer und vorausgesehener Verwendung wird kein 
atembares Aerosol gebildet. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Reizt die Haut. (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Gefahr ernster Augenschäden. (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Mefenpyr-diethyl: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Iodosulfuron-methyl-Natrium: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 
erfüllt. 
Mesosulfuron-methyl: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Mefenpyr-diethyl verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Iodosulfuron-methyl-Natrium verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Mesosulfuron-methyl verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Mefenpyr-diethyl war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Iodosulfuron-methyl-Natrium war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-
vivo-Mutagenitätsstudien.  
Mesosulfuron-methyl war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Mefenpyr-diethyl war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
Iodosulfuron-methyl-Natrium war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten 
und Mäusen.  
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Mesosulfuron-methyl war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und 
Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Mefenpyr-diethyl verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der 
Ratte.   
Iodosulfuron-methyl-Natrium verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie 
an der Ratte.   
Mesosulfuron-methyl verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der 
Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Mefenpyr-diethyl verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Mefenpyr-diethyl beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
Iodosulfuron-methyl-Natrium verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
Mesosulfuron-methyl verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  4,82 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  7,7 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  1,75 mg/l  
Expositionszeit: 72 h 

 

 EC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  15,5 µg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 7 d 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Mefenpyr-diethyl:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Iodosulfuron-methyl-Natrium:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Mesosulfuron-methyl:  
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Nicht leicht biologisch abbaubar 
 

Koc Mefenpyr-diethyl: Koc: 625 
 Iodosulfuron-methyl-Natrium: Koc: 45 
 Mesosulfuron-methyl: Koc: 92 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Mefenpyr-diethyl: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 232 
Keine Bioakkumulation. 

 Iodosulfuron-methyl-Natrium:  
Keine Bioakkumulation. 

 Mesosulfuron-methyl:  
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Mefenpyr-diethyl: Schwach mobil in Böden 
 Iodosulfuron-methyl-Natrium: Mobil in Böden 
 Mesosulfuron-methyl: Mäßig mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Mefenpyr-diethyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Iodosulfuron-methyl-Natrium: Stoff wird nicht als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Mesosulfuron-methyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar 
und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 
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Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (IODOSULFURON-METHYL NATRIUM LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (IODOSULFURON-METHYL SODIUM SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (IODOSULFURON-METHYL SODIUM SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
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WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 027603-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 2 deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 017 "Lösemittel" 
BG-Merkblatt M 040 "Chlorkohlenwasserstoffe" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
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ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Kapitel 1: Bezeichnung des 
chemischen Produktes und des Unternehmens.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname MERO 
 

UFI E660-M0FM-P00N-FG11 (freiwillige Meldung) 
 

Produktnummer (UVP) 05951437 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Adjuvant 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Nicht eingestuft, die Einstufungskriterien sind nicht erfüllt. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
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Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Fettsäuren, C16-18- und C18-ungesättigt, Methylester 
 

Gefahrenhinweise 
 

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Dieses Gemisch enthält keinen Stoff, der als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) betrachtet 
wird.  
 
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Emulsionskonzentrat (EC) 
Rapsölmethylester als Zusatzstoff, auf pflanzlicher Basis, für Herbizide  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Fettsäuren, C16-18- und 
C18-ungesättigt, 
Methylester 

67762-38-3 
267-015-4 
01-2119471664-32-XXXX 

Nicht eingestuft  81,44 

Ethoxy (7) tridecanol 78330-21-9 
 

Acute Tox. 4, H302 
Eye Dam. 1, H318 

>= 3 – < 10 

 

Weitere Information 
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Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Verunreinigte Kleidung 
sofort ausziehen und sicher entfernen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren.  

 

Einatmung Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen. Betroffenen in stabile Seitenlage legen und 
transportieren. Betroffenen warm und ruhig lagern.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder ein 
Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen. Mund 
ausspülen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 
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5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Kohlenmonoxid (CO), 
Kohlendioxid (CO2) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und 
Chemieschutzanzug tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Produkt aufnehmen und in 
einen korrekt etikettierten und dicht verschlossenen Behälter füllen.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  
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7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut 
gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor dem Gefrieren 
schützen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 10 Brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht Lagerklasse 3  
 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Keine nationalen Grenzwerte bekannt. 
 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
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 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Flüssigkeit 
 

Farbe hellgelb bis braun  
 

Geruch Keine Daten verfügbar 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

ca. -8 °C  

 

Siedepunkt/Siedebereich ca. 300 °C  
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 100 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

255 °C  

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 5,5 - 8,5 (1 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
 

Viskosität, dynamisch ca. 14 mPa.s (20 °C) 
Geschwindigkeitsgefälle 20 /s 

 ca. 16 mPa.s (20 °C) 
Geschwindigkeitsgefälle 100 /s 

 
 

Viskosität, kinematisch ca. 11 mm²/s (40 °C) Scherkraft  20/sec 
 

Wasserlöslichkeit emulgierbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Keine Daten verfügbar 
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Oberflächenspannung 30,8 mN/m (25 °C)  
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 0,90 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität  
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Bei bestimmungsgemäßer und vorausgesehener Verwendung wird kein 
atembares Aerosol gebildet. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 4.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Geringe Reizwirkung - nicht kennzeichnungspflichtig. (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Geringe Reizwirkung - nicht kennzeichnungspflichtig. (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Weitere Angaben 
 

Weitere Angaben zur Toxikologie liegen nicht vor. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  55,3 mg/l  
statischer Test; Expositionszeit: 96 h 

 

 NOEC (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  13,3 mg/l  
statischer Test; Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber LC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  > 71 mg/l  
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wirbellosen Wassertieren Expositionszeit: 48 h 

 
 
 NOEC (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  27,2 mg/l  

Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge))  21,2 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

 

 NOEC (Desmodesmus subspicatus (Grünalge))  14,0 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Leicht biologisch abbaubar 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Keine Daten verfügbar 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Verteilung zwischen den 
Umweltkompartimenten 

Keine Daten verfügbar 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Dieses Gemisch enthält keinen Stoff, der als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) betrachtet 
wird.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 
Verunreinigte 
Verpackungen 

Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 
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Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 09 Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 02 01 08 fallen 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

Gemäß ADN/ADR/RID/IMDG/IATA nicht als Gefahrgut eingestuft. 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
14.1 – 14.5 entfällt 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 024716-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 1 schwach wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt nicht der Störfallverordnung. 
 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
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ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname INCELO 
 

UFI CUV0-50DN-V00C-5GV9 
 

Produktnummer (UVP) 84422045 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 

Gebrauchsbeschränkungen Siehe Etikett für Gebrauchsbeschränkungen. 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
  

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Augenreizung: Kategorie 2 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
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Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Mesosulfuron-methyl 

 Thiencarbazon-methyl 

 Mefenpyr-diethyl 
 
 

  

   

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P305 + P351 
+ P338 

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Mesosulfuron-methyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. 
Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Thiencarbazon-
methyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht 
als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Mefenpyr-diethyl: Stoff wird nicht als 
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Polyarylphenylethersulfat, Ammoniumsalz: Stoff wird nicht 
als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Wasserdispergierbares Granulat (WG) 
Mesosulfuron-Methyl 4,5 %; Thiencarbazone-Methyl 1,5 %, Mefenpyr-Diethyl 11,25 %  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Mesosulfuron-methyl 208465-21-8 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

4,5 

Thiencarbazon-methyl 317815-83-1 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

1,5 

Mefenpyr-diethyl 135590-91-9 
603-923-2 
 

Aquatic Chronic 2, H411 11,25 

Reaktionsprodukt von 
Naphthalin, Propan-2-ol, 
sulfoniert und mit 
Natronlauge neutralisiert 

1322-93-6 
939-368-0 
01-2119969954-16-XXXX 

Acute Tox. 4, H302 
Acute Tox. 4, H332 
Eye Dam. 1, H318 
STOT SE 3, H335 

> 1 – < 10 

Sulfoniertes aromatisches 
Polymer, Natriumsalz 

68425-94-5 
 

Eye Irrit. 2, H319 
Aquatic Chronic 3, H412 

> 25 

Polyarylphenylethersulfat, 
Ammoniumsalz 

119432-41-6 
 

Aquatic Chronic 3, H412 > 2,5 – < 25 

Siliciumdioxid, amorph 112926-00-8 
231-545-4 
01-2119379499-16-xxxx 

Nicht eingestuft  > 1,0 

 

Weitere Information 
 

Mesosulfuron-
methylMesosulfuron-
methyl 

208465-21-8 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 

Thiencarbazon-methyl 317815-83-1 M-Faktor: 1.000 (acute), 1.000 (chronic) 
    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  
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Einatmung Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. 

Betroffenen in stabile Seitenlage legen und transportieren. Sofort einen 
Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Chlorwasserstoff (HCl), 
Cyanwasserstoff (Blausäure), Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid 
(CO2), Schwefeloxide, Stickoxide (NOx) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  
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ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Für angemessene Lüftung 
sorgen. Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mechanisch aufnehmen. Staubbildung vermeiden. Verschmutzte 
Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften 
gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene 
Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Staubbildung vermeiden. Nur in Räumen mit geeigneter 
Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem 
trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. Vor Frost schützen.  

 

Lagerklasse (LGK) 11 Brennbare Feststoffe  
 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
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Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Mesosulfuron-methyl 
 

208465-21-8 10 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Thiencarbazon-methyl 
 

317815-83-1 10 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Mefenpyr-diethyl 
 

135590-91-9 10 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(alveolengängiger Anteil.)  

112926-00-8 0,5 mg/m3 
(MAK) 

2021 
 

DFG MAK 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(Inhalierbarer Staub.)  

112926-00-8 4 mg/m3 
(MAK) 

2020 
 

DFG MAK 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(einatembarer Anteil.)  

112926-00-8 10 mg/m3 
(AGW) 

04 2021 
 

TRGS 900 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(alveolengängiger Anteil.)  

112926-00-8 1,25 mg/m3 
(AGW) 

04 2021 
 

TRGS 900 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(einatembarer Anteil.)  

112926-00-8 4 mg/m3 
(AGW) 

08 2010 
 

TRGS 900 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(alveolengängiger Anteil.)  

112926-00-8 0,5 mg/m3 
(MAK) 

2021 
 

DFG MAK 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Atemschutzgerät mit einem Partikelfilter (Schutzfaktor 4) gemäß der 
Europäischen Norm EN149FFP1 oder gleichwertigen Schutz tragen. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
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immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 5 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form wasserdispergierbares Granulat 
 

Farbe braun  
 

Geruch geruchlos 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt  
Nicht anwendbar 

 

Entzündlichkeit nicht entzündlich 
 

Obere Explosionsgrenze Nicht anwendbar 
 

Untere Explosionsgrenze Nicht anwendbar 
 

Flammpunkt Nicht anwendbar 
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

170 °C  

 

Zündtemperatur Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. 
 

Minimale Zündenergie Nicht anwendbar 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 7,5 - 9,5 (1 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
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Wasserlöslichkeit dispergierbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Mesosulfuron-methyl: log Pow: -0,48 

 

 Thiencarbazon-methyl: log Pow: -0,13 
 

 Mefenpyr-diethyl: log Pow: 3,83 (21 °C)  
 

 Polyarylphenylethersulfat, Ammoniumsalz:  
Keine Daten verfügbar 

 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 
Schüttdichte 0,62 g/ml (lose)   
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
Verordnung (EC) Nr. 440/2008, Anhang, A.14 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

 Nicht anwendbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

       
Selbsterhitzungsfähigkeit 

nicht selbsterhitzungsfähig 

 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  
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10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 5.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte)  > 5,09 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Produkt wurde in Form von lungengängigem Feinstaub geprüft. 
höchste getestete Konzentration 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 5.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Geringe Reizwirkung - nicht kennzeichnungspflichtig. (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Reizt die Augen. (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Mesosulfuron-methyl: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Thiencarbazon-methyl: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Mefenpyr-diethyl: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Polyarylphenylethersulfat, Ammoniumsalz: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Mesosulfuron-methyl verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Thiencarbazon-methyl verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Mefenpyr-diethyl verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Polyarylphenylethersulfat, Ammoniumsalz: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Mesosulfuron-methyl war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Thiencarbazon-methyl war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Mefenpyr-diethyl war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Polyarylphenylethersulfat, Ammoniumsalz: Keine Informationen verfügbar. Nicht erbgutverändernd im 
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Ames-Test.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Mesosulfuron-methyl war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und 
Mäusen.  
Thiencarbazon-methyl war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten. 
Thiencarbazon-methyl verursachte bei hohen Dosierungen bei Mäusen ein häufigeres Auftreten von 
Tumoren in den folgenden Organen: Harnblase. Die bei Thiencarbazon-methyl beobachteten Tumore 
wurden durch eine chronische Reizung in Folge von Blasensteinen verursacht.  
Mefenpyr-diethyl war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
Polyarylphenylethersulfat, Ammoniumsalz: Keine Informationen verfügbar.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Mesosulfuron-methyl verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der 
Ratte.   
Thiencarbazon-methyl verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an 
der Ratte.   
Mefenpyr-diethyl verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der 
Ratte.   
Polyarylphenylethersulfat, Ammoniumsalz: Keine Informationen verfügbar.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Mesosulfuron-methyl verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
Thiencarbazon-methyl verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
Mefenpyr-diethyl verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Mefenpyr-diethyl beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
Polyarylphenylethersulfat, Ammoniumsalz wird nicht erachtet als die Entwicklung beeinträchtigend.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) > 100 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Mesosulfuron-methyl. 

 

 LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) > 104 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
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Thiencarbazon-methyl. 
 

 LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  4,2 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Mefenpyr-diethyl. 

 

 LC50 (Cyprinus carpio (Karpfen))  2,4 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Mefenpyr-diethyl. 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  > 100 mg/l semistatischer 
Test; Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

ErC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  0,0183 mg/l  
semistatischer Test; Expositionszeit: 7 d 

 

 ErC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  52,9 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 96 h 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Mesosulfuron-methyl:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Thiencarbazon-methyl:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Mefenpyr-diethyl:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Polyarylphenylethersulfat, Ammoniumsalz:  
Nicht leicht biologisch abbaubar. 

 

Koc Mesosulfuron-methyl: Koc: 92 
 Thiencarbazon-methyl: Koc: 100 
 Mefenpyr-diethyl: Koc: 625 
 Polyarylphenylethersulfat, Ammoniumsalz:Keine Daten verfügbar 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Mesosulfuron-methyl:  
Keine Bioakkumulation. 

 Thiencarbazon-methyl:  
Keine Bioakkumulation. 

 Mefenpyr-diethyl: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 232 
Keine Bioakkumulation. 

 Polyarylphenylethersulfat, Ammoniumsalz:  
Keine Daten verfügbar 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Mesosulfuron-methyl: Mäßig mobil in Böden 
 Thiencarbazon-methyl: Mäßig mobil in Böden 
 Mefenpyr-diethyl: Schwach mobil in Böden 
 Polyarylphenylethersulfat, Ammoniumsalz: Keine Daten verfügbar 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Mesosulfuron-methyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar 
und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
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 Thiencarbazon-methyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar 

und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Mefenpyr-diethyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Polyarylphenylethersulfat, Ammoniumsalz: Stoff wird nicht als 
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 
 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3077  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. 

 (MESOSULFURON-METHYL, THIENCARBAZON-METHYL, 
MISCHUNG) 

14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
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Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3077  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, 
N.O.S. 

 (MESOSULFURON-METHYL, THIENCARBAZONE-METHYL, 
MIXTURE) 

14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3077  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, 
N.O.S. 

 (MESOSULFURON-METHYL, THIENCARBAZONE-METHYL, 
MIXTURE ) 

14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: U (Eine akute Gefahr ist unwahrscheinlich bei normalem Gebrauch) 
  

Registrierungsnummer 00A552-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 2 deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
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15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
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UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 2: Mögliche 
Gefahren. Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften. 
Abschnitt 11: Toxikologische Angaben. Abschnitt 12. Umweltbezogene 
Angaben. Abschnitt 13. Hinweise zur Entsorgung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 

 
 



KOMBINATIONSVERPACKUNG  

 

INCELO KOMPLETT 

  
Version  1 / D Überarbeitet am: 09.09.2022 

102000060242 Druckdatum: 09.09.2022 

 
 Bezeichnung des Produkts und des Unternehmens 

 

 

Handelsname INCELO KOMPLETT 

 

Produktnummer (UVP) 89264901 

 

Verwendung Herbizid 

 

Lieferant Bayer AG 

Kaiser-Wilhelm-Allee 1 

51373 Leverkusen 

Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 

 

Auskunftsgebender 

Bereich 

Chemical Regulatory Affairs 

+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 

E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale) 
 

 

 

Kombinationsverpackung 

 

Diese Kombinationsverpackung besteht aus folgenden Produkten: 

 

 UVP  Spezifikation SDB 

IMS+MPR OD 100+300 G                U-EU 6352286 102000011563 Link  

MSM+TCM+MPR WG 4,5+1,5+11,3 W       U-EU 84422045 102000030357 Link  

BIOPOWER SL 276,5 G                 U-WW 5815990 102000013441 Link  

 

Im Anhang übersenden wir die Sicherheitsdatenblätter der einzelnen Produkte. Bitte lesen Sie diese 

sorgfältig durch. 

Sollten Sie bereits zu einem früheren Zeitpunkt eines der Produkte als einzelnes Produkt erworben haben, 

so wurde das zugehörige Sicherheitsdatenblatt bereits an Sie versandt und wird dann nicht noch einmal 

verschickt. Die Aktualisierungen der Sicherheitsdatenblätter der Einzelprodukte erhalten Sie automatisch 

mit einem Nachversand. 

 

Diese Information wurde in gutem Glauben, aber ohne vertragliche oder gesetzliche Gewährleistung zur 

Verfügung gestellt. Der Käufer übernimmt alle Verantwortung für Sicherheit und für den von den 

Anweisungen auf dem Etikett abweichenden Gebrauch. 

https://by-dcgfp.de.bayer.cnb:44305/sap/opu/odata/BAY0/IE_EHS_PSSW_DOO_BCS_SRV/DocContentSet(Dmskey='SBRWWI-00000000000015931038%2000000',Matnr='06352286',Subid='102000011563',Sbgvid='SDS_EU_DE1',Laiso='D')/DocContentData/$value
https://by-dcgfp.de.bayer.cnb:44305/sap/opu/odata/BAY0/IE_EHS_PSSW_DOO_BCS_SRV/DocContentSet(Dmskey='SBRWWI-00000000000016835663%2000000',Matnr='84422045',Subid='102000030357',Sbgvid='SDS_EU_DE1',Laiso='D')/DocContentData/$value
https://by-dcgfp.de.bayer.cnb:44305/sap/opu/odata/BAY0/IE_EHS_PSSW_DOO_BCS_SRV/DocContentSet(Dmskey='SBRWWI-00000000000016458860%2000000',Matnr='05815990',Subid='102000013441',Sbgvid='SDS_EU_DE1',Laiso='D')/DocContentData/$value
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname INCELO 
 

UFI CUV0-50DN-V00C-5GV9 
 

Produktnummer (UVP) 84422045 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 

Gebrauchsbeschränkungen Siehe Etikett für Gebrauchsbeschränkungen. 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Augenreizung: Kategorie 2 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
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Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Mesosulfuron-methyl 

 Thiencarbazon-methyl 

 Mefenpyr-diethyl 
 
 

  

   

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P305 + P351 
+ P338 

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Mesosulfuron-methyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. 
Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Thiencarbazon-
methyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht 
als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Mefenpyr-diethyl: Stoff wird nicht als 
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Polyarylphenylethersulfat, Ammoniumsalz: Stoff wird nicht 
als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
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REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Wasserdispergierbares Granulat (WG) 
Mesosulfuron-Methyl 4,5 %; Thiencarbazone-Methyl 1,5 %, Mefenpyr-Diethyl 11,25 %  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Mesosulfuron-methyl 208465-21-8 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

4,5 

Thiencarbazon-methyl 317815-83-1 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

1,5 

Mefenpyr-diethyl 135590-91-9 
603-923-2 
 

Aquatic Chronic 2, H411 11,25 

Reaktionsprodukt von 
Naphthalin, Propan-2-ol, 
sulfoniert und mit 
Natronlauge neutralisiert 

1322-93-6 
939-368-0 
01-2119969954-16-XXXX 

Acute Tox. 4, H302 
Acute Tox. 4, H332 
Eye Dam. 1, H318 
STOT SE 3, H335 

> 1 – < 10 

Sulfoniertes aromatisches 
Polymer, Natriumsalz 

68425-94-5 
 

Eye Irrit. 2, H319 
Aquatic Chronic 3, H412 

> 25 

Polyarylphenylethersulfat, 
Ammoniumsalz 

119432-41-6 
 

Aquatic Chronic 3, H412 > 2,5 – < 25 

Siliciumdioxid, amorph 112926-00-8 
231-545-4 
01-2119379499-16-xxxx 

Nicht eingestuft  > 1,0 

 

Weitere Information 
 

Mesosulfuron-
methylMesosulfuron-
methyl 

208465-21-8 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 

Thiencarbazon-methyl 317815-83-1 M-Faktor: 1.000 (acute), 1.000 (chronic) 
    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
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ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. 
Betroffenen in stabile Seitenlage legen und transportieren. Sofort einen 
Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Chlorwasserstoff (HCl), 
Cyanwasserstoff (Blausäure), Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid 
(CO2), Schwefeloxide, Stickoxide (NOx) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  
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ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Für angemessene Lüftung 
sorgen. Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mechanisch aufnehmen. Staubbildung vermeiden. Verschmutzte 
Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften 
gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene 
Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Staubbildung vermeiden. Nur in Räumen mit geeigneter 
Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem 
trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. Vor Frost schützen.  

 

Lagerklasse (LGK) 11 Brennbare Feststoffe  
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7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Mesosulfuron-methyl 
 

208465-21-8 10 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Thiencarbazon-methyl 
 

317815-83-1 10 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Mefenpyr-diethyl 
 

135590-91-9 10 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(alveolengängiger Anteil.)  

112926-00-8 0,5 mg/m3 
(MAK) 

2021 
 

DFG MAK 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(Inhalierbarer Staub.)  

112926-00-8 4 mg/m3 
(MAK) 

2020 
 

DFG MAK 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(einatembarer Anteil.)  

112926-00-8 10 mg/m3 
(AGW) 

04 2021 
 

TRGS 900 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(alveolengängiger Anteil.)  

112926-00-8 1,25 mg/m3 
(AGW) 

04 2021 
 

TRGS 900 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(einatembarer Anteil.)  

112926-00-8 4 mg/m3 
(AGW) 

08 2010 
 

TRGS 900 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(alveolengängiger Anteil.)  

112926-00-8 0,5 mg/m3 
(MAK) 

2021 
 

DFG MAK 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Atemschutzgerät mit einem Partikelfilter (Schutzfaktor 4) gemäß der 
Europäischen Norm EN149FFP1 oder gleichwertigen Schutz tragen. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
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befolgen. 
 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 5 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form wasserdispergierbares Granulat 
 

Farbe braun  
 

Geruch geruchlos 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt  
Nicht anwendbar 

 

Entzündlichkeit nicht entzündlich 
 

Obere Explosionsgrenze Nicht anwendbar 
 

Untere Explosionsgrenze Nicht anwendbar 
 

Flammpunkt Nicht anwendbar 
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

170 °C  

 

Zündtemperatur Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. 
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Minimale Zündenergie Nicht anwendbar 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 7,5 - 9,5 (1 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit dispergierbar 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Nicht anwendbar 

 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Mesosulfuron-methyl: log Pow: -0,48 

 

 Thiencarbazon-methyl: log Pow: -0,13 
 

 Mefenpyr-diethyl: log Pow: 3,83 (21 °C)  
 

 Polyarylphenylethersulfat, Ammoniumsalz:  
Keine Daten verfügbar 

 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 
Schüttdichte 0,62 g/ml (lose)   
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
Verordnung (EC) Nr. 440/2008, Anhang, A.14 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

 Nicht anwendbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

       nicht selbsterhitzungsfähig 
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Selbsterhitzungsfähigkeit 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 5.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte)  > 5,09 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Produkt wurde in Form von lungengängigem Feinstaub geprüft. 
höchste getestete Konzentration 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 5.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Geringe Reizwirkung - nicht kennzeichnungspflichtig. (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Reizt die Augen. (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Nicht sensibilisierend. (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Mesosulfuron-methyl: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Thiencarbazon-methyl: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Mefenpyr-diethyl: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Polyarylphenylethersulfat, Ammoniumsalz: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Mesosulfuron-methyl verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Thiencarbazon-methyl verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Mefenpyr-diethyl verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Polyarylphenylethersulfat, Ammoniumsalz: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Mesosulfuron-methyl war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
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Mutagenitätsstudien.  
Thiencarbazon-methyl war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Mefenpyr-diethyl war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Polyarylphenylethersulfat, Ammoniumsalz: Keine Informationen verfügbar. Nicht erbgutverändernd im 
Ames-Test.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Mesosulfuron-methyl war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und 
Mäusen.  
Thiencarbazon-methyl war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten. 
Thiencarbazon-methyl verursachte bei hohen Dosierungen bei Mäusen ein häufigeres Auftreten von 
Tumoren in den folgenden Organen: Harnblase. Die bei Thiencarbazon-methyl beobachteten Tumore 
wurden durch eine chronische Reizung in Folge von Blasensteinen verursacht.  
Mefenpyr-diethyl war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
Polyarylphenylethersulfat, Ammoniumsalz: Keine Informationen verfügbar.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Mesosulfuron-methyl verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der 
Ratte.   
Thiencarbazon-methyl verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an 
der Ratte.   
Mefenpyr-diethyl verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der 
Ratte.   
Polyarylphenylethersulfat, Ammoniumsalz: Keine Informationen verfügbar.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Mesosulfuron-methyl verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
Thiencarbazon-methyl verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
Mefenpyr-diethyl verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Mefenpyr-diethyl beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
Polyarylphenylethersulfat, Ammoniumsalz wird nicht erachtet als die Entwicklung beeinträchtigend.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) > 100 mg/l  
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Expositionszeit: 96 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Mesosulfuron-methyl. 

 

 LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) > 104 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Thiencarbazon-methyl. 

 

 LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  4,2 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Mefenpyr-diethyl. 

 

 LC50 (Cyprinus carpio (Karpfen))  2,4 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Mefenpyr-diethyl. 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  > 100 mg/l semistatischer 
Test; Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

ErC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  0,0183 mg/l  
semistatischer Test; Expositionszeit: 7 d 

 

 ErC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  52,9 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 96 h 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Mesosulfuron-methyl:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Thiencarbazon-methyl:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Mefenpyr-diethyl:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Polyarylphenylethersulfat, Ammoniumsalz:  
Nicht leicht biologisch abbaubar. 

 

Koc Mesosulfuron-methyl: Koc: 92 
 Thiencarbazon-methyl: Koc: 100 
 Mefenpyr-diethyl: Koc: 625 
 Polyarylphenylethersulfat, Ammoniumsalz:Keine Daten verfügbar 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Mesosulfuron-methyl:  
Keine Bioakkumulation. 

 Thiencarbazon-methyl:  
Keine Bioakkumulation. 

 Mefenpyr-diethyl: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 232 
Keine Bioakkumulation. 

 Polyarylphenylethersulfat, Ammoniumsalz:  
Keine Daten verfügbar 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Mesosulfuron-methyl: Mäßig mobil in Böden 
 Thiencarbazon-methyl: Mäßig mobil in Böden 
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 Mefenpyr-diethyl: Schwach mobil in Böden 
 Polyarylphenylethersulfat, Ammoniumsalz: Keine Daten verfügbar 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Mesosulfuron-methyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar 
und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Thiencarbazon-methyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar 
und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Mefenpyr-diethyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Polyarylphenylethersulfat, Ammoniumsalz: Stoff wird nicht als 
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 
 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3077  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. 
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 (MESOSULFURON-METHYL, THIENCARBAZON-METHYL, 

MISCHUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3077  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, 
N.O.S. 

 (MESOSULFURON-METHYL, THIENCARBAZONE-METHYL, 
MIXTURE) 

14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3077  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, 
N.O.S. 

 (MESOSULFURON-METHYL, THIENCARBAZONE-METHYL, 
MIXTURE ) 

14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: U (Eine akute Gefahr ist unwahrscheinlich bei normalem Gebrauch) 
  

Registrierungsnummer 00A552-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 2 deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
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Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 
 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
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MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 2: Mögliche 
Gefahren. Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften. 
Abschnitt 11: Toxikologische Angaben. Abschnitt 12. Umweltbezogene 
Angaben. Abschnitt 13. Hinweise zur Entsorgung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 

1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname BIOPOWER 
 

UFI YPF0-Q0SX-000N-X8QE 
 

Produktnummer (UVP) 05815990 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Synergist 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Reizwirkung auf die Haut: Kategorie 2 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
 

Augenreizung: Kategorie 2 
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H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 3 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Fettalkoholethersulfat, Natriumsalz 
 
 

 

    

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H315 Verursacht Hautreizungen. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazolin-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) 
angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Wasserlösliches Konzentrat (SL) 
Fettalkoholethersulfat, Natriumsalz 276,5 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Fettalkoholethersulfat, 
Natriumsalz 

68891-38-3 
500-234-8 
01-2119488639-16-XXXX 

Eye Dam. 1, H318 
Skin Irrit. 2, H315 
Aquatic Chronic 3, H412 

27 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-
on 

2634-33-5 
220-120-9 
01-2120761540-60-xxxx 

Acute Tox. 4, H302 
Acute Tox. 2, H330 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 2, H411 

> 0,005 – < 
0,05 

 

Weitere Information 
 

1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on 

2634-33-5 M-Faktor: 1 (acute) 

1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on 

2634-33-5 SCL: Skin Sens. 1; H317: SCL >= 0,05 % 

    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Sofort einen Arzt oder ein 
Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  
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Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 

unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Sofort einen 
Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Kohlenmonoxid (CO), 
Schwefeloxide 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Verunreinigtes Wasser und Löschwasser zurückhalten. Nicht in 
Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen lassen.  
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6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete 
und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Keine besonderen Sicherheitsmassnahmen erforderlich bei der 
Handhabung ungeöffneter Verpackungen; die entsprechenden Hinweise 
zur Handhabung sind zu beachten. Für angemessene Lüftung sorgen.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem 
trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor dem Gefrieren 
schützen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 12 Nicht brennbare Flüssigkeiten  
 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Keine nationalen Grenzwerte bekannt. 
 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
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Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Flüssigkeit, leicht trüb 
 

Farbe farblos  
 

Geruch schwach säuerlich 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
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Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 100 °C  
Kein Flammpunkt - Messung wurde bis zur Siedetemperatur 
durchgeführt. 

 

Selbstentzündungs-
temperatur 

Keine Daten verfügbar 

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 4,0 - 7,0 (100 %) (23 °C)  
 

Viskosität, dynamisch <= 300 mPa.s (20 °C) 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit beliebig mischbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat: log Pow: 0,3 

 

Oberflächenspannung 27 mN/m (25 °C)  
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,03 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Keine Daten verfügbar 
 

Oxidierende Eigenschaften Keine Daten verfügbar 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 
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ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität ATE (Mix)  > 2.000 mg/kg 
Berechnungsmethode 
Schätzwert Akuter Toxizität 

 

Akute inhalative Toxizität  
Bei bestimmungsgemäßer und vorausgesehener Verwendung wird kein 
atembares Aerosol gebildet. 

 

Akute dermale Toxizität ATE (Mix) 2.000 mg/kg 
Berechnungsmethode 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Reizt die Haut. (Kaninchen) 
Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente. 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Reizt die Augen. (Kaninchen) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Nicht sensibilisierend. (Meerschweinchen) 
OECD Prüfungsrichtlinie 406, Magnusson & Kligman Test 
Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente. 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 
erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
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Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-
vivo-Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten 
und Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-
Generationenstudie an der Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Danio rerio (Zebrabärbling))  7,1 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente. 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  7,2 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente. 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

NOEC (Desmodesmus subspicatus (Grünalge))  0,93 mg/l  
Expositionszeit: 72 h 
Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente. 

 

 EC50 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge))  27 mg/l  
Expositionszeit: 72 h 
Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat:  
Leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat:Keine Daten verfügbar 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
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Bioakkumulation Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat:  

Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat: in Wasser löslich 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Fettalkohol-C12/14-2EO-Sulfat: Stoff wird nicht als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

Gemäß ADN/ADR/RID/IMDG/IATA nicht als Gefahrgut eingestuft. 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
14.1 – 14.5 entfällt 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
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Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 007661-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 2 deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt nicht der Störfallverordnung. 
 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H330 Lebensgefahr bei Einatmen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
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EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 3: 
Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen. Abschnitt 4: Erste-
Hilfe-Maßnahmen. Abschnitt 9: Physikalische und chemische 
Eigenschaften. Abschnitt 16: Sonstige Angaben.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname HUSAR OD 
 

UFI NNP0-Q0Q2-T00Q-HWWN 
 

Produktnummer (UVP) 06352286, 85416979 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Augenreizung: Kategorie 2 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
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Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Iodosulfuron-methyl-Natrium 

 Mefenpyr-diethyl 

 Kohlenwasserstoffe, C10-C13, Aromaten, < 1% Naphthalin 

 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten 
 
 

  

   

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Iodosulfuron-methyl-Natrium: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) 
angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. 
Mefenpyr-diethyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff 
wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Öl basierende Dispersion (OD) 
Iodosulfuron-methyl Natrium 100 g/l; Mefenpyr-diethyl 300 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Iodosulfuron-methyl-
Natrium 

144550-36-7 
 

Aquatic Chronic 1, H410 
Aquatic Acute 1, H400 

9,2 

Mefenpyr-diethyl 135590-91-9 
603-923-2 
 

Aquatic Chronic 2, H411 27,2 

Docusatnatrium 577-11-7 
209-406-4 
01-2119491296-29-xxxx 

Eye Dam. 1, H318 
Skin Irrit. 2, H315 

> 10 – < 20 

Kohlenwasserstoffe, C10-
C13, Aromaten, < 1% 
Naphthalin 

922-153-0 
01-2119451097-39-xxxx 

Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 

> 25 – < 30 

Kohlenwasserstoffe, C9, 
Aromaten 

918-668-5 
01-2119455851-35-xxxx 

Flam. Liq. 3, H226 
Asp. Tox. 1, H304 
STOT SE 3, H335 
STOT SE 3, H336 
Aquatic Chronic 2, H411 

> 1 – < 5 

Sulfoniertes aromatisches 
Polymer, Natriumsalz 

68425-94-5 
 

Eye Irrit. 2, H319 
Aquatic Chronic 3, H412 

> 1 – < 5 

 

Weitere Information 
 

Iodosulfuron-methyl-
Natrium 

144550-36-7 M-Faktor: 1.000 (acute) 

    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  
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Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 

Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen. Bei Verschlucken 
bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge. In stabiler 
Seitenlage lagern, um die Aspiration des verschluckten Produktes zu 
verhindern. Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für 
Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Somnolenz 
 

 Beim Verschlucken kann es zu Magenreizungen, Übelkeit, Erbrechen 
und Durchfall kommen. 

 

 Aspiration kann zu Lungenödem und Pneumonie führen. 
 

 Einatmen kann folgende Symptome hervorrufen: 
 

 Husten, Atemnot, Cyanose, Fieber 
 

 Die Symptome und Gefahren beziehen sich auf das Lösungsmittel. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Risiken Enthält Kohlenwasserstofflösungsmittel. Kann eine Pneumonie durch 
Verschlucken hervorrufen.  

 

Behandlung Erstbehandlung: symptomatisch. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Kohlenmonoxid (CO), 
Kohlendioxid (CO2), Stickoxide (NOx), Schwefeloxide, 
Chlorwasserstoff (HCl), Iodwasserstoff (HI), Cyanide 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  
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Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 

von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Alle Zündquellen entfernen.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete 
und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut 
gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Bulkware und 
konfektionierte Ware in geschlossenen Lagerhallen oder unter Dach 
geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost lagern.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  
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Lagerklasse (LGK) 10 Brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht Lagerklasse 3  
 

Geeignete Werkstoffe Coex HDPE/EVOH/HDPE 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Iodosulfuron-methyl-Natrium 
 

144550-36-7 1 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Mefenpyr-diethyl 
 

135590-91-9 10 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Atemschutzgerät mit Filter gegen organische Dämpfe und Gase 
(Schutzfaktor 10) gemäß Europäischer Norm EN140 Filtertyp A oder 
gleichwertigen Schutz tragen. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 
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Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 

Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Flüssigkeit 
 

Farbe braun  
 

Geruch aromatisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt 81 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

Keine Daten verfügbar 

 

Zündtemperatur 460 °C (1.022,2 hPa) 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 7,0 - 9,0 (10 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
 

Viskosität, dynamisch 540 mPa.s (20 °C) 
Geschwindigkeitsgefälle 20 /s 

 404 mPa.s (20 °C) 
Geschwindigkeitsgefälle 100 /s 

 238 mPa.s (40 °C) 
Geschwindigkeitsgefälle 20 /s 

 138 mPa.s (40 °C) 
Geschwindigkeitsgefälle 100 /s 

 
 

Viskosität, kinematisch 122 mm²/s (40 °C) 
 

Wasserlöslichkeit dispergierbar 
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Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Iodosulfuron-methyl-Natrium: log Pow: -0,7 

 

 Mefenpyr-diethyl: log Pow: 3,83 (21 °C)  
 

Oberflächenspannung 27,6 mN/m (25 °C)  
Wurde unverdünnt bestimmt. 

 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,13 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 
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ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 5.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität  
Bei bestimmungsgemäßer und vorausgesehener Verwendung wird kein 
atembares Aerosol gebildet. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 4.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Reizt die Augen. (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Nicht sensibilisierend. (Meerschweinchen) 
OECD Prüfungsrichtlinie 406, Buehler Test 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Iodosulfuron-methyl-Natrium: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 
erfüllt. 
Mefenpyr-diethyl: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Iodosulfuron-methyl-Natrium verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Mefenpyr-diethyl verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Iodosulfuron-methyl-Natrium war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-
vivo-Mutagenitätsstudien.  
Mefenpyr-diethyl war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Iodosulfuron-methyl-Natrium war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten 
und Mäusen.  
Mefenpyr-diethyl war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Iodosulfuron-methyl-Natrium verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie 
an der Ratte.   
Mefenpyr-diethyl verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der 
Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Iodosulfuron-methyl-Natrium verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
Mefenpyr-diethyl verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Mefenpyr-diethyl beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Weitere Angaben 
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Weitere Angaben zur Toxikologie liegen nicht vor. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  7,75 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  8,3 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  6,71 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

 

 ErC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  8,4 µg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 7 d 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Iodosulfuron-methyl-Natrium:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Mefenpyr-diethyl:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Iodosulfuron-methyl-Natrium: Koc: 45 
 Mefenpyr-diethyl: Koc: 625 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Iodosulfuron-methyl-Natrium:  
Keine Bioakkumulation. 

 Mefenpyr-diethyl: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 232 
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Iodosulfuron-methyl-Natrium: Mobil in Böden 
 Mefenpyr-diethyl: Schwach mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Iodosulfuron-methyl-Natrium: Stoff wird nicht als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Mefenpyr-diethyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
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bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Weitere Angaben zur Ökologie liegen nicht vor. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (IODOSULFURON-METHYL NATRIUM, LOESUNGSMITTEL 
NAPHTHA (ERDOEL) SCHWERE AROMATISCHE 
LOESUNG) 

14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
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14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (IODOSULFURON-METHYL SODIUM, SOLVENT NAPHTHA 
(PETROLEUM) HEAVY AROMATIC SOLUTION) 

14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (IODOSULFURON-METHYL SODIUM, SOLVENT NAPHTHA 
(PETROLEUM) HEAVY AROMATIC SOLUTION ) 

14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 006209-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 2 deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
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ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
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WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Kapitel 1: Bezeichnung des 
chemischen Produktes und des Unternehmens.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname INFINITO 
 

UFI 5UQ0-T0CN-300N-SQ2J 
 

Produktnummer (UVP) 80870612 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Fungizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Sensibilisierung durch Hautkontakt: Kategorie 1 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
 

Reproduktionstoxizität: Kategorie 2 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
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Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 2 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

• Propamocarb-hydrochlorid 

• Fluopicolide 
 
 

   

  

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. 
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Propamocarb-hydrochlorid: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) 
angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. 
Fluopicolide: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Suspensionskonzentrat (SC) 
Propamocarb-Hydrochlorid (625 g/l), Fluopicolid (62,5 g/l)  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Propamocarb-
hydrochlorid 

25606-41-1 
247-125-9  

Skin Sens. 1, H317 55,3 

Fluopicolide 239110-15-7  Repr. 2, H361d 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

5,53 

 

Weitere Information 
 

Fluopicolide 239110-15-7 M-Faktor: 10 (acute), 1 (chronic) 
    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Sofort einen 
Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  
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4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Bei der Einnahme größerer Mengen können folgende Symptome 
auftreten: 

  
Lethargie, Ataxie, Krämpfe 

  
Die Symptome und Gefahren wurden nach der Aufnahme signifikanter 
Mengen der/des Wirkstoffe(s) beobachtet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Risiken Obwohl dieses Produkt ein Carbamat ist, ist es KEIN 
Cholinesterasehemmer.  

 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt. Kontraindikation: Atropin.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Chlorwasserstoff (HCl), 
Cyanwasserstoff (Blausäure), Fluorwasserstoff, Kohlenmonoxid (CO), 
Stickoxide (NOx) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und 
Chemieschutzanzug tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  
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6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete 
und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.; eine freiwillige 
Selbstverpflichtung): Es wird empfohlen, Pflanzenschutzmittel (Biologics ausgenommen) entsprechend 
den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut 
gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. Vor Frost schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 12 Nicht brennbare Flüssigkeiten  
 

Geeignete Werkstoffe HDPE (Polyethylen hoher Dichte) 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Propamocarb-hydrochlorid  25606-41-1 1,1 mg/m3   OES BCS*  
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(TWA) 

Fluopicolide  239110-15-7 2,2 mg/m3 
(TWA) 

  OES BCS*  

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette.  
Material Nitrilkautschuk  
Durchlässigkeitsrate > 480 min  
Handschuhdicke > 0,4 mm  
Schutzindex Klasse 6  
Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 

 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 4 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

Allgemeine Schutzmaßnahmen Bei offenem Umgang und möglichem Produktkontakt: 
Vollständiger Chemikalienschutzanzug 
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ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Suspension 
 

Farbe beige  
 

Geruch esterartig 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt Nicht relevant; wässrige Lösung 
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

420 °C  

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 5,0 - 8,5 (100 %) (23 °C)  
 

Viskosität, dynamisch 260 - 700 mPa.s (20 °C) 
Geschwindigkeitsgefälle 20 /s 

 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit dispergierbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Propamocarb-hydrochlorid: log Pow: -1,2 

  
Fluopicolide: log Pow: 2,9(pH-Wert 7) 

 

Oberflächenspannung 31 mN/m (20 °C)  
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,13 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte 1,130 (20 °C)  
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 
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Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.500 mg/kg 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte)  > 3,195 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Höchste erreichbare Konzentration. 
Produkt wurde in Form eines lungengängigen Aerosols geprüft. 
Keine Todesfälle 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 4.000 mg/kg 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Keine Augenreizung (Kaninchen) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 
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Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Sensibilisierend (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Propamocarb-hydrochlorid: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Fluopicolide: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Propamocarb-hydrochlorid verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Fluopicolide verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Propamocarb-hydrochlorid war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Auf Basis einer Vielzahl von in vitro und in vivo Mutagenitätsstudien ist Fluopicolide nicht mutagen oder 
genotoxisch.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Propamocarb-hydrochlorid war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und 
Mäusen.  
Fluopicolide verursachte bei hohen Dosierungen bei Mäusen ein häufigeres Auftreten von Tumoren in 
den folgenden Organen: Leber. Der Mechanismus, der in Nagetieren zu einer Tumorbildung führt, und 
die Art der beobachteten Tumore sind nicht auf den Menschen übertragbar.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Propamocarb-hydrochlorid verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie 
an der Ratte.   
Fluopicolide Entwicklungsstörungen bei Ratten und Kaninchen traten nur bei hohen Dosen auf, die eine 
maternale Toxizität verursachten.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Propamocarb-hydrochlorid verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische 
Toxizität in den Muttertieren erzeugten. Die bei Propamocarb-hydrochlorid beobachteten 
Entwicklungseffekte stehen im Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
Fluopicolide verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  6,6 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Chronische Fischtoxizität Pimephales promelas (fettköpfige Elritze) 
Frühes Lebensstadium 
NOEC:  0,155 mg/l  
Expositionszeit: 33 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Fluopicolid. 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  > 100 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt.  

 
Chronische Toxizität für 
aquatische Invertebraten 

NOEC (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)):  0,19 mg/l  
Expositionszeit: 21 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Fluopicolid.  

  
EC10 (Garnele (Americamysis bahia)):  0,18 mg/l  
Lebenszyklus; Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen 
Wirkstoff Fluopicolid.  

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Navicula pelliculosa (Kieselalge))  0,89 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Propamocarb-hydrochlorid:  
Leicht biologisch abbaubar  
Fluopicolide:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Propamocarb-hydrochlorid: Koc: 719  
Fluopicolide: Koc: 321 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Propamocarb-hydrochlorid:  
Keine Bioakkumulation.  
Fluopicolide: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 121 
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Propamocarb-hydrochlorid: Schwach mobil in Böden  
Fluopicolide: Mäßig mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Propamocarb-hydrochlorid: Stoff wird nicht als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.   
Fluopicolide: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
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toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 
Verunreinigte 
Verpackungen 

Vollständig entleerte und gespülte gewerbliche 
Pflanzenschutzmittelbehälter werden dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zugeführt. Kleinverpackungen können auch dem kostenlosen 
Dualen System (Grüner Punkt) zugeführt werden. 

 Gebinde nicht für andere Produkte verwenden. 
 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (FLUOPICOLIDE LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
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IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (FLUOPICOLIDE SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (FLUOPICOLIDE SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Beförderung in nicht abgefülltem Zustand gemäß den IMO-Instrumenten 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 025876-00 
 

 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 2 deutlich wassergefährdend 
 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
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Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
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der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

  
Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 2: Mögliche 
Gefahren. Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen. 
Abschnitt 11: Toxikologische Angaben zu STOT (Spezifische 
Zielorgan-Toxizität) und CMR (krebserzeugende, erbgutverändernde, 
fortpflanzungsgefährdende Stoffe). Abschnitt 13. Hinweise zur 
Entsorgung.  

  
Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 2: Mögliche 
Gefahren. Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname INPUT CLASSIC 
 

UFI SUJ3-K0UJ-100W-TMCP 
 

Produktnummer (UVP) 89114497 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Fungizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Akute Toxizität: Kategorie 4 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
 

Akute Toxizität: Kategorie 4 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
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Reizwirkung auf die Haut: Kategorie 2 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
 

Augenreizung: Kategorie 2 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition: Kategorie 3 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition: Kategorie 2 
H373 Kann die Organe (Augen) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
 

Reproduktionstoxizität: Kategorie 2 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Prothioconazol 

 Spiroxamin 

 N,N-Dimethyldecanamid 
 
 

   

  

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H302 + H332 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H373 Kann die Organe (Augen) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
EUH208 Enthält Spiroxamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P260 Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P410 Vor Sonnenbestrahlung schützen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

INPUT CLASSIC 3/14 
Version  1 / D Überarbeitet am: 08.12.2022 

102000059924 Druckdatum: 08.12.2022 

 
 
2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

N,N-Dimethyldecanamid: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) 
angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. 
Spiroxamin: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Prothioconazol: Stoff wird nicht 
als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Emulsionskonzentrat (EC) 
Prothioconazole/Spiroxamine 160:300 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Prothioconazol 178928-70-6 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

16,3 

Spiroxamin 118134-30-8 
 

Acute Tox. 4, H302 
Acute Tox. 4, H312 
Acute Tox. 4, H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 
STOT RE 2, H373 
Repr. 2, H361d 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

30,6 

N,N-Dimethyldecanamid 14433-76-2 
238-405-1 
01-2119485027-36-XXXX 

Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Chronic 3, H412 

> 20 

 

Weitere Information 
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Prothioconazol 178928-70-6 M-Faktor: 10 (acute), 1 (chronic) 

Spiroxamin 118134-30-8 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 
    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Sofort einen 
Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 
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5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Chlorwasserstoff (HCl), 
Cyanwasserstoff (Blausäure), Kohlenmonoxid (CO), Schwefeloxide, 
Stickoxide (NOx) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete 
und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Nach der Arbeit sofort Hände 
waschen, gegebenenfalls duschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  
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7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem 
trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor dem Gefrieren 
schützen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 10 Brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht Lagerklasse 3  
 

Geeignete Werkstoffe Coex HDPE/EVOH 
Coex HDPE/EVOH/HDPE - Stahlmantel 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Spiroxamin 
 

118134-30-8 0,6 mg/m3 
(SK-SEN) 

 
 

OES BCS* 
 

Prothioconazol 
 

178928-70-6 1,4 mg/m3 
(SK-ABS) 

 
 

OES BCS* 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Atemschutzgerät mit Filter gegen organische Dämpfe und Gase 
(Schutzfaktor 10) gemäß Europäischer Norm EN140 Filtertyp A oder 
gleichwertigen Schutz tragen. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
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Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Flüssigkeit, klar bis leicht trüb 
 

Farbe gelb bis braun  
 

Geruch aromatisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt 139 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

315 °C  

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 6,0 - 8,0 (1 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
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Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit emulgierbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

N,N-Dimethyldecanamid: log Pow: 2,46 

 

 Spiroxamin: log Pow: 2,8 - 3,0 (20 °C) (pH-Wert 7) 
 

 Prothioconazol: log Pow: 3,82 (20 °C) (pH-Wert 7) 
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 0,98 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  
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10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 500 - < 1.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte) ca. 2,212 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Reizt die Atmungsorgane. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte) > 4.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Reizt die Haut. (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Reizt die Augen. (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Nicht sensibilisierend. (Meerschweinchen) 
OECD Prüfungsrichtlinie 406, Magnusson & Kligman Test 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

N,N-Dimethyldecan-1-amid: Kann die Atemwege reizen. 
Spiroxamin: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Prothioconazol: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

N,N-Dimethyldecanamid verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Spiroxamin verursachte in Tierversuchen an Hunde eine spezifische Zielorgan-Toxizität in den 
folgenden Organen: Augen.  
Prothioconazol verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

N,N-Dimethyldecanamid war nicht genotoxisch in einer Reihe von In-vitro-Mutagenitätsstudien.  
Spiroxamin war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Auf Basis einer Vielzahl von in vitro und in vivo Mutagenitätsstudien ist Prothioconazol nicht mutagen 
oder genotoxisch.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

N,N-Dimethyldecanamid wird nicht als krebserzeugend betrachtet.  
Spiroxamin war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
Prothioconazol war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
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N,N-Dimethyldecanamid wird bei nicht-giftigen Dosierungen für das Muttertier als nicht 
reproduktionsgiftig betrachtet.   
Spiroxamin verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren. Die bei Spiroxamin beobachtete Reproduktionstoxizität 
steht im Zusammenhang mit der parentalen Toxizität.   
Prothioconazol verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren. Die bei Prothioconazol beobachtete 
Reproduktionstoxizität steht im Zusammenhang mit der parentalen Toxizität.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

N,N-Dimethyldecanamid verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
Spiroxamin verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Spiroxamin beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
Prothioconazol verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Prothioconazol beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Weitere Angaben 
 

Weitere Angaben zur Toxikologie liegen nicht vor. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  6,57 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  6,3 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  0,1 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

 

 ErC50 (Skeletonema costatum)  0,03278 mg/l  
Expositionszeit: 72 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Prothioconazole. 

 

 EC10 (Skeletonema costatum)  0,01427 mg/l  
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Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Prothioconazole. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit N,N-Dimethyldecanamid:  
Leicht biologisch abbaubar 

 Spiroxamin:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Prothioconazol:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Spiroxamin: Koc: 2415 
 Prothioconazol: Koc: 1765 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation N,N-Dimethyldecanamid:  
Keine Bioakkumulation. 

 Spiroxamin: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 87 
Keine Bioakkumulation. 

 Prothioconazol: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 19 
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden N,N-Dimethyldecanamid: Schwach mobil in Böden 
 Spiroxamin: Schwach mobil in Böden 
 Prothioconazol: Schwach mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

N,N-Dimethyldecanamid: Stoff wird nicht als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Spiroxamin: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Prothioconazol: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
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Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 

gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 
 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (SPIROXAMINE LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (SPIROXAMINE SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (SPIROXAMINE SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
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ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: II (Mäßig gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 025625-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 3 stark wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 039 "Fruchtschädigungen - Schutz am Arbeitsplatz" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
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AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878.  
 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname INPUT TRIPLE 
 

UFI 8NA0-X0C8-M00D-U7AD 
 

Produktnummer (UVP) 84115630 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Fungizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 
 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 
ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 

 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Akute Toxizität: Kategorie 4 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
 

Schwere Augenschädigung: Kategorie 1 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
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Sensibilisierung durch Hautkontakt: Kategorie 1 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition: Kategorie 3 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
 

Karzinogenität: Kategorie 2 
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
 

Reproduktionstoxizität: Kategorie 2 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition: Kategorie 2 
H373 Kann die Organe (Augen) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Proquinazid 
 Prothioconazol 
 Spiroxamin 
 N,N-Dimethyldecanamid 

 
 

    

 

 

Signalwort: Gefahr 
 

Gefahrenhinweise 
 

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H373 Kann die Organe (Augen) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 Nur für gewerbliche Anwender. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P261 Einatmen von Nebel/ Dampf/ Aerosol vermeiden. 
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P305 + P351 
+ P338 

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
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P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P410 Vor Sonnenbestrahlung schützen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Proquinazid: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Prothioconazol: Stoff wird nicht 
als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Spiroxamin: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar 
und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) 
angesehen. N,N-Dimethyldecanamid: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 
ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 

 
 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Emulsionskonzentrat (EC) 
Proquinazid 40g/l, Prothioconazole 160g/l, Spiroxamine 200 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 
VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Proquinazid 189278-12-4  Aquatic Chronic 1, H410 
Carc. 2, H351 
Aquatic Acute 1, H400 

3,96 

Spiroxamin 118134-30-8  Acute Tox. 4, H302 
Acute Tox. 4, H312 
Acute Tox. 4, H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 
STOT RE 2, H373 
Repr. 2, H361d 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

19,8 
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Prothioconazol 178928-70-6  Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 
15,8 

N,N-Dimethyldecanamid 14433-76-2 
238-405-1 
01-2119485027-36-XXXX 

Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Chronic 3, H412 

>= 25 

 

Weitere Information 
 

Proquinazid 189278-12-4 M-Faktor: 10 (acute), 10 (chronic) 
Spiroxamin 118134-30-8 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 
Prothioconazol 178928-70-6 M-Faktor: 10 (acute), 1 (chronic) 
    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 
ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 

 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Verunreinigte Kleidung 
sofort ausziehen und sicher entfernen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder ein 
Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen. Mund 
ausspülen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Bisher sind keine Symptome bekannt. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Eine Magenspülung sollte nicht 
erforderlich sein. Jedoch wird empfohlen, Medizinalkohle und 
Natriumsulfat zu verabreichen, wenn eine größere Menge 
aufgenommen wurde. Ein spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  
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ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 

 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassernebel, Kohlendioxid (CO2), Schaum, Sand 
 

Ungeeignet Wasservollstrahl 
 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Cyanwasserstoff (Blausäure), 
Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und 
Chemieschutzanzug tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 
 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Mit inertem 
flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, 
Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). Produkt 
aufnehmen und in einen korrekt etikettierten und dicht 
verschlossenen Behälter füllen.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 
 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten. Maßnahmen gegen 
elektrostatisches Aufladen treffen.  
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Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Nach der Arbeit sofort Hände 
waschen, gegebenenfalls duschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut 
gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor Frost 
schützen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 10 Brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht Lagerklasse 3  
 

Geeignete Werkstoffe Coex HDPE/EVOH/HDPE - Stahlmantel 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 
 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Spiroxamin  118134-30-8 0,6 mg/m3 
(SK-SEN) 

  OES BCS*  

Prothioconazol  178928-70-6 1,4 mg/m3 
(SK-ABS) 

  OES BCS*  

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 
 

Atemschutz Bei offenem Umgang und möglichem Produktkontakt: 
Atemschutzgerät mit Filter gegen organische Dämpfe und Gase 
(Schutzfaktor 10) gemäß Europäischer Norm EN140 Filtertyp A oder 
gleichwertigen Schutz tragen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
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Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette.  
Material Nitrilkautschuk  
Durchlässigkeitsrate > 480 min  
Handschuhdicke > 0,4 mm  
Schutzindex Klasse 6  
Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 

 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 4 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 
 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
 

Form Flüssigkeit, klar bis leicht trüb 
 

Farbe gelb bis braun  
 

Geruch aromatisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt 147,5 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

355 °C  

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 
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pH-Wert 6,5 - 8,5 (1 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit Keine Daten verfügbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Proquinazid: log Pow: 5,5 

  
Prothioconazol: log Pow: 3,82 (20 °C) (pH-Wert 7) 

  
Spiroxamin: log Pow: 2,8 - 3,0 (20 °C) (pH-Wert 7) 

  
N,N-Dimethyldecanamid: log Pow: 2,46 

 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,01 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 
 

Schlagempfindlichkeit Nicht schlagempfindlich. 
 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 
ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 

 
  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  
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10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 
ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 

 
11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte) > 2.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte)  4,640 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Reizt die Atmungsorgane. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte) > 2.000 mg/kg 
Keine Todesfälle 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Gefahr ernster Augenschäden. (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Sensibilisierend (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Proquinazid: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Prothioconazol: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Spiroxamin: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
N,N-Dimethyldecan-1-amid: Kann die Atemwege reizen. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Proquinazid verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Prothioconazol verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Spiroxamin verursachte in Tierversuchen an Hunde eine spezifische Zielorgan-Toxizität in den 
folgenden Organen: Augen.  
N,N-Dimethyldecanamid verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Proquinazid war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Auf Basis einer Vielzahl von in vitro und in vivo Mutagenitätsstudien ist Prothioconazol nicht mutagen 
oder genotoxisch.  
Spiroxamin war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
N,N-Dimethyldecanamid war nicht genotoxisch in einer Reihe von In-vitro-Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
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Proquinazid verursachte bei hohen Dosierungen ein häufigeres Auftreten von Tumoren in den folgenden 
Organen: Leber, Verdauungstrakt. Der Mechanismus, der zu dieser Tumorbildung führt, ist nicht auf den 
Menschen übertragbar.  
Prothioconazol war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
Spiroxamin war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
N,N-Dimethyldecanamid wird nicht als krebserzeugend betrachtet.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Proquinazid verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
Prothioconazol verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren. Die bei Prothioconazol beobachtete 
Reproduktionstoxizität steht im Zusammenhang mit der parentalen Toxizität.   
Spiroxamin verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren. Die bei Spiroxamin beobachtete Reproduktionstoxizität 
steht im Zusammenhang mit der parentalen Toxizität.   
N,N-Dimethyldecanamid wird bei nicht-giftigen Dosierungen für das Muttertier als nicht 
reproduktionsgiftig betrachtet.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Proquinazid verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
Prothioconazol verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Prothioconazol beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
Spiroxamin verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Spiroxamin beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
N,N-Dimethyldecanamid verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Weitere Angaben 
 

Weitere Angaben zur Toxikologie liegen nicht vor. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 
ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 

 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  3,55 mg/l  
Durchflusstest; Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  2,7 mg/l  
Expositionszeit: 48 h  
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Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  0,316 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

  
ErC50 (Skeletonema costatum)  0,03278 mg/l  
Expositionszeit: 72 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Prothioconazole. 

  
EC10 (Skeletonema costatum)  0,01427 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Prothioconazole. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Proquinazid:  
Nicht leicht biologisch abbaubar, Schnelle Zersetung durch Sonnenlicht.  
Prothioconazol:  
Nicht leicht biologisch abbaubar  
Spiroxamin:  
Nicht leicht biologisch abbaubar  
N,N-Dimethyldecanamid:  
Leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Proquinazid: Koc: 9091 - 16769  
Prothioconazol: Koc: 1765  
Spiroxamin: Koc: 2415 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Proquinazid: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 821 
Keine Bioakkumulation.  
Prothioconazol: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 19 
Keine Bioakkumulation.  
Spiroxamin: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 87 
Keine Bioakkumulation.  
N,N-Dimethyldecanamid:  
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Proquinazid: Nicht mobil in Böden  
Prothioconazol: Schwach mobil in Böden  
Spiroxamin: Schwach mobil in Böden  
N,N-Dimethyldecanamid: Schwach mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Proquinazid: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.   
Prothioconazol: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.   
Spiroxamin: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.   
N,N-Dimethyldecanamid: Stoff wird nicht als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
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persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 
 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 
Verunreinigte 
Verpackungen 

Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 
 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (PROTHIOCONAZOL LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
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14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (PROTHIOCONAZOLE SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (PROTHIOCONAZOLE SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark NEIN 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 
ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 

 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 3 stark wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 017 "Lösemittel" 
BG-Merkblatt M 039 "Fruchtschädigungen - Schutz am Arbeitsplatz" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 
ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
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Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
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Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname IRONMAX PRO 
 

Produktnummer (UVP) 86784580 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Schneckenmittel 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Nicht eingestuft, die Einstufungskriterien sind nicht erfüllt. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
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Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenhinweise 
 

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. 
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Eisenorthophosphat: Keine Beurteilung hinsichtlich Persistenz, Bioakkumulierbarkeit und Toxizität 
(PBT). - anorganische Substanz  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Fertigköder (RB) 
Eisen-III-Phosphat 2,42 %  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Eisenorthophosphat 10045-86-0 
233-149-7 
 

Nicht eingestuft  2,42 

Edetinsäure; (EDTA) 60-00-4 
200-449-4 
01-2119486399-18-XXXX 

Eye Irrit. 2, H319 
Acute Tox. 4, H332 
STOT RE 2, H373 

1 – < 10 

 

Weitere Information 
 
 

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
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Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Kohlenmonoxid (CO), 
Kohlendioxid (CO2), Stickoxide (NOx) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  
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Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 

von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete 
und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Keine besonderen Sicherheitsmassnahmen erforderlich bei der 
Handhabung ungeöffneter Verpackungen; die entsprechenden Hinweise 
zur Handhabung sind zu beachten. Für angemessene Lüftung sorgen.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Staubbildung durch Reibung vermeiden.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen). Bei der 
Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut 
gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen.  
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Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 11 Brennbare Feststoffe  
 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Keine nationalen Grenzwerte bekannt. 
 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 5 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
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professionell reinigen lassen. 
 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form zylindrisch, Pellets 
 

Farbe blau  
 

Geruch Keine Daten verfügbar 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt Nicht anwendbar 
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

Keine Daten verfügbar 

 

Zündtemperatur nicht entzündlich 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit unlöslich 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Keine Daten verfügbar 

 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
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Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 5.000 mg/kg 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Akute inhalative Toxizität ATE (Mix) > 5 mg/l 
Berechnungsmethode 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 5.000 mg/kg 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung  
Die Angabe ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten 
abgeleitet. 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Keine Augenreizung  
Die Angabe ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten 
abgeleitet. 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Nicht sensibilisierend.  
Die Angabe ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten 
abgeleitet. 
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Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Eisenorthophosphat: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Eisenorthophosphat verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Eisenorthophosphat war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Eisenorthophosphat war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und 
Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Eisenorthophosphat verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der 
Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Eisenorthophosphat verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Fisch)  > 100 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia (Wasserfloh))  > 100 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Algen)  > 100 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
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Biologische Abbaubarkeit Eisenorthophosphat:  

Die Methoden zur Beurteilung der biologischen Abbaubarkeit sind bei 
anorganischen Substanzen nicht anwendbar. 

 

Koc Eisenorthophosphat:Nicht anwendbar, - anorganische Substanz 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Eisenorthophosphat:  
Aufgrund der Konsistenz so wie der geringen Wasserlöslichkeit des 
Produktes ist eine Bioverfügbarkeit nicht wahrscheinlich. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Eisenorthophosphat: Nicht anwendbar bei diesem Gemisch. - 
anorganische Substanz 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Eisenorthophosphat: Keine Beurteilung hinsichtlich Persistenz, 
Bioakkumulierbarkeit und Toxizität (PBT). - anorganische Substanz  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 
 Leere Verpackungen nicht wieder verwenden. 
 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

Gemäß ADN/ADR/RID/IMDG/IATA nicht als Gefahrgut eingestuft. 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
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14.1 – 14.5 entfällt 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Beförderung in nicht abgefülltem Zustand gemäß den IMO-Instrumenten 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: U (Eine akute Gefahr ist unwahrscheinlich bei normalem Gebrauch) 
  

Registrierungsnummer 00A096-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 1 schwach wassergefährdend 
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen (AwSV) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt nicht der Störfallverordnung. 
 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Bemerkung : 
 

Dieses Datenblatt wurde gemäß dem durch den Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellten 
Sicherheitsdatenblatt erstellt. 
 

DE SANGOSSE SA 
 
 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
 
Dieses Datenblatt wurde gemäß dem durch den Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellten 
Sicherheitsdatenblatt erstellt. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
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Gütern auf Binnenwasserstraßen 
ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 

auf der Strasse 
ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
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Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 

und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung. Folgende 
Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 2: Mögliche Gefahren. 
Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen. Abschnitt 
5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung. Abschnitt 7: Handhabung und 
Lagerung. Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften. 
Abschnitt 11: Toxikologische Angaben. Abschnitt 12. Umweltbezogene 
Angaben. Abschnitt 13. Hinweise zur Entsorgung.  

 

 Abschnitt 15: Rechtsvorschriften.  
 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname LAUDIS 
 

UFI GVR0-V0ND-S00K-QT2A 
 

Produktnummer (UVP) 06654681 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Reproduktionstoxizität: Kategorie 2 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
 

Sensibilisierung durch Hautkontakt: Kategorie 1B 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
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Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Tembotrion 

 Isoxadifen-ethyl 
 
 

   

  

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Tembotrione: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Isoxadifen-ethyl: Stoff wird 
nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Phenylsulfonat Ca: Stoff wird nicht als 
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
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Eigenschaften aufweisen. 
 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Öl basierende Dispersion (OD) 
Tembotrion + Isoxadifen-ethyl (44 g/l + 22 g/l)  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Tembotrion 335104-84-2 
608-879-8 
 

STOT RE 2, H373 
Repr. 2, H361d 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

4,71 

Isoxadifen-ethyl 163520-33-0 
443-870-0 
01-0000018707-62-0000 

Acute Tox. 4, H302 
Aquatic Chronic 1, H410 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 

2,16 

Kohlenwasserstoffe, C10-
C13, Aromaten, < 1% 
Naphthalin 

922-153-0 
01-2119451097-39-xxxx 

Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 

>= 10,0 – < 
25,0 

Benzolsulfonsäure, Mono-
C11-13-verzweigte 
Alkylderivate, 
Calciumsalze 

68953-96-8 
273-234-6 
01-2119964467-24-xxxx 

Acute Tox. 4, H312 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Chronic 2, H411 

>= 1,0 – < 
3,0 

Octan-1-ol 111-87-5 
203-917-6 
01-2119486978-10-XXXX 

Eye Irrit. 2, H319 
Aquatic Chronic 3, H412 

>= 1,0 – < 
3,0 

Fettalkoholethoxylat 78330-21-9 
 

Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Chronic 3, H412 

>= 1,0 – < 
3,0 

 

Weitere Information 
 

Tembotrion 335104-84-2 M-Faktor: 100 (acute), 10 (chronic) 

Isoxadifen-ethyl 163520-33-0 M-Faktor: 1 (acute) 
    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
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ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Verunreinigte Kleidung 
sofort ausziehen und sicher entfernen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt 
aufsuchen.  

 

Hautkontakt Sofort mit Polyethylenglykol 400, anschließend mit viel Wasser 
abwaschen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Verschlucken bzw. Erbrechen 
Gefahr des Eindringens in die Lunge. Mund ausspülen. Sofort einen 
Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Aspiration kann zu Lungenödem und Pneumonie führen. 
 

 Atemnot, Durchfall, Erbrechen, Fieber, Kopfschmerzen, Magen- und 
Darmreizungen, Müdigkeit, Schwindel, Übelkeit 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Risiken Gefahr der Pneumopathie durch Lösungsmittel. Enthält 
Kohlenwasserstofflösungsmittel. Kann eine Pneumonie durch 
Verschlucken hervorrufen.  

 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Eine Magenspülung sollte nicht 
erforderlich sein. Jedoch wird empfohlen, Medizinalkohle und 
Natriumsulfat zu verabreichen, wenn eine größere Menge 
aufgenommen wurde. Ein spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Fluorwasserstoff, Chlorwasserstoff 
(HCl), Stickoxide (NOx), Schwefeloxide 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und 
Chemieschutzanzug tragen.  
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Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 

von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Produkt aufnehmen und in 
einen korrekt etikettierten und dicht verschlossenen Behälter füllen.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im 
Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, 
kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Bulkware und 
konfektionierte Ware in geschlossenen Lagerhallen oder unter Dach 
geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost lagern.  
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Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 10 Brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht Lagerklasse 3  
 

Geeignete Werkstoffe Coex HDPE/EVOH/HDPE 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Octan-1-ol 
 
(Dampf und Aerosol.)  

111-87-5 54 mg/m3/10 ppm 
(AGW) 

03 2019 
 

TRGS 900 
 

Octan-1-ol 
 
(Dampf und Aerosol.)  

111-87-5 54 mg/m3/10 ppm 
(MAK) 

2017 
 

DFG MAK 
 

Tembotrion 
 

335104-84-2 0,15 mg/m3 
(SK-SEN) 

 
 

OES BCS* 
 

Isoxadifen-ethyl 
 

163520-33-0 1 mg/m3 
(SK-SEN) 

 
 

OES BCS* 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
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immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 4 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

Allgemeine Schutzmaßnahmen Bei offenem Umgang und möglichem Produktkontakt: 
Vollständiger Chemikalienschutzanzug 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Dispersion 
 

Farbe gelb bis rotbraun  
 

Geruch aromatisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 100 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

Keine Daten verfügbar 

 

Zündtemperatur 270 °C  
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 3,5 - 5,0 (10 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
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Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 
 

Viskosität, kinematisch ca. 330 mm²/s (40 °C) Scherkraft  20/sec 
 

 ca. 110 mm²/s (40 °C) Scherkraft 100/sec 
 

Wasserlöslichkeit Keine Daten verfügbar 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Tembotrione: log Pow: -1,09 

 

 Isoxadifen-ethyl: log Pow: 3,8 
 

 Phenylsulfonat Ca: log Pow: 4,6 
 

Oberflächenspannung 31 mN/m (25 °C)  
Wurde unverdünnt bestimmt. 

 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,02 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  
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10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 cut-off (Ratte) >= 5.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte)  > 3,59 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Höchste erreichbare Konzentration. 
Produkt wurde in Form eines lungengängigen Aerosols geprüft. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 4.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Keine Augenreizung (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Sensibilisierend (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Tembotrione: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Isoxadifen-ethyl: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Tembotrione verursachte in Tierversuchen eine spezifische Zielorgan-Toxizität in den folgenden 
Organen: Augen, Niere, Leber.  
Isoxadifen-ethyl verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Phenylsulfonat Ca verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Auf Basis einer Vielzahl von in vitro und in vivo Mutagenitätsstudien ist Tembotrione nicht mutagen oder 
genotoxisch.  
Isoxadifen-ethyl war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Phenylsulfonat Ca war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Tembotrione verursachte bei Ratten ein häufigeres Auftreten von Tumoren in den folgenden Organen: 
Hornhaut. Der Mechanismus, der in Nagetieren zu einer Tumorbildung führt, und die Art der 
beobachteten Tumore sind nicht auf den Menschen übertragbar.  
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Isoxadifen-ethyl war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
Phenylsulfonat Ca wird nicht als krebserzeugend betrachtet.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Tembotrione verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
Isoxadifen-ethyl verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der 
Ratte.   
Phenylsulfonat Ca verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der 
Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Tembotrione verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Tembotrione verursachte eine foetale Ossifikationsverzögerung, ein erhöhtes 
Auftreten von Variationen. Die bei Tembotrione beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
Isoxadifen-ethyl verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
Phenylsulfonat Ca verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  32 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  18 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  3,6 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

 EC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  140 µg/l  
Expositionszeit: 7 d 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Tembotrione:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Isoxadifen-ethyl:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 
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 Phenylsulfonat Ca:  

Nicht leicht biologisch abbaubar 
 

Koc Tembotrione: Koc: 66 
 Isoxadifen-ethyl: Koc: 2512; log Koc: 3,4 
 Phenylsulfonat Ca: Koc: 2,74 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Tembotrione:  
Keine Bioakkumulation. 

 Isoxadifen-ethyl:  
Keine Bioakkumulation. 

 Phenylsulfonat Ca: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 3,16 
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Tembotrione: Mobil in Böden 
 Isoxadifen-ethyl: Schwach mobil in Böden 
 Phenylsulfonat Ca: Hochmobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Tembotrione: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Isoxadifen-ethyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Phenylsulfonat Ca: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
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Agrar) zuführen. 
 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (TEMBOTRION LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (TEMBOTRIONE SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (TEMBOTRIONE SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Beförderung in nicht abgefülltem Zustand gemäß den IMO-Instrumenten 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
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WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 026255-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 3 stark wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 017 "Lösemittel" 
BG-Merkblatt M 039 "Fruchtschädigungen - Schutz am Arbeitsplatz" 
BG-Merkblatt M 040 "Chlorkohlenwasserstoffe" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
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EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 15: 
Rechtsvorschriften.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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Bezeichnung des Produkts und des Unternehmens 
 
Handelsname LAUDIS ASPECT PACK 
 

Produktnummer (UVP) 80848021 
 

Verwendung Herbizid 
 

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

Auskunftsgebender 
Bereich 

Substance Classification & Registration 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 

Notrufnummer +49(0)2133-51-99300 (Sicherheitszentrale) 
 

 
 
 
Kombinationsverpackung 
 
Diese Kombinationsverpackung besteht aus folgenden Produkten: 

 

 Materialnumm
er 

Spezifikation 

LAUDIS 79092954 102000013547 

ASPECT 80862245 102000014364 

 
Im Anhang übersenden wir Ihnen die Sicherheitsdatenblätter der einzelnen Produkte. Bitte lesen Sie diese 
sorgfältig durch. Sie erhalten die Aktualisierungen der Sicherheitsdatenblätter  zu den Einzelprodukten 
automatisch mit einem Nachversand. 
 
 
Diese Information wurde in gutem Glauben, aber ohne vertragliche oder gesetzliche Gewährleistung zur 
Verfügung gestellt. Der Käufer übernimmt alle Verantwortung für Sicherheit und für den von den 
Anweisungen auf dem Etikett abweichenden Gebrauch. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 

1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname LAUDIS 
 

UFI GVR0-V0ND-S00K-QT2A 
 

Produktnummer (UVP) 06654681 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Reproduktionstoxizität: Kategorie 2 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
 

Sensibilisierung durch Hautkontakt: Kategorie 1B 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

LAUDIS 2/14 
Version  12 / D Überarbeitet am: 20.09.2022 

102000013547 Druckdatum: 22.09.2022 

 
 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Tembotrion 

 Isoxadifen-ethyl 
 
 

   

  

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Tembotrione: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Isoxadifen-ethyl: Stoff wird 
nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Phenylsulfonat Ca: Stoff wird nicht als 
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
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Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Öl basierende Dispersion (OD) 
Tembotrion + Isoxadifen-ethyl (44 g/l + 22 g/l)  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Tembotrion 335104-84-2 
608-879-8 
 

Skin Sens. 1, H317 
Repr. 2, H361d 
STOT RE 2, H373 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

4,71 

Isoxadifen-ethyl 163520-33-0 
443-870-0 
01-0000018707-62-0000 

Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Acute Tox. 4, H302 
Aquatic Chronic 1, H410 

2,16 

Kohlenwasserstoffe, C10-
C13, Aromaten, < 1% 
Naphthalin 

922-153-0 
01-2119451097-39-xxxx 

Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 

>= 10,0 – < 
25,0 

Benzolsulfonsäure, Mono-
C11-13-verzweigte 
Alkylderivate, 
Calciumsalze 

68953-96-8 
273-234-6 
01-2119964467-24-xxxx 

Acute Tox. 4, H312 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Chronic 2, H411 

>= 1,0 – < 
3,0 

Octan-1-ol 111-87-5 
203-917-6 
01-2119486978-10-XXXX 

Eye Irrit. 2, H319 
Aquatic Chronic 3, H412 

>= 1,0 – < 
3,0 

Fettalkoholethoxylat 78330-21-9 
 

Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Chronic 3, H412 

>= 1,0 – < 
3,0 

 

Weitere Information 
 

Tembotrion 335104-84-2 M-Faktor: 100 (acute), 10 (chronic) 

Isoxadifen-ethyl 163520-33-0 M-Faktor: 1 (acute) 
    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
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ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Verunreinigte Kleidung 
sofort ausziehen und sicher entfernen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt 
aufsuchen.  

 

Hautkontakt Sofort mit Polyethylenglykol 400, anschließend mit viel Wasser 
abwaschen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Verschlucken bzw. Erbrechen 
Gefahr des Eindringens in die Lunge. Mund ausspülen. Sofort einen 
Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Aspiration kann zu Lungenödem und Pneumonie führen. 
 

 Atemnot, Durchfall, Erbrechen, Fieber, Kopfschmerzen, Magen- und 
Darmreizungen, Müdigkeit, Schwindel, Übelkeit 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Risiken Gefahr der Pneumopathie durch Lösungsmittel. Enthält 
Kohlenwasserstofflösungsmittel. Kann eine Pneumonie durch 
Verschlucken hervorrufen.  

 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Eine Magenspülung sollte nicht 
erforderlich sein. Jedoch wird empfohlen, Medizinalkohle und 
Natriumsulfat zu verabreichen, wenn eine größere Menge 
aufgenommen wurde. Ein spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Fluorwasserstoff, Chlorwasserstoff 
(HCl), Stickoxide (NOx), Schwefeloxide 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und 
Chemieschutzanzug tragen.  

 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

LAUDIS 5/14 
Version  12 / D Überarbeitet am: 20.09.2022 

102000013547 Druckdatum: 22.09.2022 

 
 
Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 

von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Produkt aufnehmen und in 
einen korrekt etikettierten und dicht verschlossenen Behälter füllen.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im 
Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, 
kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Bulkware und 
konfektionierte Ware in geschlossenen Lagerhallen oder unter Dach 
geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost lagern.  
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Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 10 Brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht Lagerklasse 3  
 

Geeignete Werkstoffe Coex HDPE/EVOH/HDPE 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Octan-1-ol 
 
(Dampf und Aerosol.)  

111-87-5 54 mg/m3/10 ppm 
(AGW) 

03 2019 
 

TRGS 900 
 

Octan-1-ol 
 
(Dampf und Aerosol.)  

111-87-5 54 mg/m3/10 ppm 
(MAK) 

2017 
 

DFG MAK 
 

Tembotrion 
 

335104-84-2 0,15 mg/m3 
(SK-SEN) 

 
 

OES BCS* 
 

Isoxadifen-ethyl 
 

163520-33-0 1 mg/m3 
(SK-SEN) 

 
 

OES BCS* 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
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immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 4 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

Allgemeine Schutzmaßnahmen Bei offenem Umgang und möglichem Produktkontakt: 
Vollständiger Chemikalienschutzanzug 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Dispersion 
 

Farbe gelb bis rotbraun  
 

Geruch aromatisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 100 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

Keine Daten verfügbar 

 

Zündtemperatur 270 °C  
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 3,5 - 5,0 (10 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
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Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 
 

Viskosität, kinematisch ca. 330 mm²/s (40 °C) Scherkraft  20/sec 
 

 ca. 110 mm²/s (40 °C) Scherkraft 100/sec 
 

Wasserlöslichkeit Keine Daten verfügbar 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Tembotrione: log Pow: -1,09 

 

 Isoxadifen-ethyl: log Pow: 3,8 
 

 Phenylsulfonat Ca: log Pow: 4,6 
 

Oberflächenspannung 31 mN/m (25 °C)  
Wurde unverdünnt bestimmt. 

 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,02 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

LAUDIS 9/14 
Version  12 / D Überarbeitet am: 20.09.2022 

102000013547 Druckdatum: 22.09.2022 

 
 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 cut-off (Ratte) >= 5.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte)  > 3,59 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Höchste erreichbare Konzentration. 
Produkt wurde in Form eines lungengängigen Aerosols geprüft. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 4.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Keine Augenreizung (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Sensibilisierend (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Tembotrione: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Isoxadifen-ethyl: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Tembotrione verursachte in Tierversuchen eine spezifische Zielorgan-Toxizität in den folgenden 
Organen: Augen, Niere, Leber.  
Isoxadifen-ethyl verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Phenylsulfonat Ca verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Auf Basis einer Vielzahl von in vitro und in vivo Mutagenitätsstudien ist Tembotrione nicht mutagen oder 
genotoxisch.  
Isoxadifen-ethyl war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Phenylsulfonat Ca war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Tembotrione verursachte bei Ratten ein häufigeres Auftreten von Tumoren in den folgenden Organen: 
Hornhaut. Der Mechanismus, der in Nagetieren zu einer Tumorbildung führt, und die Art der 
beobachteten Tumore sind nicht auf den Menschen übertragbar.  
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Isoxadifen-ethyl war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
Phenylsulfonat Ca wird nicht als krebserzeugend betrachtet.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Tembotrione verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
Isoxadifen-ethyl verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der 
Ratte.   
Phenylsulfonat Ca verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der 
Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Tembotrione verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Tembotrione verursachte eine foetale Ossifikationsverzögerung, ein erhöhtes 
Auftreten von Variationen. Die bei Tembotrione beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
Isoxadifen-ethyl verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
Phenylsulfonat Ca verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  32 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  18 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  3,6 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

 EC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  140 µg/l  
Expositionszeit: 7 d 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Tembotrione:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Isoxadifen-ethyl:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Phenylsulfonat Ca:  
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Nicht leicht biologisch abbaubar 
 

Koc Tembotrione: Koc: 66 
 Isoxadifen-ethyl: Koc: 2512; log Koc: 3,4 
 Phenylsulfonat Ca: Koc: 2,74 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Tembotrione:  
Keine Bioakkumulation. 

 Isoxadifen-ethyl:  
Keine Bioakkumulation. 

 Phenylsulfonat Ca: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 3,16 
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Tembotrione: Mobil in Böden 
 Isoxadifen-ethyl: Schwach mobil in Böden 
 Phenylsulfonat Ca: Hochmobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Tembotrione: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Isoxadifen-ethyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Phenylsulfonat Ca: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 
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Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (TEMBOTRION LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (TEMBOTRIONE SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (TEMBOTRIONE SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
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WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 026255-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 2 deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 017 "Lösemittel" 
BG-Merkblatt M 039 "Fruchtschädigungen - Schutz am Arbeitsplatz" 
BG-Merkblatt M 040 "Chlorkohlenwasserstoffe" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
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EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 7: Handhabung 
und Lagerung.  

 

 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 3: 
Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 

1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname ASPECT 
 

UFI CUH0-D01U-P000-GT91 
 

Produktnummer (UVP) 06029530 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Akute Toxizität: Kategorie 4 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition: Kategorie 2 
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H373 Kann die Organe (Nervensystem) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition 

durch Verschlucken. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß deutscher nationaler Gesetzgebung: 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Flufenacet 

 Terbuthylazin 
 

   

  

 

Signalwort:  Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H373 Kann die Organe (Nervensystem) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition 

durch Verschlucken. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH208 Enthält Flufenacet, Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-

isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P260 Staub /Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol nicht einatmen. 
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Flufenacet: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Terbuthylazin: Stoff wird nicht 
als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
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der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Suspensionskonzentrat (SC) 
Flufenacet 200 g/l, Terbuthylazine 333 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Flufenacet 142459-58-3 
 

Aquatic Chronic 1, H410 
Acute Tox. 4, H302 
STOT RE 2, H373 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 

17,1 

Terbuthylazin 5915-41-3 
227-637-9 
 

Acute Tox. 4, H302 
STOT RE 2, H373 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

28,5 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on 
(3:1) 

55965-84-9 
 

Acute Tox. 3, H301 
Acute Tox. 2, H310 
Acute Tox. 2, H330 
Skin Corr. 1C, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

> 0.00015 – 
< 0.0015 

Glycerin 56-81-5 
200-289-5 
01-2119471987-18-XXXX 

Nicht eingestuft  > 1,00 

 

Weitere Information 
 

Flufenacet 142459-58-3 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 

Terbuthylazin 5915-41-3 M-Faktor: 10 (acute), 10 (chronic) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Corr. 1C; H314: SCL >= 0,6 % 
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Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Irrit. 2; H315: SCL 0,06 - < 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Eye Dam. 1; H318: SCL >= 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Eye Irrit. 2; H319: SCL 0,06 - < 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Sens. 1A; H317: SCL >= 0,0015 % 

    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Sofort mit Polyethylenglykol 400, anschließend mit viel Wasser 
abwaschen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken Erbrechen nur auslösen, wenn: 1. Patient bei vollem Bewusstsein ist, 
2. ärztliche Hilfe nicht kurzfristig erreichbar ist, 3. eine größere Menge 
aufgenommen wurde und 4. die Zeit nach Aufnahme weniger als eine 
Stunde ist. (Erbrochenes darf nicht in die Luftröhre gelangen.) Mund 
ausspülen. Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für 
Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
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Symptome Bei der Einnahme größerer Mengen können folgende Symptome 

auftreten: 
 

 Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Benommenheit, Müdigkeit, 
Atemprobleme, Herzrasen 

 

 Die Aufnahme dieses Produktes in den Körper kann zu 
Methämoglobinbildung führen, das in ausreichender Konzentration 
Cyanose verursacht. 

 

 Die Symptome und Gefahren wurden nach der Aufnahme signifikanter 
Mengen der/des Wirkstoffe(s) beobachtet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Risiken Gefahr der Methämoglobinbildung.  
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Im Falle 
einer Methämoglobinämie sollten Sauerstoff und spezifische Antidote 
(Methylenblau/ Toluidinblau) gegeben werden.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Cyanwasserstoff (Blausäure), 
Fluorwasserstoff, Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx), 
Schwefeloxide 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  
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6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). Zur 
Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben. 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut 
gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. Vor Frost schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 12 Nicht brennbare Flüssigkeiten  
 

Geeignete Werkstoffe HDPE (1000L IBC) 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Flufenacet 
 

142459-58-3 0,3 mg/m3 
(SK-SEN) 

 
 

OES BCS* 
 

Reaktionsmasse aus 5- 55965-84-9 0,2 mg/m3 2013 DFG MAK 
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Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on 
(3:1) 
 
(einatembarer Anteil.)  

(MAK)   

Glycerin 
 
(einatembarer Anteil.)  

56-81-5 200 mg/m3 
(AGW) 

11 2016 
 

TRGS 900 
 

Glycerin 
 
(einatembarer Anteil.)  

56-81-5 200 mg/m3 
(MAK) 

2015 
 

DFG MAK 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
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reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Suspension 
 

Farbe weiß bis beige  
 

Geruch schwach, charakteristisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 102 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

Keine Daten verfügbar 

 

Zündtemperatur 470 °C  
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 4,0 - 7,5 (100 %) (23 °C)  
 

Viskosität, dynamisch 400 - 600 mPa.s (20 °C) 
Geschwindigkeitsgefälle 20 /s 

 200 - 350 mPa.s (20 °C) 
Geschwindigkeitsgefälle 100 /s 

 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit dispergierbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Flufenacet: log Pow: 3,2 

 

 Terbuthylazin: log Pow: 3,4 (25 °C)  
 

Oberflächenspannung 33,8 mN/m (25 °C)  
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,17 g/cm³  (20 °C) 
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Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  500 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte) > 1,936 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Höchste erreichbare Konzentration. 
Produkt wurde in Form eines lungengängigen Aerosols geprüft. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte) > 4.000 mg/kg 
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Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Keine Augenreizung (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Flufenacet: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Terbuthylazin: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Flufenacet verursachte neurologische Effekte und/oder neuropathologische Änderungen im Tierversuch.  
Terbuthylazin : Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Flufenacet war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Terbuthylazin war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Flufenacet war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
Terbuthylazin wird nicht als krebserzeugend betrachtet.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Flufenacet verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
Terbuthylazin verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Flufenacet verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Flufenacet beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
Terbuthylazin verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Terbuthylazin beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Lepomis macrochirus (Blaukiemensonnenbarsch))  2,13 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Flufenacet. 

 

 LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  2,2 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Terbutylazin. 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  30,9 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Flufenacet. 
 

 
 EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  21 mg/l  

Expositionszeit: 48 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Terbutylazin. 
 

 
 EC50 (Mysidopsis bahia (Mysidgarnele))  0,092 mg/l  

Expositionszeit: 96 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Terbutylazin. 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  0,0431 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 96 h 

 

 EC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  0,0935 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 7 d 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Flufenacet:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Terbuthylazin:  
Nicht leicht biologisch abbaubar. 

 

Koc Flufenacet: Koc: 202 
 Terbuthylazin: Koc: 151 - 333 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Flufenacet: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 71 
Keine Bioakkumulation. 

 Terbuthylazin: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 34 
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Flufenacet: Mäßig mobil in Böden 
 Terbuthylazin: Mäßig mobil in Böden 
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12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Flufenacet: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Terbuthylazin: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (FLUFENACET, TERBUTHYLAZIN LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
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IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (FLUFENACET, TERBUTHYLAZINE SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (FLUFENACET, TERBUTHYLAZINE SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: II (Mäßig gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 007149-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 3 stark wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
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ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
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Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 

und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 

 
 



KOMBINATIONSVERPACKUNG  

 

LAUDIS PLUS 

  
Version  1 / D Überarbeitet am: 31.10.2023 

102000062241 Druckdatum: 01.11.2023 

 
 Bezeichnung des Produkts und des Unternehmens 

 

 

Handelsname LAUDIS PLUS 

 

Produktnummer (UVP) 90202728 

 

Verwendung Herbizid 

 

Lieferant Bayer AG 

Kaiser-Wilhelm-Allee 1 

51373 Leverkusen 

Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 

 

Auskunftsgebender 

Bereich 

Chemical Regulatory Affairs 

+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 

E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale) 
 

 

 

Kombinationsverpackung 

 

Diese Kombinationsverpackung besteht aus folgenden Produkten: 

 

 UVP  Spezifikation SDB 

TBT+IDF OD 44+22 G                  U-EU 6654681 102000013547 Link  

DICAMBA SL 480A G                   U--- 89183987 102000060146 Link  

 

Im Anhang übersenden wir die Sicherheitsdatenblätter der einzelnen Produkte. Bitte lesen Sie diese 

sorgfältig durch. 

Sollten Sie bereits zu einem früheren Zeitpunkt eines der Produkte als einzelnes Produkt erworben haben, 

so wurde das zugehörige Sicherheitsdatenblatt bereits an Sie versandt und wird dann nicht noch einmal 

verschickt. Die Aktualisierungen der Sicherheitsdatenblätter der Einzelprodukte erhalten Sie automatisch 

mit einem Nachversand. 

 

Diese Information wurde in gutem Glauben, aber ohne vertragliche oder gesetzliche Gewährleistung zur 

Verfügung gestellt. Der Käufer übernimmt alle Verantwortung für Sicherheit und für den von den 

Anweisungen auf dem Etikett abweichenden Gebrauch. 

https://by-dcgfp.de.bayer.cnb:44305/sap/opu/odata/BAY0/IE_EHS_PSSW_DOO_BCS_SRV/DocContentSet(Dmskey='SBRWWI-00000000000024429246%2000000',Matnr='06654681',Subid='102000013547',Sbgvid='SDS_EU_DE1',Laiso='D')/DocContentData/$value
https://by-dcgfp.de.bayer.cnb:44305/sap/opu/odata/BAY0/IE_EHS_PSSW_DOO_BCS_SRV/DocContentSet(Dmskey='SBRWWI-00000000000024590829%2000000',Matnr='89183987',Subid='102000060146',Sbgvid='SDS_EU_DE1',Laiso='D')/DocContentData/$value
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname LAUDIS 
 

UFI GVR0-V0ND-S00K-QT2A 
 

Produktnummer (UVP) 06654681 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Reproduktionstoxizität: Kategorie 2 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
 

Sensibilisierung durch Hautkontakt: Kategorie 1B 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
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Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Tembotrion 

 Isoxadifen-ethyl 
 
 

   

  

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Tembotrione: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Isoxadifen-ethyl: Stoff wird 
nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Phenylsulfonat Ca: Stoff wird nicht als 
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
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Eigenschaften aufweisen. 
 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Öl basierende Dispersion (OD) 
Tembotrion + Isoxadifen-ethyl (44 g/l + 22 g/l)  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Tembotrion 335104-84-2 
608-879-8 
 

STOT RE 2, H373 
Repr. 2, H361d 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

4,71 

Isoxadifen-ethyl 163520-33-0 
443-870-0 
01-0000018707-62-0000 

Acute Tox. 4, H302 
Aquatic Chronic 1, H410 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 

2,16 

Kohlenwasserstoffe, C10-
C13, Aromaten, < 1% 
Naphthalin 

922-153-0 
01-2119451097-39-xxxx 

Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 

>= 10,0 – < 
25,0 

Benzolsulfonsäure, Mono-
C11-13-verzweigte 
Alkylderivate, 
Calciumsalze 

68953-96-8 
273-234-6 
01-2119964467-24-xxxx 

Acute Tox. 4, H312 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Chronic 2, H411 

>= 1,0 – < 
3,0 

Octan-1-ol 111-87-5 
203-917-6 
01-2119486978-10-XXXX 

Eye Irrit. 2, H319 
Aquatic Chronic 3, H412 

>= 1,0 – < 
3,0 

Fettalkoholethoxylat 78330-21-9 
 

Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Chronic 3, H412 

>= 1,0 – < 
3,0 

 

Weitere Information 
 

Tembotrion 335104-84-2 M-Faktor: 100 (acute), 10 (chronic) 

Isoxadifen-ethyl 163520-33-0 M-Faktor: 1 (acute) 
    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
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ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Verunreinigte Kleidung 
sofort ausziehen und sicher entfernen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt 
aufsuchen.  

 

Hautkontakt Sofort mit Polyethylenglykol 400, anschließend mit viel Wasser 
abwaschen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Verschlucken bzw. Erbrechen 
Gefahr des Eindringens in die Lunge. Mund ausspülen. Sofort einen 
Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Aspiration kann zu Lungenödem und Pneumonie führen. 
 

 Atemnot, Durchfall, Erbrechen, Fieber, Kopfschmerzen, Magen- und 
Darmreizungen, Müdigkeit, Schwindel, Übelkeit 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Risiken Gefahr der Pneumopathie durch Lösungsmittel. Enthält 
Kohlenwasserstofflösungsmittel. Kann eine Pneumonie durch 
Verschlucken hervorrufen.  

 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Eine Magenspülung sollte nicht 
erforderlich sein. Jedoch wird empfohlen, Medizinalkohle und 
Natriumsulfat zu verabreichen, wenn eine größere Menge 
aufgenommen wurde. Ein spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Fluorwasserstoff, Chlorwasserstoff 
(HCl), Stickoxide (NOx), Schwefeloxide 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und 
Chemieschutzanzug tragen.  
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Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 

von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Produkt aufnehmen und in 
einen korrekt etikettierten und dicht verschlossenen Behälter füllen.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im 
Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, 
kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Bulkware und 
konfektionierte Ware in geschlossenen Lagerhallen oder unter Dach 
geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost lagern.  
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Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 10 Brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht Lagerklasse 3  
 

Geeignete Werkstoffe Coex HDPE/EVOH/HDPE 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Octan-1-ol 
 
(Dampf und Aerosol.)  

111-87-5 54 mg/m3/10 ppm 
(AGW) 

03 2019 
 

TRGS 900 
 

Octan-1-ol 
 
(Dampf und Aerosol.)  

111-87-5 54 mg/m3/10 ppm 
(MAK) 

2017 
 

DFG MAK 
 

Tembotrion 
 

335104-84-2 0,15 mg/m3 
(SK-SEN) 

 
 

OES BCS* 
 

Isoxadifen-ethyl 
 

163520-33-0 1 mg/m3 
(SK-SEN) 

 
 

OES BCS* 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
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immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 4 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

Allgemeine Schutzmaßnahmen Bei offenem Umgang und möglichem Produktkontakt: 
Vollständiger Chemikalienschutzanzug 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Dispersion 
 

Farbe gelb bis rotbraun  
 

Geruch aromatisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 100 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

Keine Daten verfügbar 

 

Zündtemperatur 270 °C  
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 3,5 - 5,0 (10 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
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Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 
 

Viskosität, kinematisch ca. 330 mm²/s (40 °C) Scherkraft  20/sec 
 

 ca. 110 mm²/s (40 °C) Scherkraft 100/sec 
 

Wasserlöslichkeit Keine Daten verfügbar 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Tembotrione: log Pow: -1,09 

 

 Isoxadifen-ethyl: log Pow: 3,8 
 

 Phenylsulfonat Ca: log Pow: 4,6 
 

Oberflächenspannung 31 mN/m (25 °C)  
Wurde unverdünnt bestimmt. 

 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,02 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  
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10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 cut-off (Ratte) >= 5.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte)  > 3,59 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Höchste erreichbare Konzentration. 
Produkt wurde in Form eines lungengängigen Aerosols geprüft. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 4.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Keine Augenreizung (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Sensibilisierend (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Tembotrione: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Isoxadifen-ethyl: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Tembotrione verursachte in Tierversuchen eine spezifische Zielorgan-Toxizität in den folgenden 
Organen: Augen, Niere, Leber.  
Isoxadifen-ethyl verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Phenylsulfonat Ca verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Auf Basis einer Vielzahl von in vitro und in vivo Mutagenitätsstudien ist Tembotrione nicht mutagen oder 
genotoxisch.  
Isoxadifen-ethyl war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Phenylsulfonat Ca war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Tembotrione verursachte bei Ratten ein häufigeres Auftreten von Tumoren in den folgenden Organen: 
Hornhaut. Der Mechanismus, der in Nagetieren zu einer Tumorbildung führt, und die Art der 
beobachteten Tumore sind nicht auf den Menschen übertragbar.  
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Isoxadifen-ethyl war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
Phenylsulfonat Ca wird nicht als krebserzeugend betrachtet.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Tembotrione verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
Isoxadifen-ethyl verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der 
Ratte.   
Phenylsulfonat Ca verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der 
Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Tembotrione verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Tembotrione verursachte eine foetale Ossifikationsverzögerung, ein erhöhtes 
Auftreten von Variationen. Die bei Tembotrione beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
Isoxadifen-ethyl verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
Phenylsulfonat Ca verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  32 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  18 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  3,6 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

 EC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  140 µg/l  
Expositionszeit: 7 d 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Tembotrione:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Isoxadifen-ethyl:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 
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 Phenylsulfonat Ca:  

Nicht leicht biologisch abbaubar 
 

Koc Tembotrione: Koc: 66 
 Isoxadifen-ethyl: Koc: 2512; log Koc: 3,4 
 Phenylsulfonat Ca: Koc: 2,74 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Tembotrione:  
Keine Bioakkumulation. 

 Isoxadifen-ethyl:  
Keine Bioakkumulation. 

 Phenylsulfonat Ca: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 3,16 
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Tembotrione: Mobil in Böden 
 Isoxadifen-ethyl: Schwach mobil in Böden 
 Phenylsulfonat Ca: Hochmobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Tembotrione: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Isoxadifen-ethyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Phenylsulfonat Ca: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

LAUDIS 12/14 
Version  13 / D Überarbeitet am: 10.08.2023 

102000013547 Druckdatum: 11.08.2023 

 
 

Agrar) zuführen. 
 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (TEMBOTRION LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (TEMBOTRIONE SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (TEMBOTRIONE SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Beförderung in nicht abgefülltem Zustand gemäß den IMO-Instrumenten 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
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WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 026255-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 3 stark wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 017 "Lösemittel" 
BG-Merkblatt M 039 "Fruchtschädigungen - Schutz am Arbeitsplatz" 
BG-Merkblatt M 040 "Chlorkohlenwasserstoffe" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
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EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 15: 
Rechtsvorschriften.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname DELION 
 

Produktnummer (UVP) 89183987 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung Deutschland 
 

Augenreizung: Kategorie 2 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 3 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
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Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

 

    

 

Signalwort:  Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P305 + P351 
+ P338 

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Keine anderen Gefahren, die nicht anderweitig klassifiziert sind. 
 

Dicamba: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Wasserlösliches Konzentrat (SL) 
Dicamba 480 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
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Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

3,6-Dichlor-o-anissäure, 
Verbindung mit 
Dimethylamin (1:1) 

2300-66-5 
218-951-7 
 

Aquatic Chronic 3, H412 
Eye Irrit. 2, H319 

>= 25,0 – <= 
50,0 

Dimethylamin 124-40-3 
204-697-4 
 

Flam. Liq. 1, H224 
Acute Tox. 4, H302 
Acute Tox. 4, H332 
Skin Corr. 1B, H314 
Eye Dam. 1, H318 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Chronic 2, H411 

< 1,0 

 

Weitere Information 
 
 

Stoffe, für die es gemeinschaftliche Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz gibt:
Dimethylamin (124-40-3) 
 

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Augenkontakt kann folgende Symptome hervorrufen, Schmerz, 
Reizung, Augentränen., Rötung 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Eine Magenspülung sollte nicht 
erforderlich sein. Jedoch wird empfohlen, Medizinalkohle und 
Natriumsulfat zu verabreichen, wenn eine größere Menge 
aufgenommen wurde. Ein spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  
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ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Kohlenmonoxid (CO), 
Kohlendioxid (CO2), Stickoxide (NOx), Chlorwasserstoff (HCl) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Vom Rauch fernhalten. Feuer von der windzugewandten Seite aus 
bekämpfen. Geschlossene Behälter in Nähe des Brandherdes mit 
Wassersprühnebel kühlen. Ablaufendes Wasser von der 
Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe gelangen 
lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Nicht-autorisierte 
Personen fernhalten. Berührung mit verschüttetem Produkt oder 
verunreinigten Oberflächen vermeiden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). Produkt 
aufnehmen und in einen korrekt etikettierten und dicht 
verschlossenen Behälter füllen. Zur Entsorgung in geeignete und 
verschlossene Behälter geben. Verschmutzte Gegenstände und 
Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich 
reinigen.  

 

Zusätzliche Hinweise Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Falls das Produkt 
versehentlich verschüttet wird, ein Eindringen in Erdreich, Gewässer 
und Kanalisation verhindern. Produkt nicht mit Nichtzielpflanzen in 
Kontakt bringen.  
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6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Für angemessene 
Lüftung sorgen.  

 

Hygienemaßnahmen Hände nach der Handhabung und vor dem Essen, Trinken, Kaugummi 
Kauen, Verwenden von Tabakprodukten, dem Gang zur Toilette oder 
dem Auftragen von Kosmetika sorgfältig mit Seife und Wasser waschen. 
Persönliche Schutzausrüstung sofort nach der Handhabung dieses 
Produktes ausziehen. Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und vor 
der Wiederverwendung gründlich reinigen. Gründlich waschen und 
saubere Kleidung anziehen. Arbeitskleidung getrennt aufbewahren. 
Nicht reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.; eine freiwillige 
Selbstverpflichtung): Es wird empfohlen, Pflanzenschutzmittel (Biologics ausgenommen) entsprechend 
den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem 
trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. Vor dem Gefrieren schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 10 Brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht Lagerklasse 3  
 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Dimethylamin 
 

124-40-3 9,4 mg/m3/5 ppm 
(STEL) 

12 2009 
 

EU ELV 
 

Dimethylamin 
 

124-40-3 3,8 mg/m3/2 ppm 
(TWA) 

12 2009 
 

EU ELV 
 

Dimethylamin 
 

124-40-3 3,7 mg/m3/2 ppm 
(AGW) 

08 2010 
 

TRGS 900 
 

Dimethylamin 
 

124-40-3 9,4 mg/m3/5 ppm 
(STEL) 

2014 
 

EU SCOELS 
 

Dimethylamin 124-40-3 3,7 mg/m3/2 ppm 2007 DFG MAK 
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 (MAK)   

Dimethylamin 
 

124-40-3 3,8 mg/m3/2 ppm 
(TWA) 

2014 
 

EU SCOELS 
 

 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 
Atemschutzgerät mit Filter gegen organische Dämpfe und Gase 
(Schutzfaktor 10) gemäß Europäischer Norm EN140 Filtertyp A oder 
gleichwertigen Schutz tragen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 5 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
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Form Flüssigkeit 
 

Farbe gelb  
 

Geruch Keine Daten verfügbar 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt Keine Daten verfügbar 
 

Siedepunkt/Siedebereich  
Keine Daten verfügbar 

 

Entzündlichkeit Nicht anwendbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 100 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

> 400 °C  

 
 
 
 

Thermische Zersetzung Keine Daten verfügbar 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 9,0 - 10,5 (1 %) (23 °C)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit Keine Daten verfügbar 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Nicht anwendbar 

 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Dicamba: log Pow: 0,55 

 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,16 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig Keine Daten verfügbar 
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keit 
 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Keine unverträglichen Materialien bekannt. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte)  > 5,4 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 4.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung  

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Starke Augenreizung.  

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

 
Keine Daten verfügbar 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Dicamba: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Dicamba verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Dicamba war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
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Dicamba war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Dicamba verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Dicamba verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  > 100 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  > 100 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  103 mg/l  
Expositionszeit: 72 h 

 

 EC50 (Myriophyllum spicatum (Ährige Tausendblatt))  9,4 mg/l  
Expositionszeit: 14 d 

 

 NOEC (Myriophyllum spicatum (Ährige Tausendblatt))  1 mg/l  
Expositionszeit: 14 d 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Dicamba:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Dicamba: Koc: 5,1 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Dicamba:  
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Dicamba: Hochmobil in Böden 
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12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Dicamba: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 
 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 

Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (3,6-DICHLOR-O-ANISSÄURE, VERBINDUNG MIT 
DIMETHYLAMIN (1:1), DIMETHYLAMIN, LOESUNG) 

14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
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IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (3,6-DICHLORO-O-ANISIC ACID, COMPOUND WITH 
DIMETHYLAMINE (1:1), DI-METHYLAMINE, SOLUTION) 

14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (3,6-DICHLORO-O-ANISIC ACID, COMPOUND WITH 
DIMETHYLAMINE (1:1), DI-METHYLAMINE, SOLUTION ) 

14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Beförderung in nicht abgefülltem Zustand gemäß den IMO-Instrumenten 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 00A311-60  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 2 deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
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ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Bemerkung : 
 

Dieses Datenblatt wurde gemäß dem durch den Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellten 
Sicherheitsdatenblatt erstellt. 
 

Gharda Chemicals Limited 
 
 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
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WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
 
 
 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname LUNA CARE 
 

UFI WKE0-40TS-1006-CU4K 
 

Produktnummer (UVP) 80870183 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Fungizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Augenreizung: Kategorie 2 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 3 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
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2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Fluopyram 

 Fosetyl-Aluminium 
 
 

 

    

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Fluopyram: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Fosetyl Aluminium: Stoff wird 
nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
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Wasserdispergierbares Granulat (WG) 
Fluopyram/Fosetyl-Aluminium 5:66,6% w/w  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Fluopyram 658066-35-4 
619-797-7 
 

Aquatic Chronic 2, H411 5,00 

Fosetyl-Aluminium 39148-24-8 
254-320-2 
 

Eye Dam. 1, H318 66,60 

Reaktionsprodukt von 
Naphthalin, Propan-2-ol, 
sulfoniert und mit 
Natronlauge neutralisiert 

1322-93-6 
939-368-0 
01-2119969954-16-XXXX 

Acute Tox. 4, H302 
Acute Tox. 4, H332 
Eye Dam. 1, H318 
STOT SE 3, H335 

> 1 – < 3 

Siliciumdioxid, amorph 112926-00-8 
231-545-4 
01-2119379499-16-xxxx 

Nicht eingestuft  > 1 

 

Weitere Information 
 
 

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
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Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt. Kontraindikation: Atropin.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassernebel, Kohlendioxid (CO2), Schaum, Sand 
 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Chlorwasserstoff (HCl), 
Fluorwasserstoff, Cyanwasserstoff (Blausäure), Kohlenmonoxid (CO), 
Kohlendioxid (CO2), Phosphoroxide, Stickoxide (NOx) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und 
Chemieschutzanzug tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Berührung mit 
verschüttetem Produkt oder verunreinigten Oberflächen vermeiden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mechanisch aufnehmen. Verschmutzte Gegenstände und Fußboden 
unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen. Produkt 
aufnehmen und in einen korrekt etikettierten und dicht 
verschlossenen Behälter füllen.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 
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ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem 
trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 11 Brennbare Feststoffe  
 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Fluopyram 
 

658066-35-4 0,34 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Fosetyl-Aluminium 
 

39148-24-8 5 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(alveolengängiger Anteil.)  

112926-00-8 0,5 mg/m3 
(MAK) 

2021 
 

DFG MAK 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(Inhalierbarer Staub.)  

112926-00-8 4 mg/m3 
(MAK) 

2020 
 

DFG MAK 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(einatembarer Anteil.)  

112926-00-8 10 mg/m3 
(AGW) 

04 2021 
 

TRGS 900 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(alveolengängiger Anteil.)  

112926-00-8 1,25 mg/m3 
(AGW) 

04 2021 
 

TRGS 900 
 

Siliciumdioxid, amorph 112926-00-8 4 mg/m3 08 2010 TRGS 900 
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(einatembarer Anteil.)  

(AGW)   

Siliciumdioxid, amorph 
 
(alveolengängiger Anteil.)  

112926-00-8 0,5 mg/m3 
(MAK) 

2021 
 

DFG MAK 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 5 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 
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ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form wasserdispergierbares Granulat 
 

Farbe braun  
 

Geruch schwach, charakteristisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Das Produkt ist nicht leichtentzündlich. 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt Keine Daten verfügbar 
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

Keine Daten verfügbar 

 

Zündtemperatur Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 3,0 - 4,0 (1 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit dispergierbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Fluopyram: log Pow: 3,3 

 

 Fosetyl Aluminium: log Pow: -2,1 
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 
Schüttdichte 0,6 - 0,7 g/ml (lose)   
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 
 

Staubgehalt nahezu staubfrei 
 
9.2 Sonstige Angaben 
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Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität  
Wegen geringer Staubbildung nicht relevant. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
Keine Todesfälle 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Reizt die Augen. (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Nicht sensibilisierend. (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
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Fluopyram: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Fosetyl Aluminium: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Fluopyram verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Fosetyl Aluminium verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Fluopyram war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Fosetyl Aluminium war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Fluopyram verursachte bei hohen Dosierungen bei Ratten ein häufigeres Auftreten von Tumoren in den 
folgenden Organen: Leber.  
Fluopyram verursachte bei hohen Dosierungen bei Mäusen ein häufigeres Auftreten von Tumoren in 
den folgenden Organen: Schilddrüse.  
Die bei Fluopyram beobachteten Tumore wurden durch einen nicht-genotoxischen Mechanismus, der 
bei niedrigen Dosen nicht relevant ist verursacht. Der Mechanismus, der zu dieser Tumorbildung führt, 
ist nicht auf den Menschen übertragbar.  
Fosetyl Aluminium war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Fluopyram verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren. Die bei Fluopyram beobachtete Reproduktionstoxizität 
steht im Zusammenhang mit der parentalen Toxizität.   
Fosetyl Aluminium verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der 
Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Fluopyram verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Fluopyram beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
Fosetyl Aluminium verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Weitere Angaben 
 

Weitere Angaben zur Toxikologie liegen nicht vor. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  > 400 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  > 400 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  9,47 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

 

 NOEC (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  1,91 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

 

 ErC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  111 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 7 d 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Fluopyram:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Fosetyl Aluminium:  
Leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Fluopyram: Koc: 279 
 Fosetyl Aluminium: Koc: 0,1 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Fluopyram: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 18 
Keine Bioakkumulation. 

 Fosetyl Aluminium:  
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Fluopyram: Mäßig mobil in Böden 
 Fosetyl Aluminium: Hochmobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Fluopyram: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Fosetyl Aluminium: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 
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Hinweise 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 

Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 
 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

Gemäß ADN/ADR/RID/IMDG/IATA nicht als Gefahrgut eingestuft. 
 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
14.1 – 14.5 entfällt 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 008536-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 2 deutlich wassergefährdend 
 
 
 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

LUNA CARE 12/13 
Version  4 / D Überarbeitet am: 25.11.2022 

102000026758 Druckdatum: 29.11.2022 

 
 
Störfallverordnung Unterliegt nicht der Störfallverordnung. 

 
 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
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UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname LUNA EXPERIENCE 
 

UFI WAE0-M0RK-300Q-CTDD 
 

Produktnummer (UVP) 84476838 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Fungizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Augenreizung: Kategorie 2 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Reproduktionstoxizität: Kategorie 2 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
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Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Tebuconazol 

 Fluopyram 
 

   

  

 

Signalwort:  Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazolin-3-on, Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on 

und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Tebuconazol: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Fluopyram: Stoff wird nicht als 
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Suspensionskonzentrat (SC) 
Tebuconazol 200 g/l; Fluopyram 200 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Tebuconazol 107534-96-3 
403-640-2 
 

Acute Tox. 4, H302 
Repr. 2, H361d 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

17,70 

Fluopyram 658066-35-4 
619-797-7 
 

Aquatic Chronic 2, H411 17,70 

Alkylpolysaccharid 68515-73-1 
500-220-1 
01-2119488530-36-XXXX 

Eye Dam. 1, H318 > 3,0 – < 
10,0 

Alcohols, C11-14-iso-, 
C13-rich, ethoxylated 

78330-21-9 
 

Acute Tox. 4, H302 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Chronic 3, H412 

< 3,0 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-
on 

2634-33-5 
220-120-9 
01-2120761540-60-xxxx 

Acute Tox. 4, H302 
Acute Tox. 2, H330 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 2, H411 

> 0,0050 – < 
0,050 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on 
(3:1) 

55965-84-9 
 

Acute Tox. 3, H301 
Acute Tox. 2, H310 
Acute Tox. 2, H330 
Skin Corr. 1C, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

> 0.00015 – 
< 0.0015 

1,2-Propandiol 57-55-6 
200-338-0 
01-2119456809-23-XXXX 

Nicht eingestuft  >= 1,0 

Polyethylen-Polypropylen 
Copolymer 

9003-11-6 
 

Nicht eingestuft  >= 1,0 

 

Weitere Information 
 

Tebuconazol 107534-96-3 M-Faktor: 1 (acute), 10 (chronic) 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

LUNA EXPERIENCE 4/15 
Version  7 / D Überarbeitet am: 02.12.2022 

102000021448 Druckdatum: 02.12.2022 

 
 

1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on 

2634-33-5 M-Faktor: 1 (acute) 

1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on 

2634-33-5 SCL: Skin Sens. 1; H317: SCL >= 0,05 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Corr. 1C; H314: SCL >= 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Irrit. 2; H315: SCL 0,06 - < 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Eye Dam. 1; H318: SCL >= 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Eye Irrit. 2; H319: SCL 0,06 - < 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Sens. 1A; H317: SCL >= 0,0015 % 

    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  
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Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 

Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassernebel, Kohlendioxid (CO2), Alkoholbeständiger Schaum, Sand 
 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Chlorwasserstoff (HCl), 
Cyanwasserstoff (Blausäure), Fluorwasserstoff, Kohlenmonoxid (CO), 
Kohlendioxid (CO2), Stickoxide (NOx) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und 
Chemieschutzanzug tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  
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6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Produkt aufnehmen und in 
einen korrekt etikettierten und dicht verschlossenen Behälter füllen.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im 
Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, 
kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. Vor Frost schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 12 Nicht brennbare Flüssigkeiten  
 

Geeignete Werkstoffe HDPE (Polyethylen hoher Dichte) 
Coex HDPE/EVOH/HDPE 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Tebuconazol 
 

107534-96-3 0,2 mg/m3 
(SK-ABS) 

 
 

OES BCS* 
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Fluopyram 
 

658066-35-4 0,34 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Suspension 
 

Farbe weiß bis beige  
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Geruch charakteristisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt 101 °C  
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 101 °C  
Kein Flammpunkt - Messung wurde bis zur Siedetemperatur 
durchgeführt. 

 

Selbstentzündungs-
temperatur 

440 °C  

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 5,0 - 8,0 (100 %) (23 °C)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit vollkommen mischbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Tebuconazol: log Pow: 3,7 

 

 Fluopyram: log Pow: 3,3 
 

Oberflächenspannung 28 mN/m (25 °C)  
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,13 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig Keine Daten verfügbar 
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keit 
 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 
Frost 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte) > 2.000 mg/kg 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 
Keine Todesfälle 

 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte) > 1,9 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Bestimmt in Form von flüssigem Aerosol. 
Höchste erreichbare Konzentration. 
Keine Todesfälle 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 
Keine Todesfälle 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Reizt die Augen. (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 
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Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Tebuconazol: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Fluopyram: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Tebuconazol verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Fluopyram verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Tebuconazol war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Fluopyram war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Tebuconazol verursachte bei hohen Dosierungen bei Mäusen ein häufigeres Auftreten von Tumoren in 
den folgenden Organen: Leber. Der Wirkungsmechanismus zur Tumorbildung wird bei Menschen als 
nicht relevant angesehen.  
Fluopyram verursachte bei hohen Dosierungen bei Ratten ein häufigeres Auftreten von Tumoren in den 
folgenden Organen: Leber.  
Fluopyram verursachte bei hohen Dosierungen bei Mäusen ein häufigeres Auftreten von Tumoren in 
den folgenden Organen: Schilddrüse.  
Die bei Fluopyram beobachteten Tumore wurden durch einen nicht-genotoxischen Mechanismus, der 
bei niedrigen Dosen nicht relevant ist verursacht. Der Mechanismus, der zu dieser Tumorbildung führt, 
ist nicht auf den Menschen übertragbar.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Tebuconazol verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren. Die bei Tebuconazol beobachtete Reproduktionstoxizität 
steht im Zusammenhang mit der parentalen Toxizität.   
Fluopyram verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren. Die bei Fluopyram beobachtete Reproduktionstoxizität 
steht im Zusammenhang mit der parentalen Toxizität.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Tebuconazol verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Tebuconazol verursachte ein erhöhtes Auftreten von Post-
Implantationsverlusten, ein erhöhtes Auftreten von nicht spezifischen Missbildungen.   
Fluopyram verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Fluopyram beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  21,7 mg/l  
statischer Test; Expositionszeit: 96 h 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  56,9 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 
 

 
Chronische Toxizität für 
aquatische Invertebraten 

NOEC (Daphnia (Wasserfloh)):  0,01 mg/l  
Expositionszeit: 21 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Tebuconazole. 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  17,7 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

 EC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  0,237 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 7 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Tebuconazole. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Tebuconazol:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Fluopyram:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Tebuconazol: Koc: 769 
 Fluopyram: Koc: 279 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Tebuconazol: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 35 - 59 
Keine Bioakkumulation. 

 Fluopyram: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 18 
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Tebuconazol: Schwach mobil in Böden 
 Fluopyram: Mäßig mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Tebuconazol: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Fluopyram: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
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bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 
Verunreinigte 
Verpackungen 

Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (TEBUCONAZOL LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
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14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (TEBUCONAZOLE SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (TEBUCONAZOLE SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: U (Eine akute Gefahr ist unwahrscheinlich bei normalem Gebrauch) 
  

Registrierungsnummer 026861-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 3 stark wassergefährdend 
 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 039 "Fruchtschädigungen - Schutz am Arbeitsplatz" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

LUNA EXPERIENCE 14/15 
Version  7 / D Überarbeitet am: 02.12.2022 

102000021448 Druckdatum: 02.12.2022 

 
 
Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H301 Giftig bei Verschlucken. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H330 Lebensgefahr bei Einatmen. 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
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Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 3: 
Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen. Abschnitt 8: 
Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche 
Schutzausrüstung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname LUNA MAX 
 

UFI MPE0-N0H5-A00Q-05QN 
 

Produktnummer (UVP) 80897332 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Fungizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Sensibilisierung durch Hautkontakt: Kategorie 1 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
 

Reproduktionstoxizität: Kategorie 2 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
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Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition: Kategorie 2 
H373 Kann die Organe (Augen) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Fluopyram 

 Spiroxamin 
 
 

   

  

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H373 Kann die Organe (Augen) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Fluopyram: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Spiroxamin: Stoff wird nicht als 
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
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Eigenschaften aufweisen. 
 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Suspoemulsion (SE) 
Fluopyram 75 g/l + Spiroxamine 200 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Fluopyram 658066-35-4 
619-797-7 
 

Aquatic Chronic 2, H411 7,5 

Spiroxamin 118134-30-8 
 

Acute Tox. 4, H302 
Acute Tox. 4, H312 
Acute Tox. 4, H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 
STOT RE 2, H373 
Repr. 2, H361d 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

20,0 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-
on 

2634-33-5 
220-120-9 
01-2120761540-60-xxxx 

Acute Tox. 4, H302 
Acute Tox. 2, H330 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 2, H411 

> 0,005 – < 
0,05 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on 
(3:1) 

55965-84-9 
 

Acute Tox. 3, H301 
Acute Tox. 2, H310 
Acute Tox. 2, H330 
Skin Corr. 1C, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

> 0.00015 – 
< 0.0015 

 

Weitere Information 
 

Spiroxamin 118134-30-8 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 

1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on 

2634-33-5 M-Faktor: 1 (acute) 

1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on 

2634-33-5 SCL: Skin Sens. 1; H317: SCL >= 0,05 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-

55965-84-9 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 
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isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Corr. 1C; H314: SCL >= 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Irrit. 2; H315: SCL 0,06 - < 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Eye Dam. 1; H318: SCL >= 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Eye Irrit. 2; H319: SCL 0,06 - < 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Sens. 1A; H317: SCL >= 0,0015 % 

    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  
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Verschlucken Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassernebel, Kohlendioxid (CO2), Schaum, Sand 
 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Chlorwasserstoff (HCl), 
Cyanwasserstoff (Blausäure), Fluorwasserstoff, Kohlenmonoxid (CO), 
Stickoxide (NOx) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete 
und verschlossene Behälter geben.  
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6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Nach der Arbeit sofort Hände waschen, 
gegebenenfalls duschen. Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und 
vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht reinigungsfähige 
Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem 
trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor Frost 
schützen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 6.1D Nicht brennbare, akut toxische Kat. 3 / giftige oder chronisch 
wirkende Gefahrstoffe flüssig  

 

Geeignete Werkstoffe HDPE (Polyethylen hoher Dichte) 
Coex HDPE/EVOH/HDPE 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Fluopyram 
 

658066-35-4 0,34 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Spiroxamin 
 

118134-30-8 0,6 mg/m3 
(SK-SEN) 

 
 

OES BCS* 
 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on 

55965-84-9 0,2 mg/m3 
(MAK) 

2013 
 

DFG MAK 
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(3:1) 
 
(einatembarer Anteil.)  

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 4 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

Allgemeine Schutzmaßnahmen Bei offenem Umgang und möglichem Produktkontakt: 
Vollständiger Chemikalienschutzanzug 
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ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Flüssigkeit 
 

Farbe weiß bis beige  
 

Geruch charakteristisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 100 °C  
Kein Flammpunkt - Messung wurde bis zur Siedetemperatur 
durchgeführt. 

 

Selbstentzündungs-
temperatur 

Keine Daten verfügbar 

 

Zündtemperatur 395 °C  
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 7,0 - 9,0 (100 %) (23 °C)  
 

Viskosität, dynamisch 200 - 400 mPa.s (20 °C) 
Geschwindigkeitsgefälle 20 /s 

 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit mischbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Fluopyram: log Pow: 3,3 

 

 Spiroxamin: log Pow: 2,8 - 3,0 (20 °C) (pH-Wert 7) 
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,00 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
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9.2 Sonstige Angaben 

 

Schlagempfindlichkeit Nicht schlagempfindlich. 
 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität  
Bei bestimmungsgemäßer und vorausgesehener Verwendung wird kein 
atembares Aerosol gebildet. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Geringe Reizwirkung - nicht kennzeichnungspflichtig. (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Sensibilisierend (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 
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Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Fluopyram: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Spiroxamin: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Fluopyram verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Spiroxamin verursachte in Tierversuchen an Hunde eine spezifische Zielorgan-Toxizität in den 
folgenden Organen: Augen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Fluopyram war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Spiroxamin war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Fluopyram verursachte bei hohen Dosierungen bei Ratten ein häufigeres Auftreten von Tumoren in den 
folgenden Organen: Leber.  
Fluopyram verursachte bei hohen Dosierungen bei Mäusen ein häufigeres Auftreten von Tumoren in 
den folgenden Organen: Schilddrüse.  
Die bei Fluopyram beobachteten Tumore wurden durch einen nicht-genotoxischen Mechanismus, der 
bei niedrigen Dosen nicht relevant ist verursacht. Der Mechanismus, der zu dieser Tumorbildung führt, 
ist nicht auf den Menschen übertragbar.  
Spiroxamin war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Fluopyram verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren. Die bei Fluopyram beobachtete Reproduktionstoxizität 
steht im Zusammenhang mit der parentalen Toxizität.   
Spiroxamin verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren. Die bei Spiroxamin beobachtete Reproduktionstoxizität 
steht im Zusammenhang mit der parentalen Toxizität.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Fluopyram verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Fluopyram beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
Spiroxamin verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Spiroxamin beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  21,2 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  11,1 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

IC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  0,286 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Fluopyram:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Spiroxamin:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Fluopyram: Koc: 279 
 Spiroxamin: Koc: 2415 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Fluopyram: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 18 
Keine Bioakkumulation. 

 Spiroxamin: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 87 
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Fluopyram: Mäßig mobil in Böden 
 Spiroxamin: Schwach mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Fluopyram: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Spiroxamin: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 
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ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (SPIROXAMINE LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (SPIROXAMINE SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (SPIROXAMINE SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
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14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 008479-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 3 stark wassergefährdend 
 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H301 Giftig bei Verschlucken. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt. 
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H330 Lebensgefahr bei Einatmen. 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
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Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname LUNA SENSATION 
 

UFI GCC0-Y0VF-200A-4XYW 
 

Produktnummer (UVP) 84469882, 89190843 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Fungizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Akute Toxizität: Kategorie 4 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
 

Wirkung auf Milchbildung oder durch das Stillen:  
H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. 
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Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Fluopyram 

 Trifloxystrobin 
 
 

  

   

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
EUH208 Enthält Trifloxystrobin, 1,2-Benzisothiazolin-3-on, Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-

isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen 
hervorrufen. 

 

Sicherheitshinweise 
 

P260 Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 
P263 Kontakt während der Schwangerschaft/ und der Stillzeit vermeiden. 
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Fluopyram: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Trifloxystrobin: Stoff wird nicht 
als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
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der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Suspensionskonzentrat (SC) 
Fluopyram 250 g/l, Trifloxystrobin 250 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Fluopyram 658066-35-4 
619-797-7 
 

Aquatic Chronic 2, H411 21,37 

Trifloxystrobin 141517-21-7 
 

Skin Sens. 1, H317 
Lact. H362 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

21,37 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-
on 

2634-33-5 
220-120-9 
01-2120761540-60-xxxx 

Acute Tox. 4, H302 
Acute Tox. 2, H330 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 2, H411 

> 0,005 – < 
0,05 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on 
(3:1) 

55965-84-9 
 

Acute Tox. 3, H301 
Acute Tox. 2, H310 
Acute Tox. 2, H330 
Skin Corr. 1C, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

> 0.00015 – 
< 0.0015 

1,2-Propandiol 57-55-6 
200-338-0 
01-2119456809-23-XXXX 

Nicht eingestuft  > 1,0 

 

Weitere Information 
 

TrifloxystrobinTrifloxystr
obin 

141517-21-7 M-Faktor: 100 (acute), 10 (chronic) 

1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on 

2634-33-5 M-Faktor: 1 (acute) 

1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on 

2634-33-5 SCL: Skin Sens. 1; H317: SCL >= 0,05 % 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

LUNA SENSATION 4/15 
Version  7 / D Überarbeitet am: 18.11.2022 

102000012886 Druckdatum: 29.11.2022 

 
 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Corr. 1C; H314: SCL >= 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Irrit. 2; H315: SCL 0,06 - < 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Eye Dam. 1; H318: SCL >= 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Eye Irrit. 2; H319: SCL 0,06 - < 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Sens. 1A; H317: SCL >= 0,0015 % 

    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  
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Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 

unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Bisher sind keine Symptome bekannt. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassernebel, Kohlendioxid (CO2), Alkoholbeständiger Schaum, Sand 
 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Chlorwasserstoff (HCl), 
Cyanwasserstoff (Blausäure), Fluorwasserstoff, Kohlenmonoxid (CO), 
Kohlendioxid (CO2), Stickoxide (NOx) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und 
Chemieschutzanzug tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  
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6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Produkt aufnehmen und in 
einen korrekt etikettierten und dicht verschlossenen Behälter füllen.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem 
trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. Vor Frost schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 12 Nicht brennbare Flüssigkeiten  
 

Geeignete Werkstoffe HDPE (Polyethylen hoher Dichte) 
Coex HDPE/EVOH/HDPE 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Fluopyram 
 

658066-35-4 0,34 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
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Trifloxystrobin 
 

141517-21-7 2,7 mg/m3 
(SK-SEN) 

 
 

OES BCS* 
 

Mischung aus 5-Chlor-2-
methyl-4-isothiazolin-3-on 
und 2-Methyl-4-isothiazol-3-
on 
 
(einatembarer Anteil.)  

55965-84-9 0,2 mg/m3 
(MAK) 

2013 
 

DFG MAK 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
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Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 
 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Suspension 
 

Farbe weiß bis beige  
 

Geruch charakteristisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 100 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

380 °C  

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 5,0 - 8,0 (100 %) (23 °C)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit suspendierbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Fluopyram: log Pow: 3,3 

 

 Trifloxystrobin: log Pow: 4,5 (25 °C)  
 

Oberflächenspannung 38 mN/m (25 °C)  
Wurde unverdünnt bestimmt. 

 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,17 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
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9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte) = 2.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte) > 1,7 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Bestimmt in Form von flüssigem Aerosol. 
Höchste erreichbare Konzentration. 
Keine Todesfälle 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte) > 2.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Keine Augenreizung (Kaninchen) 
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Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Fluopyram: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Trifloxystrobin: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Fluopyram verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Trifloxystrobin verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Fluopyram war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Trifloxystrobin war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Fluopyram verursachte bei hohen Dosierungen bei Ratten ein häufigeres Auftreten von Tumoren in den 
folgenden Organen: Leber.  
Fluopyram verursachte bei hohen Dosierungen bei Mäusen ein häufigeres Auftreten von Tumoren in 
den folgenden Organen: Schilddrüse.  
Die bei Fluopyram beobachteten Tumore wurden durch einen nicht-genotoxischen Mechanismus, der 
bei niedrigen Dosen nicht relevant ist verursacht. Der Mechanismus, der zu dieser Tumorbildung führt, 
ist nicht auf den Menschen übertragbar.  
Trifloxystrobin war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Fluopyram verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren. Die bei Fluopyram beobachtete Reproduktionstoxizität 
steht im Zusammenhang mit der parentalen Toxizität.   
Trifloxystrobin verursachte bei den Nachkommen eine verminderte Körpergewichtsentwicklung während 
der Laktation in Dosen, die auch bei erwachsenen Ratten eine systemische Toxizität erzeugten.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Fluopyram verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Fluopyram beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
Trifloxystrobin verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Trifloxystrobin beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  0,091 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  0,086 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 LC50 (Mysidopsis bahia (Mysidgarnele))  0,00862 mg/l  

Expositionszeit: 96 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Trifloxystrobin. 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  0,292 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

 

 EC10 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge))  0,0025 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Trifloxystrobin. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Fluopyram:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Trifloxystrobin:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Fluopyram: Koc: 279 
 Trifloxystrobin: Koc: 2377 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Fluopyram: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 18 
Keine Bioakkumulation. 

 Trifloxystrobin: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 431 
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Fluopyram: Mäßig mobil in Böden 
 Trifloxystrobin: Schwach mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Fluopyram: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Trifloxystrobin: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
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Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (TRIFLOXYSTROBIN LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (TRIFLOXYSTROBIN SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
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14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (TRIFLOXYSTROBIN SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: II (Mäßig gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 007214-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 3 stark wassergefährdend 
 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H301 Giftig bei Verschlucken. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
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H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H330 Lebensgefahr bei Einatmen. 
H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname MAISTER POWER 
 

UFI Q5W0-6058-300A-TV6J 
 

Produktnummer (UVP) 85784676 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Schwere Augenschädigung: Kategorie 1 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition: Kategorie 3 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
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Karzinogenität: Kategorie 2 
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

• Foramsulfuron, Natriumsalz 

• Iodosulfuron-methyl-Natrium 

• Thiencarbazon-methyl 

• Cyprosulfamid 

• Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten 
 
 

    

 

 

Signalwort: Gefahr 
 

Gefahrenhinweise 
 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH208 Enthält Fettalkoholethoxylat-alkylether. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P305 + P351 
+ P338 

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Foramsulfuron-Natrium: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) 
angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. 
Thiencarbazon-methyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. 
Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Iodosulfuron-methyl-
Natrium: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Cyprosulfamid: Stoff wird nicht 
als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
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sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten: Stoff wird nicht als 
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Öl basierende Dispersion (OD) 
Foramsulfuron 31,5 g/l, Iodosulfuron-methyl 1,0 g/l, Thiencarbazon-methyl 10 g/l, Cyprosulfamid 15 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Foramsulfuron, 
Natriumsalz 

173159-72-3  Carc. 2, H351 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

3,21 

Thiencarbazon-methyl 317815-83-1  Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

1,02 

Iodosulfuron-methyl-
Natrium 

144550-36-7  Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

0,10 

Cyprosulfamid 221667-31-8 
485-320-2 
01-0000020276-73-0000 

Nicht eingestuft  1,53 

Docusatnatrium 577-11-7 
209-406-4 
01-2119491296-29-xxxx 

Eye Dam. 1, H318 
Skin Irrit. 2, H315 

> 10 – < 20 

Alkohole, C11-14-Iso-, 
C13-reich, ethoxyliert (6 
EO), methyliert 

1492044-51-5  Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1B, H317 
Aquatic Chronic 2, H411 

> 10 – < 20 

Kohlenwasserstoffe, C9, 
Aromaten 

918-668-5 
01-2119455851-35-XXXX 

Flam. Liq. 3, H226 
Asp. Tox. 1, H304 
STOT SE 3, H335 
STOT SE 3, H336 
Carc. 1B, H350 
Aquatic Chronic 2, H411 

< 10 
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Weitere Information 
 

Foramsulfuron, 
Natriumsalz 

173159-72-3 M-Faktor: 1.000 (acute), 100 (chronic) 

Thiencarbazon-methyl 317815-83-1 M-Faktor: 1.000 (acute), 1.000 (chronic) 

Iodosulfuron-methyl-
Natrium 

144550-36-7 M-Faktor: 1.000 (acute) 

    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Sofort einen 
Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

 

Verschlucken Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen. Bei 
Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge. In 
stabiler Seitenlage lagern, um die Aspiration des verschluckten 
Produktes zu verhindern.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Die Symptome und Gefahren beziehen sich auf das Lösungsmittel. 
  

Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Somnolenz 
  

Beim Verschlucken kann es zu Magenreizungen, Übelkeit, Erbrechen 
und Durchfall kommen. 

  
Aspiration kann zu Lungenödem und Pneumonie führen. 

  
Einatmen kann folgende Symptome hervorrufen: 

  
Husten, Atemnot, Cyanose, Fieber 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Risiken Enthält Kohlenwasserstofflösungsmittel. Kann eine Pneumonie durch 
Verschlucken hervorrufen.  
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Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Cyanwasserstoff (Blausäure), 
Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2), Stickoxide (NOx), 
Schwefeloxide 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete 
und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 
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ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Nach der Arbeit sofort Hände waschen, 
gegebenenfalls duschen. Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und 
vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht reinigungsfähige 
Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.; eine freiwillige 
Selbstverpflichtung): Es wird empfohlen, Pflanzenschutzmittel (Biologics ausgenommen) entsprechend 
den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut 
gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Bulkware und 
konfektionierte Ware in geschlossenen Lagerhallen oder unter Dach 
geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost lagern.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 10 Brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht Lagerklasse 3  
 

Geeignete Werkstoffe Coex HDPE/EVOH/HDPE - Stahlmantel 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Foramsulfuron, Natriumsalz  173159-72-3 10 mg/m3 
(TWA) 

  OES BCS*  

Thiencarbazon-methyl  317815-83-1 10 mg/m3 
(TWA) 

  OES BCS*  

Iodosulfuron-methyl-Natrium  144550-36-7 1 mg/m3 
(TWA) 

  OES BCS*  

Cyprosulfamid  221667-31-8 10 mg/m3 
(TWA) 

  OES BCS*  

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
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Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Bei sachgerechter Anwendung ist eine persönliche 
Schutzausrüstung nicht erforderlich. Bei unkontrollierter Freisetzung 
größerer Mengen, ist jedoch folgendes zu beachten. 
Atemschutzgerät mit Filter gegen organische Dämpfe und Gase 
(Schutzfaktor 10) gemäß Europäischer Norm EN140 Filtertyp A oder 
gleichwertigen Schutz tragen. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann.  
Material Nitrilkautschuk  
Durchlässigkeitsrate > 480 min  
Handschuhdicke > 0,4 mm  
Schutzindex Klasse 6  
Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 

 

Augenschutz Korbbrille (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder gleichartig) 
und Gesichtsmaske (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 3 oder 
gleichartig) tragen. 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Suspension 
 

Farbe weiß bis beige  
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Geruch aromatisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt 80 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

Keine Daten verfügbar 

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 6,4 - 7,5 (10 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
Standzeit: 1 Minute  
5,5 - 7,5 (1 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
Standzeit: 10 Minuten 

 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 
 

Viskosität, kinematisch 0,222 mm²/s (20 °C) Scherkraft  20/sec 
  

0,147 mm²/s (20 °C) Scherkraft 100/sec 
  

0,247 mm²/s (40 °C) Scherkraft  20/sec 
  

0,103 mm²/s (40 °C) Scherkraft 100/sec 
 

Wasserlöslichkeit Keine Daten verfügbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Foramsulfuron-Natrium: log Pow: 1,0 (40 °C) (pH-Wert 2) 

  
Thiencarbazon-methyl: log Pow: -0,13 

  
Iodosulfuron-methyl-Natrium: log Pow: -0,7 

  
Cyprosulfamid: log Pow: -0,8 

  
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten:  
Nicht anwendbar 

 

Oberflächenspannung 25 mN/m (25 °C)  
Wurde unverdünnt bestimmt. 

  
37 mN/m (20 °C)  
Wurde in 0,1%-iger Lösung in destilliertem Wasser (1 g/l) bestimmt. 

 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 0,98 g/cm³  (20 °C) 
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Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 5.000 mg/kg 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte)  > 3,257 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Produkt wurde in Form eines lungengängigen Aerosols geprüft. 
Höchste erreichbare Konzentration. 
Bei bestimmungsgemäßer und vorausgesehener Verwendung wird kein 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

MAISTER POWER 10/16 
Version  4 / D Überarbeitet am: 30.11.2023 

102000035924 Druckdatum: 22.01.2024 

 
 

 

atembares Aerosol gebildet. 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Geringe Reizwirkung - nicht kennzeichnungspflichtig. (Kaninchen) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Gefahr ernster Augenschäden. (Kaninchen) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Nicht sensibilisierend. (Meerschweinchen) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Foramsulfuron: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Thiencarbazon-methyl: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Iodosulfuron-methyl-Natrium: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 
erfüllt. 
Cyprosulfamid: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten: Kann die Atemwege reizen., Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten: 
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Foramsulfuron verursachte keine signifikante Zielorgantoxizität oder spezifischen schädlichen 
Wirkungen in subchronischen Toxizitätsstudien.  
Thiencarbazon-methyl verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Iodosulfuron-methyl-Natrium verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Cyprosulfamid verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 
erfüllt.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Auf Basis einer Vielzahl von in vitro und in vivo Mutagenitätsstudien ist Foramsulfuron nicht mutagen 
oder genotoxisch.  
Thiencarbazon-methyl war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Iodosulfuron-methyl-Natrium war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-
vivo-Mutagenitätsstudien.  
Cyprosulfamid war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten wird nicht als erbgutverändernd betrachtet.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Foramsulfuron: Kann vermutlich Krebs erzeugen.  
Thiencarbazon-methyl war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten. 
Thiencarbazon-methyl verursachte bei hohen Dosierungen bei Mäusen ein häufigeres Auftreten von 
Tumoren in den folgenden Organen: Harnblase. Die bei Thiencarbazon-methyl beobachteten Tumore 
wurden durch eine chronische Reizung in Folge von Blasensteinen verursacht.  
Iodosulfuron-methyl-Natrium war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten 
und Mäusen.  
Cyprosulfamid verursachte bei hohen Dosierungen ein häufigeres Auftreten von Tumoren in den 
folgenden Organen: Harnblase, Niere. Die bei Cyprosulfamid beobachteten Tumore wurden durch eine 
chronische Reizung in Folge von Blasensteinen verursacht. Der Mechanismus, welcher Tumore in 
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Nagetieren auslöst, ist nicht relevant bei den niedrigen Expositionswerten bei normaler Anwendung.  
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 
erfüllt.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Foramsulfuron verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
Thiencarbazon-methyl verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an 
der Ratte.   
Iodosulfuron-methyl-Natrium verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie 
an der Ratte.   
Cyprosulfamid verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 
erfüllt.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Foramsulfuron verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
Thiencarbazon-methyl verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
Iodosulfuron-methyl-Natrium verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
Cyprosulfamid verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten: Keine Informationen verfügbar.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  13,2 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  6,87 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt.  

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

IC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  > 100 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

  
IC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  0,024 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 7 d 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 
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12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Foramsulfuron:  
Nicht leicht biologisch abbaubar  
Thiencarbazon-methyl:  
Nicht leicht biologisch abbaubar  
Iodosulfuron-methyl-Natrium:  
Nicht leicht biologisch abbaubar  
Cyprosulfamid:  
Nicht leicht biologisch abbaubar  
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten:  
Leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Foramsulfuron: Koc: 38 - 151  
Thiencarbazon-methyl: Koc: 100  
Iodosulfuron-methyl-Natrium: Koc: 45  
Cyprosulfamid: Koc: 8 - 75 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Foramsulfuron:  
Keine Bioakkumulation.  
Thiencarbazon-methyl:  
Keine Bioakkumulation.  
Iodosulfuron-methyl-Natrium:  
Keine Bioakkumulation.  
Cyprosulfamid:  
Keine Bioakkumulation.  
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten:  
Keine Daten verfügbar 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Foramsulfuron: Mobil in Böden  
Thiencarbazon-methyl: Mäßig mobil in Böden  
Iodosulfuron-methyl-Natrium: Mobil in Böden  
Cyprosulfamid: Mobil in Böden  
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten: Schwach mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Foramsulfuron-Natrium: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar 
und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.   
Thiencarbazon-methyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar 
und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.   
Iodosulfuron-methyl-Natrium: Stoff wird nicht als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.   
Cyprosulfamid: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.   
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten: Stoff wird nicht als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
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Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 
Verunreinigte 
Verpackungen 

Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (THIENCARBAZON-METHYL LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (THIENCARBAZONE-METHYL SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
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14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (THIENCARBAZONE-METHYL SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Beförderung in nicht abgefülltem Zustand gemäß den IMO-Instrumenten 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 007424-00 
 

 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 2 deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 017 "Lösemittel" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
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H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
H350 Kann Krebs erzeugen. 
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
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Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung. Folgende 
Abschnitte wurden überarbeitet: Kapitel 1: Bezeichnung des 
chemischen Produktes und des Unternehmens.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 

 
 



KOMBINATIONSVERPACKUNG  

 

MAISTER POWER ASPECT 

  
Version  1 / D Überarbeitet am: 10.11.2022 

102000060180 Druckdatum: 10.11.2022 

 
 Bezeichnung des Produkts und des Unternehmens 

 

 

Handelsname MAISTER POWER ASPECT 

 

Produktnummer (UVP) 89230284 

 

Verwendung Herbizid 

 

Lieferant Bayer AG 

Kaiser-Wilhelm-Allee 1 

51373 Leverkusen 

Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 

 

Auskunftsgebender 

Bereich 

Chemical Regulatory Affairs 

+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 

E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale) 
 

 

 

Kombinationsverpackung 

 

Diese Kombinationsverpackung besteht aus folgenden Produkten: 

 

 UVP  Spezifikation SDB 

FSS+IMS+TCM+CSA OD 31,5+1+10+15B G  U-
EU 

85784676 102000035924 Link  

FFA+TBA SC 200+333 G                U-EU 6029530 102000014364 Link  

 

Im Anhang übersenden wir die Sicherheitsdatenblätter der einzelnen Produkte. Bitte lesen Sie diese 

sorgfältig durch. 

Sollten Sie bereits zu einem früheren Zeitpunkt eines der Produkte als einzelnes Produkt erworben haben, 

so wurde das zugehörige Sicherheitsdatenblatt bereits an Sie versandt und wird dann nicht noch einmal 

verschickt. Die Aktualisierungen der Sicherheitsdatenblätter der Einzelprodukte erhalten Sie automatisch 

mit einem Nachversand. 

 

Diese Information wurde in gutem Glauben, aber ohne vertragliche oder gesetzliche Gewährleistung zur 

Verfügung gestellt. Der Käufer übernimmt alle Verantwortung für Sicherheit und für den von den 

Anweisungen auf dem Etikett abweichenden Gebrauch. 

https://by-dcgfp.de.bayer.cnb:44305/sap/opu/odata/BAY0/IE_EHS_PSSW_DOO_BCS_SRV/DocContentSet(Dmskey='SBRWWI-00000000000017139724%2000000',Matnr='85784676',Subid='102000035924',Sbgvid='SDS_EU_DE1',Laiso='D')/DocContentData/$value
https://by-dcgfp.de.bayer.cnb:44305/sap/opu/odata/BAY0/IE_EHS_PSSW_DOO_BCS_SRV/DocContentSet(Dmskey='SBRWWI-00000000000017244039%2000000',Matnr='06029530',Subid='102000014364',Sbgvid='SDS_EU_DE1',Laiso='D')/DocContentData/$value
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 

1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname MAISTER POWER 
 

UFI Q5W0-6058-300A-TV6J 
 

Produktnummer (UVP) 85784676 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Schwere Augenschädigung: Kategorie 1 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition: Kategorie 3 
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H335 Kann die Atemwege reizen. 
 

Karzinogenität: Kategorie 2 
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Foramsulfuron, Natriumsalz 

 Iodosulfuron-methyl-Natrium 

 Thiencarbazon-methyl 

 Cyprosulfamid 

 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten 
 
 

    

 

 

Signalwort: Gefahr 
 

Gefahrenhinweise 
 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH208 Enthält Fettalkoholethoxylat-alkylether. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P305 + P351 
+ P338 

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Foramsulfuron-Natrium: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) 
angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. 
Thiencarbazon-methyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. 
Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Iodosulfuron-methyl-
Natrium: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Cyprosulfamid: Stoff wird nicht 
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als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten: Stoff wird nicht als 
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Öl basierende Dispersion (OD) 
Foramsulfuron 31,5 g/l, Iodosulfuron-methyl 1,0 g/l, Thiencarbazon-methyl 10 g/l, Cyprosulfamid 15 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Foramsulfuron, 
Natriumsalz 

173159-72-3 
 

Carc. 2, H351 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

3,21 

Thiencarbazon-methyl 317815-83-1 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

1,02 

Iodosulfuron-methyl-
Natrium 

144550-36-7 
 

Aquatic Chronic 1, H410 
Aquatic Acute 1, H400 

0,10 

Cyprosulfamid 221667-31-8 
485-320-2 
01-0000020276-73-0000 

Nicht eingestuft  1,53 

Docusatnatrium 577-11-7 
209-406-4 
01-2119491296-29-xxxx 

Eye Dam. 1, H318 
Skin Irrit. 2, H315 

> 10 – < 20 

Alkohole, C11-14-Iso-, 
C13-reich, ethoxyliert (6 
EO), methyliert 

1492044-51-5 
 

Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1B, H317 
Aquatic Chronic 2, H411 

> 10 – < 20 

Kohlenwasserstoffe, C9, 
Aromaten 

918-668-5 
01-2119455851-35-xxxx 

Flam. Liq. 3, H226 
Asp. Tox. 1, H304 
STOT SE 3, H335 
STOT SE 3, H336 

< 10 
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Aquatic Chronic 2, H411 
 

Weitere Information 
 

Foramsulfuron, 
Natriumsalz 

173159-72-3 M-Faktor: 1.000 (acute), 100 (chronic) 

Thiencarbazon-methyl 317815-83-1 M-Faktor: 1.000 (acute), 1.000 (chronic) 

Iodosulfuron-methyl-
Natrium 

144550-36-7 M-Faktor: 1.000 (acute) 

    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Sofort einen 
Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

 

Verschlucken Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen. Bei 
Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge. In 
stabiler Seitenlage lagern, um die Aspiration des verschluckten 
Produktes zu verhindern.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Die Symptome und Gefahren beziehen sich auf das Lösungsmittel. 
 

 Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Somnolenz 
 

 Beim Verschlucken kann es zu Magenreizungen, Übelkeit, Erbrechen 
und Durchfall kommen. 

 

 Aspiration kann zu Lungenödem und Pneumonie führen. 
 

 Einatmen kann folgende Symptome hervorrufen: 
 

 Husten, Atemnot, Cyanose, Fieber 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
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Risiken Enthält Kohlenwasserstofflösungsmittel. Kann eine Pneumonie durch 

Verschlucken hervorrufen.  
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Cyanwasserstoff (Blausäure), 
Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2), Stickoxide (NOx), 
Schwefeloxide 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete 
und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 
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ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Nach der Arbeit sofort Hände waschen, 
gegebenenfalls duschen. Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und 
vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht reinigungsfähige 
Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut 
gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Bulkware und 
konfektionierte Ware in geschlossenen Lagerhallen oder unter Dach 
geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost lagern.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 10 Brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht Lagerklasse 3  
 

Geeignete Werkstoffe Coex HDPE/EVOH/HDPE - Stahlmantel 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Foramsulfuron, Natriumsalz 
 

173159-72-3 10 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Thiencarbazon-methyl 
 

317815-83-1 10 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Iodosulfuron-methyl-Natrium 
 

144550-36-7 1 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Cyprosulfamid 
 

221667-31-8 10 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
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Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Bei sachgerechter Anwendung ist eine persönliche 
Schutzausrüstung nicht erforderlich. Bei unkontrollierter Freisetzung 
größerer Mengen, ist jedoch folgendes zu beachten. 
Atemschutzgerät mit Filter gegen organische Dämpfe und Gase 
(Schutzfaktor 10) gemäß Europäischer Norm EN140 Filtertyp A oder 
gleichwertigen Schutz tragen. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder gleichartig) 
und Gesichtsmaske (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 3 oder 
gleichartig) tragen. 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
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Form Suspension 
 

Farbe weiß bis beige  
 

Geruch aromatisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt 80 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

Keine Daten verfügbar 

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 6,4 - 7,5 (10 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
Standzeit: 1 Minute 

 5,5 - 7,5 (1 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
Standzeit: 10 Minuten 

 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 
 

Viskosität, kinematisch 0,222 mm²/s (20 °C) Scherkraft  20/sec 
 

 0,147 mm²/s (20 °C) Scherkraft 100/sec 
 

 0,247 mm²/s (40 °C) Scherkraft  20/sec 
 

 0,103 mm²/s (40 °C) Scherkraft 100/sec 
 

Wasserlöslichkeit Keine Daten verfügbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Foramsulfuron-Natrium: log Pow: 1,0 (40 °C) (pH-Wert 2) 

 

 Thiencarbazon-methyl: log Pow: -0,13 
 

 Iodosulfuron-methyl-Natrium: log Pow: -0,7 
 

 Cyprosulfamid: log Pow: -0,8 
 

 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten:  
Nicht anwendbar 

 

Oberflächenspannung 25 mN/m (25 °C)  
Wurde unverdünnt bestimmt. 

 

 37 mN/m (20 °C)  
Wurde in 0,1%-iger Lösung in destilliertem Wasser (1 g/l) bestimmt. 
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Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 0,98 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 5.000 mg/kg 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte)  > 3,257 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
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Produkt wurde in Form eines lungengängigen Aerosols geprüft. 
Höchste erreichbare Konzentration. 
Bei bestimmungsgemäßer und vorausgesehener Verwendung wird kein 
atembares Aerosol gebildet. 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Geringe Reizwirkung - nicht kennzeichnungspflichtig. (Kaninchen) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Gefahr ernster Augenschäden. (Kaninchen) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Nicht sensibilisierend. (Meerschweinchen) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Foramsulfuron: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Thiencarbazon-methyl: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Iodosulfuron-methyl-Natrium: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 
erfüllt. 
Cyprosulfamid: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten: Kann die Atemwege reizen., Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten: 
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Foramsulfuron verursachte keine signifikante Zielorgantoxizität oder spezifischen schädlichen 
Wirkungen in subchronischen Toxizitätsstudien.  
Thiencarbazon-methyl verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Iodosulfuron-methyl-Natrium verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Cyprosulfamid verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 
erfüllt.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Auf Basis einer Vielzahl von in vitro und in vivo Mutagenitätsstudien ist Foramsulfuron nicht mutagen 
oder genotoxisch.  
Thiencarbazon-methyl war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Iodosulfuron-methyl-Natrium war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-
vivo-Mutagenitätsstudien.  
Cyprosulfamid war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten wird nicht als erbgutverändernd betrachtet.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Foramsulfuron: Kann vermutlich Krebs erzeugen.  
Thiencarbazon-methyl war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten. 
Thiencarbazon-methyl verursachte bei hohen Dosierungen bei Mäusen ein häufigeres Auftreten von 
Tumoren in den folgenden Organen: Harnblase. Die bei Thiencarbazon-methyl beobachteten Tumore 
wurden durch eine chronische Reizung in Folge von Blasensteinen verursacht.  
Iodosulfuron-methyl-Natrium war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten 
und Mäusen.  
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Cyprosulfamid verursachte bei hohen Dosierungen ein häufigeres Auftreten von Tumoren in den 
folgenden Organen: Harnblase, Niere. Die bei Cyprosulfamid beobachteten Tumore wurden durch eine 
chronische Reizung in Folge von Blasensteinen verursacht. Der Mechanismus, welcher Tumore in 
Nagetieren auslöst, ist nicht relevant bei den niedrigen Expositionswerten bei normaler Anwendung.  
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 
erfüllt.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Foramsulfuron verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
Thiencarbazon-methyl verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an 
der Ratte.   
Iodosulfuron-methyl-Natrium verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie 
an der Ratte.   
Cyprosulfamid verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 
erfüllt.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Foramsulfuron verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
Thiencarbazon-methyl verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
Iodosulfuron-methyl-Natrium verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
Cyprosulfamid verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten: Keine Informationen verfügbar.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  13,2 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  6,87 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

IC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  > 100 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 
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 IC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  0,024 mg/l  

Wachstumsrate; Expositionszeit: 7 d 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Foramsulfuron:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Thiencarbazon-methyl:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Iodosulfuron-methyl-Natrium:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Cyprosulfamid:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten:  
Leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Foramsulfuron: Koc: 38 - 151 
 Thiencarbazon-methyl: Koc: 100 
 Iodosulfuron-methyl-Natrium: Koc: 45 
 Cyprosulfamid: Koc: 8 - 75 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Foramsulfuron:  
Keine Bioakkumulation. 

 Thiencarbazon-methyl:  
Keine Bioakkumulation. 

 Iodosulfuron-methyl-Natrium:  
Keine Bioakkumulation. 

 Cyprosulfamid:  
Keine Bioakkumulation. 

 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten:  
Keine Daten verfügbar 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Foramsulfuron: Mobil in Böden 
 Thiencarbazon-methyl: Mäßig mobil in Böden 
 Iodosulfuron-methyl-Natrium: Mobil in Böden 
 Cyprosulfamid: Mobil in Böden 
 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten: Schwach mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Foramsulfuron-Natrium: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar 
und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Thiencarbazon-methyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar 
und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Iodosulfuron-methyl-Natrium: Stoff wird nicht als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Cyprosulfamid: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten: Stoff wird nicht als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
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persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (THIENCARBAZON-METHYL LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
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14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (THIENCARBAZONE-METHYL SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (THIENCARBAZONE-METHYL SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 007424-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 2 deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 017 "Lösemittel" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
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ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
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WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 2: Mögliche 
Gefahren. Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen. 
Abschnitt 11: Toxikologische Angaben. Abschnitt 13. Hinweise zur 
Entsorgung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 

1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname ASPECT 
 

UFI CUH0-D01U-P000-GT91 
 

Produktnummer (UVP) 06029530 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Akute Toxizität: Kategorie 4 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition: Kategorie 2 
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H373 Kann die Organe (Nervensystem) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition 

durch Verschlucken. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß deutscher nationaler Gesetzgebung: 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Flufenacet 

 Terbuthylazin 
 

   

  

 

Signalwort:  Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H373 Kann die Organe (Nervensystem) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition 

durch Verschlucken. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH208 Enthält Flufenacet, Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-

isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P260 Staub /Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol nicht einatmen. 
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Flufenacet: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Terbuthylazin: Stoff wird nicht 
als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
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der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Suspensionskonzentrat (SC) 
Flufenacet 200 g/l, Terbuthylazine 333 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Flufenacet 142459-58-3 
 

Aquatic Chronic 1, H410 
Acute Tox. 4, H302 
STOT RE 2, H373 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 

17,1 

Terbuthylazin 5915-41-3 
227-637-9 
 

Acute Tox. 4, H302 
STOT RE 2, H373 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

28,5 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on 
(3:1) 

55965-84-9 
 

Acute Tox. 3, H301 
Acute Tox. 2, H310 
Acute Tox. 2, H330 
Skin Corr. 1C, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

> 0.00015 – 
< 0.0015 

Glycerin 56-81-5 
200-289-5 
01-2119471987-18-XXXX 

Nicht eingestuft  > 1,00 

 

Weitere Information 
 

Flufenacet 142459-58-3 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 

Terbuthylazin 5915-41-3 M-Faktor: 10 (acute), 10 (chronic) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Corr. 1C; H314: SCL >= 0,6 % 
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Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Irrit. 2; H315: SCL 0,06 - < 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Eye Dam. 1; H318: SCL >= 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Eye Irrit. 2; H319: SCL 0,06 - < 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Sens. 1A; H317: SCL >= 0,0015 % 

    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Sofort mit Polyethylenglykol 400, anschließend mit viel Wasser 
abwaschen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken Erbrechen nur auslösen, wenn: 1. Patient bei vollem Bewusstsein ist, 
2. ärztliche Hilfe nicht kurzfristig erreichbar ist, 3. eine größere Menge 
aufgenommen wurde und 4. die Zeit nach Aufnahme weniger als eine 
Stunde ist. (Erbrochenes darf nicht in die Luftröhre gelangen.) Mund 
ausspülen. Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für 
Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
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Symptome Bei der Einnahme größerer Mengen können folgende Symptome 

auftreten: 
 

 Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Benommenheit, Müdigkeit, 
Atemprobleme, Herzrasen 

 

 Die Aufnahme dieses Produktes in den Körper kann zu 
Methämoglobinbildung führen, das in ausreichender Konzentration 
Cyanose verursacht. 

 

 Die Symptome und Gefahren wurden nach der Aufnahme signifikanter 
Mengen der/des Wirkstoffe(s) beobachtet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Risiken Gefahr der Methämoglobinbildung.  
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Im Falle 
einer Methämoglobinämie sollten Sauerstoff und spezifische Antidote 
(Methylenblau/ Toluidinblau) gegeben werden.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Cyanwasserstoff (Blausäure), 
Fluorwasserstoff, Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx), 
Schwefeloxide 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

ASPECT 6/15 
Version  8 / D Überarbeitet am: 20.09.2022 

102000014364 Druckdatum: 22.09.2022 

 
 
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). Zur 
Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben. 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut 
gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. Vor Frost schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 12 Nicht brennbare Flüssigkeiten  
 

Geeignete Werkstoffe HDPE (1000L IBC) 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Flufenacet 
 

142459-58-3 0,3 mg/m3 
(SK-SEN) 

 
 

OES BCS* 
 

Reaktionsmasse aus 5- 55965-84-9 0,2 mg/m3 2013 DFG MAK 
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Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on 
(3:1) 
 
(einatembarer Anteil.)  

(MAK)   

Glycerin 
 
(einatembarer Anteil.)  

56-81-5 200 mg/m3 
(AGW) 

11 2016 
 

TRGS 900 
 

Glycerin 
 
(einatembarer Anteil.)  

56-81-5 200 mg/m3 
(MAK) 

2015 
 

DFG MAK 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
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reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Suspension 
 

Farbe weiß bis beige  
 

Geruch schwach, charakteristisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 102 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

Keine Daten verfügbar 

 

Zündtemperatur 470 °C  
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 4,0 - 7,5 (100 %) (23 °C)  
 

Viskosität, dynamisch 400 - 600 mPa.s (20 °C) 
Geschwindigkeitsgefälle 20 /s 

 200 - 350 mPa.s (20 °C) 
Geschwindigkeitsgefälle 100 /s 

 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit dispergierbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Flufenacet: log Pow: 3,2 

 

 Terbuthylazin: log Pow: 3,4 (25 °C)  
 

Oberflächenspannung 33,8 mN/m (25 °C)  
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,17 g/cm³  (20 °C) 
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Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  500 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte) > 1,936 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Höchste erreichbare Konzentration. 
Produkt wurde in Form eines lungengängigen Aerosols geprüft. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte) > 4.000 mg/kg 
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Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Keine Augenreizung (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Flufenacet: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Terbuthylazin: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Flufenacet verursachte neurologische Effekte und/oder neuropathologische Änderungen im Tierversuch.  
Terbuthylazin : Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Flufenacet war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Terbuthylazin war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Flufenacet war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
Terbuthylazin wird nicht als krebserzeugend betrachtet.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Flufenacet verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
Terbuthylazin verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Flufenacet verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Flufenacet beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
Terbuthylazin verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Terbuthylazin beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Lepomis macrochirus (Blaukiemensonnenbarsch))  2,13 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Flufenacet. 

 

 LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  2,2 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Terbutylazin. 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  30,9 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Flufenacet. 
 

 
 EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  21 mg/l  

Expositionszeit: 48 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Terbutylazin. 
 

 
 EC50 (Mysidopsis bahia (Mysidgarnele))  0,092 mg/l  

Expositionszeit: 96 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Terbutylazin. 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  0,0431 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 96 h 

 

 EC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  0,0935 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 7 d 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Flufenacet:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Terbuthylazin:  
Nicht leicht biologisch abbaubar. 

 

Koc Flufenacet: Koc: 202 
 Terbuthylazin: Koc: 151 - 333 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Flufenacet: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 71 
Keine Bioakkumulation. 

 Terbuthylazin: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 34 
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Flufenacet: Mäßig mobil in Böden 
 Terbuthylazin: Mäßig mobil in Böden 
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12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Flufenacet: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Terbuthylazin: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (FLUFENACET, TERBUTHYLAZIN LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
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IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (FLUFENACET, TERBUTHYLAZINE SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (FLUFENACET, TERBUTHYLAZINE SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: II (Mäßig gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 007149-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 3 stark wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
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ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
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Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 

und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 

1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname MANIPULATOR 
 

UFI AR41-Q0W6-100V-0WG7 
 

Produktnummer (UVP) 86298511 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Wachstumregler 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale) 
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Korrosiv auf Metalle: Kategorie 1 
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
 

Akute Toxizität: Kategorie 4 
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H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 3 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Chlormequatchlorid 
 
 

  

   

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P264 Nach Gebrauch Haut gründlich waschen. 
P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. 
P301 + P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 
P330 Mund ausspülen. 
P390 Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
 

Dieses Gemisch enthält keinen Stoff, der als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) betrachtet 
wird. Dieses Gemisch enthält keinen Stoff, der als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) 
betrachtet wird.  
 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Wasserlösliches Konzentrat (SL) 
54,3 % - 57,2 % Chlormequat chloride  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
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Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Chlormequatchlorid 999-81-5 
213-666-4 
 

Acute Tox. 4, H302 
Acute Tox. 4, H312 

>= 50 – <= 
60 

Alcohols, C6-12, 
ethoxylated 

68439-45-2 
 

Acute Tox. 4, H302 
Eye Dam. 1, H318 

>= 4 – <= 7 

 

Weitere Information 
 
 

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Bei auftretenden und anhaltenden 
Beschwerden Arzt konsultieren.  

 

Einatmung Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen. An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig 
lagern. Sauerstoff oder, falls erforderlich, künstliche Beatmung.  

 

Hautkontakt Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Beschmutzte Kleidung 
und Schuhe sofort ausziehen. Sofort einen Arzt oder ein 
Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Sofort einen 
Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Schwitzen, Schwindel, Kopfschmerzen 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Sauerstoff 
oder, falls erforderlich, künstliche Beatmung. Ein spezifisches Antidot 
ist nicht bekannt.  
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ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassernebel, Kohlendioxid (CO2), Schaum, Sand 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Chlorwasserstoff (HCl), 
Cyanwasserstoff (Blausäure), Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete 
und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
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reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem 
trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten. Nicht 
zusammen mit Oxidationsmitteln lagern. Nicht zusammen mit Säuren 
lagern.  

 

Lagerklasse (LGK) 10 Brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht Lagerklasse 3  
 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Keine nationalen Grenzwerte bekannt. 
 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Bei offenem Umgang und möglichem Produktkontakt: 
Bei sachgerechter Anwendung ist eine persönliche 
Schutzausrüstung nicht erforderlich. Bei unkontrollierter Freisetzung 
größerer Mengen, ist jedoch folgendes zu beachten. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
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Toilette. 
 Material Neopren 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder gleichartig) 
und Gesichtsmaske (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 3 oder 
gleichartig) tragen. 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Flüssigkeit 
 

Farbe gold  
 

Geruch Keine Daten verfügbar 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

pH-Wert 4 - 5,7 (100 %) (23 °C)  
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 100 °C  
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

Keine Daten verfügbar 

 
 

Zündtemperatur > 350 °C  
 

Minimale Zündenergie Keine Daten verfügbar 
 

Keine Daten verfügbar 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Dampfdruck < 0,00001 hPa  
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Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Dichte 1,13 g/cm³  (20 °C) 
 
 

Wasserlöslichkeit > 886 g/l  
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Keine Daten verfügbar 

 
 

Viskosität, dynamisch 42,6 mPa.s (20 °C) 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Oxidierende Eigenschaften Keine Daten verfügbar 
 

Explosivität Nicht explosiv  
 

9.2 Sonstige Angaben Das Produkt ist nicht brennbar. 
Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Korrosiv auf Metalle  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Metalle, Oxidationsmittel, Starke Säuren, Wasser, Nur im 
Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  300 - 2.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte)  > 5,32 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
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Testatmosphäre: Staub/Nebel 
 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Keine Augenreizung (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Nicht sensibilisierend.  

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Chlormequatchlorid: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Chlormequatchlorid verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Der Wirkstoff zeigte keine erbgutverändernde Wirkung im Tierversuch.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Chlormequatchlorid war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Chlormequatchlorid war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und 
Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Chlormequatchlorid verursachte Reproduktionstoxizität in Generationenstudien an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Chlormequatchlorid verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) > 100 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia (Wasserfloh))  31,7 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Chlorella pyrenoidosa (Süsswasseralge))  > 100 mg/l  
Expositionszeit: 72 h 

 

 EC10 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  0,113 mg/l  
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12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit 50 %  
Expositionszeit: 26 - 34 d 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Mäßig mobil in Böden 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff. 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Dieses Gemisch enthält keinen Stoff, der als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) betrachtet 
wird. Dieses Gemisch enthält keinen Stoff, der als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) 
betrachtet wird.  

12.6 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 1760  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

AETZENDER FLUESSIGER STOFF, N.A.G. 

 (CHLORMEQUATCHLORID LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 8 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark NEIN 
Gefahren-Nr. 80 
Tunnel Code E 
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Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 1760  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

CORROSIVE LIQUID, N.O.S. 

 (CHLORMEQUAT CHLORIDE SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 8 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff NEIN 
Segregation group according to 
5.4.1.5.11.1 

IMDG SEGREGATION GROUP 1 - ACIDS 
 

 
IATA 
14.1 UN-Nummer 1760  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

CORROSIVE LIQUID, N.O.S. 

 (CHLORMEQUAT CHLORIDE SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 8 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark NEIN 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: II (Mäßig gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 007808-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 2 deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E2 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
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15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Bemerkung : 
 

Dieses Datenblatt wurde gemäß dem durch den Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellten 
Sicherheitsdatenblatt erstellt. 
 

Taminco BV 
 
 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
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TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2015/830 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Kapitel 1: Bezeichnung des 
chemischen Produktes und des Unternehmens.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 

1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname MATENO DUO 
 

UFI FAQ0-S078-800P-TNK5 
 

Produktnummer (UVP) 86190761 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Karzinogenität: Kategorie 2 
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
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H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Aclonifen 

 Diflufenican 
 
 

  

   

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
EUH208 Enthält Aclonifen, 1,2-Benzisothiazolin-3-on, Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-

isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen 
hervorrufen. 

 

Sicherheitshinweise 
 

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. 
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Diflufenican: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Aclonifen: Stoff wird nicht als 
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Suspensionskonzentrat (SC) 
Aclonifen 500 g/l, Diflufenican 100 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Aclonifen 74070-46-5 
277-704-1 
 

Carc. 2, H351 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

40,70 

Diflufenican 83164-33-4 
617-446-2 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

8,10 

Residues (petroleum), 
catalytic reformer 
fractionator, sulfonated, 
polymers with 
formaldehyde, sodium 
salts 

68425-94-5 
 

Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 

>= 1,0 – < 3 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-
on 

2634-33-5 
220-120-9 
01-2120761540-60-0003 

Skin Sens. 1, H317 
Acute Tox. 4, H302 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Acute 1, H400 

>= 0,025 – < 
0,05 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on 
(3:1) 

55965-84-9 
 

Acute Tox. 3, H301 
Acute Tox. 2, H310 
Acute Tox. 2, H330 
Skin Corr. 1C, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

>= 0.00015 – 
< 0.0015 

Glycerin 56-81-5 
200-289-5 
01-2119471987-18-XXXX 

Nicht eingestuft  >= 1,0 

 

Weitere Information 
 

Aclonifen 74070-46-5 M-Faktor: 100 (acute), 10 (chronic) 

Diflufenican 83164-33-4 M-Faktor: 10.000 (acute), 1.000 (chronic) 

1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on 

2634-33-5 M-Faktor: 10 (acute) 

1,2-Benzisothiazol- 2634-33-5 SCL: Skin Sens. 1; H317: SCL >= 0,05 % 
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3(2H)-on 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Corr. 1C; H314: SCL >= 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Irrit. 2; H315: SCL 0,06 - < 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Eye Dam. 1; H318: SCL >= 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Eye Irrit. 2; H319: SCL 0,06 - < 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Sens. 1A; H317: SCL >= 0,0015 % 

    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen. Wenn die Symptome anhalten oder 
falls irgendein Zweifel besteht, ärztlichen Rat einholen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  
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Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 

unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Eine Magenspülung sollte nicht erforderlich sein. Jedoch wird 
empfohlen, Medizinalkohle und Natriumsulfat zu verabreichen, wenn 
eine größere Menge aufgenommen wurde. Ein spezifisches Antidot ist 
nicht bekannt. Symptomatische Behandlung.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Chlorwasserstoff (HCl), 
Fluorwasserstoff, Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und 
Chemieschutzanzug tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben. 
Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Nicht essen, trinken oder rauchen beim Umgang mit verschüttetem 
Produkt.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  
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6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete 
und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Nach der Arbeit sofort Hände waschen, 
gegebenenfalls duschen. Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und 
vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht reinigungsfähige 
Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im 
Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, 
kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Frost schützen. Vor 
direkter Sonneneinstrahlung schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 12 Nicht brennbare Flüssigkeiten  
 

Geeignete Werkstoffe HDPE (Polyethylen hoher Dichte) 
Coex HDPE/EVOH/HDPE 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Diflufenican 
 

83164-33-4 5,5 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
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Glycerin 
 
(einatembarer Anteil.)  

56-81-5 200 mg/m3 
(AGW) 

11 2016 
 

TRGS 900 
 

Glycerin 
 
(einatembarer Anteil.)  

56-81-5 200 mg/m3 
(MAK) 

2015 
 

DFG MAK 
 

Aclonifen 
 

74070-46-5 2 mg/m3 
(SK-SEN) 

 
 

OES BCS* 
 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on 
(3:1) 
 
(einatembarer Anteil.)  

55965-84-9 0,2 mg/m3 
(MAK) 

2013 
 

DFG MAK 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
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Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

Allgemeine Schutzmaßnahmen Bei offenem Umgang und möglichem Produktkontakt: 
Vollständiger Chemikalienschutzanzug 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Suspension 
 

Farbe gelb  
 

Geruch charakteristisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 100 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

450 °C  

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 5,0 - 7,0 (100 %) (23 °C)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit mischbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Diflufenican: log Pow: 4,2 

 

 Aclonifen: log Pow: 4,37 
 

Oberflächenspannung 30 mN/m (25 °C)  
Wurde unverdünnt bestimmt. 
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 41 mN/m (20 °C)  

Wurde in 0,1%-iger Lösung in destilliertem Wasser (1 g/l) bestimmt. 
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,23 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 

 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 
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Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte)  > 2,44 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Keine Todesfälle 
Höchste erreichbare Konzentration. 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Human skin, 3D-in vitro model) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Keine Augenreizung (Isoliertes Hühnerauge) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Diflufenican: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Aclonifen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Diflufenican verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Aclonifen verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Diflufenican war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Aclonifen war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Diflufenican war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
Aclonifen verursachte bei Ratten ein häufigeres Auftreten von Tumoren in den folgenden Organen: 
Gehirn.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Diflufenican verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
Aclonifen verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Diflufenican verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
Aclonifen verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
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Eigenschaften aufweisen. 
 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  2,3 mg/l  
statischer Test; Expositionszeit: 96 h 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  2,47 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  3,65 µg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

 ErC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  24,6 µg/l  
Expositionszeit: 7 d 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

 NOEC (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  3,13 µg/l  
Expositionszeit: 7 d 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Diflufenican:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Aclonifen:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Diflufenican: Koc: 3417 
 Aclonifen: Koc: 5318 - 10612 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Diflufenican: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 1.596 
Keine Bioakkumulation. 

 Aclonifen: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 2.896 
Bioakkumulationspotenzial 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Diflufenican: Schwach mobil in Böden 
 Aclonifen: Nicht mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Diflufenican: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Aclonifen: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 
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Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 

Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (ACLONIFEN, DIFLUFENICAN LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (ACLONIFEN, DIFLUFENICAN SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
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IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (ACLONIFEN, DIFLUFENICAN SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: U (Eine akute Gefahr ist unwahrscheinlich bei normalem Gebrauch) 
  

Registrierungsnummer 00A163-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 3 stark wassergefährdend 
 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H301 Giftig bei Verschlucken. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
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H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H330 Lebensgefahr bei Einatmen. 
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
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Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 2: Mögliche 
Gefahren. Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen. 
Abschnitt 12. Umweltbezogene Angaben.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 

 
 



KOMBINATIONSVERPACKUNG  

 

MATENO FLEXI SET 

  
Version  1 / D Überarbeitet am: 06.04.2022 

102000059780 Druckdatum: 06.04.2022 

 
 Bezeichnung des Produkts und des Unternehmens 

 

 

Handelsname MATENO FLEXI SET 

 

Produktnummer (UVP) 88981774 

 

Verwendung Herbizid 

 

Lieferant Bayer AG 

Kaiser-Wilhelm-Allee 1 

51373 Leverkusen 

Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 

 

Auskunftsgebender 

Bereich 

Chemical Regulatory Affairs 

+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 

E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale) 
 

 

 

Kombinationsverpackung 

 

Diese Kombinationsverpackung besteht aus folgenden Produkten: 

 

 UVP  Spezifikation SDB 

ACL+DFF SC 500+100A G               U-EU 86190761 102000034696 Link  

FLUFENACET SC 508,8 G               U-WW 5559022 102000007779 Link  

 

Im Anhang übersenden wir die Sicherheitsdatenblätter der einzelnen Produkte. Bitte lesen Sie diese 

sorgfältig durch. 

Sollten Sie bereits zu einem früheren Zeitpunkt eines der Produkte als einzelnes Produkt erworben haben, 

so wurde das zugehörige Sicherheitsdatenblatt bereits an Sie versandt und wird dann nicht noch einmal 

verschickt. Die Aktualisierungen der Sicherheitsdatenblätter der Einzelprodukte erhalten Sie automatisch 

mit einem Nachversand. 

 

Diese Information wurde in gutem Glauben, aber ohne vertragliche oder gesetzliche Gewährleistung zur 

Verfügung gestellt. Der Käufer übernimmt alle Verantwortung für Sicherheit und für den von den 

Anweisungen auf dem Etikett abweichenden Gebrauch. 

https://by-dcgfp.de.bayer.cnb:44305/sap/opu/odata/BAY0/IE_EHS_PSSW_DOO_BCS_SRV/DocContentSet(Dmskey='SBRWWI-00000000000016320615%2000000',Matnr='86190761',Subid='102000034696',Sbgvid='SDS_EU_DE1',Laiso='D')/DocContentData/$value
https://by-dcgfp.de.bayer.cnb:44305/sap/opu/odata/BAY0/IE_EHS_PSSW_DOO_BCS_SRV/DocContentSet(Dmskey='SBRWWI-00000000000016458877%2000000',Matnr='05559022',Subid='102000007779',Sbgvid='SDS_EU_DE1',Laiso='D')/DocContentData/$value
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 

1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname MATENO DUO 
 

UFI FAQ0-S078-800P-TNK5 
 

Produktnummer (UVP) 86190761 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Karzinogenität: Kategorie 2 
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
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H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Aclonifen 

 Diflufenican 
 
 

  

   

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
EUH208 Enthält Aclonifen, 1,2-Benzisothiazolin-3-on, Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-

isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen 
hervorrufen. 

 

Sicherheitshinweise 
 

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. 
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Diflufenican: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Aclonifen: Stoff wird nicht als 
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Suspensionskonzentrat (SC) 
Aclonifen 500 g/l, Diflufenican 100 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Aclonifen 74070-46-5 
277-704-1 
 

Carc. 2, H351 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

40,70 

Diflufenican 83164-33-4 
617-446-2 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

8,10 

Residues (petroleum), 
catalytic reformer 
fractionator, sulfonated, 
polymers with 
formaldehyde, sodium 
salts 

68425-94-5 
 

Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 

>= 1,0 – < 3 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-
on 

2634-33-5 
220-120-9 
01-2120761540-60-0003 

Skin Sens. 1, H317 
Acute Tox. 4, H302 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Acute 1, H400 

>= 0,025 – < 
0,05 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on 
(3:1) 

55965-84-9 
 

Acute Tox. 3, H301 
Acute Tox. 2, H310 
Acute Tox. 2, H330 
Skin Corr. 1C, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

>= 0.00015 – 
< 0.0015 

Glycerin 56-81-5 
200-289-5 
01-2119471987-18-XXXX 

Nicht eingestuft  >= 1,0 

 

Weitere Information 
 

Aclonifen 74070-46-5 M-Faktor: 100 (acute), 10 (chronic) 

Diflufenican 83164-33-4 M-Faktor: 10.000 (acute), 1.000 (chronic) 

1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on 

2634-33-5 M-Faktor: 10 (acute) 

1,2-Benzisothiazol- 2634-33-5 SCL: Skin Sens. 1; H317: SCL >= 0,05 % 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

MATENO DUO 4/15 
Version  2 / D Überarbeitet am: 27.07.2022 

102000034696 Druckdatum: 21.09.2022 

 
 

3(2H)-on 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Corr. 1C; H314: SCL >= 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Irrit. 2; H315: SCL 0,06 - < 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Eye Dam. 1; H318: SCL >= 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Eye Irrit. 2; H319: SCL 0,06 - < 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Sens. 1A; H317: SCL >= 0,0015 % 

    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen. Wenn die Symptome anhalten oder 
falls irgendein Zweifel besteht, ärztlichen Rat einholen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  
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Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 

unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Eine Magenspülung sollte nicht erforderlich sein. Jedoch wird 
empfohlen, Medizinalkohle und Natriumsulfat zu verabreichen, wenn 
eine größere Menge aufgenommen wurde. Ein spezifisches Antidot ist 
nicht bekannt. Symptomatische Behandlung.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Chlorwasserstoff (HCl), 
Fluorwasserstoff, Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und 
Chemieschutzanzug tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben. 
Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Nicht essen, trinken oder rauchen beim Umgang mit verschüttetem 
Produkt.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  
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6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete 
und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Nach der Arbeit sofort Hände waschen, 
gegebenenfalls duschen. Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und 
vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht reinigungsfähige 
Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im 
Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, 
kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Frost schützen. Vor 
direkter Sonneneinstrahlung schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 12 Nicht brennbare Flüssigkeiten  
 

Geeignete Werkstoffe HDPE (Polyethylen hoher Dichte) 
Coex HDPE/EVOH/HDPE 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Diflufenican 
 

83164-33-4 5,5 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
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Glycerin 
 
(einatembarer Anteil.)  

56-81-5 200 mg/m3 
(AGW) 

11 2016 
 

TRGS 900 
 

Glycerin 
 
(einatembarer Anteil.)  

56-81-5 200 mg/m3 
(MAK) 

2015 
 

DFG MAK 
 

Aclonifen 
 

74070-46-5 2 mg/m3 
(SK-SEN) 

 
 

OES BCS* 
 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on 
(3:1) 
 
(einatembarer Anteil.)  

55965-84-9 0,2 mg/m3 
(MAK) 

2013 
 

DFG MAK 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
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Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

Allgemeine Schutzmaßnahmen Bei offenem Umgang und möglichem Produktkontakt: 
Vollständiger Chemikalienschutzanzug 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Suspension 
 

Farbe gelb  
 

Geruch charakteristisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 100 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

450 °C  

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 5,0 - 7,0 (100 %) (23 °C)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit mischbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Diflufenican: log Pow: 4,2 

 

 Aclonifen: log Pow: 4,37 
 

Oberflächenspannung 30 mN/m (25 °C)  
Wurde unverdünnt bestimmt. 
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 41 mN/m (20 °C)  

Wurde in 0,1%-iger Lösung in destilliertem Wasser (1 g/l) bestimmt. 
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,23 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 

 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 
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Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte)  > 2,44 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Keine Todesfälle 
Höchste erreichbare Konzentration. 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Human skin, 3D-in vitro model) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Keine Augenreizung (Isoliertes Hühnerauge) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Diflufenican: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Aclonifen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Diflufenican verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Aclonifen verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Diflufenican war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Aclonifen war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Diflufenican war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
Aclonifen verursachte bei Ratten ein häufigeres Auftreten von Tumoren in den folgenden Organen: 
Gehirn.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Diflufenican verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
Aclonifen verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Diflufenican verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
Aclonifen verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
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Eigenschaften aufweisen. 
 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  2,3 mg/l  
statischer Test; Expositionszeit: 96 h 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  2,47 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  3,65 µg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

 ErC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  24,6 µg/l  
Expositionszeit: 7 d 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

 NOEC (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  3,13 µg/l  
Expositionszeit: 7 d 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Diflufenican:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Aclonifen:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Diflufenican: Koc: 3417 
 Aclonifen: Koc: 5318 - 10612 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Diflufenican: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 1.596 
Keine Bioakkumulation. 

 Aclonifen: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 2.896 
Bioakkumulationspotenzial 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Diflufenican: Schwach mobil in Böden 
 Aclonifen: Nicht mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Diflufenican: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Aclonifen: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 
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Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 

Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (ACLONIFEN, DIFLUFENICAN LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (ACLONIFEN, DIFLUFENICAN SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
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IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (ACLONIFEN, DIFLUFENICAN SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: U (Eine akute Gefahr ist unwahrscheinlich bei normalem Gebrauch) 
  

Registrierungsnummer 00A163-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 3 stark wassergefährdend 
 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H301 Giftig bei Verschlucken. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
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H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H330 Lebensgefahr bei Einatmen. 
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
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Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 2: Mögliche 
Gefahren. Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen. 
Abschnitt 12. Umweltbezogene Angaben.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname CADOU SC 
 

UFI UDA0-E092-P00W-V6K6 
 

Produktnummer (UVP) 05559022, 89116813 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Akute Toxizität: Kategorie 4 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition: Kategorie 2 
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H373 Kann die Organe (Nervensystem) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition 

durch Verschlucken. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Flufenacet 
 
 

   

  

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H373 Kann die Organe (Nervensystem) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition 

durch Verschlucken. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH208 Enthält Flufenacet, Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-

isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P260 Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Flufenacet: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
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Eigenschaften aufweisen. 
 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Suspensionskonzentrat (SC) 
Flufenacet 508,8 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Flufenacet 142459-58-3 
 

Acute Tox. 4, H302 
STOT RE 2, H373 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

42,4 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on 
(3:1) 

55965-84-9 
 

Acute Tox. 3, H301 
Acute Tox. 2, H310 
Acute Tox. 2, H330 
Skin Corr. 1C, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

>= 0.00015 – 
< 0.0015 

Glycerin 56-81-5 
200-289-5 
01-2119471987-18-XXXX 

Nicht eingestuft  > 1 

 

Weitere Information 
 

Flufenacet 142459-58-3 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Corr. 1C; H314: SCL >= 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Irrit. 2; H315: SCL 0,06 - < 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-

55965-84-9 SCL: Eye Dam. 1; H318: SCL >= 0,6 % 
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isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Eye Irrit. 2; H319: SCL 0,06 - < 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Sens. 1A; H317: SCL >= 0,0015 % 

    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken Erbrechen nur auslösen, wenn: 1. Patient bei vollem Bewusstsein ist, 
2. ärztliche Hilfe nicht kurzfristig erreichbar ist, 3. eine größere Menge 
aufgenommen wurde und 4. die Zeit nach Aufnahme weniger als eine 
Stunde ist. (Erbrochenes darf nicht in die Luftröhre gelangen.) Mund 
ausspülen. Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für 
Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Bei der Einnahme größerer Mengen können folgende Symptome 
auftreten: 

 

 Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Benommenheit, Müdigkeit, 
Atemprobleme, Herzrasen 
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 Die Aufnahme dieses Produktes in den Körper kann zu 

Methämoglobinbildung führen, das in ausreichender Konzentration 
Cyanose verursacht. 

 

 Die Symptome und Gefahren wurden nach der Aufnahme signifikanter 
Mengen der/des Wirkstoffe(s) beobachtet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Risiken Gefahr der Methämoglobinbildung.  
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Im Falle einer Methämoglobinämie 
sollten Sauerstoff und spezifische Antidote (Methylenblau/ 
Toluidinblau) gegeben werden. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Cyanwasserstoff (Blausäure), 
Fluorwasserstoff, Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx), 
Schwefeloxide 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und 
Chemieschutzanzug tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  
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6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete 
und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Nach der Arbeit sofort Hände waschen, 
gegebenenfalls duschen. Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und 
vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht reinigungsfähige 
Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem 
trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. Vor Frost schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 12 Nicht brennbare Flüssigkeiten  
 

Geeignete Werkstoffe HDPE (Polyethylen hoher Dichte) 
HDPE - Stahlmantel 
Coex HDPE/EVOH 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
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Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Flufenacet 
 

142459-58-3 0,3 mg/m3 
(SK-SEN) 

 
 

OES BCS* 
 

Glycerin 
 
(einatembarer Anteil.)  

56-81-5 200 mg/m3 
(MAK) 

2015 
 

DFG MAK 
 

Glycerin 
 
(einatembarer Anteil.)  

56-81-5 200 mg/m3 
(AGW) 

11 2016 
 

TRGS 900 
 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on 
(3:1) 
 
(einatembarer Anteil.)  

55965-84-9 0,2 mg/m3 
(MAK) 

2013 
 

DFG MAK 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 
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Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 4 tragen. 

Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Suspension 
 

Farbe weiß bis beige  
 

Geruch schwach, charakteristisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 100 °C  
Kein Flammpunkt - Messung wurde bis zur Siedetemperatur 
durchgeführt. 

 

Selbstentzündungs-
temperatur 

ca. 425 °C  

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 6,0 - 7,0 (100 %) (23 °C)  
 

Viskosität, dynamisch ca. 165 mPa.s  
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit Keine Daten verfügbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Flufenacet: log Pow: 3,2 

 

Oberflächenspannung ca. 39,7 mN/m (20 °C)  
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
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Dichte ca. 1,20 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine Daten verfügbar 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 500 - < 1.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte) > 2,172 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Produkt wurde in Form eines lungengängigen Aerosols geprüft. 
Höchste erreichbare Konzentration. 
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Keine Todesfälle 
 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte) > 4.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Keine Augenreizung (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Meerschweinchen) 
OECD Prüfungsrichtlinie 406, Buehler Test 

 Haut: Nicht sensibilisierend. (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Flufenacet: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Flufenacet verursachte neurologische Effekte und/oder neuropathologische Änderungen im Tierversuch.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Flufenacet war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Flufenacet war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Flufenacet verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Flufenacet verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Flufenacet beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Weitere Angaben 
 

Weitere Angaben zur Toxikologie liegen nicht vor. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
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Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Cyprinus carpio (Karpfen))  43,5 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  63,1 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  0,031 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

 

 ErC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  0,11 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 7 d 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Flufenacet:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Flufenacet: Koc: 202 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Flufenacet: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 71 
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Flufenacet: Mäßig mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Flufenacet: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
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 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (FLUFENACET LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (FLUFENACET SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (FLUFENACET SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
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ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: II (Mäßig gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 005908-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 3 stark wassergefährdend 
 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H301 Giftig bei Verschlucken. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H330 Lebensgefahr bei Einatmen. 
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
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EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 8: Begrenzung 
und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung. 
Abschnitt 13. Hinweise zur Entsorgung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 

 
 



KOMBINATIONSVERPACKUNG  

 

MATENO FORTE SET 

  
Version  1 / D Überarbeitet am: 06.04.2022 

102000058285 Druckdatum: 06.04.2022 

 
 Bezeichnung des Produkts und des Unternehmens 

 

 

Handelsname MATENO FORTE SET 

 

Produktnummer (UVP) 87323447 

 

Verwendung Herbizid 

 

Lieferant Bayer AG 

Kaiser-Wilhelm-Allee 1 

51373 Leverkusen 

Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 

 

Auskunftsgebender 

Bereich 

Chemical Regulatory Affairs 

+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 

E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 

D-40789 Monheim am Rhein 

Deutschland 

Telefon: 02173/38-0 

 

Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 

+49(0)214/30-20220 

 

 

 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale) 
 

 

 

Kombinationsverpackung 

 

Diese Kombinationsverpackung besteht aus folgenden Produkten: 

 

 UVP  Spezifikation SDB 

ACL+DFF SC 500+100A G               U-EU 86190761 102000034696 Link  

FLUFENACET SC 508,8 G               U-WW 5559022 102000007779 Link  

 

Im Anhang übersenden wir die Sicherheitsdatenblätter der einzelnen Produkte. Bitte lesen Sie diese 

sorgfältig durch. 

Sollten Sie bereits zu einem früheren Zeitpunkt eines der Produkte als einzelnes Produkt erworben haben, 

so wurde das zugehörige Sicherheitsdatenblatt bereits an Sie versandt und wird dann nicht noch einmal 

https://by-dcgfp.de.bayer.cnb:44305/sap/opu/odata/BAY0/IE_EHS_PSSW_DOO_BCS_SRV/DocContentSet(Dmskey='SBRWWI-00000000000016320615%2000000',Matnr='86190761',Subid='102000034696',Sbgvid='SDS_EU_DE1',Laiso='D')/DocContentData/$value
https://by-dcgfp.de.bayer.cnb:44305/sap/opu/odata/BAY0/IE_EHS_PSSW_DOO_BCS_SRV/DocContentSet(Dmskey='SBRWWI-00000000000016458877%2000000',Matnr='05559022',Subid='102000007779',Sbgvid='SDS_EU_DE1',Laiso='D')/DocContentData/$value


KOMBINATIONSVERPACKUNG  

 

MATENO FORTE SET 
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verschickt. Die Aktualisierungen der Sicherheitsdatenblätter der Einzelprodukte erhalten Sie automatisch 

mit einem Nachversand. 

 

Diese Information wurde in gutem Glauben, aber ohne vertragliche oder gesetzliche Gewährleistung zur 

Verfügung gestellt. Der Käufer übernimmt alle Verantwortung für Sicherheit und für den von den 

Anweisungen auf dem Etikett abweichenden Gebrauch. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 

1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname MATENO DUO 
 

UFI FAQ0-S078-800P-TNK5 
 

Produktnummer (UVP) 86190761 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Karzinogenität: Kategorie 2 
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
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H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Aclonifen 

 Diflufenican 
 
 

  

   

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
EUH208 Enthält Aclonifen, 1,2-Benzisothiazolin-3-on, Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-

isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen 
hervorrufen. 

 

Sicherheitshinweise 
 

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. 
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Diflufenican: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Aclonifen: Stoff wird nicht als 
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Suspensionskonzentrat (SC) 
Aclonifen 500 g/l, Diflufenican 100 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Aclonifen 74070-46-5 
277-704-1 
 

Carc. 2, H351 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

40,70 

Diflufenican 83164-33-4 
617-446-2 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

8,10 

Residues (petroleum), 
catalytic reformer 
fractionator, sulfonated, 
polymers with 
formaldehyde, sodium 
salts 

68425-94-5 
 

Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 

>= 1,0 – < 3 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-
on 

2634-33-5 
220-120-9 
01-2120761540-60-0003 

Skin Sens. 1, H317 
Acute Tox. 4, H302 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Acute 1, H400 

>= 0,025 – < 
0,05 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on 
(3:1) 

55965-84-9 
 

Acute Tox. 3, H301 
Acute Tox. 2, H310 
Acute Tox. 2, H330 
Skin Corr. 1C, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

>= 0.00015 – 
< 0.0015 

Glycerin 56-81-5 
200-289-5 
01-2119471987-18-XXXX 

Nicht eingestuft  >= 1,0 

 

Weitere Information 
 

Aclonifen 74070-46-5 M-Faktor: 100 (acute), 10 (chronic) 

Diflufenican 83164-33-4 M-Faktor: 10.000 (acute), 1.000 (chronic) 

1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on 

2634-33-5 M-Faktor: 10 (acute) 

1,2-Benzisothiazol- 2634-33-5 SCL: Skin Sens. 1; H317: SCL >= 0,05 % 
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3(2H)-on 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Corr. 1C; H314: SCL >= 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Irrit. 2; H315: SCL 0,06 - < 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Eye Dam. 1; H318: SCL >= 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Eye Irrit. 2; H319: SCL 0,06 - < 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Sens. 1A; H317: SCL >= 0,0015 % 

    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen. Wenn die Symptome anhalten oder 
falls irgendein Zweifel besteht, ärztlichen Rat einholen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  
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Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 

unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Eine Magenspülung sollte nicht erforderlich sein. Jedoch wird 
empfohlen, Medizinalkohle und Natriumsulfat zu verabreichen, wenn 
eine größere Menge aufgenommen wurde. Ein spezifisches Antidot ist 
nicht bekannt. Symptomatische Behandlung.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Chlorwasserstoff (HCl), 
Fluorwasserstoff, Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und 
Chemieschutzanzug tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben. 
Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Nicht essen, trinken oder rauchen beim Umgang mit verschüttetem 
Produkt.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  
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6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete 
und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Nach der Arbeit sofort Hände waschen, 
gegebenenfalls duschen. Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und 
vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht reinigungsfähige 
Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im 
Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, 
kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Frost schützen. Vor 
direkter Sonneneinstrahlung schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 12 Nicht brennbare Flüssigkeiten  
 

Geeignete Werkstoffe HDPE (Polyethylen hoher Dichte) 
Coex HDPE/EVOH/HDPE 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Diflufenican 
 

83164-33-4 5,5 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
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Glycerin 
 
(einatembarer Anteil.)  

56-81-5 200 mg/m3 
(AGW) 

11 2016 
 

TRGS 900 
 

Glycerin 
 
(einatembarer Anteil.)  

56-81-5 200 mg/m3 
(MAK) 

2015 
 

DFG MAK 
 

Aclonifen 
 

74070-46-5 2 mg/m3 
(SK-SEN) 

 
 

OES BCS* 
 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on 
(3:1) 
 
(einatembarer Anteil.)  

55965-84-9 0,2 mg/m3 
(MAK) 

2013 
 

DFG MAK 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
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Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

Allgemeine Schutzmaßnahmen Bei offenem Umgang und möglichem Produktkontakt: 
Vollständiger Chemikalienschutzanzug 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Suspension 
 

Farbe gelb  
 

Geruch charakteristisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 100 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

450 °C  

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 5,0 - 7,0 (100 %) (23 °C)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit mischbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Diflufenican: log Pow: 4,2 

 

 Aclonifen: log Pow: 4,37 
 

Oberflächenspannung 30 mN/m (25 °C)  
Wurde unverdünnt bestimmt. 
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 41 mN/m (20 °C)  

Wurde in 0,1%-iger Lösung in destilliertem Wasser (1 g/l) bestimmt. 
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,23 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 

 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 
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Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte)  > 2,44 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Keine Todesfälle 
Höchste erreichbare Konzentration. 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Human skin, 3D-in vitro model) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Keine Augenreizung (Isoliertes Hühnerauge) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Diflufenican: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Aclonifen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Diflufenican verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Aclonifen verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Diflufenican war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Aclonifen war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Diflufenican war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
Aclonifen verursachte bei Ratten ein häufigeres Auftreten von Tumoren in den folgenden Organen: 
Gehirn.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Diflufenican verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
Aclonifen verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Diflufenican verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
Aclonifen verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
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Eigenschaften aufweisen. 
 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  2,3 mg/l  
statischer Test; Expositionszeit: 96 h 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  2,47 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  3,65 µg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

 ErC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  24,6 µg/l  
Expositionszeit: 7 d 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

 NOEC (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  3,13 µg/l  
Expositionszeit: 7 d 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Diflufenican:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Aclonifen:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Diflufenican: Koc: 3417 
 Aclonifen: Koc: 5318 - 10612 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Diflufenican: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 1.596 
Keine Bioakkumulation. 

 Aclonifen: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 2.896 
Bioakkumulationspotenzial 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Diflufenican: Schwach mobil in Böden 
 Aclonifen: Nicht mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Diflufenican: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Aclonifen: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 
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Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 

Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (ACLONIFEN, DIFLUFENICAN LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (ACLONIFEN, DIFLUFENICAN SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
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IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (ACLONIFEN, DIFLUFENICAN SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: U (Eine akute Gefahr ist unwahrscheinlich bei normalem Gebrauch) 
  

Registrierungsnummer 00A163-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 3 stark wassergefährdend 
 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H301 Giftig bei Verschlucken. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
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H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H330 Lebensgefahr bei Einatmen. 
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
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Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 2: Mögliche 
Gefahren. Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen. 
Abschnitt 12. Umweltbezogene Angaben.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname CADOU SC 
 

UFI UDA0-E092-P00W-V6K6 
 

Produktnummer (UVP) 05559022, 89116813 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Akute Toxizität: Kategorie 4 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition: Kategorie 2 
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H373 Kann die Organe (Nervensystem) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition 

durch Verschlucken. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Flufenacet 
 
 

   

  

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H373 Kann die Organe (Nervensystem) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition 

durch Verschlucken. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH208 Enthält Flufenacet, Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-

isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P260 Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Flufenacet: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
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Eigenschaften aufweisen. 
 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Suspensionskonzentrat (SC) 
Flufenacet 508,8 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Flufenacet 142459-58-3 
 

Acute Tox. 4, H302 
STOT RE 2, H373 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

42,4 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on 
(3:1) 

55965-84-9 
 

Acute Tox. 3, H301 
Acute Tox. 2, H310 
Acute Tox. 2, H330 
Skin Corr. 1C, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

>= 0.00015 – 
< 0.0015 

Glycerin 56-81-5 
200-289-5 
01-2119471987-18-XXXX 

Nicht eingestuft  > 1 

 

Weitere Information 
 

Flufenacet 142459-58-3 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Corr. 1C; H314: SCL >= 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Irrit. 2; H315: SCL 0,06 - < 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-

55965-84-9 SCL: Eye Dam. 1; H318: SCL >= 0,6 % 
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isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Eye Irrit. 2; H319: SCL 0,06 - < 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Sens. 1A; H317: SCL >= 0,0015 % 

    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken Erbrechen nur auslösen, wenn: 1. Patient bei vollem Bewusstsein ist, 
2. ärztliche Hilfe nicht kurzfristig erreichbar ist, 3. eine größere Menge 
aufgenommen wurde und 4. die Zeit nach Aufnahme weniger als eine 
Stunde ist. (Erbrochenes darf nicht in die Luftröhre gelangen.) Mund 
ausspülen. Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für 
Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Bei der Einnahme größerer Mengen können folgende Symptome 
auftreten: 

 

 Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Benommenheit, Müdigkeit, 
Atemprobleme, Herzrasen 
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 Die Aufnahme dieses Produktes in den Körper kann zu 

Methämoglobinbildung führen, das in ausreichender Konzentration 
Cyanose verursacht. 

 

 Die Symptome und Gefahren wurden nach der Aufnahme signifikanter 
Mengen der/des Wirkstoffe(s) beobachtet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Risiken Gefahr der Methämoglobinbildung.  
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Im Falle einer Methämoglobinämie 
sollten Sauerstoff und spezifische Antidote (Methylenblau/ 
Toluidinblau) gegeben werden. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Cyanwasserstoff (Blausäure), 
Fluorwasserstoff, Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx), 
Schwefeloxide 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und 
Chemieschutzanzug tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  
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6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete 
und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Nach der Arbeit sofort Hände waschen, 
gegebenenfalls duschen. Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und 
vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht reinigungsfähige 
Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem 
trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. Vor Frost schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 12 Nicht brennbare Flüssigkeiten  
 

Geeignete Werkstoffe HDPE (Polyethylen hoher Dichte) 
HDPE - Stahlmantel 
Coex HDPE/EVOH 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
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Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Flufenacet 
 

142459-58-3 0,3 mg/m3 
(SK-SEN) 

 
 

OES BCS* 
 

Glycerin 
 
(einatembarer Anteil.)  

56-81-5 200 mg/m3 
(MAK) 

2015 
 

DFG MAK 
 

Glycerin 
 
(einatembarer Anteil.)  

56-81-5 200 mg/m3 
(AGW) 

11 2016 
 

TRGS 900 
 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on 
(3:1) 
 
(einatembarer Anteil.)  

55965-84-9 0,2 mg/m3 
(MAK) 

2013 
 

DFG MAK 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 
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Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 4 tragen. 

Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Suspension 
 

Farbe weiß bis beige  
 

Geruch schwach, charakteristisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 100 °C  
Kein Flammpunkt - Messung wurde bis zur Siedetemperatur 
durchgeführt. 

 

Selbstentzündungs-
temperatur 

ca. 425 °C  

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 6,0 - 7,0 (100 %) (23 °C)  
 

Viskosität, dynamisch ca. 165 mPa.s  
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit Keine Daten verfügbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Flufenacet: log Pow: 3,2 

 

Oberflächenspannung ca. 39,7 mN/m (20 °C)  
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
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Dichte ca. 1,20 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine Daten verfügbar 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 500 - < 1.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte) > 2,172 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Produkt wurde in Form eines lungengängigen Aerosols geprüft. 
Höchste erreichbare Konzentration. 
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Keine Todesfälle 
 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte) > 4.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Keine Augenreizung (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Meerschweinchen) 
OECD Prüfungsrichtlinie 406, Buehler Test 

 Haut: Nicht sensibilisierend. (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Flufenacet: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Flufenacet verursachte neurologische Effekte und/oder neuropathologische Änderungen im Tierversuch.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Flufenacet war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Flufenacet war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Flufenacet verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Flufenacet verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Flufenacet beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Weitere Angaben 
 

Weitere Angaben zur Toxikologie liegen nicht vor. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
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Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Cyprinus carpio (Karpfen))  43,5 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  63,1 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  0,031 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

 

 ErC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  0,11 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 7 d 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Flufenacet:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Flufenacet: Koc: 202 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Flufenacet: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 71 
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Flufenacet: Mäßig mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Flufenacet: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
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 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (FLUFENACET LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (FLUFENACET SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (FLUFENACET SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
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ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: II (Mäßig gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 005908-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 3 stark wassergefährdend 
 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H301 Giftig bei Verschlucken. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H330 Lebensgefahr bei Einatmen. 
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
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EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 8: Begrenzung 
und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung. 
Abschnitt 13. Hinweise zur Entsorgung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname MELODY COMBI 
 

UFI URE0-506J-N006-PH9Q 
 

Produktnummer (UVP) 06361579 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Fungizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Schwere Augenschädigung: Kategorie 1 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
 

Sensibilisierung durch Hautkontakt: Kategorie 1 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
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Karzinogenität: Kategorie 2 
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Folpet 

 Iprovalicarb 
 
 

    

 

 

Signalwort: Gefahr 
 

Gefahrenhinweise 
 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P305 + P351 
+ P338 

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Staub kann mit Luft explosive Mischungen bilden. 
 

Folpet: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht 
als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Iprovalicarb: Stoff wird nicht als 
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
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Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Wasserdispergierbares Granulat (WG) 
Folpet 56,3 %, Iprovalicarb 9 %  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Folpet 133-07-3 
205-088-6 
 

Acute Tox. 4, H332 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Carc. 2, H351 
Eye Irrit. 2, H319 

56,30 

Iprovalicarb 140923-17-7 
 

Carc. 2, H351 9,00 

Ligninsulfonsäure, 
Natriumsalz, 
sulfomethyliert 

68512-34-5 
614-547-3 
 

Eye Irrit. 2, H319 >= 10,0 – < 
25,0 

Reaction product of 
naphthalene, butanol, 
sulfonated and 
neutralized by caustic 
soda 

 
01-2119980979-09-0000 

Acute Tox. 4, H302 
Acute Tox. 4, H332 
Eye Dam. 1, H318 
STOT SE 3, H335 

>= 1,0 – < 
3,0 

 

Weitere Information 
 

Folpet 133-07-3 M-Faktor: 10 (acute) 
    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Verunreinigte Kleidung 
sofort ausziehen und sicher entfernen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren.  
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Einatmung Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 

verständigen. An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig 
lagern.  

 

Hautkontakt Sofort mit Polyethylenglykol 400, anschließend mit viel Wasser 
abwaschen. Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für 
Vergiftungsfälle verständigen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Sofort einen 
Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

 

Verschlucken Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Eine Magenspülung sollte nicht 
erforderlich sein. Jedoch wird empfohlen, Medizinalkohle und 
Natriumsulfat zu verabreichen, wenn eine größere Menge 
aufgenommen wurde. Ein spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Chlorwasserstoff (HCl), 
Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2), Stickoxide (NOx), 
Schwefeloxide 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und 
Chemieschutzanzug tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  
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ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mechanisch aufnehmen. Verschmutzte Gegenstände und Fußboden 
unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen. Produkt 
aufnehmen und in einen korrekt etikettierten und dicht 
verschlossenen Behälter füllen.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut 
gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 11 Brennbare Feststoffe  
 

Geeignete Werkstoffe Aluminiumverbundfolie (min. 0,007 mm Aluminium) 
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7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Folpet 
 

133-07-3 0,1 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Iprovalicarb 
 

140923-17-7 0,36 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Kaolin 
 
(alveolengängiger Anteil.)  

1332-58-7 1,25 mg/m3 
(AGW) 

06 2016 
 

TRGS 900 
 

Kaolin 
 
(einatembarer Anteil.)  

1332-58-7 10 mg/m3 
(AGW) 

06 2016 
 

TRGS 900 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(alveolengängiger Anteil.)  

112926-00-8 0,5 mg/m3 
(MAK) 

2021 
 

DFG MAK 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(Inhalierbarer Staub.)  

112926-00-8 4 mg/m3 
(MAK) 

2020 
 

DFG MAK 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(einatembarer Anteil.)  

112926-00-8 10 mg/m3 
(AGW) 

04 2021 
 

TRGS 900 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(alveolengängiger Anteil.)  

112926-00-8 1,25 mg/m3 
(AGW) 

04 2021 
 

TRGS 900 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(einatembarer Anteil.)  

112926-00-8 4 mg/m3 
(AGW) 

08 2010 
 

TRGS 900 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(alveolengängiger Anteil.)  

112926-00-8 0,5 mg/m3 
(MAK) 

2021 
 

DFG MAK 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Bei offenem Umgang und möglichem Produktkontakt: 
Atemschutzgerät mit einem Partikelfilter (Schutzfaktor 4) gemäß der 
Europäischen Norm EN149FFP1 oder gleichwertigen Schutz tragen. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
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Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 4 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 

 

Allgemeine Schutzmaßnahmen Bei offenem Umgang und möglichem Produktkontakt: 
Vollständiger Chemikalienschutzanzug 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form wasserdispergierbares Granulat 
 

Farbe dunkelbraun  
 

Geruch schwach, charakteristisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Das Produkt ist nicht leichtentzündlich. 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
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Flammpunkt Keine Daten verfügbar 
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

Keine Daten verfügbar 

 

Zündtemperatur 305 °C  
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 8,0 - 9,5 (1 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit dispergierbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Folpet: log Pow: 3,017 

 

 Iprovalicarb: log Pow: ca. 3,19 (20 °C)  
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Schlagempfindlichkeit Nicht schlagempfindlich. 
 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

       
Selbsterhitzungsfähigkeit 

nicht selbsterhitzungsfähig 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

MELODY COMBI 9/14 
Version  7 / D Überarbeitet am: 30.11.2022 

102000011659 Druckdatum: 01.12.2022 

 
 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.500 mg/kg 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Akute inhalative Toxizität  
Wegen geringer Staubbildung nicht relevant. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Geringe Reizwirkung - nicht kennzeichnungspflichtig. (Kaninchen) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Gefahr ernster Augenschäden. (Kaninchen) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Sensibilisierend (Meerschweinchen) 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Folpet. 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Folpet: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Iprovalicarb: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Folpet verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Iprovalicarb verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Auf Basis einer Vielzahl von in vitro und in vivo Mutagenitätsstudien ist Folpet nicht mutagen oder 
genotoxisch.  
Iprovalicarb war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Folpet verursachte bei hohen Dosierungen bei Mäusen ein häufigeres Auftreten von Tumoren in den 
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folgenden Organen: Zwölffingerdarm. Der Mechanismus, welcher Tumore in Nagetieren auslöst, ist 
nicht relevant bei den niedrigen Expositionswerten bei normaler Anwendung. Folpet war nicht 
krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten.  
Iprovalicarb war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Folpet verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
Iprovalicarb verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Folpet verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
Iprovalicarb verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  0,088 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  1,6 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge)) > 100 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Folpet:  
Leicht biologisch abbaubar 

 Iprovalicarb:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Folpet: Koc: 304 
 Iprovalicarb: Koc: 106 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Folpet: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 1,8 
Keine Bioakkumulation. 

 Iprovalicarb: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 10 
Keine Bioakkumulation. 
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12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Folpet: Mäßig mobil in Böden 
 Iprovalicarb: Mäßig mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Folpet: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Iprovalicarb: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 
Verunreinigte 
Verpackungen 

Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3077  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. 

 (FOLPET, IPROVALICARB GEMISCH) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
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14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3077  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, 
N.O.S. 

 (FOLPET,  IPROVALICARB MIXTURE) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3077  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, 
N.O.S. 

 (FOLPET,  IPROVALICARB MIXTURE ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 025215-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 3 stark wassergefährdend 
 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
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15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
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WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname MERO 
 

UFI E660-M0FM-P00N-FG11 (freiwillige Meldung) 
 

Produktnummer (UVP) 05951437 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Adjuvant 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Nicht eingestuft, die Einstufungskriterien sind nicht erfüllt. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
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Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Fettsäuren, C16-18- und C18-ungesättigt, Methylester 
 

Gefahrenhinweise 
 

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Dieses Gemisch enthält keinen Stoff, der als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) betrachtet 
wird.  
 
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Emulsionskonzentrat (EC) 
Rapsölmethylester als Zusatzstoff, auf pflanzlicher Basis, für Herbizide  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Fettsäuren, C16-18- und 
C18-ungesättigt, 
Methylester 

67762-38-3 
267-015-4 
01-2119471664-32-XXXX 

Nicht eingestuft  81,44 

Ethoxy (7) tridecanol 78330-21-9 
 

Acute Tox. 4, H302 
Eye Dam. 1, H318 

>= 3 – < 10 

 

Weitere Information 
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Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Verunreinigte Kleidung 
sofort ausziehen und sicher entfernen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren.  

 

Einatmung Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen. Betroffenen in stabile Seitenlage legen und 
transportieren. Betroffenen warm und ruhig lagern.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder ein 
Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen. Mund 
ausspülen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 
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5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Kohlenmonoxid (CO), 
Kohlendioxid (CO2) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und 
Chemieschutzanzug tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Produkt aufnehmen und in 
einen korrekt etikettierten und dicht verschlossenen Behälter füllen.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  
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7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut 
gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor dem Gefrieren 
schützen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 10 Brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht Lagerklasse 3  
 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Keine nationalen Grenzwerte bekannt. 
 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
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 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Flüssigkeit 
 

Farbe hellgelb bis braun  
 

Geruch Keine Daten verfügbar 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

ca. -8 °C  

 

Siedepunkt/Siedebereich ca. 300 °C  
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 100 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

255 °C  

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 5,5 - 8,5 (1 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
 

Viskosität, dynamisch ca. 14 mPa.s (20 °C) 
Geschwindigkeitsgefälle 20 /s 

 ca. 16 mPa.s (20 °C) 
Geschwindigkeitsgefälle 100 /s 

 
 

Viskosität, kinematisch ca. 11 mm²/s (40 °C) Scherkraft  20/sec 
 

Wasserlöslichkeit emulgierbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Keine Daten verfügbar 
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Oberflächenspannung 30,8 mN/m (25 °C)  
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 0,90 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität  
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Bei bestimmungsgemäßer und vorausgesehener Verwendung wird kein 
atembares Aerosol gebildet. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 4.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Geringe Reizwirkung - nicht kennzeichnungspflichtig. (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Geringe Reizwirkung - nicht kennzeichnungspflichtig. (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Weitere Angaben 
 

Weitere Angaben zur Toxikologie liegen nicht vor. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  55,3 mg/l  
statischer Test; Expositionszeit: 96 h 

 

 NOEC (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  13,3 mg/l  
statischer Test; Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber LC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  > 71 mg/l  
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wirbellosen Wassertieren Expositionszeit: 48 h 

 
 
 NOEC (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  27,2 mg/l  

Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge))  21,2 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

 

 NOEC (Desmodesmus subspicatus (Grünalge))  14,0 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Leicht biologisch abbaubar 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Keine Daten verfügbar 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Verteilung zwischen den 
Umweltkompartimenten 

Keine Daten verfügbar 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Dieses Gemisch enthält keinen Stoff, der als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) betrachtet 
wird.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 
Verunreinigte 
Verpackungen 

Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 
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Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 09 Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 02 01 08 fallen 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

Gemäß ADN/ADR/RID/IMDG/IATA nicht als Gefahrgut eingestuft. 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
14.1 – 14.5 entfällt 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 024716-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 1 schwach wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt nicht der Störfallverordnung. 
 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
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ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 

1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname MOVENTO OD 150 
 

UFI 6EM0-J0RR-U00V-A1RY 
 

Produktnummer (UVP) 06082040, 86211750 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Insektizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Reproduktionstoxizität: Kategorie 2 
H361fd Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im 

Mutterleib schädigen. 
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Sensibilisierung durch Hautkontakt: Kategorie 1 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
 

Augenreizung: Kategorie 2 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 2 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß deutscher nationaler Gesetzgebung: 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Spirotetramat 
 

   

  

 

Signalwort:  Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H361fd Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im 

Mutterleib schädigen. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. 
P261 Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol vermeiden. 
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/ Seife waschen. 
P305 + P351 
+ P338 

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P308 + P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Spirotetramat: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff 
wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. 2-Ethylhexanolpropylen-
ethylenglykolether: Nicht anwendbar  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
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Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Öl basierende Dispersion (OD) 
Spirotetramat 150 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Spirotetramat 203313-25-1 
 

Repr. 2, H361fd 
Aquatic Acute 1, H400 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Chronic 1, H410 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Sens. 1A, H317 

15,3 

2-Ethylhexanolpropylen-
ethylenglykolether 

64366-70-7 
 

Acute Tox. 4, H332 
Aquatic Chronic 3, H412 

> 1 – < 25 

2,6-Di-tert-butyl-4-
methylphenol 

128-37-0 
204-881-4 
01-2119555270-46-xxxx 
01-2119565113-46-XXXX 
01-2119480433-40-XXXX 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

> 0,1 – < 2,5 

Sonnenblumenöl 8001-21-6 
232-273-9 
 

Nicht eingestuft  > 1 

 

Weitere Information 
 

Spirotetramat 203313-25-1 M-Faktor: 1 (acute), 1 (chronic) 
    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  
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Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 

einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
anhaltender Augenreizung oder Rötung ist ein Augenarzt aufzusuchen.  

 

Verschlucken Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassernebel, Kohlendioxid (CO2), Schaum, Sand 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Cyanwasserstoff (Blausäure), 
Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  
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6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete 
und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Nach der Arbeit sofort Hände waschen, 
gegebenenfalls duschen. Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und 
vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht reinigungsfähige 
Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem 
trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Bulkware und 
konfektionierte Ware in geschlossenen Lagerhallen oder unter Dach 
geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost lagern.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 10 Brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht Lagerklasse 3  
 

Geeignete Werkstoffe HDPE (Polyethylen hoher Dichte) 
Nur 1000 L IBC als Bulkverpackung zur Wiederverwendung 
anwenden. 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 
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ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Spirotetramat 
 

203313-25-1 1,4 mg/m3 
(SK-SEN) 

 
 

OES BCS* 
 

2,6-Di-tert-butyl-4-
methylphenol 
 
(einatembarer Anteil.)  

128-37-0 10 mg/m3 
(AGW) 

09 2012 
 

TRGS 900 
 

2,6-Di-tert-butyl-4-
methylphenol 
 
(Dampf und Aerosol, 
inhalierbare Fraktion)  

128-37-0 10 mg/m3 
(MAK) 

2013 
 

DFG MAK 
 

2,6-Di-tert-butyl-4-
methylphenol 
 

128-37-0 2 mg/m3 
(TLV) 

 
 

OES BCS* 
 

Sonnenblumenöl 
 
(alveolengängiger Anteil.)  

8001-21-6 1,25 mg/m3 
(AGW) 

04 2021 
 

TRGS 900 
 

Sonnenblumenöl 
 
(Inhalierbarer Staub.)  

8001-21-6 4 mg/m3 
(MAK) 

2020 
 

DFG MAK 
 

Sonnenblumenöl 
 
(einatembarer Anteil.)  

8001-21-6 10 mg/m3 
(AGW) 

04 2021 
 

TRGS 900 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
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Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 4 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

Allgemeine Schutzmaßnahmen Bei offenem Umgang und möglichem Produktkontakt: 
Vollständiger Chemikalienschutzanzug 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Dispersion 
 

Farbe hellbeige bis hellbraun  
 

Geruch schwach, charakteristisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 100 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

ca. 405 °C  

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 

Keine Daten verfügbar 
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(SADT) 
 

pH-Wert 4,0 - 6,0 (1 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
 

Viskosität, dynamisch <= 1.300 mPa.s (20 °C) 
Geschwindigkeitsgefälle 7,5 /s 

 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit dispergierbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Spirotetramat: log Pow: 2,5(pH-Wert 7) 

 

 2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether:  
Keine Daten verfügbar 

 

Oberflächenspannung 28 mN/m (25 °C)  
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 0,98 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine Daten verfügbar 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  
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10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte) > 2.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte) > 0,842 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Produkt wurde in Form eines lungengängigen Aerosols geprüft. 
Höchste erreichbare Konzentration. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte) > 2.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Reizt die Augen. (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Sensibilisierend (Meerschweinchen) 
OECD Prüfungsrichtlinie 406, Buehler Test 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Spirotetramat: Kann die Atemwege reizen. 
2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Spirotetramat verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Auf Basis einer Vielzahl von in vitro und in vivo Mutagenitätsstudien ist Spirotetramat nicht mutagen 
oder genotoxisch.  
2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether wird nicht als erbgutverändernd betrachtet.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Spirotetramat war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Spirotetramat verursachte nur bei sehr hohen Versuchsdosierungen an der Ratte männliche 
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Reproduktionstoxizität zusammen mit allgemeiner Toxizität. Die Fertilität der männlichen Mäuse und 
Hunde war nicht beeinflusst. Die mit Spirotetramat beobachtete Reproduktionstoxizität beruht auf einer 
überforderten Ausscheidungskapazität bei hohen Dosierungen. Die für diese Wirkung benötigten hohen 
Dosen können selbst in einem Worst-Case-Expositionsszenario nicht erreicht werden.   
2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Spirotetramat verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Spirotetramat verursachte eine foetale Wachstumsverzögerung, ein erhöhtes 
Auftreten von Variationen.   
2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether: Keine Informationen verfügbar.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  9,48 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

LC50 (Chironomus riparius (Zuckmücke))  8,74 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  > 42,7 mg/l  

Expositionszeit: 48 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff. 
 

 
 EC50 (Chironomus riparius (Zuckmücke))  0,46 mg/l  

Expositionszeit: 28 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff. 
 

 
 NOEC (Chironomus riparius (Zuckmücke))  0,1 mg/l  

Expositionszeit: 28 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff. 
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Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

IC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  > 100 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Spirotetramat:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether:  
Nicht leicht biologisch abbaubar. 

 

Koc Spirotetramat: Koc: 289 
 2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether:Keine Daten verfügbar 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Spirotetramat:  
Keine Bioakkumulation. 

 2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether:  
Keine Daten verfügbar 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Spirotetramat: Mäßig mobil in Böden 
 2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether: Keine Daten verfügbar 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Spirotetramat: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether: Nicht anwendbar  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 
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Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (SPIROTETRAMAT LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (SPIROTETRAMAT SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (SPIROTETRAMAT SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
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WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 026554-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 3 stark wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E2 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 039 "Fruchtschädigungen - Schutz am Arbeitsplatz" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
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TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 3: 
Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen. Abschnitt 8: 
Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche 
Schutzausrüstung.  

 

 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 2: Mögliche 
Gefahren.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 

1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname MOVENTO SC 100 
 

UFI 5RM0-K0HC-200U-YE37 
 

Produktnummer (UVP) 79036744 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Insektizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Sensibilisierung durch Hautkontakt: Kategorie 1 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
 

Reproduktionstoxizität: Kategorie 2 
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H361fd Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im 

Mutterleib schädigen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 2 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß deutscher nationaler Gesetzgebung: 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Spirotetramat 
 

   

  

 

Signalwort:  Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H361fd Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im 

Mutterleib schädigen. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. 
P261 Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol vermeiden. 
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/ Seife waschen. 
P308 + P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Spirotetramat: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff 
wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Suspensionskonzentrat (SC) 
Spirotetramat 100 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Spirotetramat 203313-25-1 
 

Repr. 2, H361fd 
Aquatic Acute 1, H400 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Chronic 1, H410 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Sens. 1A, H317 

9,3 

Alkylarylpolyglykolether 104376-75-2 
 

Aquatic Chronic 3, H412 > 1 – < 25 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on 
(3:1) 

55965-84-9 
 

Acute Tox. 3, H301 
Acute Tox. 2, H310 
Acute Tox. 2, H330 
Skin Corr. 1C, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

> 0,0002 – < 
0,0015 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-
on 

2634-33-5 
220-120-9 
01-2120761540-60-0003 

Skin Sens. 1, H317 
Acute Tox. 4, H302 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Acute 1, H400 

> 0,005 – < 
0,05 

Glycerin 56-81-5 
200-289-5 
01-2119471987-18-XXXX 

Nicht eingestuft  > 1 

 

Weitere Information 
 

Spirotetramat 203313-25-1 M-Faktor: 1 (acute), 1 (chronic) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Corr. 1C; H314: SCL >= 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-

55965-84-9 SCL: Skin Irrit. 2; H315: SCL 0,06 - < 0,6 % 
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Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Eye Dam. 1; H318: SCL >= 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Eye Irrit. 2; H319: SCL 0,06 - < 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Sens. 1A; H317: SCL >= 0,0015 % 

1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on 

2634-33-5 M-Faktor: 10 (acute) 

1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on 

2634-33-5 SCL: Skin Sens. 1; H317: SCL >= 0,05 % 

    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
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Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 

aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassernebel, Kohlendioxid (CO2), Schaum, Sand 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Cyanwasserstoff (Blausäure), 
Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete 
und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
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Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Nach der Arbeit sofort Hände waschen, 
gegebenenfalls duschen. Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und 
vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht reinigungsfähige 
Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem 
trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 12 Nicht brennbare Flüssigkeiten  
 

Geeignete Werkstoffe HDPE (Polyethylen hoher Dichte) 
Coex HDPE/EVOH 
Coex HDPE/PA 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Spirotetramat 
 

203313-25-1 1,4 mg/m3 
(SK-SEN) 

 
 

OES BCS* 
 

Mischung aus 5-Chlor-2-
methyl-4-isothiazolin-3-on 
und 2-Methyl-4-isothiazol-3-
on 
 
(einatembarer Anteil.)  

55965-84-9 0,2 mg/m3 
(MAK) 

2013 
 

DFG MAK 
 

Glycerin 
 
(einatembarer Anteil.)  

56-81-5 200 mg/m3 
(AGW) 

11 2016 
 

TRGS 900 
 

Glycerin 
 
(einatembarer Anteil.)  

56-81-5 200 mg/m3 
(MAK) 

2015 
 

DFG MAK 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

MOVENTO SC 100 7/14 
Version  6 / D Überarbeitet am: 20.09.2022 

102000016538 Druckdatum: 22.09.2022 

 
 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 4 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

Allgemeine Schutzmaßnahmen Bei offenem Umgang und möglichem Produktkontakt: 
Vollständiger Chemikalienschutzanzug 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
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Form Suspension 
 

Farbe weiß bis hellbeige  
 

Geruch charakteristisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 100 °C  
Kein Flammpunkt - Messung wurde bis zur Siedetemperatur 
durchgeführt. 

 

Selbstentzündungs-
temperatur 

430 °C  

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 4,0 - 5,0 (100 %) (23 °C)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit suspendierbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Spirotetramat: log Pow: 2,5(pH-Wert 7) 

 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,08 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 
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Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte) > 2.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte) > 2,8 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Produkt wurde in Form eines lungengängigen Aerosols geprüft. 
Höchste erreichbare Konzentration. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte) > 2.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Keine Augenreizung (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Sensibilisierend (Meerschweinchen) 
OECD Prüfungsrichtlinie 406, Buehler Test 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Spirotetramat: Kann die Atemwege reizen. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Spirotetramat verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
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Auf Basis einer Vielzahl von in vitro und in vivo Mutagenitätsstudien ist Spirotetramat nicht mutagen 
oder genotoxisch.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Spirotetramat war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Spirotetramat verursachte nur bei sehr hohen Versuchsdosierungen an der Ratte männliche 
Reproduktionstoxizität zusammen mit allgemeiner Toxizität. Die Fertilität der männlichen Mäuse und 
Hunde war nicht beeinflusst. Die mit Spirotetramat beobachtete Reproduktionstoxizität beruht auf einer 
überforderten Ausscheidungskapazität bei hohen Dosierungen. Die für diese Wirkung benötigten hohen 
Dosen können selbst in einem Worst-Case-Expositionsszenario nicht erreicht werden.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Spirotetramat verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Spirotetramat verursachte eine foetale Wachstumsverzögerung, ein erhöhtes 
Auftreten von Variationen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  22,3 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)) > 42,7 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff. 
 

 
 NOEC (Chironomus riparius (Zuckmücke))  0,1 mg/l  

Expositionszeit: 28 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff. 
 

 
 EC50 (Chironomus riparius (Zuckmücke))  0,46 mg/l  

Expositionszeit: 28 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff. 
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Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  213,6 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Spirotetramat:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Spirotetramat: Koc: 289 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Spirotetramat:  
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Spirotetramat: Mäßig mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Spirotetramat: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
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14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (SPIROTETRAMAT LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (SPIROTETRAMAT SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (SPIROTETRAMAT SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 008007-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 3 stark wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

MOVENTO SC 100 13/14 
Version  6 / D Überarbeitet am: 20.09.2022 

102000016538 Druckdatum: 22.09.2022 

 
 

Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E2 
 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 039 "Fruchtschädigungen - Schutz am Arbeitsplatz" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H301 Giftig bei Verschlucken. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H330 Lebensgefahr bei Einatmen. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H361fd Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im 

Mutterleib schädigen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
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LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

 Geprüft und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken.  
 

 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 2: Mögliche 
Gefahren.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname PREVICUR ENERGY 
 

UFI KE50-2081-X006-HDSF 
 

Produktnummer (UVP) 06396712, 81705194 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Fungizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Sensibilisierung durch Hautkontakt: Kategorie 1 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
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Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Propamocarb 

 Fosetyl 
 
 

 

    

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Propamocarb: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff 
wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Fosetyl: Stoff wird nicht 
als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Wasserlösliches Konzentrat (SL) 
Propamocarb 530 g/l, Fosetyl 310 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
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Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Propamocarb 24579-73-5 
 

Skin Sens. 1, H317 47,30 

Fosetyl 15845-66-6 
 

Eye Dam. 1, H318 27,70 

Natriumchlorid 7647-14-5 
231-598-3 
 

Nicht eingestuft  >= 1,0 

 

Weitere Information 
 
 

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Verunreinigte Kleidung 
sofort ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Hautkontakt Mit Wasser und Seife abwaschen. Bei anhaltenden Beschwerden 
einen Arzt aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
anhaltender Augenreizung oder Rötung ist ein Augenarzt aufzusuchen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Folgende Symptome können auftreten:, Lethargie, Ataxie, Krämpfe, 
Lokal:, sensibilisierende Wirkungen 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Risiken Obwohl dieses Produkt ein Carbamat ist, ist es KEIN 
Cholinesterasehemmer.  

 

Behandlung Eine dem Zustand des Patienten angemessene symptomatische 
Behandlung wird empfohlen. Ein spezifisches Antidot ist nicht bekannt. 
Kontraindikation: Atropin. Eine Magenspülung sollte nicht erforderlich 
sein. Jedoch wird empfohlen, Medizinalkohle und Natriumsulfat zu 
verabreichen, wenn eine größere Menge aufgenommen wurde.  
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ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Chlorwasserstoff (HCl), 
Cyanwasserstoff (Blausäure), Kohlenmonoxid (CO), Phosphoroxide, 
Stickoxide (NOx) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). Zur 
Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben. 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  
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Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nach der 
Arbeit sofort Hände waschen, gegebenenfalls duschen.  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem 
trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. Vor dem Gefrieren schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 12 Nicht brennbare Flüssigkeiten  
 

Geeignete Werkstoffe HDPE (Polyethylen hoher Dichte) 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Propamocarb 
 

24579-73-5 1,1 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Natriumchlorid 
 

7647-14-5 10 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
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Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 4 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 

 

Allgemeine Schutzmaßnahmen Bei offenem Umgang und möglichem Produktkontakt: 
Vollständiger Chemikalienschutzanzug 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Flüssigkeit 
 

Farbe farblos bis hellgelb  
 

Geruch geruchlos 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 120 °C (1.013 hPa), 
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

300 °C  
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Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 6,0 - 7,5 (100 %) (23 °C)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 
 

Viskosität, kinematisch 36,9 mm²/s (40 °C) 
 

Wasserlöslichkeit vollkommen mischbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Propamocarb: log Pow: 0,84 

 

 Fosetyl: log Pow: -0,70 
 

Oberflächenspannung 59 mN/m (20 °C)  
Wurde in 1%-iger Lösung in destilliertem Wasser bestimmt. 

 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,12 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine Daten verfügbar 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  
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10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte)  > 2,27 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Höchste erreichbare Konzentration. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Keine Augenreizung (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Sensibilisierend (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Propamocarb: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Fosetyl: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Propamocarb verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Fosetyl verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Propamocarb war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Fosetyl war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Propamocarb war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
Fosetyl war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Propamocarb verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
Fosetyl verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
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Propamocarb verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Propamocarb beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
Fosetyl verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  > 98 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  > 97 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  > 97 mg/l  
Expositionszeit: 72 h 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Propamocarb:  
Leicht biologisch abbaubar 

 Fosetyl:  
Leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Propamocarb: Koc: 719 
 Fosetyl: Koc: 0,1 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Propamocarb:  
Keine Bioakkumulation. 

 Fosetyl:  
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Propamocarb: Schwach mobil in Böden 
 Fosetyl: Hochmobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Propamocarb: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
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bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 Fosetyl: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 

(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

Gemäß ADN/ADR/RID/IMDG/IATA nicht als Gefahrgut eingestuft. 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
14.1 – 14.5 entfällt 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
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ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 006219-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 1 schwach wassergefährdend 
 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt nicht der Störfallverordnung. 
 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
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ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname PROFILER 
 

UFI 9FG1-005T-A00R-QKA9 
 

Produktnummer (UVP) 81759731 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Fungizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Augenreizung: Kategorie 2 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Reproduktionstoxizität: Kategorie 2 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
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Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 2 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Fosetyl-Aluminium 

 Fluopicolide 
 
 

   

  

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. 
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Fosetyl Aluminium: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. 
Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Fluopicolide: Stoff 
wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Wasserdispergierbares Granulat (WG) 
Fosetyl-Aluminium 66,67 % + Fluopicolid 4,44 %  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Fosetyl-Aluminium 39148-24-8 
254-320-2 
 

Eye Dam. 1, H318 66,67 

Fluopicolide 239110-15-7 
 

Repr. 2, H361d 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

4,44 

Reaktionsprodukt von 
Naphthalin, Propan-2-ol, 
sulfoniert und mit 
Natronlauge neutralisiert 

1322-93-6 
939-368-0 
01-2119969954-16-XXXX 

Acute Tox. 4, H302 
Acute Tox. 4, H332 
Eye Dam. 1, H318 
STOT SE 3, H335 

>= 1,0 – < 
3,0 

Siliciumdioxid, amorph 112926-00-8 
231-545-4 
01-2119379499-16-xxxx 

Nicht eingestuft  >= 1,0 

 

Weitere Information 
 

Fluopicolide 239110-15-7 M-Faktor: 10 (acute), 1 (chronic) 
    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

PROFILER 4/14 
Version  9 / D Überarbeitet am: 31.10.2023 

102000024700 Druckdatum: 02.11.2023 

 
 
Augenkontakt Sofort mit viel Wasser für mindestens 15 Minuten abwaschen. Sofort 

einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Reizung 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Ein spezifisches Antidot ist nicht bekannt. Symptomatische 
Behandlung. Eine Magenspülung sollte nicht erforderlich sein. Jedoch 
wird empfohlen, Medizinalkohle und Natriumsulfat zu verabreichen, 
wenn eine größere Menge aufgenommen wurde.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide 
(NOx), Fluorwasserstoff, Chlorwasserstoff (HCl) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und 
Chemieschutzanzug tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Staubbildung vermeiden. Berührung mit verschüttetem Produkt oder 
verunreinigten Oberflächen vermeiden. Persönliche 
Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  
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6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mechanisch aufnehmen. Produkt aufnehmen und in einen korrekt 
etikettierten und dicht verschlossenen Behälter füllen. Verschmutzte 
Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften 
gründlich reinigen.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden. Kontakt 
mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen. Nicht reinigungsfähige Kleidungsstücke 
vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.; eine freiwillige 
Selbstverpflichtung): Es wird empfohlen, Pflanzenschutzmittel (Biologics ausgenommen) entsprechend 
den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im 
Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, 
kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 11 Brennbare Feststoffe  
 

Geeignete Werkstoffe Aluminiumverbundfolie (min. 0,007 mm Aluminium) 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Fosetyl-Aluminium 
 

39148-24-8 5 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 

112926-00-8 0,02 mg/m3 
(MAK) 

07 2022 
 

DFG MAK 
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(alveolengängiger Anteil.)  

Siliciumdioxid, amorph 
 
(einatembarer Anteil.)  

112926-00-8 10 mg/m3 
(AGW) 

04 2021 
 

TRGS 900 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(alveolengängiger Anteil.)  

112926-00-8 1,25 mg/m3 
(AGW) 

04 2021 
 

TRGS 900 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(einatembarer Anteil.)  

112926-00-8 4 mg/m3 
(AGW) 

08 2010 
 

TRGS 900 
 

Fluopicolide 
 

239110-15-7 2,2 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Atemschutzgerät mit einem Partikelfilter (Schutzfaktor 4) gemäß der 
Europäischen Norm EN149FFP1 oder gleichwertigen Schutz tragen. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 5 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
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reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 

 

Allgemeine Schutzmaßnahmen Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form wasserdispergierbares Granulat 
 

Farbe hellbraun  
 

Geruch schwach, charakteristisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Das Produkt ist nicht leichtentzündlich. 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt Nicht anwendbar 
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

Keine Daten verfügbar 

 

Zündtemperatur 264 °C  
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert ca. 3,6 (1 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit dispergierbar 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Fosetyl Aluminium: log Pow: -2,1 

 

 Fluopicolide: log Pow: 2,9(pH-Wert 7) 
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 
Schüttdichte ca. 0,60 g/ml (gesetzte Schüttdichte)  
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
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9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.500 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität  
Wegen geringer Staubbildung nicht relevant. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Reizt die Augen. (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Meerschweinchen) 
OECD Prüfungsrichtlinie 406, Buehler Test 
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Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Fosetyl Aluminium: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Fluopicolide: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Fosetyl Aluminium verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Fluopicolide verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Fosetyl Aluminium war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Auf Basis einer Vielzahl von in vitro und in vivo Mutagenitätsstudien ist Fluopicolide nicht mutagen oder 
genotoxisch.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Fosetyl Aluminium war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
Fluopicolide verursachte bei hohen Dosierungen bei Mäusen ein häufigeres Auftreten von Tumoren in 
den folgenden Organen: Leber. Der Mechanismus, der in Nagetieren zu einer Tumorbildung führt, und 
die Art der beobachteten Tumore sind nicht auf den Menschen übertragbar.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Fosetyl Aluminium verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der 
Ratte.   
Fluopicolide Entwicklungsstörungen bei Ratten und Kaninchen traten nur bei hohen Dosen auf, die eine 
maternale Toxizität verursachten.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Fosetyl Aluminium verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
Fluopicolide verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  8,5 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Chronische Fischtoxizität Pimephales promelas (fettköpfige Elritze) 
Frühes Lebensstadium 
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NOEC:  0,155 mg/l  
Expositionszeit: 33 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Fluopicolid. 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

LC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  > 100 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
Chronische Toxizität für 
aquatische Invertebraten 

NOEC (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)):  0,19 mg/l  
Expositionszeit: 21 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Fluopicolid. 
 

 
 EC10 (Garnele (Americamysis bahia)):  0,18 mg/l  

Lebenszyklus; Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen 
Wirkstoff Fluopicolid. 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

ErC50 (Navicula pelliculosa (Kieselalge))  1,73 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 96 h 

 

 EC10 (Navicula pelliculosa (Kieselalge))  1,02 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Fosetyl Aluminium:  
Leicht biologisch abbaubar 

 Fluopicolide:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Fosetyl Aluminium: Koc: 0,1 
 Fluopicolide: Koc: 321 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Fosetyl Aluminium:  
Keine Bioakkumulation. 

 Fluopicolide: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 121 
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Fosetyl Aluminium: Hochmobil in Böden 
 Fluopicolide: Mäßig mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Fosetyl Aluminium: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Fluopicolide: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

PROFILER 11/14 
Version  9 / D Überarbeitet am: 31.10.2023 

102000024700 Druckdatum: 02.11.2023 

 
 

Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3077  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. 

 (FLUOPICOLID GEMISCH) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3077  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, 
N.O.S. 

 (FLUOPICOLIDE MIXTURE) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
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14.1 UN-Nummer 3077  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, 
N.O.S. 

 (FLUOPICOLIDE MIXTURE ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Beförderung in nicht abgefülltem Zustand gemäß den IMO-Instrumenten 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 026499-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 2 deutlich wassergefährdend 
 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E2 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
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Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
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Grund der Überarbeitung: Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Kapitel 1: Bezeichnung des 

chemischen Produktes und des Unternehmens. Abschnitt 2: Mögliche 
Gefahren. Abschnitt 15: Rechtsvorschriften.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 

1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname PROLINE 
 

UFI NR70-Q0VS-600J-CMH6 
 

Produktnummer (UVP) 05863929, 86252961 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Fungizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Augenreizung: Kategorie 2 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition: Kategorie 3 
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H335 Kann die Atemwege reizen. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Prothioconazol 

 N,N-Dimethyldecanamid 
 
 

  

   

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/-kleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. 
P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P410 Vor Sonnenbestrahlung schützen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Prothioconazol: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff 
wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. N,N-Dimethyldecanamid: 
Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Emulsionskonzentrat (EC) 
Prothioconazol 250 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Prothioconazol 178928-70-6 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

25,00 

N,N-Dimethyldecanamid 14433-76-2 
238-405-1 
01-2119485027-36-XXXX 

Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Chronic 3, H412 

> 20,00 

 

Weitere Information 
 

Prothioconazol 178928-70-6 M-Faktor: 10 (acute), 1 (chronic) 
    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  
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Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder ein 

Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen. Mund 
ausspülen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Chlorwasserstoff (HCl), 
Cyanwasserstoff (Blausäure), Kohlenmonoxid (CO), Schwefeloxide, 
Stickoxide (NOx) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und 
Chemieschutzanzug tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  
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6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete 
und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem 
trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor Frost 
schützen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 10 Brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht Lagerklasse 3  
 

Geeignete Werkstoffe HDPE - Stahlmantel 
HDPE (Polyethylen hoher Dichte) 
Coex HDPE/EVOH 
Coex HDPE/PA 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
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Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Prothioconazol 
 

178928-70-6 1,4 mg/m3 
(SK-ABS) 

 
 

OES BCS* 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Atemschutzgerät mit Filter gegen organische Dämpfe und Gase 
(Schutzfaktor 10) gemäß Europäischer Norm EN140 Filtertyp A oder 
gleichwertigen Schutz tragen. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 
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ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Flüssigkeit, klar bis leicht trüb 
 

Farbe gelbbraun  
 

Geruch aromatisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt 152 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

340 °C  

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 5,0 - 6,0 (1 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 
 

Viskosität, kinematisch 35,1 mm²/s (40 °C) 
 

Wasserlöslichkeit Keine Daten verfügbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Prothioconazol: log Pow: 3,82 (20 °C) (pH-Wert 7) 

 

 N,N-Dimethyldecanamid: log Pow: 2,46 
 

Oberflächenspannung 29,9 mN/m (20 °C)  
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,00 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 
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Explosivität Nicht explosiv  

92/69/EWG, A.14 / OECD 113 
 

Oxidierende Eigenschaften Keine Daten verfügbar 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte) > 2.500 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte) > 5 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Höchste erreichbare Konzentration. 
Produkt wurde in Form eines lungengängigen Aerosols geprüft. 

 

  
Reizt die Atmungsorgane. 
Der angegebene Wert bezieht sich auf N,N-Dimethylacetamid. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte) > 4.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Reizt die Augen. (Kaninchen) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 
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Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Nicht sensibilisierend. (Meerschweinchen) 
OECD Prüfungsrichtlinie 406, Buehler Test 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Prothioconazol: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
N,N-Dimethyldecan-1-amid: Kann die Atemwege reizen. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Prothioconazol verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
N,N-Dimethyldecanamid verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Auf Basis einer Vielzahl von in vitro und in vivo Mutagenitätsstudien ist Prothioconazol nicht mutagen 
oder genotoxisch.  
N,N-Dimethyldecanamid war nicht genotoxisch in einer Reihe von In-vitro-Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Prothioconazol war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
N,N-Dimethyldecanamid wird nicht als krebserzeugend betrachtet.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Prothioconazol verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren. Die bei Prothioconazol beobachtete 
Reproduktionstoxizität steht im Zusammenhang mit der parentalen Toxizität.   
N,N-Dimethyldecanamid wird bei nicht-giftigen Dosierungen für das Muttertier als nicht 
reproduktionsgiftig betrachtet.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Prothioconazol verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Prothioconazol beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
N,N-Dimethyldecanamid verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  4,02 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
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Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  2,9 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  12,7 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

 

 ErC50 (Skeletonema costatum)  0,03278 mg/l  
Expositionszeit: 72 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Prothioconazole. 

 

 EC10 (Skeletonema costatum)  0,01427 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Prothioconazole. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Prothioconazol:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 N,N-Dimethyldecanamid:  
Leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Prothioconazol: Koc: 1765 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Prothioconazol: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 19 
Keine Bioakkumulation. 

 N,N-Dimethyldecanamid:  
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Prothioconazol: Schwach mobil in Böden 
 N,N-Dimethyldecanamid: Schwach mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Prothioconazol: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 N,N-Dimethyldecanamid: Stoff wird nicht als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 
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ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (PROTHIOCONAZOL LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (PROTHIOCONAZOLE SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (PROTHIOCONAZOLE SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
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14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 025287-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 3 stark wassergefährdend 
 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 017 "Lösemittel" 
BG-Merkblatt M 039 "Fruchtschädigungen - Schutz am Arbeitsplatz" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H315 Verursacht Hautreizungen. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 
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ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 13. Hinweise zur 
Entsorgung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 

1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname PROPULSE 
 

UFI 6E80-S0DX-N00H-NC5Q (freiwillige Meldung) 
 

Produktnummer (UVP) 84464864 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Fungizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 2 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

PROPULSE 2/15 
Version  9 / D Überarbeitet am: 20.10.2022 

102000017308 Druckdatum: 14.11.2022 

 
 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Fluopyram 

 Prothioconazol 
 
 

 

    

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazolin-3-on, Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on 

und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P410 Vor Sonnenbestrahlung schützen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Fluopyram: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Prothioconazol: Stoff wird nicht 
als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Suspoemulsion (SE) 
Fluopyram 125 g/l, Prothioconazole 125 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Fluopyram 658066-35-4 
619-797-7 
 

Aquatic Chronic 2, H411 11,80 

Prothioconazol 178928-70-6 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

11,80 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-
on 

2634-33-5 
220-120-9 
01-2120761540-60-0003 

Skin Sens. 1, H317 
Acute Tox. 4, H302 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Acute 1, H400 

> 0,005 – < 
0,05 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on 
(3:1) 

55965-84-9 
 

Acute Tox. 3, H301 
Acute Tox. 2, H310 
Acute Tox. 2, H330 
Skin Corr. 1C, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

> 0.00015 – 
< 0.0015 

1,2-Propandiol 57-55-6 
200-338-0 
01-2119456809-23-XXXX 

Nicht eingestuft  >= 1,0 

Polyethylen-Polypropylen 
Copolymer 

9003-11-6 
 

Nicht eingestuft  >= 1,0 

 

Weitere Information 
 

Prothioconazol 178928-70-6 M-Faktor: 10 (acute), 1 (chronic) 

1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on 

2634-33-5 M-Faktor: 10 (acute) 

1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on 

2634-33-5 SCL: Skin Sens. 1; H317: SCL >= 0,05 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-

55965-84-9 SCL: Skin Corr. 1C; H314: SCL >= 0,6 % 
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on (3:1) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Irrit. 2; H315: SCL 0,06 - < 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Eye Dam. 1; H318: SCL >= 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Eye Irrit. 2; H319: SCL 0,06 - < 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Sens. 1A; H317: SCL >= 0,0015 % 

    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Verunreinigte Kleidung 
sofort ausziehen und sicher entfernen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder ein 
Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen. Mund 
ausspülen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 
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4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Eine Magenspülung sollte nicht 
erforderlich sein. Jedoch wird empfohlen, Medizinalkohle und 
Natriumsulfat zu verabreichen, wenn eine größere Menge 
aufgenommen wurde. Ein spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Chlorwasserstoff (HCl), 
Cyanwasserstoff (Blausäure), Fluorwasserstoff, Kohlenmonoxid (CO), 
Stickoxide (NOx) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und 
Chemieschutzanzug tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Produkt aufnehmen und in 
einen korrekt etikettierten und dicht verschlossenen Behälter füllen.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 
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ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut 
gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor Frost 
schützen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 12 Nicht brennbare Flüssigkeiten  
 

Geeignete Werkstoffe HDPE - Stahlmantel 
Coex HDPE/EVOH/HDPE - Stahlmantel 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Fluopyram 
 

658066-35-4 0,34 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Prothioconazol 
 

178928-70-6 1,4 mg/m3 
(SK-ABS) 

 
 

OES BCS* 
 

Mischung aus 5-Chlor-2-
methyl-4-isothiazolin-3-on 
und 2-Methyl-4-isothiazol-3-
on 
 
(einatembarer Anteil.)  

55965-84-9 0,2 mg/m3 
(MAK) 

2013 
 

DFG MAK 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
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Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Flüssigkeit 
 

Farbe weiß bis beige  
 

Geruch schwach, charakteristisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
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Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 100 °C  
Nicht relevant; wässrige Lösung 

 

Selbstentzündungs-
temperatur 

405 °C  

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 5,0 - 8,0 (100 %) (23 °C)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit Keine Daten verfügbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Fluopyram: log Pow: 3,3 

 

 Prothioconazol: log Pow: 3,82 (20 °C) (pH-Wert 7) 
 

Oberflächenspannung 37 mN/m (25 °C)  
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,06 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 
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ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte) > 2.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte) > 1.633 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Höchste erreichbare Konzentration. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte) > 2.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Keine Augenreizung (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Nicht sensibilisierend. (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Fluopyram: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Prothioconazol: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Fluopyram verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Prothioconazol verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Fluopyram war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
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Auf Basis einer Vielzahl von in vitro und in vivo Mutagenitätsstudien ist Prothioconazol nicht mutagen 
oder genotoxisch.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Fluopyram verursachte bei hohen Dosierungen bei Ratten ein häufigeres Auftreten von Tumoren in den 
folgenden Organen: Leber.  
Fluopyram verursachte bei hohen Dosierungen bei Mäusen ein häufigeres Auftreten von Tumoren in 
den folgenden Organen: Schilddrüse.  
Die bei Fluopyram beobachteten Tumore wurden durch einen nicht-genotoxischen Mechanismus, der 
bei niedrigen Dosen nicht relevant ist verursacht. Der Mechanismus, der zu dieser Tumorbildung führt, 
ist nicht auf den Menschen übertragbar.  
Prothioconazol war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Fluopyram verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren. Die bei Fluopyram beobachtete Reproduktionstoxizität 
steht im Zusammenhang mit der parentalen Toxizität.   
Prothioconazol verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren. Die bei Prothioconazol beobachtete 
Reproduktionstoxizität steht im Zusammenhang mit der parentalen Toxizität.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Fluopyram verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Fluopyram beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
Prothioconazol verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Prothioconazol beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Weitere Angaben 
 

Weitere Angaben zur Toxikologie liegen nicht vor. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  12,8 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  30 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
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Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  12,9 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

 

 EC10 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  6,86 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

 

 ErC50 (Skeletonema costatum)  0,03278 mg/l  
Expositionszeit: 72 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Prothioconazole. 

 

 EC10 (Skeletonema costatum)  0,01427 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Prothioconazole. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Fluopyram:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Prothioconazol:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Fluopyram: Koc: 279 
 Prothioconazol: Koc: 1765 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Fluopyram: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 18 
Keine Bioakkumulation. 

 Prothioconazol: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 19 
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Fluopyram: Mäßig mobil in Böden 
 Prothioconazol: Schwach mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Fluopyram: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Prothioconazol: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 
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ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (PROTHIOCONAZOLE, FLUOPYRAM LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (PROTHIOCONAZOLE, FLUOPYRAM SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (PROTHIOCONAZOLE, FLUOPYRAM SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
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14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 027208-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 2 deutlich wassergefährdend 
 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 039 "Fruchtschädigungen - Schutz am Arbeitsplatz" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H301 Giftig bei Verschlucken. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H330 Lebensgefahr bei Einatmen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
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Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 3: 
Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen. Abschnitt 8: 
Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche 
Schutzausrüstung. Abschnitt 12. Umweltbezogene Angaben. Abschnitt 
13. Hinweise zur Entsorgung.  
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Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 

1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname PROSARO 
 

UFI VN70-706C-W002-Q8X4 
 

Produktnummer (UVP) 05676428, 81782423 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Fungizid 
 

Gebrauchsbeschränkungen Siehe Etikett für Gebrauchsbeschränkungen. 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Reizwirkung auf die Haut: Kategorie 2 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
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Augenreizung: Kategorie 2 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition: Kategorie 3 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
 

Reproduktionstoxizität: Kategorie 2 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Tebuconazol 

 Prothioconazol 

 N,N-Dimethyldecanamid 
 
 

   

  

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H315 Verursacht Hautreizungen. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/-kleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. 
P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P410 Vor Sonnenbestrahlung schützen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Prothioconazol: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff 
wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Tebuconazol: Stoff wird 
nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. N,N-Dimethyldecanamid: Stoff wird nicht als 
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
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Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Emulsionskonzentrat (EC) 
Prothioconazole 125 g/l, Tebuconazole 125 /g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Prothioconazol 178928-70-6 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

12,76 

Tebuconazol 107534-96-3 
403-640-2 
 

Acute Tox. 4, H302 
Repr. 2, H361d 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

12,76 

N,N-Dimethyldecanamid 14433-76-2 
238-405-1 
01-2119485027-36-XXXX 

Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Chronic 3, H412 

> 20 

 

Weitere Information 
 

Prothioconazol 178928-70-6 M-Faktor: 10 (acute), 1 (chronic) 

Tebuconazol 107534-96-3 M-Faktor: 1 (acute), 10 (chronic) 
    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
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ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Chlorwasserstoff (HCl), 
Cyanwasserstoff (Blausäure), Kohlenmonoxid (CO), Schwefeloxide, 
Stickoxide (NOx) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und 
Chemieschutzanzug tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  
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ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Produkt aufnehmen und in 
einen korrekt etikettierten und dicht verschlossenen Behälter füllen.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem 
trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor dem Gefrieren 
schützen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 10 Brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht Lagerklasse 3  
 

Geeignete Werkstoffe HDPE (Polyethylen hoher Dichte) 
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7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Prothioconazol 
 

178928-70-6 1,4 mg/m3 
(SK-ABS) 

 
 

OES BCS* 
 

Tebuconazol 
 

107534-96-3 0,2 mg/m3 
(SK-ABS) 

 
 

OES BCS* 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Atemschutzgerät mit Filter gegen organische Dämpfe und Gase 
(Schutzfaktor 10) gemäß Europäischer Norm EN140 Filtertyp A oder 
gleichwertigen Schutz tragen. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 
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Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 

Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Flüssigkeit, klar bis leicht trüb 
 

Farbe gelbbraun  
 

Geruch aromatisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt  
Keine Daten verfügbar 

 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 148 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

Keine Daten verfügbar 

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 5,0 - 7,0 (1 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
 

Viskosität, dynamisch 49,9 mPa.s (20 °C) 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit emulgierbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Prothioconazol: log Pow: 3,82 (20 °C) (pH-Wert 7) 

 

 Tebuconazol: log Pow: 3,7 
 

 N,N-Dimethyldecanamid: log Pow: 2,46 
 

Oberflächenspannung ca. 29,1 mN/m (20 °C)  
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Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 0,98 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte) > 2.500 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte) > 5,153 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
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Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte) > 4.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Reizt die Haut. (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Reizt die Augen. (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Meerschweinchen) 
OECD Prüfrichtlinie 406 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Prothioconazol: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Tebuconazol: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
N,N-Dimethyldecan-1-amid: Kann die Atemwege reizen. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Prothioconazol verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Tebuconazol verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
N,N-Dimethyldecanamid verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Auf Basis einer Vielzahl von in vitro und in vivo Mutagenitätsstudien ist Prothioconazol nicht mutagen 
oder genotoxisch.  
Tebuconazol war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
N,N-Dimethyldecanamid war nicht genotoxisch in einer Reihe von In-vitro-Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Prothioconazol war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
Tebuconazol verursachte bei hohen Dosierungen bei Mäusen ein häufigeres Auftreten von Tumoren in 
den folgenden Organen: Leber. Der Wirkungsmechanismus zur Tumorbildung wird bei Menschen als 
nicht relevant angesehen.  
N,N-Dimethyldecanamid wird nicht als krebserzeugend betrachtet.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Prothioconazol verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren. Die bei Prothioconazol beobachtete 
Reproduktionstoxizität steht im Zusammenhang mit der parentalen Toxizität.   
Tebuconazol verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren. Die bei Tebuconazol beobachtete Reproduktionstoxizität 
steht im Zusammenhang mit der parentalen Toxizität.   
N,N-Dimethyldecanamid wird bei nicht-giftigen Dosierungen für das Muttertier als nicht 
reproduktionsgiftig betrachtet.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Prothioconazol verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Prothioconazol beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
Tebuconazol verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Tebuconazol verursachte ein erhöhtes Auftreten von Post-
Implantationsverlusten, ein erhöhtes Auftreten von nicht spezifischen Missbildungen.   
N,N-Dimethyldecanamid verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
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Weitere Angaben 
 

Weitere Angaben zur Toxikologie liegen nicht vor. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  3,94 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  8,8 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
Chronische Toxizität für 
aquatische Invertebraten 

NOEC (Daphnia (Wasserfloh)):  0,010 mg/l  
Expositionszeit: 21 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Tebuconazole. 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

IC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  9,5 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

 

 ErC50 (Skeletonema costatum)  0,03278 mg/l  
Expositionszeit: 72 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Prothioconazole. 

 

 EC10 (Skeletonema costatum)  0,01427 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Prothioconazole. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Prothioconazol:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Tebuconazol:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 N,N-Dimethyldecanamid:  
Leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Prothioconazol: Koc: 1765 
 Tebuconazol: Koc: 769 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
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Bioakkumulation Prothioconazol: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 19 
Keine Bioakkumulation. 

 Tebuconazol: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 35 - 59 
Keine Bioakkumulation. 

 N,N-Dimethyldecanamid:  
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Prothioconazol: Schwach mobil in Böden 
 Tebuconazol: Schwach mobil in Böden 
 N,N-Dimethyldecanamid: Schwach mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Prothioconazol: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Tebuconazol: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 N,N-Dimethyldecanamid: Stoff wird nicht als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 
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Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (TEBUCONAZOL, PROTHIOCONAZOL LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (TEBUCONAZOLE, PROTHIOCONAZOLE SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (TEBUCONAZOLE, PROTHIOCONAZOLE SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
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WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 025662-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 3 stark wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 039 "Fruchtschädigungen - Schutz am Arbeitsplatz" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
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IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 

1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname PROSPER TEC 
 

UFI 8F90-U0PQ-A00F-KF5G 
 

Produktnummer (UVP) 06412009 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Fungizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Sensibilisierung durch Hautkontakt: Kategorie 1 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition: Kategorie 2 
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H373 Kann die Organe (Augen) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
 

Reproduktionstoxizität: Kategorie 2 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Spiroxamin 

 Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), schwere aromatische, <1% Naphthalin 
 
 

   

  

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H373 Kann die Organe (Augen) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/-kleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. 
P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/ Seife waschen. 
P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Spiroxamin: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
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Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Kapselsuspension (CS) 
Spiroxamine 300 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Spiroxamin 118134-30-8 
 

Acute Tox. 4, H302 
Acute Tox. 4, H312 
Acute Tox. 4, H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 
STOT RE 2, H373 
Repr. 2, H361d 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

30,6 

Kohlenwasserstoffe, C10, 
Aromaten, < 1% 
Naphthalin 

918-811-1 
01-2119463583-34-xxxx 

STOT SE 3, H336 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 

< 10 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-
on 

2634-33-5 
220-120-9 
01-2120761540-60-0003 

Skin Sens. 1, H317 
Acute Tox. 4, H302 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Acute 1, H400 

>= 0,005 – < 
0,05 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on 
(3:1) 

55965-84-9 
 

Acute Tox. 3, H301 
Acute Tox. 2, H310 
Acute Tox. 2, H330 
Skin Corr. 1C, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

>= 0,0002 – 
< 0,0015 

 

Weitere Information 
 

Spiroxamin 118134-30-8 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 

1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on 

2634-33-5 M-Faktor: 10 (acute) 

1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on 

2634-33-5 SCL: Skin Sens. 1; H317: SCL >= 0,05 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-

55965-84-9 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 
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Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Corr. 1C; H314: SCL >= 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Irrit. 2; H315: SCL 0,06 - < 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Eye Dam. 1; H318: SCL >= 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Eye Irrit. 2; H319: SCL 0,06 - < 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Sens. 1A; H317: SCL >= 0,0015 % 

    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen. 
Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  
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Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder ein 

Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen. Mund 
ausspülen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Aspiration kann zu Lungenödem und Pneumonie führen., Die 
Symptome und Gefahren beziehen sich auf das Lösungsmittel. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassernebel, Kohlendioxid (CO2), Schaum, Sand 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Cyanwasserstoff (Blausäure), 
Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Mit inertem 
flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, 
Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). Zur Entsorgung in 
geeignete und verschlossene Behälter geben.  
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6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und vor 
der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht reinigungsfähige 
Kleidungsstücke vernichten (verbrennen). Hände vor Pausen und sofort 
nach der Handhabung des Produktes waschen.  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. 
Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut 
gelüfteten Ort aufbewahren.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 12 Nicht brennbare Flüssigkeiten  
 

Geeignete Werkstoffe Coex EVOH (1000L IBC) 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Spiroxamin 
 

118134-30-8 0,6 mg/m3 
(SK-SEN) 

 
 

OES BCS* 
 

Lösungsmittelnaphtha 
(Erdöl), schwere 
aromatische, <1% 
Naphthalin 
 
(Dampf.)  

64742-94-5 350 mg/m3 
(MAK) 

2019 
 

DFG MAK 
 

Lösungsmittelnaphtha 64742-94-5 5 mg/m3 2019 DFG MAK 
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(Erdöl), schwere 
aromatische, <1% 
Naphthalin 
 
(atembare Aerosolfraktion)  

(MAK)   

Lösungsmittelnaphtha 
(Erdöl), schwere 
aromatische, <1% 
Naphthalin 
 
(Dampf.)  

64742-94-5 350 mg/m3/50 ppm 
(MAK) 

2021 
 

DFG MAK 
 

Lösungsmittelnaphtha 
(Erdöl), schwere 
aromatische, <1% 
Naphthalin 
 
(atembare Aerosolfraktion)  

64742-94-5 5 mg/m3 
(MAK) 

2019 
 

DFG MAK 
 

Lösungsmittelnaphtha 
(Erdöl), schwere 
aromatische, <1% 
Naphthalin 
 

64742-94-5 300 mg/m3 
(AGW) 

10 2020 
 

TRGS 900 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 
Atemschutzgerät mit Filter gegen organische Dämpfe und Gase 
(Schutzfaktor 10) gemäß Europäischer Norm EN140 Filtertyp A oder 
gleichwertigen Schutz tragen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
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 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Suspension 
 

Farbe weiß  
 

Geruch schwach, charakteristisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt/Siedebereich 100 °C (1.013 hPa) 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 100 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

405 °C  

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 6,0 - 8,0 (100 %) (23 °C)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit dispergierbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Spiroxamin: log Pow: 2,8 - 3,0 (20 °C) (pH-Wert 7) 

 

Oberflächenspannung ca. 46,6 mN/m (20 °C)  
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

PROSPER TEC 9/14 
Version  5 / D Überarbeitet am: 10.11.2022 

102000011841 Druckdatum: 11.11.2022 

 
 
Dichte ca. 0,98 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine Daten verfügbar 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte) > 2.028 mg/kg 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte) > 2,73 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Produkt wurde in Form eines lungengängigen Aerosols geprüft. 
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Höchste erreichbare Konzentration. 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte) > 5.000 mg/kg 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Geringe Reizwirkung - nicht kennzeichnungspflichtig. (Kaninchen) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Geringe Reizwirkung - nicht kennzeichnungspflichtig. (Kaninchen) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Meerschweinchen) 
OECD Prüfungsrichtlinie 406, Buehler Test 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 Haut: Sensibilisierend (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Spiroxamin: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Spiroxamin verursachte in Tierversuchen an Hunde eine spezifische Zielorgan-Toxizität in den 
folgenden Organen: Augen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Spiroxamin war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Spiroxamin war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Spiroxamin verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren. Die bei Spiroxamin beobachtete Reproduktionstoxizität 
steht im Zusammenhang mit der parentalen Toxizität.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Spiroxamin verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Spiroxamin beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  106 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  20 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  0,123 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Spiroxamin:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Spiroxamin: Koc: 2415 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Spiroxamin: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 87 
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Spiroxamin: Schwach mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Spiroxamin: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 
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Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (SPIROXAMIN, AROMATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE 
LOESUNG) 

14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (SPIROXAMINE,  AROMATIC HYDROCARBONS 
SOLUTION) 

14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (SPIROXAMINE,  AROMATIC HYDROCARBONS SOLUTION 
) 

14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
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Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 008814-00  
 
 

Gefahrklasse nach VbF NEIN: Unterliegt nicht der Verordnung brennbarer Flüssigkeiten. 
 

 

Wassergefährdungsklasse WGK 3 stark wassergefährdend 
 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H301 Giftig bei Verschlucken. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt. 
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H330 Lebensgefahr bei Einatmen. 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 
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ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 3: 
Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 

 
 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

ROUNDUP REKORD 1/13 
Version  3 / D Überarbeitet am: 12.01.2024 

102000040233 Druckdatum: 19.01.2024 

 
 

 

ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname ROUNDUP REKORD 
 

Produktnummer (UVP) 62290410 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 

Gebrauchsbeschränkungen Siehe Etikett für Gebrauchsbeschränkungen. 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 2 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
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Kennzeichnung gemäß deutscher nationaler Gesetzgebung: 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

• Glyphosat, Ammoniumsalz 
 

 

    

 

Gefahrenhinweise 
 

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. 
P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. 
P280 Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Glyphosat: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Wasserlösliches Granulat (SG) 
Ammoniumsalz von Glyphosat 790 g/kg  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
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Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Glyphosat, 
Ammoniumsalz 

40465-66-5  Aquatic Chronic 2, H411 72 

Ethoxylated fatty 
amidoamine 

1189172-06-2  Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Chronic 3, H412 

> 3 – < 10 

Alcohols, C16-18, 
ethoxylated 

68439-49-6 
500-212-8  

Eye Irrit. 2, H319 > 3 – < 10 

Natriumsulfit 7757-83-7 
231-821-4 
01-2119537420-49-xxxx 

Nicht eingestuft  < 1 

 

Weitere Information 
 
 

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Sofort mit viel Wasser für mindestens 15 Minuten abwaschen. 
Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. Sofort einen Arzt 
oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Sofort einen 
Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Produktstaub kann Augen, Haut und Atmungsorgane reizen. 
  

Überempfindlichkeit gegenüber sulfithaltigen Mitteln., Bei einem sehr 
geringen Prozentsatz von besonders anfälligen Personen können 
Haut- oder Atembeschwerden auftreten. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Risiken Dieses Produkt ist kein Cholinesterasehemmer.  
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Behandlung Behandlung mit Atropin und Oximen ist nicht angezeigt. Eine dem 
Zustand des Patienten angemessene symptomatische Behandlung 
wird empfohlen. Ein spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Kohlenmonoxid (CO), 
Kohlendioxid (CO2), Stickoxide (NOx), Phosphoroxide 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Vom Rauch fernhalten. Feuer von der windzugewandten Seite aus 
bekämpfen. Geschlossene Behälter in Nähe des Brandherdes mit 
Wassersprühnebel kühlen. Ablaufendes Wasser von der 
Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe gelangen 
lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Staub nicht einatmen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Nicht-autorisierte Personen fernhalten.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mechanisch aufnehmen. Zur Entsorgung in geeignete und 
verschlossene Behälter geben. Verschmutzte Gegenstände und 
Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich 
reinigen.  

 

Zusätzliche Hinweise Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Falls das Produkt 
versehentlich verschüttet wird, ein Eindringen in Erdreich, Gewässer 
und Kanalisation verhindern.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 
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ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Staubbildung vermeiden. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung 
vermeiden. Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung 
verwenden.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Nach der Arbeit sofort Hände waschen, 
gegebenenfalls duschen. Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und 
vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht reinigungsfähige 
Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.; eine freiwillige 
Selbstverpflichtung): Es wird empfohlen, Pflanzenschutzmittel (Biologics ausgenommen) entsprechend 
den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem 
trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. Vor dem Gefrieren schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 11 Brennbare Feststoffe  
 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Keine nationalen Grenzwerte bekannt. 
 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Atemschutzgerät mit einem Partikelfilter (Schutzfaktor 4) gemäß der 
Europäischen Norm EN149FFP1 oder gleichwertigen Schutz tragen. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 
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Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann.  
Material Nitrilkautschuk  
Durchlässigkeitsrate > 480 min  
Handschuhdicke > 0,4 mm  
Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 

 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 5 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Körnchen, Freifliessend, Frei von Verunreinigungen 
 

Farbe hellbraun  
 

Geruch chemisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt  
Nicht anwendbar 

 

Entzündlichkeit Nicht anwendbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt Nicht anwendbar 
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.  

 
 

Minimale Zündenergie Keine Daten verfügbar 
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Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 3,4 - 4,2 (1,5 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit löslich 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Glyphosat: log Pow: -3,2 

 
 

Dampfdruck Keine signifikante Volatilität. 
 

Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dichte Nicht anwendbar 
 
Schüttdichte 0,54 - 0,58 g/cm³ (lose)   
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
 

Oxidierende Eigenschaften Keine Daten verfügbar 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

 Nicht anwendbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Reagiert mit verzinktem Stahl oder unbeschichtetem Weichstahl unter 
Bildung von Wasserstoff, einem hochentzündlichen Gas, das 
explodieren kann.  
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10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Verzinkter Stahl, Unbeschichteter Flussstahl 

 Nur im Originalbehälter lagern. 
 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 
Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 5.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte)  > 2,10 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Produkt wurde in Form eines lungengängigen Aerosols geprüft. 
Höchste erreichbare Konzentration. 

  
 
Bei bestimmungsgemäßer und vorausgesehener Verwendung wird kein 
atembares Aerosol gebildet. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 5.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Geringe Reizwirkung - nicht kennzeichnungspflichtig. (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Geringe Reizwirkung - nicht kennzeichnungspflichtig. (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Meerschweinchen) 
OECD Prüfungsrichtlinie 406, Buehler Test 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Glyphosat: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Glyphosat verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Glyphosat war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Glyphosat verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Glyphosat verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

ROUNDUP REKORD 9/13 
Version  3 / D Überarbeitet am: 12.01.2024 

102000040233 Druckdatum: 19.01.2024 

 
 

 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Danio rerio (Zebrabärbling))  102 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Chronische Fischtoxizität Brachydanio rerio (Zebrabärbling) 
NOEC:  1,0 mg/l  
Expositionszeit: 7 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Glyphosat. 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  > 93 mg/l  
Expositionszeit: 48 h  

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  51 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

  
NOAEC (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  8,8 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 7 d 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Glyphosat:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Glyphosat: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 0,5 
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Glyphosat: Schwach mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Glyphosat: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
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Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Weitere Angaben zur Ökologie liegen nicht vor. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3077  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. 

 (GLYPHOSAT, AMMONIUM SALZ MISCHUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3077  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, 
N.O.S. 

 (GLYPHOSATE, AMMONIUM SALT MIXTURE) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3077  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, 
N.O.S. 

 (GLYPHOSATE, AMMONIUM SALT MIXTURE ) 
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14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Beförderung in nicht abgefülltem Zustand gemäß den IMO-Instrumenten 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: U (Eine akute Gefahr ist unwahrscheinlich bei normalem Gebrauch) 
  

Registrierungsnummer 007825-60 
 

 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 1 schwach wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E2 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H315 Verursacht Hautreizungen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 
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ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 2: Mögliche 
Gefahren. Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen. 
Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen. Abschnitt 8: Begrenzung und 
Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung. 
Abschnitt 10. Stabilität und Reaktivität. Abschnitt 12. Umweltbezogene 
Angaben. Abschnitt 14: Angaben zum Transport. Abschnitt 15: 
Rechtsvorschriften.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname ROUNDUP® POWERFLEX 
 

UFI WYU1-T0P0-D002-AADX (freiwillige Meldung) 
 

Produktnummer (UVP) 62290143 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 

Gebrauchsbeschränkungen Siehe Etikett für Gebrauchsbeschränkungen. 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 
 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 
ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 

 
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Eins tu fung  gemäß  Vero rd nung  (EG) Nr. 1272/2008 (und  nachfo lgende  Ände rungen) über d ie  
Eins tu fung , Kennze ichnu ng  und  Verpackung  von  Stoffen  und  Gemis chen . 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 2 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
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2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß deutscher nationaler Gesetzgebung: 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

• Kaliumsalz von Glyphosat 
 

 

    

 

Gefahrenhinweise 
 

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen. 
2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Kaliumsalz von Glyphosat: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) 
angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 
ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 

 
 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Wasserlösliches Konzentrat (SL) 
Kaliumsalz von Glyphosat 588 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 

Einstufung Konz. [%] 
VERORDNUNG (EG) Nr. 
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REACH Reg. Nr. 1272/2008 
Kaliumsalz von Glyphosat 70901-12-1  Aquatic Chronic 2, H411 44 
Alkylpolysaccharid 68515-73-1 

500-220-1 
01-2119488530-36-XXXX 

Eye Dam. 1, H318 > 5,0 – < 
15,0 

Nitroryl 226563-63-9  Acute Tox. 4, H302 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Chronic 3, H412 

> 1,0 – < 5,0 

 

Weitere Information 
 
 

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 
Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 
ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 

 
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Sofort mit viel Wasser für mindestens 15 Minuten abwaschen. 
Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. Bei Auftreten 
einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen. Mund ausspülen und Wasser in kleinen Schlucken 
trinken lassen. KEIN Erbrechen herbeiführen außer auf Anweisung des 
Arztes oder des Behandlungszentrums für Vergiftungsfälle. Nie einer 
ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. Betroffenen 
nicht unbeaufsichtigt lassen.  

4.2 Wichtigs te  aku te  und  verzögert auftre tende  Symptome und  Wirkungen  
 

Symptome Bisher sind keine Symptome bekannt. 
4.3 Hinwe is e  auf ä rztlich e  Soforth ilfe  ode r Sp ezia lb ehandlung  
 

Risiken Dieses Produkt ist kein Cholinesterasehemmer.  
 

Behandlung Behandlung mit Atropin und Oximen ist nicht angezeigt. Eine dem 
Zustand des Patienten angemessene symptomatische Behandlung 
wird empfohlen. Ein spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  
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ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 

 
5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 
 
5.2 Bes ondere  vom Stoff 
oder Gemis ch  au s gehend e  
Gefahren  

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Kohlenmonoxid (CO), 
Kohlendioxid (CO2), Stickoxide (NOx), Phosphoroxide 

5.3 Hinwe is e  fü r d ie  Bran dbekämpfung  
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Den direkten Kontakt 
von Wasser mit dem Produkt verhindern.  

 
 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). Produkt 
aufnehmen und in einen korrekt etikettierten und dicht 
verschlossenen Behälter füllen. Verschmutzte Gegenstände und 
Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich 
reinigen.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 
 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Für angemessene 
Lüftung sorgen.  
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Hygienemaßnahmen Hände nach der Handhabung und vor dem Essen, Trinken, Kaugummi 

Kauen, Verwenden von Tabakprodukten, dem Gang zur Toilette oder 
dem Auftragen von Kosmetika sorgfältig mit Seife und Wasser waschen.  

 Persönliche Schutzausrüstung sofort nach der Handhabung dieses 
Produktes ausziehen. Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und vor 
der Wiederverwendung gründlich reinigen. Gründlich waschen und 
saubere Kleidung anziehen. Arbeitskleidung getrennt aufbewahren. 
Nicht reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.; eine freiwillige 
Selbstverpflichtung): Es wird empfohlen, Pflanzenschutzmittel (Biologics ausgenommen) entsprechend 
den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Im Originalbehälter lagern. Kühl und trocken lagern unter Vermeidung 
einer Kreuzkontamination mit anderen Pflanzenschutz-, Dünge-, 
Lebens- und Futtermitteln. An einem Platz lagern, der nur berechtigten 
Personen zugänglich ist. Reagiert mit verzinktem Stahl oder 
unbeschichtetem Weichstahl unter Bildung von Wasserstoff, einem 
hochentzündlichen Gas, das explodieren kann. Vor dem Gefrieren 
schützen. Bei längerer Lagerung unter der Minimumlagertemperatur 
kann Teilkristallisation erfolgen. Gefrieren beeinflusst den 
physikalischen Zustand, beschädigt aber nicht das Material. Vor 
Gebrauch auftauen und durchmischen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 12 Nicht brennbare Flüssigkeiten  
 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 
 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 
8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Keine nationalen Grenzwerte bekannt. 
 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 
 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 
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Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann.  
Material Nitrilkautschuk  
Durchlässigkeitsrate > 480 min  
Handschuhdicke > 0,4 mm  
Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 

 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 
 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
 

Form Flüssigkeit, klar bis leicht trüb 
 

Farbe bernsteinfarben bis dunkelbraun  
 

Geruch nach Amin 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Nicht anwendbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt nicht entflammbar 
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

> 600 °C  

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 
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pH-Wert 3,8 - 5,0 (1 %) (23 °C)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 
 

Viskosität, kinematisch 79,83 mm²/s (20 °C) 
 

Wasserlöslichkeit löslich 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Kaliumsalz von Glyphosat: log Pow: < -3,2 (25 °C)  

 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte 1,34 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte 1,3426 (20 °C)   
Wasser bei 4 °C 

 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 
 

Explosivität Nicht explosiv  
 

Oxidierende Eigenschaften Keine Daten verfügbar 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 
ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 

 
  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Reagiert mit verzinktem Stahl oder unbeschichtetem Weichstahl unter 
Bildung von Wasserstoff, einem hochentzündlichen Gas, das 
explodieren kann.  
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10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Verzinkter Stahl, Baustahl, Unbeschichteter Flussstahl 

 Nur im Originalbehälter lagern. 
 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 
ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 

 
11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Akute inhalative Toxizität  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 
erfüllt. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Geringe Reizwirkung - nicht kennzeichnungspflichtig. (Kaninchen) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Meerschweinchen) 
OECD Prüfungsrichtlinie 406, Buehler Test 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 
Kaliumsalz von Glyphosat: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Kaliumsalz von Glyphosat verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Kaliumsalz von Glyphosat wird nicht als erbgutverändernd betrachtet.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Kaliumsalz von Glyphosat: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Kaliumsalz von Glyphosat: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Kaliumsalz von Glyphosat: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.   
 

Aspirationsgefahr 
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Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 
Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 

Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 
 

 
ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 

 
12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  > 1.039 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Chronische Fischtoxizität Brachydanio rerio (Zebrabärbling) 
NOEC:  1,0 mg/l  
Expositionszeit: 7 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Glyphosat. 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  243 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt.  

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Selenastrum capricornutum (Grünalge))  118 mg/l  
Expositionszeit: 72 h 

  
NOEC (Myriophyllum spicatum (Ährige Tausendblatt))  3,6 mg/l  
Expositionszeit: 14 d 

  
NOAEC (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  7,48 mg/l  
Expositionszeit: 7 d 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Kaliumsalz von Glyphosat:  
Nicht leicht biologisch abbaubar. 

 

Koc Kaliumsalz von Glyphosat: Koc: 884 
12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Kaliumsalz von Glyphosat: Biokonzentrationsfaktor (BCF) < 1 
12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Kaliumsalz von Glyphosat: Variable, hängt von Temperatur, Bodentyp, 
Bodenfeuchtigkeit, Boden-pH und Gehalt an organischer Substanz ab. 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und Kaliumsalz von Glyphosat: Stoff wird nicht als persistent, 
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vPvB-Eigenschaften bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 

persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 
 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 
 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 

Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 
 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (GLYPHOSAT KALIUMSALZ LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
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14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (GLYPHOSATE POTASSIUM SALT SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (GLYPHOSATE POTASSIUM SALT SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Beförderung in nicht abgefülltem Zustand gemäß den IMO-Instrumenten 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 
ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 

 
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 1 schwach wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E2 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 
ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 

 
 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
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H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
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Grund der Überarbeitung: Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 2: Mögliche 

Gefahren. Abschnitt 12. Umweltbezogene Angaben. Abschnitt 14: 
Angaben zum Transport.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname SENCOR LIQUID 
 

UFI HT60-509D-U003-3V3G 
 

Produktnummer (UVP) 80899823 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition: Kategorie 2 
H373 Kann die Organe (Blutkreislauf) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
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Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

• Metribuzin 
 
 

  

   

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H373 Kann die Organe (Blutkreislauf) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazolin-3-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische 

Reaktionen hervorrufen. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P260 Staub /Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol nicht einatmen. 
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Metribuzin: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Suspensionskonzentrat (SC) 
Metribuzin 600 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Metribuzin 21087-64-9 
244-209-7  

Acute Tox. 4, H302 
STOT RE 2, H373 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

52,17 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-
on 

2634-33-5 
220-120-9 
01-2120761540-60-xxxx 

Acute Tox. 4, H302 
Acute Tox. 2, H330 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 2, H411 

>= 0,005 – < 
0,05 

2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on 

2682-20-4 
220-239-6 
01-2120764690-50-XXXX 

Acute Tox. 2, H330 
Acute Tox. 3, H311 
Acute Tox. 3, H301 
Skin Corr. 1B, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

>= 0,0015 – 
< 0,1 

1,2-Propandiol 57-55-6 
200-338-0 
01-2119456809-23-XXXX 

Nicht eingestuft  > 1 

 

Weitere Information 
 

Metribuzin 21087-64-9 M-Faktor: 10 (acute), 10 (chronic) 

Metribuzin 21087-64-9 Oral: ATE = 322 mg/kg 

1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on 

2634-33-5 M-Faktor: 1 (acute) 

1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on 

2634-33-5 SCL: Skin Sens. 1; H317: SCL >= 0,05 % 

2-Methyl-2H-isothiazol-
3-on 

2682-20-4 M-Faktor: 10 (acute), 1 (chronic) 

2-Methyl-2H-isothiazol-
3-on 

2682-20-4 SCL: Skin Sens. 1A; H317: SCL >= 0,0015 % 

    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
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ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Cyanwasserstoff (Blausäure), 
Kohlenmonoxid (CO), Schwefeloxide, Stickoxide (NOx) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  
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ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete 
und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.; eine freiwillige 
Selbstverpflichtung): Es wird empfohlen, Pflanzenschutzmittel (Biologics ausgenommen) entsprechend 
den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut 
gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. Vor dem Gefrieren schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 12 Nicht brennbare Flüssigkeiten  
 

Geeignete Werkstoffe HDPE (Polyethylen hoher Dichte) 
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7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Metribuzin  21087-64-9 0,36 mg/m3 
(SK-SEN) 

  OES BCS*  

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette.  
Material Nitrilkautschuk  
Durchlässigkeitsrate > 480 min  
Handschuhdicke > 0,4 mm  
Schutzindex Klasse 6  
Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 

 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 4 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
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Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Flüssigkeit 
 

Farbe weiß  
 

Geruch stark, charakteristisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 100 °C  
Kein Flammpunkt - Messung wurde bis zur Siedetemperatur 
durchgeführt. 

 

Selbstentzündungs-
temperatur 

435 °C  

 
 
 
 

Thermische Zersetzung ab 175 °C Heizrate:0,3 K/minDer angegebene Wert bezieht sich auf den 
technischen Wirkstoff. 

 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 6,0 - 7,0 (100 %) (23 °C)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit suspendierbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Metribuzin: log Pow: 1,6 

 

Oberflächenspannung 30,9 mN/m (25 °C)  
Wurde unverdünnt bestimmt. 

 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,15 g/cm³  (20 °C) 
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Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte) > 2.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte) > 0,967 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Produkt wurde in Form eines lungengängigen Aerosols geprüft. 
Höchste erreichbare Konzentration. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte) > 2.000 mg/kg 
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Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Keine Augenreizung (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Metribuzin: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Metribuzin verursachte in Tierversuchen eine spezifische Zielorgan-Toxizität in den folgenden Organen: 
Leber, Niere.  
Metribuzin: Kann die Organe (Blutkreislauf) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Auf Basis einer Vielzahl von in vitro und in vivo Mutagenitätsstudien ist Metribuzin nicht mutagen oder 
genotoxisch.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Metribuzin war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Metribuzin verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren. Die bei Metribuzin beobachtete Reproduktionstoxizität 
steht im Zusammenhang mit der parentalen Toxizität.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Metribuzin verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Metribuzin beobachteten Entwicklungseffekte stehen im Zusammenhang 
mit der maternalen Toxizität.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Weitere Angaben 
 

Weitere Angaben zur Toxikologie liegen nicht vor. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
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Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  74,6 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff. 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  49,6 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff.  

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

IC50 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge))  0,036 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

  
EC50 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  0,0614 mg/l  
Wachstumsrate 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Metribuzin:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Metribuzin: Koc: 24 - 106 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Metribuzin:  
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Metribuzin: Mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Metribuzin: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 
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Verunreinigte 
Verpackungen 

Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (METRIBUZIN LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (METRIBUZIN SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (METRIBUZIN SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Beförderung in nicht abgefülltem Zustand gemäß den IMO-Instrumenten 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
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ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 007191-00 
 

 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 2 deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H301 Giftig bei Verschlucken. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H311 Giftig bei Hautkontakt. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H330 Lebensgefahr bei Einatmen. 
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
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AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 2: Mögliche 
Gefahren. Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen. 
Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / 
Persönliche Schutzausrüstung. Abschnitt 11: Toxikologische Angaben.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 

 
 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

SERENADE ASO 1/12 
Version  2 / D Überarbeitet am: 21.11.2022 

102000037611 Druckdatum: 29.11.2022 

 
 

ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname SERENADE ASO 
 

UFI QQU1-90KT-F00K-C9NR (freiwillige Meldung) 
 

Produktnummer (UVP) 86706776 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Fungizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Nicht eingestuft, die Einstufungskriterien sind nicht erfüllt. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
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Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Nicht kennzeichnungspflichtig. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Bacillus amyloliquefaciens Stamm QST 713: Bewertung der PBT/vPvB Eigenschaften ist nicht 
relevant für Mikroorganismen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Suspensionskonzentrat (SC) 
Bacillus amyloliquefaciens strain QST 713 >= 1.0E+09 CFU/g  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Bacillus amyloliquefaciens 
strain QST 713 

 
 

Nicht eingestuft  1,34 

 

Weitere Information 
 
 

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage bringen, zudecken und warm halten.  
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Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Bei 

anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  
 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser für mindestens 15 Minuten abwaschen. Falls 
Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den ersten 5 Minuten entfernen, 
dann das Auge weiter spülen. Bei Auftreten einer andauernden 
Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder ein 
Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen. Mund 
ausspülen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Ein spezifisches Antidot ist nicht 
bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Im Brandfall werden gefährliche Gase gebildet. 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Für angemessene Lüftung sorgen. 
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  
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6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen. Oberflächenwässer und Grundwasser nicht verunreinigen 
durch Reinigen der Ausrüstung (einschließlich des Waschwassers) 
oder durch Lagern von Abfall. Dieses Produkt wie auf dem Etikett 
angegeben anwenden.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). Produkt 
aufnehmen und in einen korrekt etikettierten und dicht 
verschlossenen Behälter füllen. Verschmutzte Gegenstände und 
Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich 
reinigen. Mit Desinfektionsmittel säubern.  

 

Zusätzliche Hinweise Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Falls das Produkt 
versehentlich verschüttet wird, ein Eindringen in Erdreich, Gewässer 
und Kanalisation verhindern.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Keine besonderen Sicherheitsmassnahmen erforderlich bei der 
Handhabung ungeöffneter Verpackungen; die entsprechenden Hinweise 
zur Handhabung sind zu beachten.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Nach der Handhabung gründlich 
mit Wasser und Seife waschen. Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen 
und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im 
Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, 
kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. Vor Frost schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 12 Nicht brennbare Flüssigkeiten  
 

Lagerstabilität 
Lagertemperatur > 0 °C 
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Geeignete Werkstoffe HDPE (Polyethylen hoher Dichte) 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Bacillus amyloliquefaciens 
strain QST 713 
 

 20.000.000 KBE/m³  
 

OES BCS* 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 
Atemschutzgerät mit einem Partikelfilter (Schutzfaktor 20) gemäss 
Europäischer Norm EN149FFP3 oder EN140P3 oder gleichwertigen 
Schutz tragen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. 

 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 5 tragen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
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professionell reinigen lassen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Suspension 
 

Farbe hellbraun  
 

Geruch süßlich, nach Erde 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt/Siedebereich 91 °C  
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 91 °C  
Kein Flammpunkt - Messung wurde bis zur Siedetemperatur 
durchgeführt. 

 

Selbstentzündungs-
temperatur 

475 °C  

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 5,2 - 5,4 (100 %) (23 °C)  
 

Viskosität, dynamisch 10 - 100 mPa.s (21 °C) 
 10 - 100 mPa.s (21 °C) 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit dispergierbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Keine Daten verfügbar 

 

Oberflächenspannung 34 mN/m (25 °C)  
Wurde unverdünnt bestimmt. 

 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,05 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
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Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 

 
 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Schlagempfindlichkeit Nicht schlagempfindlich. 
 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

 Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Frost 
Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte) > 5.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte) > 5,19 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Bestimmt in Form von flüssigem Aerosol. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Kaninchen) > 2.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 
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Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Keine Augenreizung (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Meerschweinchen) 
Test wurde mit einer ähnlichen Formulierung durchgeführt. 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Bacillus amyloliquefaciens Stamm QST 713: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Bacillus amyloliquefaciens Stamm QST 713 verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in 
Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Bacillus amyloliquefaciens Stamm QST 713: Test nicht erforderlich für Mikroorganismen.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Bacillus amyloliquefaciens Stamm QST 713: Test nicht erforderlich für Mikroorganismen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Bacillus amyloliquefaciens Stamm QST 713: Test nicht erforderlich für Mikroorganismen.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Bacillus amyloliquefaciens Stamm QST 713: Test nicht erforderlich für Mikroorganismen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  162 mg/l 3,24 x 
10^9 CFU/L 
Expositionszeit: 30 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff. 

 

 NOEC (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  86 mg/l 1,72 x 
10^9 CFU/L 
Expositionszeit: 30 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff. 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  108 mg/l 2,16 x 10^9 
CFU/L 
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Expositionszeit: 48 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff. 
 

 
 NOEC (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  13 mg/l 2,6 x 10^8 

CFU/L 
Expositionszeit: 48 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff. 
 

 
 EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))   1,6 x 10^6 CFU/mL 

Expositionszeit: 21 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff. 
 

 
 NOEC (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))   7,9 x 10^5 CFU/mL 

Expositionszeit: 21 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff. 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

NOEC (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)) >= 100 mg/l  
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff. 

 

 LOEC (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)) > 100 mg/l  
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Bacillus amyloliquefaciens Stamm QST 713:  
Bewertung der biologischen Abbaubarkeit ist nicht relevant für 
Mikroorganismen. 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Bacillus amyloliquefaciens Stamm QST 713:  
Bewertung der Bioakkumulation ist nicht relevant für Mikroorganismen. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Bacillus amyloliquefaciens Stamm QST 713: Bewertung der Mobilität im 
Boden ist nicht relevant für Mikroorganismen. 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Bacillus amyloliquefaciens Stamm QST 713: Bewertung der PBT/vPvB 
Eigenschaften ist nicht relevant für Mikroorganismen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

SERENADE ASO 10/12 
Version  2 / D Überarbeitet am: 21.11.2022 

102000037611 Druckdatum: 29.11.2022 

 
 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

Gemäß ADN/ADR/RID/IMDG/IATA nicht als Gefahrgut eingestuft. 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
14.1 – 14.5 entfällt 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: U (Eine akute Gefahr ist unwahrscheinlich bei normalem Gebrauch) 
  

Registrierungsnummer 007918-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 1 schwach wassergefährdend 
 
 
 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
TRBA 230 "Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in der Land- und 
Forstwirtschaft und vergleichbaren Tätigkeiten" (TRBA: Technische Regeln für biologische Arbeitsstoffe) 
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TRBA 500 "Grundlegende Maßnahmen bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen" (TRBA: 
Technische Regeln für biologische Arbeitsstoffe) 
Richtlinie 2000/54/EG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische 
Arbeitsstoffe bei der Arbeit. 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment) ist für diesen Stoff nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
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Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

 Geprüft und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken.  
 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 

1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname SIVANTO PRIME 
 

UFI 6JG0-S0PW-200K-JPJ2 
 

Produktnummer (UVP) 79718845, 86300257 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Insektizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Akute Toxizität: Kategorie 4 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
 

Sensibilisierung durch Hautkontakt: Kategorie 1 
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H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
 

Augenreizung: Kategorie 2 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition: Kategorie 2 
H373 Kann die Organe (Muskel) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Flupyradifurone 
 
 

   

  

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H373 Kann die Organe (Muskel) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung 

sorgen. 
P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Flupyradifurone: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff 
wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
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der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Wasserlösliches Konzentrat (SL) 
Flupyradifurone 200 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Flupyradifurone 951659-40-8 
 

Acute Tox. 4, H302 
STOT RE 2, H373 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

17,1 

Propylencarbonat 108-32-7 
203-572-1 
01-2119537232-48-XXXX 

Eye Irrit. 2, H319 > 10 

Butoxypolyethylen-
/propylenglykol 

9038-95-3 
 

Acute Tox. 3, H331 > 25 

 

Weitere Information 
 

Flupyradifurone 951659-40-8 M-Faktor: 10 (acute), 10 (chronic) 

Flupyradifurone 951659-40-8 Oral: ATE = 500 mg/kg 
    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  
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Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 

Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassernebel, Kohlendioxid (CO2), Schaum, Sand 
 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Chlorwasserstoff (HCl), 
Cyanwasserstoff (Blausäure), Fluorwasserstoff, Kohlenmonoxid (CO), 
Stickoxide (NOx) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  
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6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete 
und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden. Behälter 
ohne Verschütten öffnen und handhaben.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Nach der Arbeit sofort Hände waschen, 
gegebenenfalls duschen. Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und 
vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht reinigungsfähige 
Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem 
trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor Frost 
schützen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 10 Brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht Lagerklasse 3  
 

Geeignete Werkstoffe HDPE (Polyethylen hoher Dichte) 
Coex HDPE/EVOH 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Flupyradifurone 
 

951659-40-8 2,2 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
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Propylencarbonat 
 
(Dampf und Aerosol.)  

108-32-7 8,5 mg/m3/2 ppm 
(AGW) 

04 2021 
 

TRGS 900 
 

Propylencarbonat 
 

108-32-7 8,5 mg/m3/2 ppm 
(MAK) 

2018 
 

DFG MAK 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Bei offenem Umgang und möglichem Produktkontakt: 
Atemschutzgerät mit Filter gegen organische Dämpfe und Gase 
(Schutzfaktor 10) gemäß Europäischer Norm EN140 Filtertyp A oder 
gleichwertigen Schutz tragen. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 4 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 
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Allgemeine Schutzmaßnahmen Bei offenem Umgang und möglichem Produktkontakt: 

Vollständiger Chemikalienschutzanzug 
 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Flüssigkeit, leicht trüb 
 

Farbe hellgelb bis braun, nuance orange  
 

Geruch charakteristisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 100 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

420 °C  

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 5,0 - 7,0 (1 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit löslich 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Flupyradifurone: log Pow: 1,2 

 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,17 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 
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Explosivität Nicht explosiv  

92/69/EWG, A.14 / OECD 113 
 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte) ca. 3,496 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Produkt wurde in Form eines lungengängigen Aerosols geprüft. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Reizt die Augen. (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Sensibilisierend (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Flupyradifurone: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
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Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Flupyradifurone: Kann die Organe (Muskel) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Flupyradifurone war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Flupyradifurone war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Flupyradifurone verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der 
Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Flupyradifurone verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Weitere Angaben 
 

Weitere Angaben zur Toxikologie liegen nicht vor. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  > 100 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  684 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
Chronische Toxizität für 
aquatische Invertebraten 

NOEC (Chironomus riparius (Zuckmücke)):  0,0702 mg/l  
Expositionszeit: 28 d 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

IC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  > 250 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Flupyradifurone:  



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

SIVANTO PRIME 10/13 
Version  7 / D Überarbeitet am: 20.09.2022 

102000021884 Druckdatum: 22.09.2022 

 
 

Nicht leicht biologisch abbaubar 
 

Koc Flupyradifurone: Koc: 93 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Flupyradifurone:  
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Flupyradifurone: Mäßig mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Flupyradifurone: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (FLUPYRADIFURON LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
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14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (FLUPYRADIFURONE SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (FLUPYRADIFURONE SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 008264-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 2 deutlich wassergefährdend 
 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
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15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H331 Giftig bei Einatmen. 
H373 Kann die Organe (Muskel) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
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Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

 Geprüft und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken.  
 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 

1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname SKYWAY XPRO 
 

UFI Y9G0-80MQ-5003-KNSV 
 

Produktnummer (UVP) 79053649, 86197928 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Fungizid 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
 

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Substance Classification & Registration 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale) 
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Akute Toxizität: Kategorie 4 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
 

Sensibilisierung durch Hautkontakt: Kategorie 1 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

SKYWAY XPRO 2/14 
Version  6 / D Überarbeitet am: 27.01.2022 

102000014326 Druckdatum: 28.01.2022 

 
 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition: Kategorie 3 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
 

Reproduktionstoxizität: Kategorie 2 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Bixafen 

 Prothioconazol 

 Tebuconazol 

 N,N-Dimethyldecanamid 
 
 

   

  

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P410 Vor Sonnenbestrahlung schützen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Tebuconazol: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Prothioconazol: Stoff wird nicht 
als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Bixafen: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar 
und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) 
angesehen. 2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether: Nicht anwendbar N,N-Dimethyldecanamid: 
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Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Emulsionskonzentrat (EC) 
Bixafen 75 g/l, Prothioconazol 100 g/l, Tebuconazol 100 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Tebuconazol 107534-96-3 
403-640-2 
 

Acute Tox. 4, H302 
Repr. 2, H361d 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

9,9 

Prothioconazol 178928-70-6 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

9,9 

Bixafen 581809-46-3 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

7,4 

2-Ethylhexanolpropylen-
ethylenglykolether 

64366-70-7 
 

Acute Tox. 4, H332 
Aquatic Chronic 3, H412 

> 1 – < 25 

N,N-Dimethyldecanamid 14433-76-2 
238-405-1 
01-2119485027-36-XXXX 

Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Chronic 3, H412 

> 25 

 

Weitere Information 
 

Tebuconazol 107534-96-3 M-Faktor: 1 (acute), 10 (chronic) 

Prothioconazol 178928-70-6 M-Faktor: 10 (acute), 1 (chronic) 

Bixafen 581809-46-3 M-Faktor: 10 (acute) 
    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  
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Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 

Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Chlorwasserstoff (HCl), 
Cyanwasserstoff (Blausäure), Fluorwasserstoff, Kohlenmonoxid (CO), 
Schwefeloxide, Stickoxide (NOx) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  
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6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete 
und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Nach der Arbeit sofort Hände 
waschen, gegebenenfalls duschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem 
trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor dem Gefrieren 
schützen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.  

 

Lagerklasse (LGK) 10 Brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht Lagerklasse 3  
 

Geeignete Werkstoffe Coextrudierte Gebinde mit einer innenliegenden Barriereschicht aus 
Ethylenvinylalkohol-Copolymer (EVOH) 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Tebuconazol 107534-96-3 0,2 mg/m3  OES BCS* 
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 (SK-ABS)   

Prothioconazol 
 

178928-70-6 1,4 mg/m3 
(SK-ABS) 

 
 

OES BCS* 
 

Bixafen 
 

581809-46-3 0,6 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Atemschutzgerät mit Filter gegen organische Dämpfe und Gase 
(Schutzfaktor 10) gemäß Europäischer Norm EN140 Filtertyp A oder 
gleichwertigen Schutz tragen. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 4 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

Allgemeine Schutzmaßnahmen Bei offenem Umgang und möglichem Produktkontakt: 
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Vollständiger ChemikalienschutzanzugVollständiger 
Chemikalienschutzanzug 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften  

Form Flüssigkeit, klar bis leicht trüb 
 

Farbe gelb bis braun  
 

Geruch aromatisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

pH-Wert 4,5 - 6,5 (1 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 103 °C  
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

Keine Daten verfügbar 

 
 

Zündtemperatur 370 °C  
 

Minimale Zündenergie Keine Daten verfügbar 
 

Keine Daten verfügbar 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,01 g/cm³  (20 °C) 
 
 

Wasserlöslichkeit mischbar 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Tebuconazol: log Pow: 3,7 

 Prothioconazol: log Pow: 3,82 (20 °C) (pH-Wert 7) 
 Bixafen: log Pow: 3,3 (40 °C)  
 2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether:  

Keine Daten verfügbar 
 N,N-Dimethyldecanamid: log Pow: 2,46 
 
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
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Viskosität, kinematisch 101 mm²/s (20 °C) Scherkraft 100/sec 
 

Oberflächenspannung 27 mN/m (25 °C)  
Wurde unverdünnt bestimmt. 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

9.2 Sonstige Angaben Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  550 - 2.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität  
Bei bestimmungsgemäßer und vorausgesehener Verwendung wird kein 
atembares Aerosol gebildet. 

 

  
Reizt die Atmungsorgane. 
Der angegebene Wert bezieht sich auf N,N-Dimethylacetamid. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Keine Augenreizung (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der Haut: Sensibilisierend (Maus) 
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Atemwege/Haut OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Tebuconazol: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Prothioconazol: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Bixafen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
N,N-Dimethyldecan-1-amid: Kann die Atemwege reizen. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Tebuconazol verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Prothioconazol verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Bixafen verursacht keine beim Menschen relevante spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
N,N-Dimethyldecanamid verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Tebuconazol war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Auf Basis einer Vielzahl von in vitro und in vivo Mutagenitätsstudien ist Prothioconazol nicht mutagen 
oder genotoxisch.  
Bixafen war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether wird nicht als erbgutverändernd betrachtet.  
N,N-Dimethyldecanamid war nicht genotoxisch in einer Reihe von In-vitro-Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Tebuconazol verursachte bei hohen Dosierungen bei Mäusen ein häufigeres Auftreten von Tumoren in 
den folgenden Organen: Leber. Der Wirkungsmechanismus zur Tumorbildung wird bei Menschen als 
nicht relevant angesehen.  
Prothioconazol war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
Bixafen war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
N,N-Dimethyldecanamid wird nicht als krebserzeugend betrachtet.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Tebuconazol verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren. Die bei Tebuconazol beobachtete Reproduktionstoxizität 
steht im Zusammenhang mit der parentalen Toxizität.   
Prothioconazol verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren. Die bei Prothioconazol beobachtete 
Reproduktionstoxizität steht im Zusammenhang mit der parentalen Toxizität.   
Bixafen verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt.   
N,N-Dimethyldecanamid wird bei nicht-giftigen Dosierungen für das Muttertier als nicht 
reproduktionsgiftig betrachtet.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Tebuconazol verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Tebuconazol verursachte ein erhöhtes Auftreten von Post-
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Implantationsverlusten, ein erhöhtes Auftreten von nicht spezifischen Missbildungen.   
Prothioconazol verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Prothioconazol beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
Bixafen verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether: Keine Informationen verfügbar.   
N,N-Dimethyldecanamid verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Weitere Angaben 
 

Weitere Angaben zur Toxikologie liegen nicht vor. 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  1,55 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  5,5 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
Chronische Toxizität für 
aquatische Invertebraten 

NOEC (Daphnia (Wasserfloh)):  0,01 mg/l  
Expositionszeit: 21 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Tebuconazole. 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

IC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  1,93 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

 

 ErC50 (Skeletonema costatum)  0,03278 mg/l  
Expositionszeit: 72 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Prothioconazole. 

 

 EC10 (Skeletonema costatum)  0,01427 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Prothioconazole. 

 

 (Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse))  0,237 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 7 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Tebuconazole. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Tebuconazol:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Prothioconazol:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Bixafen:  
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Nicht leicht biologisch abbaubar 
 2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether:  

Nicht leicht biologisch abbaubar. 
 N,N-Dimethyldecanamid:  

Leicht biologisch abbaubar 
 

Koc Tebuconazol: Koc: 769 
 Prothioconazol: Koc: 1765 
 Bixafen: Koc: 3869 
 2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether:Keine Daten verfügbar 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Tebuconazol: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 35 - 59 
Keine Bioakkumulation. 

 Prothioconazol: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 19 
Keine Bioakkumulation. 

 Bixafen: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 695 
Keine Bioakkumulation. 

 2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether:  
Keine Daten verfügbar 

 N,N-Dimethyldecanamid:  
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Tebuconazol: Schwach mobil in Böden 
 Prothioconazol: Schwach mobil in Böden 
 Bixafen: Schwach mobil in Böden 
 2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether: Keine Daten verfügbar 
 N,N-Dimethyldecanamid: Schwach mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Tebuconazol: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Prothioconazol: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Bixafen: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 2-Ethylhexanolpropylen-ethylenglykolether: Nicht anwendbar  
 N,N-Dimethyldecanamid: Stoff wird nicht als persistent, 

bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
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Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 

gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (BIXAFEN LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (BIXAFEN SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (BIXAFEN SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
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Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: II (Mäßig gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 026998-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 3 stark wassergefährdend 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 017 "Lösemittel" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
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CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2015/830 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Geprüft und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken.  
 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname TELDOR 
 

UFI K6R1-J09H-W009-79S3 (freiwillige Meldung) 
 

Produktnummer (UVP) 05419441 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Fungizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 2 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
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Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Fenhexamid 
 

 

    

 

Gefahrenhinweise 
 

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH208 Enthält 4-Amino-2,3-dichlorphenol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Kann bei Dispersion ein explosionsgefährliches Staub-Luft-Gemisch bilden. 
 

Fenhexamid: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Wasserdispergierbares Granulat (WG) 
Fenhexamid 50 % w/w  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

TELDOR 3/13 
Version  7 / D Überarbeitet am: 24.11.2022 

102000007271 Druckdatum: 03.03.2023 

 
 

REACH Reg. Nr. 1272/2008 

Fenhexamid 126833-17-8 
422-530-5 
 

Aquatic Chronic 2, H411 50,00 

Lignin, Reaktionsprodukte 
mit Natriumsulfit und 
Formaldehyd 

105859-97-0 
 

Eye Irrit. 2, H319 >= 10 – < 30 

4-Amino-2,3-
dichlorphenol 

39183-17-0 
01-0000019567-59-XXXX 

Acute Tox. 4, H302 
Skin Sens. 1, H317 
Muta. 2, H341 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

>= 0,1 – < 1 

Kaliumsulfat 7778-80-5 
231-915-5 
01-2119489441-34-XXXX 

Nicht eingestuft  >= 1,0 

 

Weitere Information 
 
 

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  
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ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Chlorwasserstoff (HCl), 
Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2), Stickoxide (NOx) 

 Die Anreicherung von Feinstaub kann in Gegenwart von Luft zu 
Staubexplosionsgefahr führen. 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und 
Chemieschutzanzug tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Staubbildung vermeiden. Alle Zündquellen entfernen. Berührung mit 
verschüttetem Produkt oder verunreinigten Oberflächen vermeiden. 
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mechanisch aufnehmen. Staubbildung und elektrische Aufladung 
(Funkenbildung) vermeiden, da die Möglichkeit einer Staubexplosion 
besteht. Produkt aufnehmen und in einen korrekt etikettierten und 
dicht verschlossenen Behälter füllen. Verschmutzte Gegenstände und 
Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich 
reinigen.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 
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ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden. 
Staubbildung vermeiden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Staub kann mit Luft explosive Mischungen bilden. Von Hitze- und 
Zündquellen fernhalten. Maßnahmen gegen elektrostatisches Aufladen 
treffen.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem 
trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 11 Brennbare Feststoffe  
 

Geeignete Werkstoffe HDPE (Polyethylen hoher Dichte) 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Fenhexamid 
 

126833-17-8 5,1 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

4-Amino-2,3-dichlorphenol 
 

39183-17-0 5 ppm 
(SK-SEN) 

 
 

OES BCS* 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 
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Atemschutz Atemschutzgerät mit einem Partikelfilter (Schutzfaktor 4) gemäß der 
Europäischen Norm EN149FFP1 oder gleichwertigen Schutz tragen. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 5 tragen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form wasserdispergierbares Granulat 
 

Farbe braun  
 

Geruch schwach, charakteristisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

140 °C  

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
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Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt Keine Daten verfügbar 
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

Keine Daten verfügbar 

 
 

Minimale Zündenergie 200 mJ - 2 J  
 
 

Thermische Zersetzung ab 256 °C Heizrate:3 K/minExotherme Zersetzung. 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 8,5 - 9,5 (1 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit dispergierbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Fenhexamid: log Pow: 3,51 (20 °C)  

 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 
Schüttdichte ca. 0,5 g/ml (gesetzte Schüttdichte)  
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Schlagempfindlichkeit Nicht schlagempfindlich. 
 

Explosivität Keine Daten verfügbar 
 

Brennzahl BZ3 Örtliches Brennen ohne Ausbreitung (20 °C) 
 
 

Oxidierende Eigenschaften Keine Daten verfügbar 
 

Staubexplosionsklasse staubexplosionsfähig (modifiziertes Hartmannrohr) 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 
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ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte) > 2.000 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität  
Wegen geringer Staubbildung nicht relevant. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte) > 2.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Geringe Reizwirkung - nicht kennzeichnungspflichtig. (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Geringe Reizwirkung - nicht kennzeichnungspflichtig. (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Nicht sensibilisierend. (Kaninchen) 
OECD Prüfungsrichtlinie 406, Buehler Test 

 Nicht sensibilisierend. (Meerschweinchen) 
OECD Prüfungsrichtlinie 406, Magnusson & Kligman Test 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Fenhexamid verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Fenhexamid war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Fenhexamid war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Fenhexamid verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
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Fenhexamid verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Weitere Angaben 
 

Weitere Angaben zur Toxikologie liegen nicht vor. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  2,66 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  211 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

IC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  36,3 mg/l  
Expositionszeit: 72 h 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Fenhexamid:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Fenhexamid: Koc: 446 - 1226 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Fenhexamid: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 132 - 185 
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Fenhexamid: Schwach mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Fenhexamid: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
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Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

 Vollständig entleerte und gespülte gewerbliche 
Pflanzenschutzmittelbehälter werden dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zugeführt. Kleinverpackungen können auch dem kostenlosen 
Dualen System (Grüner Punkt) zugeführt werden. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3077  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. 

 (FENHEXAMID GEMISCH) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3077  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, 
N.O.S. 

 (FENHEXAMID MIXTURE) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
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IATA 
14.1 UN-Nummer 3077  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, 
N.O.S. 

 (FENHEXAMID MIXTURE ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 00B035-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 2 deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E2 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
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H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 

1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname TILMOR 
 

UFI N380-R0NC-E00H-0YUF 
 

Produktnummer (UVP) 79047584, 86216876 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Fungizid 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Akute Toxizität: Kategorie 4 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
 

Reizwirkung auf die Haut: Kategorie 2 
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H315 Verursacht Hautreizungen. 
 

Augenreizung: Kategorie 2 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Sensibilisierung durch Hautkontakt: Kategorie 1 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition: Kategorie 3 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
 

Reproduktionstoxizität: Kategorie 2 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Tebuconazol 

 Prothioconazol 

 N,N-Dimethyldecanamid 
 
 

   

  

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. 
P280 Schutzhandschuhe/-kleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. 
P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P410 Vor Sonnenbestrahlung schützen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
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Prothioconazol: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff 
wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Tebuconazol: Stoff wird 
nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. N,N-Dimethyldecanamid: Stoff wird nicht als 
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Emulsionskonzentrat (EC) 
Prothioconazole 80 g/l, Tebuconazole 160 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Prothioconazol 178928-70-6 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

8,15 

Tebuconazol 107534-96-3 
403-640-2 
 

Acute Tox. 4, H302 
Repr. 2, H361d 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

16,30 

N,N-Dimethyldecanamid 14433-76-2 
238-405-1 
01-2119485027-36-XXXX 

Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Chronic 3, H412 

> 25,0 

 

Weitere Information 
 

Prothioconazol 178928-70-6 M-Faktor: 10 (acute), 1 (chronic) 

Tebuconazol 107534-96-3 M-Faktor: 1 (acute), 10 (chronic) 
    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
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ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder ein 
Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen. Mund 
ausspülen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Bisher sind keine Symptome bekannt. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 
aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Chlorwasserstoff (HCl), Stickoxide 
(NOx), Cyanwasserstoff (Blausäure), Kohlenmonoxid (CO), 
Schwefeloxide 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  
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ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete 
und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Nach der Arbeit sofort Hände 
waschen, gegebenenfalls duschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut 
gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. Vor Frost schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 10 Brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht Lagerklasse 3  
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Geeignete Werkstoffe HDPE (Polyethylen hoher Dichte) 

 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Prothioconazol 
 

178928-70-6 1,4 mg/m3 
(SK-ABS) 

 
 

OES BCS* 
 

Tebuconazol 
 

107534-96-3 0,2 mg/m3 
(SK-ABS) 

 
 

OES BCS* 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Atemschutzgerät mit Filter gegen organische Dämpfe und Gase 
(Schutzfaktor 10) gemäß Europäischer Norm EN140 Filtertyp A oder 
gleichwertigen Schutz tragen. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 
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Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 4 tragen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

Allgemeine Schutzmaßnahmen Bei offenem Umgang und möglichem Produktkontakt: 
Vollständiger Chemikalienschutzanzug 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Flüssigkeit, klar bis leicht trüb 
 

Farbe gelb bis braun  
 

Geruch charakteristisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 100 °C  
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

370 °C  

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 5,0 - 7,0 (1 %) (23 °C) (entmineralisiertes Wasser)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 
 

Viskosität, kinematisch 2,10 mm²/s (40 °C) Scherkraft  20/sec 
 

 2,11 mm²/s (40 °C) Scherkraft 100/sec 
 

Wasserlöslichkeit dispergierbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Prothioconazol: log Pow: 3,82 (20 °C) (pH-Wert 7) 

 

 Tebuconazol: log Pow: 3,7 
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 N,N-Dimethyldecanamid: log Pow: 2,46 
 

Oberflächenspannung 25 mN/m (25 °C)  
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 0,98 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 

 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

TILMOR 9/15 
Version  9 / D Überarbeitet am: 10.08.2022 

102000016049 Druckdatum: 24.08.2022 

 
 
Akute orale Toxizität LD50 cut-off (Ratte) > 2.500 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte)  4,969 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Bestimmt in Form von flüssigem Aerosol. 

 

  
Reizt die Atmungsorgane. 
Die Daten beziehen sich auf N,N-Dimethyldecanamid. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte) > 2.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Reizt die Haut. (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Reizt die Augen. (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Sensibilisierend (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Prothioconazol: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
N,N-Dimethyldecan-1-amid: Kann die Atemwege reizen. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Prothioconazol verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Tebuconazol verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
N,N-Dimethyldecanamid verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Auf Basis einer Vielzahl von in vitro und in vivo Mutagenitätsstudien ist Prothioconazol nicht mutagen 
oder genotoxisch.  
Tebuconazol war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
N,N-Dimethyldecanamid war nicht genotoxisch in einer Reihe von In-vitro-Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Prothioconazol war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
Tebuconazol verursachte bei hohen Dosierungen bei Mäusen ein häufigeres Auftreten von Tumoren in 
den folgenden Organen: Leber. Der Wirkungsmechanismus zur Tumorbildung wird bei Menschen als 
nicht relevant angesehen.  
N,N-Dimethyldecanamid wird nicht als krebserzeugend betrachtet.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Prothioconazol verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren. Die bei Prothioconazol beobachtete 
Reproduktionstoxizität steht im Zusammenhang mit der parentalen Toxizität.   
Tebuconazol verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren. Die bei Tebuconazol beobachtete Reproduktionstoxizität 
steht im Zusammenhang mit der parentalen Toxizität.   
N,N-Dimethyldecanamid wird bei nicht-giftigen Dosierungen für das Muttertier als nicht 
reproduktionsgiftig betrachtet.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Prothioconazol verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Prothioconazol beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
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Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
Tebuconazol verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Tebuconazol verursachte ein erhöhtes Auftreten von Post-
Implantationsverlusten, ein erhöhtes Auftreten von nicht spezifischen Missbildungen.   
N,N-Dimethyldecanamid verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Weitere Angaben 
 

Weitere Angaben zur Toxikologie liegen nicht vor. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  4,87 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 

 

 LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  1,83 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Prothioconazole. 

 

 LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  4,4 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Tebuconazole. 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

LC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  3,11 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 LC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  1,3 mg/l  

Expositionszeit: 48 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Prothioconazole. 
 

 
 LC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  2,79 mg/l  

Expositionszeit: 48 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Tebuconazole. 
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Chronische Toxizität für 
aquatische Invertebraten 

NOEC (Daphnia (Wasserfloh)):  0,01 mg/l  
Expositionszeit: 21 d 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Tebuconazole. 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

EC50 (Navicula pelliculosa (Kieselalge))  1,43 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

 

 EC50 (Skeletonema costatum)  0,86 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 

 

 ErC50 (Skeletonema costatum)  0,03278 mg/l  
Expositionszeit: 72 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Prothioconazole. 

 

 EC10 (Skeletonema costatum)  0,01427 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Prothioconazole. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Prothioconazol:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Tebuconazol:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 N,N-Dimethyldecanamid:  
Leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Prothioconazol: Koc: 1765 
 Tebuconazol: Koc: 769 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Prothioconazol: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 19 
Keine Bioakkumulation. 

 Tebuconazol: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 35 - 59 
Keine Bioakkumulation. 

 N,N-Dimethyldecanamid:  
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Prothioconazol: Schwach mobil in Böden 
 Tebuconazol: Schwach mobil in Böden 
 N,N-Dimethyldecanamid: Schwach mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Prothioconazol: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Tebuconazol: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 N,N-Dimethyldecanamid: Stoff wird nicht als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
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12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Behälter dreimal ausspülen. 

 Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (TEBUCONAZOL, PROTHIOCONAZOL LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (TEBUCONAZOLE, PROTHIOCONAZOLE SOLUTION) 
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14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (TEBUCONAZOLE, PROTHIOCONAZOLE SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 006855-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 3 stark wassergefährdend 
 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 004 "Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe" 
BG-Merkblatt M 017 "Lösemittel" 
BG-Merkblatt M 039 "Fruchtschädigungen - Schutz am Arbeitsplatz" 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
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H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Weitere Angaben zu Wirkstoffen siehe auch: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. 
Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-
15809-5. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
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Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

 Folgende Abschnitte wurden überarbeitet: Abschnitt 3: 
Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen. Abschnitt 9: 
Physikalische und chemische Eigenschaften. Abschnitt 12. 
Umweltbezogene Angaben. Abschnitt 13. Hinweise zur Entsorgung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 
 1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname TOLEDO 
 

UFI X470-6020-2003-R7ER 
 

Produktnummer (UVP) 05664349 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Fungizid, Beizmittel 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Sensibilisierung durch Hautkontakt: Kategorie 1 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
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Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 2 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Fluoxastrobin 

 Prothioconazol 
 
 

  

   

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P410 Vor Sonnenbestrahlung schützen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Fluoxastrobin: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff 
wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. Prothioconazol: Stoff wird 
nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Suspensionskonzentrat zur Saatgutbehandlung oder Suspensionsbeize (FS) 
Fluoxastrobin 37,5 g/l, Prothioconazole 37,5 g/l  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Fluoxastrobin 361377-29-9 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

3,35 

Prothioconazol 178928-70-6 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

3,35 

Polyarylphenylethersulfat, 
Ammoniumsalz 

119432-41-6 
 

Aquatic Chronic 3, H412 > 1 – < 25 

Paraffinöl 8042-47-5 
232-455-8 
01-2119487078-27-XXXX 

Asp. Tox. 1, H304 > 1 – < 10 

Glycerin 56-81-5 
200-289-5 
01-2119471987-18-XXXX 

Nicht eingestuft  > 1 

Polyethylen-Polypropylen 
Copolymer 

9003-11-6 
 

Nicht eingestuft  >= 1 

Siliciumdioxid, amorph 112926-00-8 
231-545-4 
01-2119379499-16-xxxx 

Nicht eingestuft  >= 1 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on 
(3:1) 

55965-84-9 
 

Acute Tox. 3, H301 
Acute Tox. 2, H310 
Acute Tox. 2, H330 
Skin Corr. 1C, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

>= 0.00015 – 
< 0.0015 

 

Weitere Information 
 

Fluoxastrobin 361377-29-9 M-Faktor: 1 (acute), 1 (chronic) 

Prothioconazol 178928-70-6 M-Faktor: 10 (acute), 1 (chronic) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 M-Faktor: 100 (acute), 100 (chronic) 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Corr. 1C; H314: SCL >= 0,6 % 
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Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Irrit. 2; H315: SCL 0,06 - < 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Eye Dam. 1; H318: SCL >= 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Eye Irrit. 2; H319: SCL 0,06 - < 0,6 % 

Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2- methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) 

55965-84-9 SCL: Skin Sens. 1A; H317: SCL >= 0,0015 % 

    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei 
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei 
Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  

 

Verschlucken Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder 
ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Keine Symptome bekannt oder erwartet. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
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Behandlung Symptomatische Behandlung. Wenn eine größere Menge 

aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 
beiden Stunden in Betracht gezogen werden. Die Applikation von 
Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer empfohlen. Ein 
spezifisches Antidot ist nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Bei Brand kann freigesetzt werden:, Chlorwasserstoff (HCl), 
Cyanwasserstoff (Blausäure), Fluorwasserstoff, Kohlenmonoxid (CO), 
Stickoxide (NOx), Schwefeloxide 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben Ausbreitung der Löschflüssigkeiten begrenzen. Ablaufendes Wasser 
von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe 
gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur Entsorgung in geeignete 
und verschlossene Behälter geben.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 
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ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Nach der Arbeit sofort Hände waschen, 
gegebenenfalls duschen. Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und 
vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht reinigungsfähige 
Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem 
trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. Vor Frost schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 12 Nicht brennbare Flüssigkeiten  
 

Geeignete Werkstoffe HDPE (Polyethylen hoher Dichte) 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Fluoxastrobin 
 

361377-29-9 0,42 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Prothioconazol 
 

178928-70-6 1,4 mg/m3 
(SK-ABS) 

 
 

OES BCS* 
 

Paraffinöl 
 
(alveolengängiger Anteil.)  

8042-47-5 5 mg/m3 
(MAK) 

2014 
 

DFG MAK 
 

Paraffinöl 
 
(alveolengängiger Anteil.)  

8042-47-5 5 mg/m3 
(AGW) 

11 2015 
 

TRGS 900 
 

Glycerin 
 
(einatembarer Anteil.)  

56-81-5 200 mg/m3 
(AGW) 

11 2016 
 

TRGS 900 
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Glycerin 
 
(einatembarer Anteil.)  

56-81-5 200 mg/m3 
(MAK) 

2015 
 

DFG MAK 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(Inhalierbarer Staub.)  

112926-00-8 4 mg/m3 
(MAK) 

2020 
 

DFG MAK 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(einatembarer Anteil.)  

112926-00-8 10 mg/m3 
(AGW) 

04 2021 
 

TRGS 900 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(alveolengängiger Anteil.)  

112926-00-8 1,25 mg/m3 
(AGW) 

04 2021 
 

TRGS 900 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(einatembarer Anteil.)  

112926-00-8 4 mg/m3 
(AGW) 

08 2010 
 

TRGS 900 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(alveolengängiger Anteil.)  

112926-00-8 0,5 mg/m3 
(MAK) 

2021 
 

DFG MAK 
 

Siliciumdioxid, amorph 
 
(alveolengängiger Anteil.)  

112926-00-8 0,5 mg/m3 
(MAK) 

2021 
 

DFG MAK 
 

 

*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
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 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 4 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

Allgemeine Schutzmaßnahmen Bei offenem Umgang und möglichem Produktkontakt: 
Vollständiger Chemikalienschutzanzug 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Suspension 
 

Farbe rot  
 

Geruch schwach, charakteristisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt > 100 °C  
Kein Flammpunkt - Messung wurde bis zur Siedetemperatur 
durchgeführt. 

 

Selbstentzündungs-
temperatur 

ca. 415 °C  

 
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 4,5 - 5,5 (100 %) (23 °C)  
 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit mischbar 
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Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Fluoxastrobin: log Pow: 2,86 (20 °C)  

 

 Prothioconazol: log Pow: 3,82 (20 °C) (pH-Wert 7) 
 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,12 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
92/69/EWG, A.14 / OECD 113 

 

Oxidierende Eigenschaften Keine Daten verfügbar 
 

Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
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Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.500 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität LC50 (Ratte)  > 2,995 mg/l 
Produkt wurde in Form eines lungengängigen Aerosols geprüft. 
Höchste erreichbare Konzentration. 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 4.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Keine Augenreizung (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Sensibilisierend (Meerschweinchen) 
OECD Prüfungsrichtlinie 406, Magnusson & Kligman Test 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Fluoxastrobin: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Prothioconazol: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Fluoxastrobin verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
Prothioconazol verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
 

Beurteilung Mutagenität 
 

Fluoxastrobin war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
Auf Basis einer Vielzahl von in vitro und in vivo Mutagenitätsstudien ist Prothioconazol nicht mutagen 
oder genotoxisch.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Fluoxastrobin war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
Prothioconazol war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Fluoxastrobin verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren. Die bei Fluoxastrobin beobachtete 
Reproduktionstoxizität steht im Zusammenhang mit der parentalen Toxizität.   
Prothioconazol verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an der Ratte nur bei 
Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren. Die bei Prothioconazol beobachtete 
Reproduktionstoxizität steht im Zusammenhang mit der parentalen Toxizität.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Fluoxastrobin verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten. Fluoxastrobin verursachte 
Entwicklungstoxizität in Kaninchen nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den Muttertieren 
erzeugten. Die bei Fluoxastrobin beobachteten Entwicklungseffekte stehen im Zusammenhang mit der 
maternalen Toxizität.   
Prothioconazol verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische Toxizität in den 
Muttertieren erzeugten. Die bei Prothioconazol beobachteten Entwicklungseffekte stehen im 
Zusammenhang mit der maternalen Toxizität.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Weitere Angaben 
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Die toxikologischen Daten beziehen sich auf eine ähnliche Formulierung. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  11,3 mg/l  
statischer Test; Expositionszeit: 96 h 

 

 LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  1,83 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Prothioconazole. 

 

 LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  0,44 mg/l  
Expositionszeit: 96 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Fluoxastrobin. 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  6,38 mg/l statischer Test; 
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  1,3 mg/l  

Expositionszeit: 48 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Prothioconazole. 
 

 
 EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))  0,48 mg/l  

Expositionszeit: 48 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Fluoxastrobin. 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

IC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  2,18 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Prothioconazole. 

 

 ErC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge))  2,10 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Fluoxastrobin. 
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 ErC50 (Skeletonema costatum)  0,03278 mg/l  

Expositionszeit: 72 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Prothioconazole. 

 

 EC10 (Skeletonema costatum)  0,01427 mg/l  
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Prothioconazole. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Fluoxastrobin:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 Prothioconazol:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Fluoxastrobin: Koc: 424 - 1582 
 Prothioconazol: Koc: 1765 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Fluoxastrobin: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 52 
Keine Bioakkumulation. 

 Prothioconazol: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 19 
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Fluoxastrobin: Schwach mobil in Böden 
 Prothioconazol: Schwach mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Fluoxastrobin: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

 Prothioconazol: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
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Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 

gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

 Vollständig entleerte und gespülte Behälter dem kostenlosen 
Verpackungsrücknahmesystem PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme 
Agrar) zuführen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (FLUOXASTROBIN, PROTHIOCONAZOLE LOESUNG) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (FLUOXASTROBIN, PROTHIOCONAZOLE SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (FLUOXASTROBIN, PROTHIOCONAZOLE SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 



 

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

TOLEDO 14/15 
Version  5 / D Überarbeitet am: 14.11.2022 

102000007879 Druckdatum: 15.11.2022 

 
 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 025913-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 2 deutlich wassergefährdend 
 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E1 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
BG-Merkblatt M 050 "Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen" 
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H301 Giftig bei Verschlucken. 
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H330 Lebensgefahr bei Einatmen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
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EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS 
UND DES UNTERNEHMENS 

 

1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname TRAMAT 500 
 

UFI VFR1-20CQ-T00S-7AH9 (freiwillige Meldung) 
 

Produktnummer (UVP) 05934729 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Verwendung Herbizid 
 

Identifizierte Verwendungen Gewerbliche Verwendung 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Lieferant Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Deutschland 
 

 

 

Telefax +49(0)2173-38-7394 
 

 

 

Auskunftsgebender Bereich Chemical Regulatory Affairs 
+49(0)2173-38-3409 (nur während der Geschäftszeiten) 
E-Mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 
Vertrieb Bayer CropScience Deutschland GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 50 
D-40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Telefon: 02173/38-0 
 
Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage): 
+49(0)214/30-20220 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer +49(0)2133-489-99300 (Sicherheitszentrale)   
 

 
 
  
 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
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Langfristig (chronisch) gewässergefährdend: Kategorie 1 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (und nachfolgende Änderungen) über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. 
 

Kennzeichnungspflichtig. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 

 Ethofumesat 
 
 

 

    

 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazolin-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 

Sicherheitshinweise 
 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
 

Neben den genannten Gefahren sind keine zusätzlichen Gefahren bekannt. 
 

Ethofumesat: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  
 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 
der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

 3.2 Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 

Suspensionskonzentrat (SC) 
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44,2% Ethofumesat (500 g/l)  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Name CAS-Nr. / 
EG-Nr. / 
REACH Reg. Nr. 

Einstufung Konz. [%] 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008 

Ethofumesat 26225-79-6 
247-525-3 
 

Aquatic Chronic 1, H410 
Aquatic Acute 1, H400 

44,20 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-
on 

2634-33-5 
220-120-9 
01-2120761540-60-0003 

Skin Sens. 1, H317 
Acute Tox. 4, H302 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Acute 1, H400 

>= 0,005 – < 
0,05 

1,2-Propandiol 57-55-6 
200-338-0 
01-2119456809-23-XXXX 

Nicht eingestuft  > 1,0 

 

Weitere Information 
 

Ethofumesat 26225-79-6 M-Faktor: 1 (acute), 1 (chronic) 

1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on 

2634-33-5 SCL: Skin Sens. 1; H317: SCL >= 0,05 % 

    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Partikeleigenschaften 

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Betroffenen in stabile 
Seitenlage legen und transportieren. Verunreinigte Kleidung sofort 
ausziehen und sicher entfernen. Bei auftretenden und anhaltenden 
Beschwerden Arzt konsultieren.  

 

Einatmung An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  

 

Hautkontakt Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Sofort einen Arzt oder ein 
Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

 

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den 
ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Sofort einen 
Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.  

 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen. Ruhig halten. Sofort 
einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle 
verständigen.  
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4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome Lokal:, Bisher sind keine Symptome bekannt. 
 

 Systemisch:, Benommenheit, Kopfschmerzen, Lethargie, Dyspnoe, 
Ataxie, Tremor 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung Lokalbehandlung: Erstbehandlung: symptomatisch.  
 

 Systemische Behandlung: Erstbehandlung: symptomatisch. Eine 
Magenspülung sollte nicht erforderlich sein. Jedoch wird empfohlen, 
Medizinalkohle und Natriumsulfat zu verabreichen, wenn eine größere 
Menge aufgenommen wurde. Ein spezifisches Antidot ist nicht 
bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
 

Geeignet Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel 
oder Kohlendioxid verwenden. 

 

Ungeeignet Wasservollstrahl 

 
5.2 Besondere vom Stoff 
oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

Im Brandfall werden gefährliche Gase gebildet., Bei Brand kann 
freigesetzt werden:, Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid (CO), 
Schwefeloxide 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und 
Chemieschutzanzug tragen.  

 

Weitere Angaben Wenn möglich, Löschwasser mit Sand oder Erde eindämmen. 
Ablaufendes Wasser von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser 
oder in Wasserläufe gelangen lassen.  

 

 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Vorsichtsmaßnahmen Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten 
Oberflächen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
6.2 Umweltschutz-
maßnahmen 

Nicht in Oberflächenwasser, Kanalisation und Grundwasser gelangen 
lassen.  
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6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). Produkt 
aufnehmen und in einen korrekt etikettierten und dicht 
verschlossenen Behälter füllen. Verschmutzte Gegenstände und 
Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich 
reinigen.  

 
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  

 

Hygienemaßnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der 
Handhabung des Produktes waschen. Beschmutzte Kleidung sofort 
ausziehen und vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Nicht 
reinigungsfähige Kleidungsstücke vernichten (verbrennen).  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Wassergefährdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Es wird empfohlen, 
Pflanzenschutzmittel entsprechend den Sicherheitsanforderungen so zu lagern, wie sie für Stoffe der 
WGK 3 zu erfüllen sind. 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut 
gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. Vor dem Gefrieren schützen.  

 

Zusammenlagerungs-
hinweise 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.  

 

Lagerklasse (LGK) 12 Nicht brennbare Flüssigkeiten  
 

Geeignete Werkstoffe HDPE (Polyethylen hoher Dichte) 
 

 

7.3 Spezifische 
Endanwendungen 

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten. 

 

 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Inhaltstoffe CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Stand Grundlage 

Ethofumesat 
 

26225-79-6 10 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
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*OES BCS: Interner Bayer AG, Crop Science Division Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure 
Standard) 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Anwendung dieses Produktes bitte die Anweisungen auf 
dem Etikett beachten. In allen anderen Fällen die aufgeführten persönlichen Schutzmaßnahmen 
anwenden. 

 

Atemschutz Persönlicher Atemschutz ist unter den vorgesehenen 
Expositionsbedingungen nicht notwendig. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 

 
 

Handschutz Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die 
spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das 
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 
Verunreinigte Handschuhe waschen. Handschuhe entsorgen, wenn 
sie innen verunreinigt oder perforiert sind oder wenn die äußere 
Verunreinigung nicht entfernt werden kann. Hände regelmäßig und 
immer waschen vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Gang zur 
Toilette. 

 Material Nitrilkautschuk 
 Durchlässigkeitsrate > 480 min 
 Handschuhdicke > 0,4 mm 
 Schutzindex Klasse 6 
 Richtlinie Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
 

Augenschutz Korbbrille tragen (gemäß EN166, Verwendungsbereich = 5 oder 
gleichartig). 

 

Haut- und Körperschutz Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 6 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder 
reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

 

 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Form Suspension 
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Farbe braun  
 

Geruch charakteristisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
 

Schmelzpunkt/ 
Schmelzbereich 

Keine Daten verfügbar 

 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 
 

Entzündlichkeit Nicht anwendbar 
 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt Nicht relevant; wässrige Lösung 
 

Selbstentzündungs-
temperatur 

Keine Daten verfügbar 

 

Zündtemperatur 501 °C  
 
 
 

Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur 
(SADT) 

Keine Daten verfügbar 

 

pH-Wert 6,0 - 7,5 (100 %) (23 °C)  
 

Viskosität, dynamisch 200 - 450 mPa.s (20 °C) 
Geschwindigkeitsgefälle 20 /s 

 100 - 180 mPa.s (20 °C) 
Geschwindigkeitsgefälle 100 /s 

 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
 

Wasserlöslichkeit mischbar 
 
 
 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

Ethofumesat: log Pow: 2,7 (25 °C)  

 

Oberflächenspannung 40 mN/m (25 °C)  
Wurde unverdünnt bestimmt. 

 
 

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
 

Dichte ca. 1,13 g/cm³  (20 °C) 
 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
 

Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar 
 

Bewertung Nanopartikel Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Nanoformen 
 

 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Explosivität Nicht explosiv  
 

Oxidierende Eigenschaften Keine brandfördernden Eigenschaften 
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Verdampfungsgeschwindig
keit 

Keine Daten verfügbar 

 

Sonstige physikalisch-
chemische Eigenschaften 

Sonstige sicherheitsrelevante physikalisch-chemische Daten sind nicht 
bekannt. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

  

10.1 Reaktivität Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
 

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung.  

 
 

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

10.5 Unverträgliche 
Materialien 

Nur im Originalbehälter lagern. 

 
 

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 
Umgang. 

 
 

 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Akute orale Toxizität LD50 (Ratte)  > 2.100 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität ATE (Mix) > 5 mg/l 
Berechnungsmethode 

 

Akute dermale Toxizität LD50 (Ratte)  > 4.100 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

Keine Hautreizung (Kaninchen) 

 

Schwere 
Augenschädigung/-reizung 

Keine Augenreizung (Kaninchen) 

 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Haut: Nicht sensibilisierend. (Meerschweinchen) 
OECD Prüfungsrichtlinie 406, Buehler Test 

 Haut: Nicht sensibilisierend. (Maus) 
OECD Prüfungsrichtlinie 429, lokaler Lymphknotentest (LLNA) 

 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
 

Ethofumesat: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Beurteilung STOT Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
 

Ethofumesat verursachte keine spezifische Zielorgan-Toxizität in Tierversuchen.  
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Beurteilung Mutagenität 
 

Ethofumesat war nicht mutagen oder genotoxisch in einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-
Mutagenitätsstudien.  
 

Beurteilung Kanzerogenität 
 

Ethofumesat war nicht krebserzeugend in lebenslangen Fütterungsstudien an Ratten und Mäusen.  
 

Beurteilung Reproduktionstoxizität 
 

Ethofumesat verursachte keine Reproduktionstoxizität in einer Zwei-Generationenstudie an der Ratte.   
 

Beurteilung Entwicklungstoxizität 
 

Ethofumesat verursachte keine Entwicklungstoxzität in Ratten und Kaninchen.   
 

Aspirationsgefahr 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fischen LC50 (Cyprinus carpio (Karpfen)) = 32,6 mg/l  
semistatischer Test; Expositionszeit: 96 h 

 

 LC50 (Danio rerio (Zebrabärbling)) = 68,8 mg/l  
semistatischer Test; Expositionszeit: 96 h 

 

Toxizität gegenüber 
wirbellosen Wassertieren 

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)) = 60,6 mg/l statischer 
Test; Expositionszeit: 48 h 
 

 
Chronische Toxizität für 
aquatische Invertebraten 

NOEC (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): = 0,64 mg/l  
Expositionszeit: 21 d 
 

 
 

Toxizität gegenüber 
Wasserpflanzen 

ErC50 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)) = 9,7 mg/l  
statischer Test; Expositionszeit: 96 h 

 

 NOEC (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)) = 2,2 mg/l  
statischer Test; Expositionszeit: 96 h 

 

 ErC50 (Myriophyllum spicatum (Ährige Tausendblatt)) = 0,848 mg/l  
statischer Test; Expositionszeit: 14 d 

 

 NOEC (Myriophyllum spicatum (Ährige Tausendblatt)) = 0,012 mg/l  
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Wachstumsrate; Expositionszeit: 14 d 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Ethofumesat:  
Nicht leicht biologisch abbaubar 

 

Koc Ethofumesat: Koc: 147 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 

Bioakkumulation Ethofumesat: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 144 
Keine Bioakkumulation. 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Mobilität im Boden Ethofumesat: Mäßig mobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Ermittlung der PBT- und 
vPvB-Eigenschaften 

Ethofumesat: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird nicht als sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) angesehen.  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Bewertung Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

Es sind keine anderen Wirkungen zu nennen. 

 

 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt Produkt kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der 
zuständigen Behörde einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 

Verunreinigte 
Verpackungen 

Nicht restentleerte Verpackungen sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

 

Abfallschlüssel für das 
ungebrauchte Produkt 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. 

 (ETHOFUMESAT LOESUNG) 
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14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
Gefahren-Nr. 90 
Tunnel Code - 
 
Diese Klassifizierungsangabe gilt grundsätzlich nicht für die Beförderung im Binnentankschiff. Bitte 
zusätzliche Informationen beim Hersteller anfordern. 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (ETHOFUMESATE SOLUTION) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Meeresschadstoff JA 
 
IATA 
14.1 UN-Nummer 3082  
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 (ETHOFUMESATE SOLUTION ) 
14.3 Transportgefahrenklassen 9 
14.4 Verpackungsgruppe III 
14.5 Umweltgefährdend Mark JA 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Siehe Abschnitte 6 bis 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 
Kein Bulktransport gemäss IBC Code. 
 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Weitere Angaben 
 

WHO-Klassifizierung: III (Leicht gefährlich) 
  

Registrierungsnummer 00A162-00  
 
 

Wassergefährdungsklasse WGK 2 deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 

 
 
 

Störfallverordnung Unterliegt der Störfallverordnung. 
Anhang I, Liste gefährlicher Stoffe, Nr. E2 

 

Sonstige Vorschriften 
 

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern 
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BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Assessment) ist nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Wortlaut der unter Abschnitt 3 aufgeführten Gefahrenhinweise 
 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Abkürzungen und Akronyme 
 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 

ATE Schätzwert Akuter Toxizität 
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service Nummer 
ECx Effektive Konzentration von x % 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaftsnummer 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN Europäische Norm 
EU Europäische Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibitorische Konzentration von x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
Konz. Konzentration 
LCx Tödliche Konzentration von x % 
LDx Tödliche Dosis von x % 
LOEC/LOEL Niedrigste Konzentration/Dosierung mit beobachtetem Effekt 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S./N.A.G Not otherwise specified/ Nicht anderweitig genannt 
NOEC/NOEL Höchste Konzentration/Dosis ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
RID Internationale Regelung für den Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr 
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration 
UN Vereinte Nationen 
WGK Wassergefährdungsklasse 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
 

  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im 
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Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern. 
 

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den in der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 und in der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/878 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 festgelegten 
Anforderungen sowie allen nachfolgenden Anpassungen. Dieses Datenblatt ergänzt die Anweisungen 
der Herstellerfirma, ersetzt sie aber nicht. Den darin enthaltenen Angaben wurden die zur Zeit der 
Erstellung des Datenblatts vorhandenen Kenntnisse zugrunde gelegt. Überdies werden Anwender an 
die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes entstehen können. Die 
erforderlichen Angaben entsprechen der jeweils gültigen EWG-Gesetzgebung. Angesprochene Kreise 
werden gebeten, etwaige darüber hinausgehende nationale Anforderungen zu beachten. 
 
 
 

Grund der Überarbeitung: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878. Geprüft 
und überarbeitet zu redaktionellen Zwecken aufgrund Anpassungen 
nach aktuellem Anhang II der REACH Verordnung.  

 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version 
ersetzt alle früheren Ausgaben. 

 
 


